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__________________________________________________________________________________________ 

TOP 5_1  
Bebauungsplan „An der Sandgrube“ in Hügelheim 
• Einleitung eines ergänzenden Verfahrens zur Inkraftsetzung des Bebauungs-

planes und der dazugehörigen örtlichen Bauvorschriften „An der Sandgrube“ 
gemäß § 215a BauGB  

• Billigung des Entwurfes des Bebauungsplanes und der dazugehörigen  
örtlichen Bauvorschriften sowie Beschluss zur Durchführung der Offenlage ge-
mäß § 3 Abs. 2 und zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger  
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
__________________________________________________________________________________________ 

1. Sachverhalt 

Anlass, Ziel und Zweck der Planung  

Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplans ist die anhaltende Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken. Im 
aktuellen Flächennutzungsplan ist die nördliche Hälfte des geplanten Baugebietes die einzige geplante Wohn-
baufläche in Hügelheim. Diese Erweiterungsfläche soll der Eigenentwicklung dienen. Neben der allgemein 
auch in Müllheim bestehenden angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt, gibt es in Hügelheim aktuell die 
Entwicklung eines Gewerbebetriebs, der seinen Standort vergrößern wird und dabei beabsichtigt, ca. 100 neue 
Mitarbeiter einzustellen. Dies führt dazu, dass das geplante Baugebiet nach Süden hin etwa verdoppelt werden 
soll. Dadurch wird neben der Befriedigung des grundsätzlichen Wohnungsbedarfs auch ein Angebot an die 
neuen Mitarbeiter der Firma Schott zur Ansiedelung nahe dem Betriebsstandort ermöglicht. Durch die angren-
zenden Wohngebiete und die Nähe zum Erholungsraum ist die Fläche grundsätzlich als Wohngebiet an 
dieser Stelle geeignet und stellt eine sinnvolle Siedlungsabrundung dar. 

 

Städtebauliche Zielsetzung 

▪ Schaffung von Wohnraum für die ortsansässige und zuziehende Bevölkerung in Form eines ressourcen-
schonenden und dem Ortsteil Hügelheim angepassten, verdichteten Bebauungsmischung mit Einzel-, Dop-
pel-, Reihen- und Mehrfamilienhäusern  

▪ angemessene und nachhaltige Ergänzung und Abrundung des Siedlungskörpers am südwestlichen Ortsrand 
▪ Sicherung einer geordneten, ortsbaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung der baulichen Umgebung 

sowie der ökologischen Aspekte 



 
 

Seite 2 von 4 

▪ Schaffung großzügiger, qualitätsvoller und vernetzter Frei- und Grünräume 
▪ Realisierung einer naturnahen Kindertagesstätte 
▪ Begegnung auf negative Auswirkungen des demografischen Wandels sowie Vermeidung einseitiger Alters- 

und Bevölkerungsstrukturen  
▪ Erhaltung und Sicherung der Tragfähigkeit und des Niveaus infrastruktureller Einrichtungen wie Kindergar-

ten, Grundschule und anderer familienbezogener Institutionen 
▪ ökonomische Erschließung über die bestehenden inner- und überörtlichen Straßen 
▪ Erhalt und Ausbau vorhandener und künftiger Wegebeziehungen zur Ortsmitte, den Sportplätzen und der 

Festhalle, der Firma Schott AG sowie zum freien Landschaftsraum 
 

Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes und der dazugehörigen örtlichen Bauvorschriften „An der 
Sandgrube“ umfasst die nachstehend genannten Grundstücke auf Gemarkung Hügelheim: Grundstücke Flst.-
Nr. 3671 (Teilfläche), 3676 (Weg Teilfläche), 3677 (Weg), 3678, 3678/1 (Teilfläche), 3679, 3680 (Teilfläche) sowie 
3680/1. Die genaue Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches ist der Planzeichnung und dem beigefügten 
Abgrenzungslageplan zu entnehmen: 

 

Verfahren 

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan und die dazugehörigen örtlichen Bauvorschriften „An der 
Sandgrube“ wurde am 18.12.2019 in öffentlicher Gemeinderatssitzung gefasst. Zum damaligen Zeitpunkt war 
§ 13b BauGB anwendbar, da alle Voraussetzungen hierfür erfüllt waren. Von der Möglichkeit im Verfahren nach 
§ 13b BauGB auf die frühzeitige Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit zu verzichten (§§ 3 Abs. 1 und 
4 Abs. 1 BauGB), wurde kein Gebrauch gemacht. Demnach fand eine freiwillige frühzeitige Behörden- und Öf-
fentlichkeitsbeteiligung statt. Der Bebauungsplan mit den dazugehörigen örtlichen Bauvorschriften „An der 
Sandgrube“ wurde ursprünglich gemäß § 13b BauGB aufgestellt und bereits am 27.07.2022 zur Satzung be-
schlossen und am 04.08.2022 mit der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft gesetzt.  

Mit der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes vom 18.07.2023 wurde jedoch die Bebauungsplanauf-
stellung im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB für unionsrechtswidrig erklärt. Der aus der Anwendung 
des beschleunigten Verfahrens nach § 13b BauGB resultierende Fehler des Verzichts auf die Durchführung einer 
Umweltprüfung wurde innerhalb eines Jahres ab Bekanntmachung des Bebauungsplanes gerügt, sodass der Be-
bauungsplan und die dazugehörigen örtlichen Bauvorschriften unter einem beachtlichen Fehler leiden, der die 
Unwirksamkeit derselben zur Folge hat. 

Mit Wirkung zum 01.01.2024 wurde das Baugesetzbuch (BauGB) geändert und eine Regelung eingeführt, die 
auch eine Heilung von Bebauungsplänen ermöglicht, die im Verfahren gemäß § 13b BauGB aufgestellt und als 
Satzung beschlossen wurden. Die neue Vorschrift des § 215a BauGB ermöglicht es, abgeschlossene Bebauungs-
pläne, die im beschleunigten Verfahren gemäß § 13b BauGB aufgestellt wurden, daher an einem beachtlichen 
Fehler leiden und unwirksam sind, in einem sog. ergänzenden Verfahren in Kraft zu setzen.  

Die Gemeinde kann in dem ergänzenden Verfahren grundsätzlich weiterhin von den Erleichterungen des be-
schleunigten Verfahrens Gebrauch machen, die in § 13a BauGB geregelt sind. Aufgrund europarechtlicher Vor-
gaben gilt dies aber für manche Erleichterungen nur unter bestimmten Voraussetzungen. So kann auf eine voll-
wertige Umweltprüfung nur verzichtet werden, wenn eine sog. „Vorprüfung des Einzelfalles“ durchgeführt wird 
und diese ergibt, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat. Daneben 
müssen sich Gemeinden im ergänzenden Verfahren in der Abwägung mit der Frage des Eingriffsausgleiches aus-
einandersetzen und prüfen, ob sie bei Vorliegen erheblicher Eingriffe in Natur und Landschaft nicht doch einen 
Ausgleich vorsehen müssen. Die übrigen Erleichterungen des beschleunigten Verfahrens – unabhängig vom Er-
gebnis der umweltrechtlichen Prüfung – können weiterhin genutzt werden. So kann von einer parallelen Ände-
rung des Flächennutzungsplanes absehen werden, wenn der Bebauungsplan von Darstellungen des Flächennut-
zungsplanes – wie vorliegend für den südlichen Planbereich der Fall – abweicht.  

Die Stadt Müllheim i. M. macht von diesem neu eingeführten Verfahren Gebrauch. Nach fachgutachterlicher 
Aussage ist hier allerdings ausgeschlossen, dass man zur Einschätzung kommen kann, dass der Bebauungsplan 
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voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat. Vor allem die mit dem Bebauungsplan einherge-
henden Auswirkungen auf den Umweltbelang „Boden“ und dessen Wechselwirkungen mit anderen Umweltbe-
langen (z. B. Wasser) stellen eine erhebliche Umweltauswirkung dar, weshalb die vollwertige Umweltprüfung 
durchgeführt wird. Die Umweltprüfung ist Gegenstand des Umweltberichtes, der – zusammen mit allen anderen 
Unterlagen – der Sitzungsvorlage beigefügt ist. Mit der Durchführung einer Umweltprüfung und dem Ausgleich 
des durch das Plangebiet verursachten Eingriffes werden auch etwaig verbleibende rechtliche Unsicherheiten 
vermieden. 

 

2. Bewertung 

Die Planunterlagen wurden mit Blick auf die Durchführung eines ergänzenden Verfahrens nach der neuen Re-
gelung des § 215a BauGB angepasst um wieder wirksam und damit rechtssicher zu werden. Des Weiteren wer-
den zeichnerisch und textlich Geh- und Fahrrechte zugunsten der Hinterlieger sowie Leitungsrechte zugunsten 
der Versorger im Bereich der Hausgruppen (Reihenhäuser) nachgetragen und eine Ergänzung in den textlichen 
Festsetzungen zum Lärmschutz vorgenommen. 

 

3. Beschlussvorschlag  

Der Gemeinderat der Stadt Müllheim i.M. beschließt die Einleitung eines ergänzenden Verfahrens nach § 215a 
Abs. 2 i.V.m. § 214 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) zur Inkraftsetzung des vom Gemeinderat am 27.07.2022 
beschlossenen Bebauungsplanes mit den dazugehörigen örtlichen Bauvorschriften „An der Sandgrube“. 

 
Der Gemeinderat billigt den Entwurf des Bebauungsplanes und der dazugehörigen örtlichen Bauvorschriften 
und beschließt die Durchführung der Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 und die Beteiligung der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB. 

 
Anlagen 
5_2   Abgrenzungslageplan 20.03.2024 

5_3   Bebauungsplan 1. Satzungen + 2. Zeichnerischer Teil M 1:500 + 3. Bebauungsvorschriften + 4. Begründung 
          (fsp-stadtplanung) + 5. Umweltbericht mit spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung und GOP (FLA Wermuth)  
          Stand 20.03.2024 
5_4   Gutachten 1. Gutachtliche Stellungnahme zum Schallschutz (Dr. Jans) + 2. Geotechnischer Bericht (Geotechnik) 
          3. Erschließungs- und Entwässerungskonzept (Keller) + 4. Verkehrsuntersuchung (Rapp Trans) +  
          5. Erschließungsplanung 
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Hat die Maßnahme finanzielle Auswirkungen, die im aktuellen Haushaltsplan nicht 
berücksichtigt sind? 

ja
    

nein
  

       

__________________________________________________________________________________________ 

Auswirkungen auf den Klimaschutz 

ja
    

nein
 

      

__________________________________________________________________________________________ 

Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO): 

ja
    

nein
 

      

__________________________________________________________________________________________ 

Jugendbeteiligung (§ 41b GemO): 

ja
    

nein
 

      

__________________________________________________________________________________________ 

 

Protokollauszug benötigt 
 

☐Büro des Bürgermeisters  

☐FB 10 ☐FB 20 ☐FB 30 ☐FB 40 ☐FB 50 ☐FB 60 

☐FB 11 ☐FB 21 ☐FB 31 ☐FB 41 ☐FB 51 ☐FB 61 

☐FB 12 ☐FB 22   ☐FB 42 ☐FB 52 

☐FB 13     ☐FB 43  

☐FB 14 

☐FB 15  

☐ 
 
 
Protokollauszüge finden Sie nach ihrer Freigabe gelb markiert in Regisafe unter der jeweiligen Sitzung.  
Die Bereitstellung wird an die Führungskräfte über die Abteilungs-E-Mail-Adressen kommuniziert. 



Abgrenzungslageplan Stand 20.03.2024



 Stadt Müllheim i. M. 

 Gemarkung Hügelheim 

 

 

Bebauungsplan und 

örtliche Bauvorschriften 

„An der Sandgrube“ 

 

 

Satzungen 

Zeichnerischer Teil M 1:500 

Bebauungsvorschriften 

Begründung 

Umweltbericht mit spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung und GOP (FLA Wermuth) 

Gutachtliche Stellungnahme zum Schallschutz (Dr. Jans) 

Geotechnischer Bericht (Geotechnik) 

Erschließungs- und Entwässerungskonzept (Keller) 

Verkehrsuntersuchung (Rapp Trans) 

 

 

Stand: 20.03.2024 

 Fassung: Offenlage 

gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 i. V. m. § 215a Abs. 2 BauGB  

 

 

 



Stadt Müllheim im Markgräflerland – Gemarkung Hügelheim 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
 

S A T Z U N G E N 
 

der Stadt Müllheim i. M. 
 

über 
 

a) den Bebauungsplan „An der Sandgrube“ sowie 
b) die dazugehörigen örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „An der Sand-

grube“ 
 
 
Der Gemeinderat der Stadt Müllheim i. M. hat am __.__.____ 
 
a) den Bebauungsplan „An der Sandgrube“ sowie  
b) die dazugehörigen örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „An der Sandgrube“ 
 
unter Zugrundelegung der nachstehenden Rechtsvorschriften als jeweils eigenständige Satzun-
gen beschlossen: 
 
▪ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), 

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) 
▪ Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I 

S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
176) 

▪ Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

▪ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, 358, ber. 
S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2023 (GBl. S. 422) 

▪ Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBI. 
S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27.06.2023 (GBl. 
S. 229, 231) 

 
 

§ 1 
Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich für  
a) den Bebauungsplan „An der Sandgrube" sowie 
b) die dazugehörigen örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „An der Sandgrube“ 
 
ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes.  
Durch den vorliegenden Bebauungsplan „An der Sandgrube“ wird ein Teilbereich des Bebau-
ungsplanes „Froschlache“ vom 31.03.1966 (Rechtswirksamkeit) sowie ein Teilbereich des Be-
bauungsplanes „Ob dem Dorf“ vom 12.12.1983 (Rechtswirksamkeit) überlagert. 
 



§ 2 
Bestandteile 

1. Der Bebauungsplan besteht aus: 
a) dem gemeinsamen zeichnerischen Teil, M 1:500 vom __.__.____ 
b) dem textlichen Teil – planungsrechtliche Festsetzungen – vom __.__.____ 
 
2. Die örtlichen Bauvorschriften bestehen aus:  
a) dem gemeinsamen zeichnerischen Teil, M 1:500 vom __.__.____ 
b) dem textlichen Teil – örtliche Bauvorschriften – vom __.__.____ 
 
3. Beigefügt sind: 
a) die gemeinsame Begründung vom __.__.____ 
b) der Umweltbericht einschließlich spezieller artenschutzrechtlicher 

Prüfung und Grünordnungsplan (FLA Wermuth) vom __.__.____ 
c) die Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6523/831A  

zum Schallschutz (Dr. Jans) vom __.__.____ 
d) der Geotechnische Bericht (Geotechnik) vom __.__.____ 
e) das Erschließungs- und Entwässerungskonzept (Keller) vom __.__.____ 

 und __.__.____ 
f) die Verkehrsuntersuchung (Rapp Trans) vom __.__.____ 
 

§ 3 
Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer den aufgrund von § 74 LBO ergangenen 
örtlichen Bauvorschriften dieser Satzung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß 
§ 75 LBO mit einer Geldbuße geahndet werden.  
 

§ 4 
Inkrafttreten 

Der Bebauungsplan und die dazugehörigen örtlichen Bauvorschriften „An der Sandgrube“ treten 
mit ihrer Bekanntmachung nach § 10 (3) BauGB in Kraft. 
 
Stadt Müllheim i. M., den  
 
 
 
Martin Löffler 
Bürgermeister 
Ausfertigungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Bebauungs-
planes sowie der dazugehörigen örtlichen Bauvor-
schriften mit den hierzu ergangenen Beschlüssen 
des Gemeinderates der Stadt Müllheim i. M. über-
einstimmen. 
 
Müllheim- i. M., den  
 
 
 
Martin Löffler 
Bürgermeister 

 Bekanntmachungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Satzungsbeschluss 
gem. § 10 (3) BauGB öffentlich bekannt gemacht 
worden ist. Tag der Bekanntmachung und somit 
Tag der Rechtswirksamkeit ist der 
___________________. 
 
Müllheim i. M., den  
 
 
 
Martin Löffler 
Bürgermeister 
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Bekanntmachungsvermerk:
Es wird bestätigt, dass der Satzungsbeschluss
gem. § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt
gemacht worden ist. Tag der Bekanntmachung
und somit Tag der Rechtswirksamkeit ist der
____________________.

Ausfertigungsvermerk:
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Planes
sowie die zugehörigen planungsrechtlichen
Festsetzungen und die örtlichen Bauvorschriften
mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des
Gemeinderates der Stadt Müllheim i. M.
übereinstimmen.

Müllheim i. M. , den

____________________
Bürgermeister
Martin Löffler
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Firsthöhe in m als HöchstmaßFH
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Fuß- und Radweg
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Grenze des räumlichen Geltungsbereiches angrenzender/überlagernder Bebauungspläne
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Bereich ohne Ein- und Ausfahrt
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offene Bauweise, nur Einzel- und Doppelhäuser zulässigED

Erdgeschossfußbodenhöhe in m ü. NHN als Höchstmaß (Oberkante Rohfußboden)EFH
1 2

Garagen, Carports, Stellplätze und Nebenanlagen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

 Firsthöhe in m als Mindestmaß (siehe BV 1.2.1.1)

max. Zahl der Wohneinheiten pro Wohngebäude
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Geh- und Fahrrecht- zugunsten Hinterlieger und Leitungsrecht zugunsten Versorgungsträger
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)R1
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Ergänzend zum zeichnerischen Teil gelten folgende planungsrechtliche Festsetzungen: 

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Rechtsgrundlagen 
▪ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 

S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 394) 

▪ Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 176) 

▪ Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

▪ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, 358, 
ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2023 (GBl. 
S. 422) 

▪ Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 
(GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
27.06.2023 (GBl. S. 229, 231) 

 

 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO) 
Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO) 

1.1.1 In den Allgemeinen Wohngebieten WA1 bis WA3 sind Schank- und Speisewirtschaften 
nach § 4 (2) Nr. 2 BauNVO sowie Anlagen für sportliche Zwecke nach § 4 (2) Nr. 3 
BauNVO nicht zulässig.  

1.1.2 Im Allgemeinen Wohngebiet WA4 sind Anlagen für sportliche Zwecke nach § 4 (2) Nr. 3 
BauNVO nicht zulässig. 

1.1.3 In den Allgemeinen Wohngebieten sind die Ausnahmen nach § 4 (3) Nr. 1 bis 5 BauNVO 
(Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, An-
lagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) nicht zulässig. 

 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO), 
Höhenlage baulicher Anlagen (§ 9 (3) BauGB) 
Das Maß der baulichen Nutzung sowie die Höhenlage baulicher Anlagen ist den Nut-
zungsschablonen und den Planeinschrieben im zeichnerischen Teil zu entnehmen und 
wird bestimmt durch den angegebenen Wert der  
▪ Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO) –  

Traufhöhe (TH) und Firsthöhe (FH) als Höchstmaß in Meter (m) und  
für die Baufenster mit den Ziffern 1 und 2 die Firsthöhe (FH) zusätzlich als Mindest-
maß in Meter (m) 

▪ Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO) –  
GRZ als Höchstmaß  

▪ Zahl der Vollgeschosse (§ 20 (1) BauNVO) – 
II als zwingendes Maß und II-III als Mindest- und Höchstmaß 

▪ Geschossflächenzahl (§ 20 (2) BauNVO) – 
GFZ als Höchstmaß 
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▪ Höhenlage baulicher Anlagen (§ 9 (3) BauGB) –  
Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) als Höchstmaß in  
Meter über Normalnull (m ü. NN) 

1.2.1 Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO) 
1.2.1.1 In den Allgemeinen Wohngebieten gelten für die Hauptgebäude die in den Nutzungs-

schablonen im zeichnerischen Teil festgesetzten Trauf- und Firsthöhen als Höchstmaß 
(TH und FH). 
Für die mit Ziffer 1 gekennzeichneten Baufenster wird zusätzlich eine Firsthöhe (FH) von 
10,0 m als Mindestmaß festgesetzt. 
Für das mit Ziffer 2 gekennzeichnete Baufenster wird zusätzlich eine Firsthöhe (FH) von 
11,0 m als Mindestmaß festgesetzt. 

1.2.1.2 Bezugspunkte der Festsetzungen zu den Hauptgebäuden 
Unterer Bezugspunkt für die festgesetzten Trauf- und Firsthöhen ist die jeweils in den 
Baufenstern im zeichnerischen Teil festgesetzte Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH) 
(Oberkante Rohfußboden des untersten Vollgeschosses). 
Die Traufhöhen (TH) werden gemessen zwischen der jeweils festgesetzten EFH und 
dem Schnittpunkt der äußeren Außenwand mit der Oberkante der Dachhaut.  
Die Firsthöhen (FH) werden gemessen zwischen der jeweils festgesetzten EFH und der 
obersten Dachbegrenzungskante.  

1.2.1.3 Garagen, Carports und hochbaulich in Erscheinung tretende Nebenanlagen dürfen eine 
maximale Gebäudehöhe von 4,0 m nicht überschreiten, gemessen zwischen der für das 
jeweilige Baufenster festgesetzten EFH und der obersten Dachbegrenzungskante.  

1.2.1.4 In den Allgemeinen Wohngebieten WA3 und WA4 dürfen die festgesetzten Traufhö-
hen (TH) durch Dachaufbauten wie Gauben sowie Zwerchgiebel und Widerkehren um 
bis zu 1,5 m überschritten werden, gemessen von Unterkante Gaube – Schnittpunkt 
Dachhaut Hauptdach mit Vorderkante Gaube bis zum Schnittpunkt Dachhaut der Gaube 
mit der Außenwand der Gaube. 

1.2.1.5 Die der Energiegewinnung dienenden Dachaufbauten (Solar, Fotovoltaik) dürfen die 
Firsthöhen (FH) der Hauptgebäude nicht überschreiten; maßgebend hierfür ist die 
oberste Dachbegrenzungskante. 

1.2.2 Überschreitung der zulässigen Grundfläche (§ 19 (4) Satz 3 BauNVO)  
In den Allgemeinen Wohngebieten WA2 bis WA4 darf die zulässige Grundfläche durch 
die Grundflächen von baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche (z. B. Tiefga-
ragen, Keller, Müll- und Abstellräume etc.), durch die das Baugrundstück lediglich unter-
baut wird, sowie durch die Zufahrten von Tiefgaragen bis zu einer Grundflächen-
zahl (GRZ) von maximal 0,8 überschritten werden. Im Übrigen bleibt § 19 (4) BauNVO 
unberührt. 

1.2.3 Höhenlage baulicher Anlagen (§ 9 (3) BauGB) 
Die im zeichnerischen Teil für die einzelnen Baufenster festgesetzte Erdgeschossfußbo-
denhöhe (EFH) (Oberkante Rohfußboden des untersten Vollgeschosses) darf nicht 
überschritten und nur um maximal 0,2 m unterschritten werden. 

 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)  
1.3.1 In den Allgemeinen Wohngebieten WA1 bis WA3 gilt die offene Bauweise. 

Im Allgemeinen Wohngebiet WA1 sind nur Einzel- und Doppelhäuser (ED), im Allgemei-
nen Wohngebiet WA2 nur Hausgruppen (H) und im Allgemeinen Wohngebiet WA3 nur 
Einzelhäuser (E) zulässig.  
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1.3.2 Im Allgemeinen Wohngebiet WA4 gilt als abweichende Bauweise (a) gemäß § 22 (4) 
BauNVO die offene Bauweise in Form von Einzelhäusern mit Einhaltung seitlicher 
Grenzabstände, jedoch sind auch Gebäudelängen über 50,0 m zulässig. 

 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 
Maßgebend für die überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) sind die Baugrenzen 
im zeichnerischen Teil.  

 Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB)  
Die Stellung der baulichen Anlagen der Hauptgebäude (Hauptfirstrichtung) ist den Plan-
einschrieben im zeichnerischen Teil zu entnehmen.  

 Garagen, Carports und Stellplätze (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO) 
1.6.1 Im Allgemeinen Wohngebiet WA1 gilt: 
1.6.1.1 Oberirdische Garagen, Carports und Kfz-Stellplätze sind innerhalb der überbaubaren 

Grundstücksflächen (Baufenster) zulässig. Oberirdische Garagen, Carports und Kfz-
Stellplätze sind zudem bis zur den rückwärtigen Baufensterfluchten des Baugrundstü-
ckes (rückwärtige Baugrenze nebst deren seitlicher Verlängerung) zulässig. In den rest-
lichen nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind oberirdische Garagen, Carports und 
Kfz-Stellplätze nicht zulässig. 

1.6.1.2 Oberirdische Garagen und Carports müssen, ab Hinterkante Bordstein bzw. Straßenbe-
grenzungsstein gemessen, einen Mindestabstand von 5,0 m zur Erschließungsstraße 
(öffentlichen Straßenverkehrsfläche) einhalten. Bei Baugrundstücken, die an zwei Er-
schließungsstraßen angrenzen, ist die Erschließungsstraße maßgebend, von der aus 
die Zufahrt erfolgt. 

1.6.1.3 Werden oberirdische Garagen oder Carports mit ihrer Längsseite an öffentliche Ver-
kehrsflächen (Straßen sowie Geh- und Radwege) gebaut, ist ein Mindestabstand von 
1,0 m zur Grenze – gemessen ab Hinterkante Bordstein bzw. Straßenbegrenzungs-
stein – einzuhalten.  

1.6.2 Im Allgemeinen Wohngebiet WA2 gilt: 
1.6.2.1 Oberirdische Garagen, Carports und Kfz-Stellplätze sind innerhalb der überbaubaren 

Grundstücksflächen (Baufenster) zulässig. Carports und Kfz-Stellplätze sind zudem in-
nerhalb der mit „CP“ und „ST“ gekennzeichneten Flächen zulässig. In den restlichen 
nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind oberirdische Garagen, Carports und Kfz-
Stellplätze nicht zulässig. 

1.6.2.2 Carports müssen, ab Hinterkante Bordstein bzw. Straßenbegrenzungsstein gemessen, 
einen Mindestabstand von 1,0 m zur Erschließungsstraße (öffentlichen Straßenver-
kehrsfläche) einhalten. Bei Baugrundstücken, die an zwei Erschließungsstraßen angren-
zen, ist die Erschließungsstraße maßgebend, von der aus die Zufahrt erfolgt. 

1.6.2.3 Werden Carports mit der Längsseite an öffentliche Verkehrsflächen (Straßen sowie Geh- 
und Radwege) gebaut, ist ein Mindestabstand von 1,0 m zur Grenze – gemessen ab 
Hinterkante Bordstein bzw. Straßenbegrenzungsstein – einzuhalten.  

1.6.3 In den Allgemeinen Wohngebieten WA3 und WA4 gilt: 
Oberirdische Garagen, Carports und Kfz-Stellplätze sind nur innerhalb der überbauba-
ren Grundstücksflächen (Baufenster) zulässig. Kfz-Stellplätze sind zudem innerhalb der 
mit „ST“ gekennzeichneten Flächen zulässig. In den restlichen nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen sind oberirdische Garagen, Carports und Kfz-Stellplätze nicht zu-
lässig. 

1.6.4 Carports werden definiert als überdachte Stellplätze, die an mindestens zwei Seiten 
keine Wände aufweisen.  
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1.6.5 In den Allgemeinen Wohngebieten WA2 bis WA4 sind bauliche Anlagen unterhalb der 
Geländeoberfläche (z. B. Tiefgaragen einschließlich ihrer Zu- und Abfahrten sowie Kel-
ler, Müll- und Abstellräume etc.) auch außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig.  

1.6.6 Offene Fahrradstellplätze sind im gesamten Plangebiet zulässig; ausgenommen inner-
halb der im zeichnerischen Teil mit „F1“ gekennzeichneten Grünfläche. 

 Nebenanlagen (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 14 BauNVO) 
1.7.1 In den Allgemeinen Wohngebieten sind hochbaulich in Erscheinung tretende Nebenan-

lagen im Sinne von § 14 (1) BauNVO bis 40 m³ Brutto-Rauminhalt (z. B. Fahrradunter-
stände, Müllbehältereinhausungen etc.) innerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
chen (Baufenster) und nicht überbaubaren Grundstücksflächen sowie im Allgemeinen 
Wohngebiet WA2 innerhalb der durch Planeinschrieb mit „NA“ gekennzeichneten Flä-
chen zulässig. Sie müssen jedoch mit ihrer äußersten Gebäudekante von den öffentli-
chen Verkehrsflächen (Straßen sowie Geh- und Radwege) einen Mindestabstand von 
1,0 m einhalten. 

1.7.2 Nebenanlagen im Sinne des § 14 (2) BauNVO, die der Ver- oder Entsorgung des Bau-
gebietes dienen, sind im gesamten Plangebiet zulässig.  

 Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 (1) Nr. 6 BauGB) 
1.8.1 Im Allgemeinen Wohngebiet WA1 sind in Wohngebäuden pro Einzelhaus maximal zwei 

Wohneinheiten und pro Doppelhaushälfte maximal eine Wohneinheit zulässig. 
1.8.2 Im Allgemeinen Wohngebiet WA2 ist in Wohngebäuden pro Hausgruppeneinheit maxi-

mal eine Wohneinheit zulässig. 
1.8.3 In den Allgemeinen Wohngebieten WA3 und WA4 ist die Anzahl der Wohneinheiten in 

Wohngebäuden nicht begrenzt. 

 Verkehrsflächen, Zufahrten (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB i.V.m. § 9 (3) BauGB) 
1.9.1 Für die Festsetzung der Lage und der Höhe der öffentlichen Straßenverkehrsflächen 

sind die Planeinschriebe im zeichnerischen Teil maßgebend. Die festgesetzten Straßen-
höhen beziehen sich auf die Oberkante des Fahrbahnbelages in der Fahrbahnmitte. 

1.9.2 Ein Abweichen von den festgesetzten Straßenhöhen um +/- 20 cm bei den Planstra-
ßen 1 bis 6 ist zulässig. 

1.9.3 Entlang der durch Planeinschrieb festgesetzten Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt sind 
Ein- und Ausfahrten der Baugrundstücke auf die bzw. von den angrenzenden öffentli-
chen Straßenverkehrsflächen nicht zulässig.  

1.9.4 Auf- und Abfahrten für Tiefgaragen sind nur innerhalb der durch Planeinschrieb festge-
setzten Einfahrtbereiche für Tiefgaragen zulässig. 

1.9.5 Die mit „P“ gekennzeichnete Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung dient der 
Unterbringung öffentlicher Parkplätze. 

 Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseiti-
gung sowie für Ablagerungen (§ 9 (1) Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB) 
Die mit der Zweckbestimmung „Elektrizität“ gekennzeichnete Versorgungsfläche dient 
der Stromversorgung des Plangebietes. 

 Grünflächen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB) 
1.11.1 Die mit der Zweckbestimmung „Spielplatz“ gekennzeichneten öffentlichen Grünflächen 

dienen Sport und Spiel. 
1.11.2 Die mit der Zweckbestimmung „Multifunktionsfläche“ gekennzeichnete öffentliche Grün-

fläche dient dem Aufenthalt, der Bewegung und der Erholung der BewohnerInnen des 
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Wohngebietes.  
1.11.3 Die mit „F1“ gekennzeichnete öffentliche Grünfläche dient der Fortführung der bestehen-

den Grünstrukturen. 

 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)  

1.12.1 In den Allgemeinen Wohngebieten sind die Dächer der Garagen, Carports und Neben-
anlagen zu begrünen. Die Substrathöhe muss mindestens 8 cm betragen (zur zulässi-
gen Dachform/Dachneigung von Garagen, Carports und Nebenanlagen siehe örtliche 
Bauvorschriften Ziffer 2.3).  

1.12.2 In den Allgemeinen Wohngebieten WA2 bis WA4 sind bauliche Anlagen unterhalb der 
Geländeoberfläche (bsp. Tiefgaragen, Keller, Müll- und Abstellräume etc.), soweit sie 
nicht überbaut sind oder als Wege-, Platz- oder Terrassenfläche genutzt werden, mit 
einer mindestens 40 cm dicken Substratschicht zu überdecken und zu begrünen. Bei 
Gehölzpflanzungen ist im Wurzelraum eine Mindestsubstrathöhe von 80 cm zu gewähr-
leisten. 

1.12.3 Oberirdische Stellplätze, öffentliche Fußwege und private Erschließungswege sowie 
Feuerwehrzufahrten sind in wasserdurchlässiger Ausführung (mittlerer Abflussbeiwert 
≤ 0,5) herzustellen (z. B. Pflaster mit offenen Fugen, Rasengitter oder Schotterrasen 
etc.). 

1.12.4 Der Einsatz von Blei, Zink oder Kupfer zur Dacheindeckung oder als Fassadenbaustoff/-
verkleidung ist nur zulässig, wenn sie beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt 
sind.  

1.12.5 Für die öffentliche und private Außenbeleuchtung sind ausschließlich insekten- und fle-
dermausfreundliche Lampen mit warm- bis neutralweißer Lichtfarbe (Farbtemperatur un-
ter 3.000 Kelvin) und einem Hauptspektralbereich von über 500 Nanometer (z. B. LED-
Lampen, Natriumdampflampen etc.) oder Leuchtmittel mit einer UV-absorbierenden 
Leuchtenabdeckung zu verwenden. Die Leuchten sind staubdicht und so auszubilden, 
dass eine Lichteinwirkung nur auf die zu beleuchtende Fläche erfolgt und nicht in Rich-
tung des Himmelskörpers sowie der südlich an das Plangebiet angrenzenden Baum-
reihe (Fledermausleitstruktur). Nach oben streuende Fassadenanstrahlung und Him-
melsstrahler sind nicht zulässig. 

 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB) 
Entsprechend Planeintrag sind die im zeichnerischen Teil mit „R1“ gekennzeichneten 
Flächen mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten der Hinterlieger und einem Leitungs-
recht zugunsten der Versorgungsträger zu belasten. 

 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen  
(§ 9 (1) Nr. 24 BauGB) 

1.14.1 Außenlärmpegel 
Als Grundlage für die Ermittlung der erforderlichen Luftschalldämmung von Gebäudeau-
ßenbauteilen gegen Außenlärm werden im Bebauungsplan die gemäß DIN 4109-
2 (2018-01) ermittelten resultierenden Außenlärmpegel (La) festgesetzt. 
Die Darstellung der resultierenden Außenlärmpegel in nachstehender Abbildung 1 gilt 
zum Schutz des Nachtschlafes für zum Schlafen genutzte Räume (z. B. Schlafzimmer, 
Kinderzimmer); die Darstellung in nachstehender Abbildung 2 ist für alle sonstigen 
schutzbedürftigen Räume maßgebend (z. B. Wohn-/Esszimmer, Büro usw.). 
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Abb. 1 – maßgeblich für zum Schlafen genutzte Räume, Büro Dr. Jans (genordet, Maßstab gemäß Maßstabsbalken) 
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Abb. 2 – maßgeblich für alle sonstigen schutzbedürftigen Räume, Büro Dr. Jans (genordet, Maßstab gemäß 
Maßstabsbalken) 
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Auf der Grundlage der festgesetzten resultierenden Außenlärmpegel errechnet sich das 
erforderliche bewertete Schalldämm-Maß R'w,ges der gesamten Außenfläche eines 
schutzbedürftigen Raumes nach dem in DIN 4109-2 beschriebenen Verfahren wie folgt: 

R'w,ges  = La - KRaumart + KAL 
und  KAL  = 10 x lg (SS/(0,8 x SG)) in dB (Gleichung 33 der DIN 4109-2) 
mit 

La = resultierender Außenlärmpegel in dB(A) 
KRaumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien 
 = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen,  
  Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten 
  Unterrichtsräume und Ähnliches 

 = 35 dB für Büroräume und Ähnliches 
SS  = vom Raum aus gesehene gesamte Außenfläche in m² 
SG  = Grundfläche des Raumes in m² 

Sofern vor einzelnen Außenflächen eines Raumes unterschiedliche resultierende Au-
ßenlärmpegel vorliegen, ist gemäß dem in Abschnitt 4.4.1 der DIN 4109-2 beschriebe-
nen Verfahren noch ein Korrekturwert KLPB zu berücksichtigen. Dieser Korrekturwert 
berechnet sich aus der Differenz des höchsten an der Gesamtfassade des betrachteten 
Empfangsraumes vorhandenen maßgeblichen Außenlärmpegels und des auf die jeweils 
betrachtete Fassadenfläche einwirkenden geringeren maßgeblichen Außenlärmpegels. 

1.14.2 Grundrissorientierung 
Durch geeignete Grundrissgestaltung sind die Schlafräume im Plangebiet so anzuord-
nen, dass ihre Fensteröffnungen sich nur in den östlichen/südöstlichen Gebäudefassa-
den befinden. Ist dies aus technischen Gründen nicht möglich (insbesondere bei den 
mittleren und westlichen Gebäuden von Doppelhäusern bzw. Hausgruppen), so sind die 
Schlafräume so anzuordnen, dass sich ihre Fensteröffnungen in den nördlichen/nord-
östlichen oder südlichen/südwestlichen Gebäudefassaden befinden. Fensteröffnungen 
von Schlafräumen in den westlichen/nordwestlichen Gebäudefassaden sind nur zuläs-
sig, wenn für die betreffende Nutzungseinheit Fensteröffnungen von Schlafräumen an 
anderen Gebäudefassaden technisch ausgeschlossen sind. 

1.14.3 Belüftung von Schlafräumen  
Schlafräume sind mit einer kontrollierten Be- und Entlüftung auszustatten, die auch bei 
geschlossenen Fenstern den notwendigen Mindestluftwechsel sicherstellt. Hiervon kann 
abgesehen werden, wenn der Nachweis erbracht wird, dass hinsichtlich des betreffen-
den Schlafraums der Immissionsgrenzwert nachts gemäß § 2 (1) Nr. 2 i.V.m. § 4 der 
16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (16. BIm-
SchV) in der jeweils geltenden Fassung eingehalten oder auch bei mindestens einem 
teilgeöffneten Fenster des Schlafraums ein Innenraumpegel von 30 dB(A) während der 
Nachtzeit in dem Raum nicht überschritten wird. 

1.14.4 Begriffsdefinition 
Als Schlafräume gelten alle Räume, die überwiegend oder nicht nur vorübergehend zum 
Schlafen genutzt werden (insbesondere Schlafzimmer, Kinderzimmer und Wohn-/ 
Schlafzimmer in 1-Zimmer-Wohnungen). 

1.14.5 Reduktion der Schallschutzanforderungen 
Wird der Nachweis erbracht, dass am jeweils maßgeblichen Immissionsort eines Bau-
vorhabens geringere Beurteilungspegel des Verkehrslärmes vorliegen (z. B. durch bau-
liche Fremd- oder Selbstabschirmung), als dies in den schalltechnischen Berechnungen 
für den Bebauungsplan angenommen und den vorstehenden Festsetzungen zugrunde 
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gelegt wurde, gelten die Festsetzungen der Ziffern 1.14.1 bis 1.14.3 auf Grundlage der 
nachgewiesenen geringeren Beurteilungspegel bzw. maßgeblichen Außenlärmpegeln 
nach DIN 4109-2– (2018-01) entsprechend. 
Hinweise 
Nach § 73a (1) S. 2 LBO sind die jeweils gültigen Technischen Baubestimmungen zu 
beachten; die erforderlichen Nachweise sind im Rahmen des Baugenehmigungs- bzw. 
Kenntnisgabeverfahrens zu erbringen.  
Kann im Baugenehmigungs- bzw. Kenntnisgabeverfahren nachgewiesen werden, dass 
z. B. durch die Eigenabschirmung eines geplanten Gebäudes innerhalb einzelner Fas-
saden(abschnitte) der Immissionsgrenzwert „nachts" eingehalten wird, ist die Forderung 
nach einer Lüftungsanlage entbehrlich. 
Die genannten DIN-Normen werden im Rathaus der Stadt Müllheim i. M. zur Einsicht 
bereitgehalten. 

 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 (1) Nr. 25a 
und Abs. 6 BauGB)  

1.15.1 In den Allgemeinen Wohngebieten sind im Bereich der privaten Grundstücksflächen pro 
angefangener 300 m² nicht überbaubarer Grundstücksfläche mindestens 1 Baum und 
10 Sträucher zu pflanzen. Die Art der Pflanzung ist der Pflanzenliste im Anhang (Ziffer 5) 
zu entnehmen. In den Allgemeinen Wohngebieten WA2 und WA4 können die nach der 
Festsetzung unter Ziffer 1.15.2 zu pflanzenden Bäume hierbei angerechnet werden.  

1.15.2 An den im zeichnerischen Teil gekennzeichneten Standorten zur Anpflanzung von Ein-
zelbäumen sind standortregerechte, hochstämmige Laubbäume zu pflanzen und dauer-
haft zu pflegen. Von den eingetragenen Standorten kann in begründeten Fällen (z. B. 
Grundstücksgänge, Straßenbeleuchtung etc.) um bis zu 3,0 m abgewichen werden.  
Pflanzqualität: 3 x verpflanzte Hochstämme, Stammumfang mind. 18-20 cm. Die Art der 
Pflanzung ist der Pflanzenliste im Anhang (Ziffer 5) zu entnehmen.  

1.15.3 Bei Abgang oder Fällung eines Baumes ist als Ersatz ein vergleichbarer Laub-
baum/Obstbaum oder ein Strauch gemäß der Pflanzenliste im Anhang (Ziffer 5) nach-
zupflanzen, zu pflegen und zu erhalten.  
Hinweise  
Bei Gehölzpflanzungen ist das Nachbarschutzrecht von Baden-Württemberg zu berück-
sichtigen.  
Rodungen von Bäumen und Gehölzen sind nach § 39 (5) Nr. 2 BNatSchG lediglich au-
ßerhalb der Brutperiode zulässig, also vom 1. Oktober bis zum 28./29. Februar eines 
jeden Jahres.  
Gemäß § 178 BauGB kann die Gemeinde den Eigentümer/die Eigentümerin durch Be-
scheid dazu verpflichten, sein/ihr Grundstück innerhalb einer zu bestimmenden ange-
messenen Frist entsprechend der o. g. Festsetzungen zu bepflanzen. 
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Ergänzend zum zeichnerischen Teil gelten folgende örtliche Bauvorschriften: 

2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Rechtsgrundlagen 
▪ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, 358, 

ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2023 (GBl. 
S. 422) 

▪ Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 
(GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
27.06.2023 (GBl. S. 229, 231) 

 

 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen / Dächer und Fassaden der Hauptgebäude 
(§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

2.1.1 In den Allgemeinen Wohngebieten sind ausschließlich Satteldächer (SD) mit einer Nei-
gung von 30° bis 45° zulässig.  

2.1.2 In den Allgemeinen Wohngebieten sind auf untergeordneten Gebäudeteilen von maxi-
mal 20 % der Hauptbaukörper auch begrünte flache und flach geneigte Dächer von 0  bis 
10° zulässig. 

2.1.3 Im Allgemeinen Wohngebiet WA1 ist die Dachneigung und Dacheindeckung von be-
nachbarten Doppelhäusern anzugleichen.  

2.1.4 In den Allgemeinen Wohngebieten sind als Dacheindeckung nur eine rote bis braune 
und graue, nicht glänzende Ziegeleindeckung sowie begrünte Dächer zulässig.  

2.1.5 In den Allgemeinen Wohngebieten sind Wellfaserzement und offene Bitumenbahnen so-
wie glänzende oder reflektierende Materialien für Dacheindeckungen nicht zulässig.  

2.1.6 In den Allgemeinen Wohngebieten sind die der Energiegewinnung dienenden Dachauf-
bauten (Solar, Fotovoltaik) bei allen Dachneigungen zulässig. Diese dürfen die realisier-
ten Firsthöhen (FH) jedoch nicht überschreiten (siehe hierzu auch Ziffer 1.2.1.3). 

2.1.7 In den Allgemeinen Wohngebieten sind die Fassaden der Hauptgebäude in hellen Far-
ben und Materialien auszuführen. 

 Dachaufbauten der Hauptbaukörper (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 
2.2.1 In den Allgemeinen Wohngebieten sind Dachaufbauten grundsätzlich zulässig. Zu die-

sen zählen: 
▪ Dachgauben 
▪ Dacheinschnitte (Negativgauben) 
▪ Zwerchgiebel/Zwerchdächer/Zwerchhäuser (Unterbrechung der Traufe ohne Versatz 

in der Fassade)  
▪ Wiederkehren (Unterbrechung der Traufe mit Versatz in der Fassade).  

2.2.2 In den Allgemeinen Wohngebieten WA1 und WA2 darf die Breite aller in Ziffer 2.2.1 ge-
nannten Dachaufbauten (gemessen ohne Dachüberstand) jeweils maximal 5,0 m betra-
gen und insgesamt 50 % der darunter liegenden Gebäudewand nicht überschreiten. Der 
Abstand aller in Ziffer 2.2.1 genannten Dachaufbauten muss mindestens 1,5 m vom 
Dachrand betragen. Zwischen den einzelnen Dachaufbauten muss jeweils ein Abstand 
von mindestens 1,0 m liegen.  

2.2.3 In den Allgemeinen Wohngebieten WA3 und WA4 darf die Breite aller in Ziffer 2.2.1 ge-
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nannten Dachaufbauten (gemessen ohne Dachüberstand) jeweils maximal 10,0 m be-
tragen und insgesamt 75 % der darunter liegenden Gebäudewand nicht überschreiten. 
Der Abstand aller in Ziffer 2.2.1 genannten Dachaufbauten muss mindestens 1,5 m vom 
Dachrand betragen. Zwischen den Dachaufbauten muss jeweils ein Abstand von min-
destens 3,0 m liegen. 
Zur Überschreitung der zulässigen Firsthöhen (FH) durch Dachaufbauten wird auf Zif-
fer 1.2.1.4 verwiesen. 
Hinweis:  
Bei einem Anteil der Dachaufbauten von über 50 % der darunter liegenden Gebäude-
wand generiert die Traufe von Gauben etc. eine eigene Traufe. 

2.2.4 In den Allgemeinen Wohngebieten muss der obere Dachansatz von Dachgauben, Dach-
einschnitten und Zwerchgiebeln/Zwerchdächern/Zwerchhäusern mindestens 0,5 m un-
ter dem Hauptfirst liegen (vertikal gemessen). Der obere Dachansatz von Wiederkehren 
darf den First des Hauptgebäudes nicht überschreiten. 

2.2.5 In den Allgemeinen Wohngebieten muss der Abstand der Unterkanten von Dachgauben 
und Dacheinschnitten mindestens 0,5 m zum unteren Dachabschluss (Vorderkante Zie-
gel) betragen (vertikal gemessen). Dies gilt nicht für Anlagen der solaren Energiegewin-
nung. 

2.2.6 In den Allgemeinen Wohngebieten muss die untere Begrenzung der Dachgauben und 
Dacheinschnitte auf einer gemeinsamen horizontalen Linie liegen. Übereinander lie-
gende Dachgauben und Dacheinschnitte sind nicht zulässig. 

2.2.7 In den Allgemeinen Wohngebieten sind bei Installation mehrerer einzelner, aller in Zif-
fer 2.2.1 genannten Dachaufbauten diese in ihrem Erscheinungsbild (Dachform, Dach-
neigung) anzugleichen.  

 Dächer der Garagen, Carports und Nebenanlagen (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 
In den Allgemeinen Wohngebieten sind die Dächer der Garagen, Carports und Neben-
anlagen mit einer Dachneigung von 0° bis 10° herzustellen und zu begrünen (siehe auch 
planungsrechtliche Festsetzungen Ziffer 1.12.1).  

 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen / Abgrabungen und Aufschüttungen  
(§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

2.4.1 In den Allgemeinen Wohngebieten sind Abgrabungen und Aufschüttungen bis zu 
0,5 m – bezogen auf das natürliche Gelände – zulässig. 

2.4.2 In den Allgemeinen Wohngebieten sind zur Belichtung von Räumen in Untergeschossen 
Abgrabungen nur bis zu 2,0 m – vertikal gemessen – unter Rohfußboden Erdgeschoss 
auf einer maximalen Länge von 50 % der jeweiligen Fassadengesamtlänge und bis zu 
einer maximalen Tiefe von 2,0 m – horizontal gemessen – ab Hauskante (ohne Bö-
schung) und bis zu einer maximalen Tiefe von 3,0 m (mit Böschung) zulässig. 

 Gestaltung, Bepflanzung und Nutzung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke 
(§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.5.1 In den Allgemeinen Wohngebieten sind die nicht versiegelten Flächen zu begrünen bzw. 
gärtnerisch als Vegetationsflächen anzulegen und zu unterhalten.  
Hinweis: 
Schottergärten sind entsprechend § 21a des Landesnaturschutzgesetzes Baden-Würt-
temberg verboten. 

2.5.2 In den Allgemeinen Wohngebieten dürfen Stützmauern eine Höhe von max. 0,5 m, be-
zogen auf das natürliche Gelände, nicht überschreiten und müssen einen Abstand von 
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0,5 m zum Fahrbahnrand als Schutzstreifen einhalten. 

 Abstellflächen und Müllbehältersammelplätze (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 
In den Allgemeinen Wohngebieten sind offene Abstellflächen und Müllbehältersammel-
plätze dauerhaft gegenüber dem Straßenraum und anderen öffentlichen Räumen abzu-
schirmen und gegen direkte Sonneneinstrahlung zu schützen. Die Anlagen zur Abschir-
mung sind – sofern es sich bei diesen nicht bereits um Gehölze (Hecken) handelt – zu 
begrünen (Kletterpflanzen oder Spalierbäume). 

 Einfriedungen (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 
2.7.1 In den Allgemeinen Wohngebieten sind Einfriedungen entlang der öffentlichen Verkehrs-

flächen (Straßen und Wege) bis zu einer Höhe von 1,2 m – bezogen auf die Oberkante 
der angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche – zulässig, dürfen innerhalb der im zeich-
nerischen Teil durch Sichtdreiecke tangierten Flächen eine Höhe von 0,8 m jedoch nicht 
überschreiten. 

2.7.2 Im gesamten Plangebiet sind Maschendraht und Drahtzäune nur mit Heckenhinterpflan-
zung zulässig. Die Verwendung von Stacheldraht und Nadelgehölzen ist nicht zulässig. 

2.7.3 Im gesamten Plangebiet müssen Einfriedungen einen Abstand von 0,5 m zum Fahr-
bahnrand als Schutzstreifen einhalten. 

 Niederspannungsfreileitungen (§ 74 (1) Nr. 5 LBO) 
Im gesamten Plangebiet sind Niederspannungsfreileitungen (z. B. für Niederspannung, 
Telekommunikation etc.) nicht zulässig. Das Niederspannungsnetz ist als unterirdisches 
Kabelnetz auszuführen.  

 Kfz-Stellplatzverpflichtung (§ 74 (2) Nr. 2 LBO) 
2.9.1 In den Allgemeinen Wohngebieten wird eine Erhöhung der Stellplatzverpflichtung für 

Wohnungen auf zwei Stellplätze pro Wohneinheit über 45 m² Wohnfläche – berechnet 
nach der Wohnflächenverordnung WoFlV BaWü – entsprechend § 74 (2) Nr. 2 LBO fest-
gelegt, wobei ein Stellplatz in einer Garage bzw. einem Carport und der zweite im be-
treffenden Stauraum (Zufahrt) untergebracht werden kann. 

2.9.2 Bei Wohnungen bis 45 m² Wohnfläche ist ein Stellplatz gemäß § 37 LBO nachzuweisen.  

 Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern von Niederschlagswasser 
(§ 74 (3) Nr. 2 LBO) 

2.10.1 Zur geordneten Oberflächenentwässerung ist jede/r BauherrIn verpflichtet, auf sei-
nem/ihrem Baugrundstück das anfallende Regenwasser in einer Retentionszisterne zu 
sammeln und zu drosseln. Das Rückhaltevolumen muss mindestens 1,5 m³ pro ange-
fangener 100 m² versiegelter Hof- und Dachfläche und der Drosselabfluss maximal 
0,5 l/s je 100 m² versiegelter Hof- und Dachfläche betragen. Bei einer Regenwassernut-
zung ist der Behälter um den vorgesehenen Bedarf zu vergrößern. 
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3 NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 

 Denkmalschutz 
3.1.1 Das Plangebiet befindet sich unmittelbar südlich eines archäologischen Kulturdenkma-

les gem. § 2 DSchG BW, Listen-Nr. 1, 99818682. Hierbei handelt es sich um ein Grä-
berfeld der Urnenfelderkultur (um 1.200 v. Chr. bis um 800 v. Chr.). In den überplanten 
Arealen ist mit archäologischen Befunden und Funden zu rechnen. 

 
Lageplan der archäologischen Denkmale und Prüffälle mit Verortung des Plangebietes – 
rote Umrandung, Landesdenkmalamt (genordet, Maßstab gemäß Maßstabsbalken) 

3.1.2 Im Juni/Juli 2021 sowie Februar/März 2022 wurden vom Landesdenkmalamt (LAD) 
großflächige Sondierungen innerhalb des Plangebietes durchgeführt.  

  
Grabungsplan Sondierungen, Landesdenkmalamt  
(Nordung gemäß Nordpfeil, Maßstab gemäß Maßstabsbalken) 
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Auf dem betroffenen Gelände wurden in den Sondageschnitten Überreste einer vorge-
schichtlichen Siedlung sowie spätbronzezeitlicher Bestattungen entdeckt. 
1. Fläche A (orange) in den Bereichen zwischen S1 und S3 sowie die sondierte Fläche B 

(grün) konnte für die Baumaßnahmen freigegeben werden. 
2. In zwei Arealen müssen Rettungsgrabungen durchgeführt werden: 

▪ Ausgrabungsfläche A (s. Abb. 2), Fl.-Nr. 3680/1 
▪ Ausgrabungsfläche B (s. Abb. 2), Fl.-Nrn. 3678, 3679 

  
Grabungsplan Rettungsgrabungen, Landesdenkmalamt  
(Nordung gemäß Nordpfeil, Maßstab gemäß Maßstabsbalken) 

 Hochwasserschutz 
Nach den Berechnungen der Hochwassergefahrenkarten ist das Plangebiet nicht von 
einem 100-jährlichen Hochwasserereignis (HQ100) betroffen. Jedoch besteht derzeit eine 
Überflutungsgefahr bei Hochwasserereignissen mit niedriger Wahrscheinlichkeit (soge-
nanntes HQextrem).  

Hochwassergefahrenkarte für das Plangebiet mit Umgebung, LUBW  
(genordet, Maßstab gemäß Maßstabsbalken) 
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Die Wasserspiegellage für das HQextrem liegt innerhalb des Plangebietes gemäß Hoch-
wassergefahrenkarten bei 225,7 m ü. NHN. Im HQextrem-Fall kann laut Hochwasserrisi-
komanagement-Abfrage bei der LUBW mit Einstautiefen von ca. 0,1 m bis ca. 0,5 m ge-
rechnet werden; die genauen Höhen sind den Steckbriefen auf der Seite der LUBW zu 
entnehmen und unter folgendem Link im Internet abrufbar: 
https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/p/hwrm_hwgk_uf 
Eine Anleitung zu Inhalten und Nutzung der Karten ist unter folgendem Link abrufbar: 
https://www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de/hochwassergefahrenkarten 
Die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen im Bereich des HQextrem ist verboten, 
wenn andere weniger wassergefährdende Energieträger zu wirtschaftlich vertretbaren 
Kosten zur Verfügung stehen oder die Anlage nicht hochwassersicher errichtet wer-den 
kann (vgl. § 78c (2) WHG). 
Im Bereich eines HQextrem sollen bauliche Anlagen nur in einer dem jeweiligen Hochwas-
serrisiko angepassten Bauweise nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
errichtet oder wesentlich erweitert werden (vgl. § 78b (1) Ziff. 1 WHG). 
Durch bauliche Maßnahmen und eine hochwasserangepasste Bauweise bzw. Nutzung, 
können Schäden am Bauvorhaben durch Überflutungen begrenzt oder gar vermieden 
werden (Hinweis: Hochwasserfibel des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung). Entsprechende Vorkehrungen obliegen den Bauherren. 
Aufgrund des verbleibenden Risikos wird das überplante Gebiet in den Hochwasserge-
fahrenkarten entsprechend dargestellt. Es wird eine vorzeitige Abstimmung mit der Ele-
mentarschadensversicherung empfohlen. Ggf. wird hier nur ein eingeschränkter Versi-
cherungsschutz für das Gebäude gewährt. 

 Wasserschutzgebiet / Vorranggebiet  
Das Plangebiet liegt innerhalb des rechtskräftig festgesetzten Wasserschutzgebietes 
Nr. 315.133 WSG des Zweckverbandes Wasserversorgung Weilertal des TB Hügelheim 
in der Schutzzone IIIA. Aus diesem Umstand resultieren z. B. für den Bau geothermi-
scher Anlagen bestimmte Anforderungen. Die Bestimmungen der zugehörigen Rechts-
verordnung vom 23.07.1996 sind zu beachten.  
Zum Schutze des Grundwassers ist im Wasserschutzgebiet auf eine dauerhaft dichte 
und leicht zu kontrollierende Ableitung des Abwassers besonderen Wert zu legen. Auf 
die DWA-Regelwerke A-142 und M-146 wird ausdrücklich verwiesen. An die Abwasser-
leitungen sind entsprechend der Gefährdungsabschätzung (sehr hoch) besondere An-
forderungen zu stellen, die aus der Tabelle 2 des DWA-Regelwerks A-142 entnommen 
werden können. Zudem sind aus gleichem Regelwerk die Anforderungen an die Bau-
ausführung sowie der Betrieb und die Unterhaltung zu entnehmen, wie beispielsweise 
Anforderungen an Dichtigkeitsprüfungen nach Fertigstellung sowie im Betrieb des Ent-
wässerungssystems. 
Das Plangebiet grenzt zudem an die Zone II dieses Wasserschutzgebietes. Durch 
Schutzvorkehrungen und -maßnahmen ist sicherzustellen, dass durch das Vorhaben 
eine Verunreinigung des Grundwassers oder eine sonstige nachteilige Veränderung sei-
ner Eigenschaften nicht zu besorgen sind. 
Das Plangebiet liegt ferner in einem Vorranggebiet zur Sicherung von Wasservorkom-
men, die vom Regionalplan südlicher Oberrhein ausgewiesen werden, in der Zone C. 

https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/p/hwrm_hwgk_uf
https://www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de/hochwassergefahrenkarten
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4 HINWEISE  

 Denkmalschutz / Bodenfunde 
Auf die Einhaltung der Bestimmungen der §§ 20 und 27 DSchG wird verwiesen. Sollten 
bei der Durchführung von Baumaßnahmen archäologische Funde oder Befunde ent-
deckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde umgehend 
zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, 
Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, bzw. auffällige Erd-
verfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverän-
dertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das Regie-
rungspräsidium Stuttgart (Referat 84.2) mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. 
Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Si-
cherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen 
Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen.  
Das Landesamt für Denkmalpflege ist an den einzelnen Bauvorhaben im Genehmi-
gungs- bzw. Kenntnisgabeverfahren zu beteiligen.  

 Artenschutz 
Gehölzbeseitigungen und das Abschieben der Vegetationsschicht auf der Fläche sind 
nur außerhalb der Vogelschonzeiten, also im Zeitraum von 01.10. bis 28./29.02. eines 
jeden Jahres, erlaubt. 
Sollten Höhlenbäume gefällt werden, sind diese vorab durch eine Fachperson auf Be-
satz zu prüfen. Die Prüfung und der Verschluss von Höhlenbäumen sind nur außerhalb 
der Fortpflanzungs- und Überwinterungszeit von Fledermäusen in der Zeit hoher Aktivi-
tät (warme Tage) zwischen Mitte September und Ende Oktober eines jeden Jahres 
durchzuführen. 
Insbesondere zur Förderung von gebäudebewohnenden Vogelarten wie dem Haussper-
ling und dem Hausrotschwanz wird auf die Vielzahl an Möglichkeiten zur Installation von 
Nisthilfen und Quartieren für Vögel und Fledermäuse aufmerksam gemacht. Informatio-
nen dazu können auf der Internetseite http://www.artenschutz-am-haus.de/ abgerufen 
werden. 
Für die insekten- und fledermausfreundliche Beleuchtung gemäß der speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung gilt Folgendes: 
▪ Lichtwirkungen sind so zu steuern, dass sie hinsichtlich Helligkeit und räumlicher Aus-

dehnung (z. B. Pollerleuchten) nur das absolut notwendige Minimum erfüllen. 
▪ Es sind Leuchtmittel zu verwenden, die als insekten- und fledermausfreundlich gelten.  
▪ Die Zeiten, in denen die Leuchten eingeschaltet werden, sind durch „Light-on-de-

mand“-Lösungen (z. B. Schaltung mittels Bewegungsmelder) zu minimieren. 

 Altlasten 
Das Baugebiet befindet sich in einem durch historische Bergbautätigkeit beeinflussten 
Gebiet. 
Die an den Oberbodenproben vorgenommenen Untersuchungen ergeben Anreicherung 
mit Blei. Hinsichtlich des Wirkungspfades Boden-Mensch liegen keine Prüfwertüber-
schreitungen und damit Gefährdungen vor. Sofern es nach sorgfältiger Prüfung keine 
Verwendungsmöglichkeit für den Oberboden gibt, kann hilfsweise nach den Vorgaben 
des Abfallrechtes verfahren werden. Unter Anwendung der VwV Boden können die Pro-
ben mit dem Zuordnungswert Z1.2 nach VwV Boden eingestuft werden (Grund: erhöhte 
Arsengehalte). Hinweis: die Einstufung kann bei entsprechend geringen Eluat-Gehalten 
auch als Z1.1.-Material ausfallen. 

http://www.artenschutz-am-haus.de/
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Im Übrigen sind die in dem Bebauungsplan anliegenden „Geotechnischen Bericht“ der 
Ingenieurgruppe Geotechnik, Kirchzarten, vom 07.05.2021 enthaltenen abfallrechtlichen 
Bewertungen entsprechend umzusetzen. 

 Abfallentsorgung 
Im Sinne einer Abfallvermeidung und -verwertung ist anzustreben,  
▪ dass im Planungsgebiet ein Massenausgleich erfolgt, wozu der Baugrubenaushub 

möglichst auf den Grundstücken verbleiben und darauf wieder eingebaut werden soll, 
soweit Dritte dadurch nicht beeinträchtigt werden,  

oder 
▪ sofern ein Massenausgleich nicht möglich ist, überschüssige Erdmassen anderweitig 

verwertet werden (z. B. durch die Gemeinde selbst für Beseitigung von Landschafts-
schäden oder durch Dritte über eine Börse). 

Auf der Baustelle ist durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aufstellen mehrerer Container) 
sicherzustellen, dass verwertbare Bestandteile von Bauschutt, Baustellenabfällen und 
Erdaushub separiert werden. Diese sind einer Wiederverwertung zuzuführen. 
Eine Vermischung von verwertbaren Abfällen mit belasteten Abfällen ist nicht zulässig. 
Die Menge der belasteten Baustellenabfälle ist so gering wie möglich zu halten. Ihre 
Entsorgung hat auf einer dafür zugelassenen Abfallentsorgungsanlage zu erfolgen.  

 Baugrund 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich von Ablagerung der Holozänen Abschwemmmassen. 
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei 
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologi-
schen Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten, auf der 
Homepage des LGRB: http://www.lgrb-bw.de entnommen werden. 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der 
Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Ge-
otop-Kataster) abgerufen werden kann. 
Zur Baugrundbeschaffenheit wird im Detail auf den dem Bebauungsplan anliegenden 
„Geotechnischen Bericht“ der Ingenieurgruppe Geotechnik, Kirchzarten, vom 
07.05.2021 verwiesen. 

 Bodenschutz 
Die folgenden Hinweise sollen dazu dienen, die Erhaltung des Bodens und seiner Funk-
tion zu sichern. Insbesondere ist bei Baumaßnahmen auf einen sparsamen und scho-
nenden Umgang mit dem Boden zu achten. 

4.6.1 Allgemeine Bestimmungen 
▪ Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur so viel Mutterboden abgeschoben 

wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. Unnötiges Be-
fahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflächen ist nicht zuläs-
sig. 

▪ Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt beim 
Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen. 

▪ Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von Mut-
terboden und Unterboden durchzuführen. 

http://www.lgrb-bw.de/
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope
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▪ Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z. B. zum Zwecke des Mas-
senausgleichs, der Geländemodellierung etc. darf der Mutterboden des Urgeländes 
nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die Auffüllung ist aus-
schließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 

▪ Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Er darf nicht als An- bzw. 
Auffüllmaterial (Mulden, Baugrube, Arbeitsgraben etc.) benutzt werden. 

▪ Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder er-
hebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden kön-
nen, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden. 

4.6.2 Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden 
▪ Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in Anspruch 

genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwenden (Grünan-
lagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwertbar auf geeigneten 
Flächen in Mieten zwischenzulagern. 

▪ Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m hoch 
locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet ist. 

▪ Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auflocke-
rung bis an wasserdurchlässige Schichten zu beseitigen, damit ein ausreichender 
Wurzelraum für die geplante Bepflanzung und eine flächige Versickerung von Ober-
flächenwasser gewährleistet sind. 

▪ Die Auftragshöhe soll 20 cm bei Grünanlagen und 30 cm bei Grabeland nicht über-
schreiten.  

 Wasser 
4.7.1 Schmutzwasser 

Das häusliche Schmutzwasser ist an die öffentliche Abwasserkanalisation mit Anbin-
dung an die öffentliche Kläranlage anzuschließen. Abwasseranlagen sind nach den all-
gemein anerkannten Regeln der Technik (a. a. R. d. T.) zu erstellen, zu unterhalten und 
zu betreiben. Die Abwasserbeseitigung obliegt der Gemeinde.  

4.7.2 Regenwassernutzungsanlagen  
Sollten Retentionszisternen als Betriebswasseranlagen für WC-Spülleitungen verwen-
det werden, müssen diese regelkonform nach DIN 1988 ausgeführt werden. Betriebs-
wasseranlagen (z. B. Regenwassernutzungsanlagen), die zur Entnahme oder Abgabe 
von Wasser bestimmt sind, das nicht die Qualität von Wasser im Sinne der Trinkwasser-
verordnung hat und zusätzlich in Liegenschaften betrieben werden, sind der zuständigen 
Behörde anzuzeigen.  
Es wird darauf hingewiesen, dass Betreiber von Regenwassernutzungsanlagen 
(Brauchwasser) nach § 13 Trinkwasserverordnung verpflichtet sind, sie dem Landrats-
amt Breisgau-Hochschwarzwald, Fachbereich 320 (Gesundheitsamt) schriftlich anzu-
zeigen. Das Formular dazu kann im Internet unter der Adresse http://www.breisgau-
hochschwarzwald.de, Start, Service, Verwaltung, Bürgerservice und Online-Dienste, Be-
hördenwegweiser, Formulare und Onlinedienste (Nutzung Brauchwasseranlage) herun-
tergeladen werden. 
Die Anlagen sind gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a. a. R. d. T.) 
zu errichten und zu betreiben. Einschlägig dafür sind die Normen DIN 1988, DIN 1989 
und das DVGW-Arbeitsblatt W555.  

4.7.3 Löschwasser 
Die Löschwasserversorgung ist entsprechend dem Arbeitsblatt W405 des DVGW in Ab-
hängigkeit der Nutzung (FwG § 3, LBOAVO § 2 (5), hier 96 m³/h, über die Dauer von 
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zwei Stunden zu gewährleisten. Die Abstände der Hydranten sind nach den Angaben 
der Arbeitsblätter W331 und W400 des DVGW festzulegen. 
Zufahrten und Aufstellflächen für Rettungsgeräte der Feuerwehr sind nach VwV-Feuer-
wehrflächen (LBOAVO § 2 (1-4)) zu berücksichtigen. 
Für Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über die Rettungsgeräte der Feuerwehr führt, 
sind in Abhängigkeit der Gebäudehöhe entsprechende Zugänge bzw. Zufahrten zu 
schaffen (LBOAVO § 2 (1-5)). 

 Landwirtschaft 
Durch die an das Plangebiet angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen ist mit landwirt-
schaftlichen Emissionen in Form von Lärm, Staub und Gerüchen zu rechnen; diese sind 
als ortsüblich hinzunehmen. 

 Hinweis zum Einsatz von Wärmepumpen, Lüftungs- und Klimageräten 
Auf Grund einer zunehmenden Lärmproblematik im Zusammenhang mit insbesondere 
in Wohngebieten betriebenen Klimageräten und Luftwärmepumpen wird empfohlen für 
diese Anlagen Aufstellungshinweise bzw. – Vorgaben des „Leitfadens für die Verbesse-
rung des Schutzes gegen den Lärm bei stationären Geräten“ der Bund/Länder – Arbeits-
gemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) einzuhalten. 
Stationäre Klimageräte, Kühlgeräte, Lüftungsgeräte, Luft-Wärme-Pumpen und Mini-
Blockheizkraftwerke sowie deren nach außen gerichteten Komponenten dürfen danach 
nur dann aufgestellt werden, wenn die im Leitfaden aufgeführten Abstände und Schall-
leistungspegel eingehalten werden. Die Geräte müssen nach dem Stand der Lärmmin-
derungstechnik aufgestellt und betrieben werden. Ggf. muss durch schalldämmende 
Maßnahmen (Einhausung, zusätzliche Abschirmungen, Änderung der Aufstellung) für 
entsprechend niedrige Geräuschemissionen gesorgt werden. 
Die Einhaltung der jeweils maßgebenden Immissionswerte ist gegebenenfalls auf Zulas-
sungsebene nachzuweisen.Der Leitfaden ist unter folgendem Link verfügbar: 
https://www.lai-immissionsschutz.de/documents/leitfaden_verbesserung_schutz_ge-
gen_laerm_bei_stat_geraete_1588594414.pdf 

 Hinweise der Bundeswehr 
Das Plangebiet befindet sich in der Nähe einer Bundeswehrliegenschaft (Robert-Schu-
man-Kaserne und Standortübungsplatz Müllheim). Ein Wahrnehmen der von der militä-
rischen Liegenschaft ausgehenden Emissionen ist nicht ganz auszuschließen; diese 
sind als ortsüblich hinzunehmen. 
 
 

Stadt Müllheim i. M., den  
 

 

 

 
Martin Löffler 
Bürgermeister 

 Die Planverfasser 

 
 

https://www.lai-immissionsschutz.de/documents/leitfaden_verbesserung_schutz_gegen_laerm_bei_stat_geraete_1588594414.pdf
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Ausfertigungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Bebauungs-
planes sowie der dazugehörigen örtlichen Bauvor-
schriften mit den hierzu ergangenen Beschlüssen 
des Gemeinderates der Stadt Müllheim i. M. über-
einstimmen. 
 
Müllheim i. M., den  
 
 
 
Martin Löffler 
Bürgermeister 

 Bekanntmachungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Satzungsbeschluss 
gem. § 10 (3) BauGB öffentlich bekannt gemacht 
worden ist. Tag der Bekanntmachung und somit 
Tag der Rechtswirksamkeit ist der 
____________________. 
 
Müllheim i. M., den  
 
 
 
Martin Löffler 
Bürgermeister 
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5 ANHANG: PFLANZENLISTE 

Pflanzenliste für Flächen mit allgemeinen Festsetzungen (beispielhafte Vor-
schlagsliste):  
 
Bäume 
Corylus colurna Baumhasel 
Carpinus betulus ‘Frans fontain’ Hainbuche 
Crataegus laevigata `Paulii` Rotdorn 
Fraxinus ornus Blumen-Esche 
Prunus cerasifera Kirsch-Pflaume 
Sorbus aria Mehlbeere 
Sorbus aucuparia Eberesche 
Liriodendron tulipifera Tulpenbaum 
Liquidambar styraciflua Amberbaum 
Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ Stadtbirne 
Prunus-Sorten Kirsche 
 
Solitärgehölze u. Ziergehölze  
Amelanchier canadensis Felsenbirne 
Viburnum lantana Wolliger Schneeball 
Cornus - Arten  Hartriegel 
Buddleya davidii Sommerflieder 
Deutzia spec. Deutzien 
Forsythia Forsythie 
Kolkwitzia Kolkwitzien 
Malus Zierapfel 
Philadelphus spec. Pfeifenstrauch 
Prunus laurocerasus Kirschlorbeer 
Spiraea spec. Spiersträucher 
Syringa vulgaris Flieder 
Rosa spec. Strauchrosen 
Prunus Zierkirsche 
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1 ALLGEMEINES 

1.1 Anlass, Ziel und Zweck der Planung 
Die Stadt Müllheim i. M. ist eine der größten Städte zwischen Freiburg und Basel und im 
Regionalplan Südlicher Oberrhein als Mittelzentrum sowie als Siedlungsbereich Wohnen 
dargestellt. Diese Lage und Funktion führen dazu, dass die Stadt Müllheim i. M. einen 
wichtigen Entlastungs- und Ergänzungsraum innerhalb der Raumschaft einnimmt, was 
vor allem die Bereiche Wohnen und Gewerbe betrifft. 
Die Stadt Müllheim i. M. mit ihren Ortsteilen wird seit Jahren als Wohn- und Arbeitsort 
sehr stark nachgefragt. Vor allem die landschaftlich reizvolle Lage, die sehr gute ver-
kehrliche Anbindung (Schiene und Straße) an die Großräume Freiburg und Basel sowie 
die attraktive infrastrukturelle Ausstattung der Stadt sind für viele Menschen Argumente, 
hier leben und arbeiten zu wollen.  
So soll nun im nördlich der Kernstadt gelegenen Ortsteil Hügelheim für die ortsansässige 
und auch zuziehende Bevölkerung Wohnraum geschaffen werden.  
Der zu erwartende Zuzug resultiert daraus, dass die seit Jahren im Ort ansässige Firma 
Schott AG ihren Betrieb in den vergangenen Monaten um ein zweites, großes Produkti-
onswerk mit Hochregallager, gemeinsamem Warenein- und -ausgang, Verwaltungsge-
bäude und Mitarbeiterkantine erweitert und hierdurch etwa 100 neue Arbeitsplätze ge-
schaffen hat. Die Betriebserweiterung ist bereits abgeschlossen, sodass die neuen Mit-
arbeitenden – zusätzlich zu den seit längerer Zeit nach Bauplätzen bzw. Wohnungen 
suchenden Menschen – nun ebenfalls auf Wohnungssuche sind. Die Stadt Müll-
heim i. M. möchte über die Ausweisung des Wohnbaugebietes „An der Sandgrube“ den 
ohnehin angespannten Wohnungsmarkt entlasten. 
Neben der Kernstadt ist Hügelheim der einzige Müllheimer Ortsteil, der in der Rhein-
ebene liegt und somit topografisch unbewegt ist. Momentan wird in Hügelheim kein 
schienengebundener ÖPNV angeboten. Auf Grund der Lage an der Bahnstrecke ist die 
Stadt Müllheim i. M. sehr daran interessiert, hier einen Konsens mit der Deutschen Bahn 
zu finden, um dort einen zukünftigen Halt einzurichten. Bis dahin ist der Ortsteil dennoch 
gut – insbesondere auch für den Radverkehr – an den Müllheimer Bahnhof, das Gewer-
begebiet und auch das Stadtzentrum abgebunden. 
Im Südwesten des Ortsteiles Hügelheim gelegen, ist die Entwicklungsfläche über die 
Sehringer Straße angeschlossen und soll den angrenzenden Siedlungsbestand harmo-
nisch erweitern. Der städtebauliche Entwurf sieht vor, das Baugebiet mit einer Ringer-
schließung zu realisieren. Um die unterschiedlichen Bedarfe abzudecken und eine städ-
tebauliche, jedoch mit dem Umfeld verträgliche Dichte zu erzeugen, ist ein Bebauungs-
mix mit Einzel-, Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäuser geplant. Um für möglichst 
viele Bevölkerungsgruppen Wohnraum zu generieren, sind für die Individualbebauung 
überwiegend kleinere, bodensparende Grundstücke geplant. 
Des Weiteren sollen im Plangebiet eine Kindertagesstätte und möglicherweise ein Mehr-
generationenhaus realisiert werden. Das Quartier soll fuß- und radläufig sowie freiräum-
lich und grünplanerisch in sich und mit den umliegenden Bereichen vernetzt werden. Auf 
Grund der für ländlich geprägte Ortsteile nicht unbedingt üblichen, geplanten Dichte wird 
der Grünordnung und Freiraumplanung besonderes Augenmerk und eine hohe Wichtig-
keit beigemessen.  
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „An der Sandgrube“ werden vornehmlich fol-
gende Ziele und Zwecke verfolgt:  
▪ Schaffung von Wohnraum für die ortsansässige und zuziehende Bevölkerung in 
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Form eines ressourcenschonenden und dem Ortsteil Hügelheim angepassten, ver-
dichteten Bebauungsmixes mit Einzel-, Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäusern  

▪ angemessene und nachhaltige Ergänzung und Abrundung des Siedlungskörpers am 
südwestlichen Ortsrand 

▪ Sicherung einer geordneten, ortsbaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung der 
baulichen Umgebung sowie der ökologischen Aspekte 

▪ Schaffung großzügiger, qualitätvoller und vernetzter Frei- und Grünräume 
▪ Realisierung einer naturnahen Kindertagesstätte 
▪ Begegnung auf negative Auswirkungen des demografischen Wandels sowie Vermei-

dung einseitiger Alters- und Bevölkerungsstrukturen  
▪ Erhaltung und Sicherung der Tragfähigkeit und des Niveaus infrastruktureller Ein-

richtungen wie Kindergarten, Grundschule und anderer familienbezogener Institutio-
nen 

▪ ökonomische Erschließung über die bestehenden inner- und überörtlichen Straßen 
▪ Erhalt und Ausbau vorhandener und künftiger Wegebeziehungen zur Ortsmitte, den 

Sportplätzen und der Festhalle, der Firma Schott AG sowie zum freien Landschafts-
raum  

Der Bebauungsplan mit den dazugehörigen örtlichen Bauvorschriften „An der Sand-
grube“ wurde ursprünglich gemäß § 13b BauGB aufgestellt und bereits am 27.07.2022 
zur Satzung beschlossen und zur Rechtskraft gebracht. Mit der Entscheidung des Bun-
desverwaltungsgerichtes vom 18.07.2023 wurde jedoch die Bebauungsplanaufstellung 
im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB für unionsrechtswidrig erklärt. Noch in-
nerhalb der Jahresfrist wurde der Bebauungsplan gerügt, was zur Unwirksamkeit des 
Planes führt. Deshalb möchte die Stadt Müllheim i. M. zur Heilung des Bebauungsplanes 
mit den dazugehörigen örtlichen Bauvorschriften ein ergänzendes Verfahren nach 
§ 215a (2) BauGB einleiten und eine weitere Offenlage durchführen. 

1.2 Lage und Nutzung des Plangebietes / Geltungsbereich  
Das Plangebiet befindet sich am südwestlichen Ortsrand Hügelheims westlich der Basler 
Straße (B3). Es wird begrenzt: 
▪ im Norden und Osten durch kleinteilige Bestandsbebauung mit wohnlicher Prägung 
▪ im Süden durch die dem Hochwasserschutz dienende Dammlage sowie landwirt-

schaftlich genutzte Flächen  
▪ im Westen durch landwirtschaftlich genutzte Flächen und im Nordwesten durch ei-

nen Gartenbaubetrieb mit seinen Betriebs- und Lagerflächen 
Das Plangebiet mit einer Größe von ca. 3,66 ha ist derzeit landwirtschaftlich durch 
Ackerflächen (Süden) und eine ehemalige Christbaumplantage mit kleinen Nadelbäu-
men (Norden) geprägt, wobei die Christbäume zwischenzeitlich gefällt bzw. gerodet wur-
den. Die nordwestliche Fläche wird derzeit zur Lagerung von Holz, Big-Packs, ausran-
gierten Fahrzeugen und sonstigen Arbeitsmaterialien genutzt. Der nicht genutzte Teil 
liegt brach. Mittig des Plangebietes verläuft von Ost nach West eine Hecke, die die 
Ackerflächen von den Flächen des Gartenbaubetriebes abgrenzt. Entlang des südlichen 
Gebietsrandes verlaufen ein erhaltenswerter Baumbestand, der als Leitstruktur für Fle-
dermäuse dient, und im Anschluss ein Wirtschaftsweg. Diese Flächen werden bewusst 
nicht in den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes einbezogen, da die 
Dammlage in diesem Bereich zum Zwecke des Hochwasserschutzes erhöht und damit 
in den Wirtschaftsweg eingegriffen werden muss, was jedoch über ein parallel verlau-
fendes, eigenständiges Plangenehmigungsverfahren abgehandelt wird. Die Leitstruktur 
wird bei dieser Planung mitbetrachtet, soll aber in ihrer heutigen Form geschützt und 
erhalten werden.  
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Die südlich des Plangebietes befindliche Fledermausbrücke im Bereich der Hügelheimer 
Runs sowie die seitlichen Nebenflugrouten liegen außerhalb des vorliegenden Geltungs-
bereiches und sind damit nicht Bestandteil der Bebauungsplanung. Eine Beeinträchti-
gung der Fledermausbrücke sowie der Nebenflugrouten durch die vorliegende Planung 
ist demnach nicht zu erwarten. 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes „An der Sandgrube“ umfasst die 
nachstehend genannten Grundstücke auf Gemarkung Hügelheim: Grundstücke Flst.-
Nr. 3671 (Teilfläche) 3676 (Weg Teilfläche), 3677 (Weg), 3678, 3678/1 (Teilfläche), 
3679, 3680 (Teilfläche) sowie 3680/1. Die genaue Abgrenzung des räumlichen Gel-
tungsbereiches ist der Planzeichnung zu entnehmen. 

Luftbild mit Darstellung des Geltungsbereiches – rot-gestrichelte Umrandung, LUBW (genordet, ohne Maßstab) 

2 PLANUNGSRECHTLICHE SITUATION  

2.1 Regionalplan 
Die Stadt Müllheim i. M. ist im rechtskräftigen Regionalplan Südlicher Oberrhein als Mit-
telzentrum im ländlichen Raum im engeren Sinne sowie als Siedlungsbereich Wohnen 
ausgewiesen und liegt auf der Landesentwicklungsachse Freiburg im Breisgau – Bad 
Krozingen/Staufen im Breisgau – Heitersheim – Müllheim (– Lörrach/Weil am Rhein) 
bzw. der regionalen Entwicklungsachse Müllheim – Neuenburg am Rhein (– Mulhouse). 
Als verbindliche Ziele der Regionalplanung gelten für die Stadt Müllheim i. M. und ihre 
Ortsteile bezogen auf die Funktion „Wohnen“ folgende: 
▪ Gemeinden, in denen sich die Siedlungstätigkeit verstärkt vollziehen soll, werden im 

Regionalplan als Siedlungsbereich festgelegt und in der Raumnutzungskarte sym-
bolhaft dargestellt (Ziffer 2.4.0.2 (1)). 

▪ Neue Wohnbauflächen sollen eine verkehrsvermeidende Zuordnung zu Arbeitsstät-
ten, Versorgungs-, Bildungs-, Kultur- und Erholungseinrichtungen sowie eine Anbin-
dung an den öffentlichen Personennahverkehr aufweisen (Ziffer 2.4.0.4). 

▪ Zur überörtlichen Konzentration der verstärkten Siedlungstätigkeit wird Müllheim als 
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Siedlungsbereich für die Funktion Wohnen festgelegt (Ziffer 2.4.1.2 (1)).  
▪ Zur Umrechnung des Zuwachsfaktors sind die folgenden Bruttowohndichten zu-

grunde zu legen (Ziffer 2.4.1.2 (3)): 
- in Oberzentren 90 Einwohner pro Hektar, 
- in Mittelzentren 80 Einwohner pro Hektar, 
- in Unterzentren 70 Einwohner pro Hektar, 
- in Kleinzentren und den weiteren Gemeinden 50 Einwohner pro Hektar.  

▪ In begründeten Fällen können für Ober-, Mittel- und Unterzentren oder deren Ort-
steile niedrigere Bruttowohndichten zugrunde gelegt werden, wenn eine entspre-
chende siedlungsstrukturelle Prägung besteht (Ziffer 2.4.1.2 (4)).  

▪ Die Siedlungstätigkeit über die Eigenentwicklung hinaus ist innerhalb des Gemein-
degebietes vorrangig im Kernort oder in den vom Schienenpersonennahverkehr er-
schlossenen Ortsteilen zu konzentrieren (Ziffer 2.4.1.2 (5)).  

Ausschnitt aus der Strukturkarte des genehmigten Regionalplanes Südlicher Oberrhein mit Verortung des Plangebietes 
– roter Kreis, RVSO (genordet, ohne Maßstab) 
Des Weiteren weist die Raumnutzungskarte im Regionalplan eine Grünzäsur südlich des 
Plangebietes sowie ein Vorranggebiet zur Sicherung von Wasservorkommen Zone C 
aus. Grünzäsuren dienen der Vermeidung des Zusammenwachsens von Siedlungen so-
wie der Sicherung und Entwicklung besonderer Funktionen siedlungsnaher Freiräume 
für die landschaftsbezogene Erholung und den Naturhaushalt. In den Grünzäsuren darf 
eine Besiedlung nicht stattfinden.  
Die vorliegende Planung berücksichtigt diese Ziele und greift mit ihrem Geltungsbereich 
nicht in die Grünzäsur ein. Die Freihaltungsfunktion wird somit nicht beeinträchtigt. 
Hinsichtlich des Vorranggebietes wird innerhalb der Planung auf die damit verbundenen 
wasserrechtlichen Belange Rücksicht genommen. 
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Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte-Blatt Süd des genehmigten Regionalplanes Südlicher Oberrhein mit Verortung 
des Plangebietes – roter Kreis, RVSO (genordet, ohne Maßstab) 
Die geplante Wohnbauentwicklung im vorliegenden Bebauungsplan verfolgt diese 
Grundsätze und dient ihren Zielen, sodass der Bebauungsplan aus den Vorgaben des 
wirksamen Regionalplanes Südlicher Oberrhein entwickelt ist; ergänzend wird auf Zif-
fer 2.3 verwiesen. 

2.2 Flächennutzungsplan 
Im seit 08.09.2011 wirksamen Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverban-
des Müllheim-Badenweiler wird der Geltungsbereich als geplante Wohnbaufläche (W 
schraffiert) und im südlichen Teil als landwirtschaftliche Fläche sowie in einer Wasser-
schutzgebietszone IIIa liegend dargestellt. Durch den vorliegenden Bebauungsplan wer-
den die bestehenden sowie geplanten Wohnbauflächen weiterentwickelt. Der vorlie-
gende Bebauungsplan kann jedoch nicht vollständig aus den Darstellungen des Flä-
chennutzungsplanes entwickelt werden.  
Da der Bebauungsplan ursprünglich nach § 13b BauGB aufgestellt wurde, konnte der 
Flächennutzungsplan in diesem Zusammenhang nach Inkrafttreten des Bebauungspla-
nes im Wege der Berichtung angepasst werden. Gemäß den Vorgaben des § 215a 
BauGB ist § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB nach wie vor anwendbar. Eine Genehmigung des 
Bebauungsplanes bzw. der Berichtigung des Flächennutzungsplanes durch die höhere 
Verwaltungsbehörde (§ 9 Abs. 1 BauGB) ist nicht erforderlich. Auf Grund der Über-
schreitung der Wohngebietsdarstellung im geltenden Flächennutzungsplan wird gleich-
wohl der in Ziffer 2.3 enthaltene Wohnbauflächenbedarfsnachweis geführt. Hierbei wer-
den die anzurechnenden Wohnbauflächen, die regionalplanerischen Vorgaben zur Be-
darfsermittlung sowie die vorhandenen Innenentwicklungspotentiale betrachtet und die 
Überschreitung begründet.  
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Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan mit Darstellung des Geltungsbereiches – schwarz-gestrichelte Um-
randung, Stadt Müllheim i. M. (genordet, ohne Maßstab) 

2.3 Wohnbauflächenbedarfsnachweis 
2.3.1 Anzurechnende Wohnbaufläche 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst insgesamt eine Größe von ca. 
3,66 ha. Davon werden jedoch nur auf einem Teilbereich neue Wohnbauflächen ge-
schaffen, da innerhalb des Geltungsbereiches öffentliche Grünflächen und diverse Fuß- 
und Radwege enthalten sind. Die Wohnbauflächen inklusive der gebietsinternen Er-
schließungsstraßen weisen zusammen eine Flächengröße von ca. 3,03 ha auf.  
Hiervon kann für den Wohnbauflächenbedarfsnachweis die im gültigen Flächennut-
zungsplan dargestellte Fläche „Mü31 – Ob dem Dorf“ von ca. 1,48 ha abgezogen wer-
den, was mithin eine anzurechnende Wohnbaufläche von ca. 1,55 ha ergibt. 

2.3.2 Regionalplanerische Vorgaben zur Bedarfsermittlung 
Die durch die Aufstellung des Bebauungsplanes „An der Sandgrube“ erforderliche An-
passung des Flächennutzungsplanes kann grundsätzlich im Wege einer Berichtigung 
erfolgen (siehe Ziffer 2.2). Da sich der Bebauungsplan in Teilen nicht aus dem Flächen-
nutzungsplan entwickeln lässt und ein Flächentausch auf Ebene des Flächennutzungs-
planes nicht vorgesehen ist, muss eine regionalplanerisch abgestimmte Flächenbedarfs-
ermittlung erfolgen. 
Der Regionalplan Südlicher Oberrhein trifft Festlegungen durch Ziele und Grundsätze 
der Raumordnung und gibt eine Methodik zur Bedarfsermittlung vor, die im Wesentlichen 
auf den Angaben der Einwohnerzahl zum Planungszeitpunkt basiert. Ausgangspunkt der 
hier dargestellten Bedarfsermittlung sind die zuletzt verfügbaren Angaben des Statisti-
schen Landesamtes Baden-Württemberg; dieses wies für die Stadt Müllheim i. M. zum 
September 2021 eine Einwohnerzahl von 19.289 Personen aus.  
Entsprechend des Regionalplanes kann in Müllheim – als Mittelzentrum im ländlichen 
Raum im engeren Sinne sowie als Siedlungsbereich Wohnen – ein Zuwachsfaktor von 
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0,45 % p. a. (Plansatz 2.4.1.1 (2) G) sowie zur Umrechnung des Zuwachsfaktors eine 
Bruttowohndichte von 80 Einwohnern pro Hektar (Plansatz 2.4.1.1 (3) Z) angesetzt wer-
den. Es wird ein Planungszeitraum von 5 Jahren angesetzt. Dementsprechend lässt sich 
ein rechnerischer Wohnbauflächenbedarf für die GesamtStadt Müllheim i. M. für die 
nächsten fünf Jahre von rund 5,43 ha ermitteln ((19.289 EinwohnerInnen x 0,45 % x 5 
Jahre) / 80 EinwohnerInnen pro ha). Für die Stadt Müllheim i. M. wurden bei der Fort-
schreibung des Flächennutzungsplanes 80 % der EinwohnerInnen auf die Kernstadt und 
die Ortsteile Hügelheim und Vögisheim sowie 20 % der EinwohnerInnen auf die restli-
chen Ortsteile verteilt, da die beiden genannten Ortsteile kernstadtnah liegen und/oder 
gut an den ÖPNV angebunden sind. Daher liegt der Flächenbedarf für die Kernstadt, 
Hügelheim und Vögisheim innerhalb der nächsten fünf Jahre bei ca. 4,34 ha (80 % von 
5,43 ha). 

2.3.3 Vorhandene Innenentwicklungspotenziale 
Im Sinne eines sparsamen Umganges mit Grund und Boden legt die Stadt Müllheim i. 
M. schon seit Jahren ein großes Augenmerk auf die bauliche Entwicklung von Flächen 
im Innenbereich. Entsprechend der Vorgaben des Regionalplanes Südlicher Oberrhein 
(Plansatz 2.4.0.3 (3) Z) sind verfügbare Wohnbauflächen in unbeplanten Innenbereichen 
sowie in Bauleitplänen ausgewiesene, noch nicht bebaute Flächen auf den örtlichen Flä-
chenbedarf anzurechnen. Nicht in Abzug zu bringen sind im Flächennutzungsplan dar-
gestellte geplante Wohnbauflächen, die noch nicht umgesetzt sind bzw. für die kein 
rechtskräftiger Bebauungsplan vorliegt.  
Das aktuell für die GesamtStadt Müllheim i. M. erhobene theoretische Innenentwick-
lungspotenzial liegt bei ca. 13,69 ha, wobei dies den auf 15 Jahre gerechneten Wert 
darstellt. Das aktivierbare Innentwicklungspotenzial liegt bei ca. 3,42 ha, wobei hierbei 
von einer Aktivierungsrate von 25 % ausgegangen wurde. Auf die nächsten 5 Jahre be-
zogen, errechnet sich ein Wert von ca. 1,14 ha und konkret für die Kernstadt mit Hügel-
heim und Vögisheim damit ein Innenentwicklungspotenzial von ca. 0,91 ha (80 % von 
0,80 ha).Konkreter aktueller Wohnbauflächenbedarf 
Der konkrete Wohnbauflächenbedarf entsteht aus dem in der Raumschaft vorherrschen-
den und nicht nachlassenden Siedlungsdruck und wird verstärkt durch die Erweiterung 
der Fa. Schott im Ortsteil Hügelheim. Auf die Ausführungen in Ziffer 1.1 (Anlass, Ziel und 
Zweck der Planung) wird an dieser Stelle verwiesen. 

2.3.5 Zusammenfassende Bedarfsbegründung 
Die für das Plangebiet „An der Sandgrube“ anzurechnende Wohnbaufläche von 
ca. 1,55 ha wird vom errechneten regionalplanerischen Bedarf von ca. 4,34 ha bei Wei-
tem überstiegen. Auch nach Abzug der anzusetzenden Innenentwicklungspotenziale 
von ca. 0,91 ha verbleibt für die nächsten 5 Jahre ein Bedarf von ca. 3,43 ha für die 
Kernstadt und die kernstadtnahen Ortsteile Hügelheim und Vögisheim. 
Die Ausweisung des Baugebietes „An der Sandgrube“ steht hier also im Einklang mit 
den regionalplanerischen Vorgaben und kann mithin nur einen Teil des errechneten, 
dringenden Wohnbauflächenbedarfes decken. 

2.4 Bestehende / Überlagerte Bebauungspläne 
Durch den vorliegenden Bebauungsplan „An der Sandgrube“ wird ein Teilbereich des 
Bebauungsplanes „Froschlache“ vom 31.03.1966 (Rechtswirksamkeit) sowie ein Teilbe-
reich des Bebauungsplanes „Ob dem Dorf“ vom 12.12.1983 (Rechtswirksamkeit) über-
lagert. Dies wird bei der Bekanntmachung und in der Satzung entsprechend berücksich-
tigt. Für die beiden überlagerten Bereiche werden nach dem Bebauungsplanverfahren 
maßstabsgerechte, neutrale Deckblätter zur Aufheftung auf den Ursprungsplänen er-
stellt und an die entsprechenden Stellen versandt. 
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bestehende Bebauungspläne „Froschlache“ vom 31.03.1966 (Rechtswirksamkeit) und „Ob dem Dorf“ vom 12.12.1983 
(Rechtswirksamkeit) (grau-gestrichelte Umrandung) mit Überlagerungsbereich (schwarz-gestrichelte Umrandung), FSP 
(genordet, ohne Maßstab) 

Der in den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes einbezogene Wirt-
schaftsweg (Flst.-Nr. 3677) wird überplant und den Wohnbauflächen/Neugrundstücken 
zugeschlagen.  
Die gemeindliche Entwicklung ist immer an den aktuellen und/oder zukünftigen Gege-
benheiten orientiert und setzt die damit einhergehenden Ziele um. Diese können sich im 
Laufe der Zeit ändern. 
Bereits in der Begründung zum Bebauungsplan „Ob dem Dorf“ wird darauf verwiesen, 
dass „die westlich und südlich angrenzenden landwirtschaftlichen Wege nicht zur Er-
schließung des Neubaugebietes dienen.“ Schon daraus kann abgeleitet werden, dass 
kein (immerwährender) Nutzungsanspruch der jetzigen AnwohnerInnen des Baugebie-
tes „Ob dem Dorf“ auf den westlichen Wirtschaftsweg über den genannten Bebauungs-
plan begründet werden. 
Auch die im Laufe der Jahre durch manche AnwohnerInnen installierten baulichen An-
lagen und Gartengestaltungen bedingen keinen Anspruch auf die Zuwegung bzw. den 
Zugang der Grundstücke über den genannten Wirtschaftsweg. Die Erschließung für den 
motorisierten und nicht-motorisierten Individualverkehr ist grundsätzlich über die Ver-
kehrsflächen innerhalb des Baugebietes „Ob dem Dorf“ gesichert und wird so auch im 
zeichnerischen sowie textlichen Teil festgesetzt und in der Begründung zum Bebauungs-
plan benannt. 
Bei der in der Raumschaft Müllheim gegebenen Baulandknappheit ist der zur Verfügung 
stehende Boden ein hohes Gut und wird durch die Realisierung des Baugebietes „An 
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der Sandgrube“ der Allgemeinheit bzw. den späteren BewohnerInnen zur Verfügung ge-
stellt, um hierüber mehr Wohnbaufläche und damit Wohnungen zu generieren. Zumal 
die Stadt Müllheim i. M. hier in der glücklichen Lage ist, Eigentümerin aller im Plangebiet 
befindlichen Grundstücke zu sein und über diese ohne eine zeit- und kostenintensive 
Umlegung verfügen zu können. 
Das von privaten EinsprecherInnen im Verfahren vorgetragene Argument des Spazier-
weges für Hügelheimer AnwohnerInnen greift hier zu kurz, da sowohl die Nord-Süd- als 
auch die Ost-West-Verbindung für FußgängerInnen und RadfahrerInnen über die neu 
herzustellenden Straßen und Wege gestärkt wird. Somit wird nicht nur ein Er-satz für 
den genannten Wirtschaftsweg, sondern insgesamt eine Aufwertung für das Hügelhei-
mer Wegenetz geschaffen. 
Das weiterhin angeführte Argument die Hereinnahme des Wirtschaftsweges führe zu 
Konflikten und sozialem Unfrieden kann weder als städtebauliches noch als soziales 
Argument gezählt werden. In der Bauleitplanung stehen oft Partikularinteressen dem öf-
fentlichen Interesse und dem Allgemeinwohl gegenüber.  
Im vorliegenden Fall des Wirtschaftsweges überwiegen das Allgemeinwohl und das öf-
fentliche Interesse an der Schaffung von möglichst viel Wohnraum und dem bodenspa-
renden, ressourcenschonenden Umgang mit Bauland dem Interesse Einzelner. 
Aus welchem Grund durch die Entfernung des Wirtschaftsweges hier Konfliktpotential 
mit den neuen BewohnerInnen gesehen wird, erschließt sich nicht, da sich dieser nicht 
im Privateigentum Einzelner befindet. Es sollte nicht von vornherein davon ausgegangen 
werden, dass von Seiten der neuen BewohnerInnen des Baugebietes „Ob dem Dorf“ 
Ressentiments gegenüber den bereits dort lebenden AnwohnerInnen und damit poten-
tiellen NachbarInnen gehegt werden.  
Andersherum darf man im Sinne der von den EinsprecherInnen genannten starken Dorf-
gemeinschaft und des sozialen Friedens davon ausgehen, dass die neuen BewohnerIn-
nen unvoreingenommen von den AltbürgerInnen begrüßt, angenommen und integriert 
werden, da nur hierüber eine gesunde Dorfgemeinschaft weitergeführt werden kann. Si-
cherlich wird auch der ein oder andere spätere Grundstückseigentümer entweder schon 
ansässig in Hügelheim sein bzw. von hier kommen und eventuell Familie haben und sich 
bereits im Vereinsleben engagieren.  
Nicht zuletzt ist das Baugebiet „Ob dem Dorf“ in den 80er-Jahren entstanden, weshalb 
man davon ausgehen kann, dass auch hier nicht alle damaligen NeubürgerInnen aus 
Hügelheim kamen oder ortsansässig waren. Auch hier wurde das Bauland damals nach-
gefragt und Bauwilligen zur Verfügung gestellt. 

2.5 Planungsverfahren  
Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan und die dazugehörigen örtlichen 
Bauvorschriften „An der Sandgrube“ wurde am 18.12.2019 in öffentlicher Gemeinderats-
sitzung gefasst. Zum damaligen Zeitpunkt schien § 13b BauGB anwendbar, da alle Vo-
raussetzungen hierfür erfüllt waren. Dieser Paragraf wurde mit der BauGB-Novelle 2017 
neu eingeführt und ermöglichte die Anwendung des beschleunigten Verfahrens nach 
§ 13a BauGB für Wohnbauflächen, die an den Siedlungsbereich unmittelbar anschlie-
ßen. Die Anwendung der Vorschrift setzt deshalb nach aktueller Rechtsprechung bei 
Festsetzung eines WA voraus, dass im Plangebiet die Nutzungen nach § 4 Abs. 3 
BauNVO ausgeschlossen werden; hingegen ist eine Zulassung der dem Wohngebiet 
dienenden Nutzungen nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 BauNVO möglich. Mit dem vorlie-
genden Bebauungsplan werden diese Anforderungen erfüllt. Der Gesetzgeber hatte 
2021 über das Baulandmobilisierungsgesetz den § 13b BauGB bis zum 31.12.2022 ver-
längert, wobei der Satzungsbeschluss bis zum 31.12.2024 gefasst werden konnte, wenn 
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das Verfahren bis zum 31.12.2022 förmlich eingeleitet wird.  
Von der Möglichkeit im Verfahren nach § 13b BauGB, auf die frühzeitige Beteiligung der 
Behörden und der Öffentlichkeit zu verzichten (§§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB), wurde 
kein Gebrauch gemacht. Demnach fand eine freiwillige frühzeitige Behörden- und Öf-
fentlichkeitsbeteiligung statt.  
Weiterhin sind für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens folgende Vorausset-
zungen zu erfüllen: 
Schwellenwert 
Ein Bebauungsplan darf im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB nur dann auf-
gestellt werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 
BauNVO von weniger als 10.000 m² festgesetzt wird. Im vorliegenden Fall wird dieser 
Schwellenwert mit einer zulässigen überbaubaren Grundfläche von ca. 9.883 m² unter-
schritten. Diese setzt sich wie folgt zusammen: 
▪ WA1 (Einzel- und Doppelhäuser) ca. 10.227 m² x GRZ 0,35 = 3.580 m² 
▪ WA2 (Hausgruppen) ca. 5.157 m² x GRZ 0,5 = 2.578 m² 
▪ WA3 und WA4 (Mehrfamilienhäuser) ca. 9.312 m² x GRZ 0,4 = 3.725 m² 
Kumulation 
Der Bebauungsplan steht in keinem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zu-
sammenhang mit anderen Bebauungsplanverfahren der Innenentwicklung nach 
§ 13a BauGB sowie der Einbeziehung von Außenbereichsflächen nach § 13b BauGB. 
Anschluss an den Siedlungsbestand 
Verfahren nach § 13b BauGB sind nur für geplante Wohnnutzungen anwendbar, die di-
rekt an bebaute Ortsteile anschließen. Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall 
erfüllt, da das Plangebiet im Norden und Osten direkt an den Siedlungsbestand an-
schließt.  
UVP-Pflicht 
Das beschleunigte Verfahren nach § 13b BauGB ist ausgeschlossen, wenn durch den 
Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. Geplant ist, das Gebiet größ-
tenteils als allgemeines Wohngebiet (WA) zu entwickeln sowie öffentliche Grünflächen 
auszuweisen; UVP-pflichtige Vorhaben werden somit nicht begründet. 
Störfallbetriebe 
Das beschleunigte Verfahren ist auch ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte dafür be-
stehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswir-
kungen von schweren Unfällen nach § 50 S. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
zu beachten sind. Da sich weder in unmittelbarer noch weiterer Umgebung zum Plan-
gebiet ein Störfallbetrieb befindet, sind hierfür keine Anhaltspunkte gegeben. 
Natura 2000-Gebiete 
Das beschleunigte Verfahren nach § 13b BauGB ist auch dann ausgeschlossen, wenn 
Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten 
Schutzgüter (Natura 2000-Gebiete) bestehen. 
Es sind keine negativen Auswirkungen auf Schutzgüter zu erwarten, da sich sowohl in 
naher und auch weiterer Entferndung keine Natura 2000-Gebiete befinden. 
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Umweltprüfung / Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung 
Der Bebauungsplan mit den dazugehörigen örtlichen Bauvorschriften „An der Sand-
grube“ konnte deshalb nach § 13b BauGB ohne Umweltprüfung und ohne Eingriffs-/Aus-
gleichsbilanzierung im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Dennoch mussten 
die Belange von Natur und Umwelt berücksichtigt werden, weshalb ein Umweltbeitrag 
mit artenschutzrechtlicher Prüfung vom Büro FLA Wermuth, Eschbach, erarbeitet wurde. 
Der Bebauungsplan wurde am 27.07.2022 zur Satzung beschlossen. Daraufhin wurde 
umgehend entsprechend § 13b i. V. m. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB der Flächennutzungs-
plan im Wege der Berichtigung angepasst. 
Mit der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes vom 18.07.2023 wurde jedoch 
die Bebauungsplanaufstellung im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB für uni-
onsrechtswidrig erklärt. Noch innerhalb der Jahresfrist wurde der Bebauungsplan gerügt, 
was zur Unwirksamkeit des Planes führt. 
Die Stadt Müllheim i. M. möchte von § 215a BauGB, der zum 01.01.2024 neu eingeführt 
wurde, Gebrauch machen. Auf dieser Grundlage soll ein ergänzendes Verfahren einge-
leitet und dafür eine Offenlage nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt wer-
den, wodurch – in Übereinstimmung mit den europarechtlichen Vorgaben – nach wie vor 
manche Erleichterungen des beschleunigten Verfahrens gemäß § 13a BauGB anwend-
bar bleiben. Somit kann auf die Durchführung einer Flächennutzungsplanänderung im 
Parallelverfahren verzichtet werden (siehe auch Ziffer 2.2). Von einer vollwertigen Um-
weltprüfung kann jedoch gemäß § 215a BauGB nur dann abgesehen werden, wenn eine 
sogenannte Vorprüfung des Einzelfalles ergibt, dass durch die Planung keine erhebli-
chen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Dies trifft im vorliegenden Fall nicht zu, 
weswegen eine Umweltprüfung mit Eingriff-/Ausgleichsbilanzierung erarbeitet werden 
musste (siehe auch Ziffer 6). 

2.6 Verfahrensablauf 

18.12.2019 Der Gemeinderat fasst den Aufstellungsbeschluss für den Be-
bauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften „An der Sand-
grube“ gemäß § 2 Abs. 1 i. V. m. § 13b BauGB. 

18.11.2020 Der Gemeinderat billigt den Vorentwurf des Bebauungsplanes 
mit den dazugehörigen örtlichen Bauvorschriften und beschließt 
die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 
und § 4 Abs. 1 BauGB. 

04.12.2020 – 
15.01.2021 

Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit ge-
mäß § 3 Abs.1 BauGB. 

Schreiben vom 
30.11.2020 mit Frist 
bis 15.01.2021 

Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB. 

23.03.2022 Behandlung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteili-
gung. Der Gemeinderat billigt den geänderten Entwurf des Be-
bauungsplanes mit den dazugehörigen örtlichen Bauvorschriften 
und beschließt die Durchführung der Offenlage gemäß § 3 Abs. 
2 und § 4 Abs. 2 BauGB (Offenlagebeschluss). 

08.04.2022 bis 
09.05.2022 

Durchführung der Offenlage zur Beteiligung der Öffentlichkeit ge-
mäß § 3 Abs. 2 BauGB. 

Schreiben vom 
05.04.2022 mit Frist 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB. 
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bis 09.05.2022 
27.07.2022 Der Gemeinderat behandelt die eingegangenen Stellungnahmen 

und beschließt den Bebauungsplan und die dazugehörigen örtli-
chen Bauvorschriften „An der Sandgrube“ gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB jeweils als Satzung 

04.08.2022 Inkrafttreten des Bebauungsplanes mit den dazugehörigen örtli-
chen Bauvorschriften „An der Sandgrube“. 

20.03.2024 Der Gemeinderat beschließt die Einleitung eines ergänzenden 
Verfahrens gemäß § 215a Abs. 2 i. V. m. § 214 Abs. 4 BauGB 
zur Inkraftsetzung des vom Gemeinderat am 27.07.2022 zur Sat-
zung beschlossenen Bebauungsplanes mit den dazugehörigen 
örtlichen Bauvorschriften „An der Sandgrube“, billigt den fortge-
schriebenen Bebauungsplanentwurf mit Umweltbericht und Ein-
griffs-/Ausgleichsbilanzierung und beschließt die Durchführung 
der Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB. 

__.__.____ bis 
__.__.____ 

Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB. 

Anschreiben vom 
__.__.____ mit Frist 
bis __.__.____ 

Durchführung der Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB. 

__.__.____ Der Gemeinderat behandelt die eingegangenen Stellungnahmen 
und beschließt den Bebauungsplan und die dazugehörigen örtli-
chen Bauvorschriften „An der Sandgrube“ gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB jeweils als Satzung. 

3 STÄDTEBAULICHES KONZEPT 

3.1 Städtebau 
Da die Stadt Müllheim i. M. bei ihren Baugebietsplanungen Wert auf einen sparsamen 
und ressourcenschonenden Umgang mit Grund und Boden legt, sollen diese kleinteili-
gen Strukturen – wo verträglich und möglich – auch in den Ortsteilen angemessen ver-
dichtet werden. 
Das Plangebiet unterteilt sich in mehrere Baufelder, die abschnittsweise realisiert wer-
den können. Die städtebauliche Idee ist dadurch geprägt, dass die verschiedenen Wohn-
formen und Gebäudetypologien einerseits zu einer sozialen Durchmischung innerhalb 
des Gebietes beitragen. Andererseits erscheint eine Aufteilung in Cluster mit ähnlicher 
oder gleicher Gebäudetypologie städtebaulich notwendig, da die Gebäude nicht zu he-
terogen und willkürlich in ihrer Platzierung wirken sollen. Die Baufelder werden zudem 
stark durch das Grünband, die Erschließungsführung, die Wegeverbindungen und die 
straßenbegleitenden Anpflanzungen gegliedert, wodurch klare Strukturen, Abfolgen und 
Räume sowie stadt- und freiräumliche Qualitäten erzeugt werden.  
So ist im vorliegenden Plangebiet zur Wahrung des dörflichen Erscheinungsbildes an 
den Gebietsrändern eine vergleichsweise lockere Individualbebauung mit Einzel- und 
Doppelhäusern geplant. Es soll ein harmonischer und verträglicher Übergang sowohl zur 
umliegenden, kleinteiligen Bestandsbebauung als auch zum offenen Landschafts- und 
Erholungsraum hin geschaffen werden. In diesen Bereichen wird auf Grund der kleinen 
bis mittleren Grundstücksgrößen trotzdem eine Verdichtung erzielt. Die Bauplätze teilen 
sich gleichmäßig entlang der Planstraßen auf, sodass eine geordnete und übersichtliche 
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städtebauliche Struktur entsteht, die den Ortsrand Hügelheims in diesem Bereich ent-
sprechend einfasst.  
Die westliche Randbebauung weicht von dieser Kleinteiligkeit und dem offenen Über-
gang in den Landschaftsraum ab. Städtebaulich stellt das im Südwesten gelegene 
Wohngebäude mit im Erdgeschoss integrierter Kindertagesstätte einen Sonderbaustein 
dar, da es auf Grund seiner Nutzung einer großflächigen und kompakten Bauweise mit 
entsprechenden Außenflächen für Spiel und Aufenthalt bedarf. Das Gebäude tritt von 
Süden her kommend jedoch nur mit seiner Schmalseite in Erscheinung und ergänzt da-
mit von der Kubatur her die südlich gelegene Einzel- und Doppelhausreihe.  
Zudem wird über diesen Baukörper und die nördlich des zentralen Grünzuges geplante 
Hausgruppe eine Lärmschutzbebauung installiert. Über die Stellung der Gebäude und 
die langen, geschlossenen Baukörper (Mehrfamilienhaus und Hausgruppe) soll eine 
Minderung der von Westen her auf das Plangebiet einwirkenden Schienenlärmimmissi-
onen für die schutzbedürftigen Räume innerhalb dieser Gebäude selbst und für die 
nächstgelegenen Gebäude erreicht werden.  
Da das Thema „Tiny Houses“ immer mehr an Interesse und Aktualität gewinnt, wurde 
die Ausweisung eines Bereiches für ausschließlich Tiny Houses geprüft. Da der tatsäch-
liche Bedarf an dieser Bauform nicht bekannt ist, sieht die Stadt Müllheim i. M. nicht die 
Notwendigkeit einer speziellen Zonierung bzw. Ausweisung von Flächen für Tiny Houses 
innerhalb des Plangebietes. Die Grundstücksvergabe erfolgt über die Stadt Müll-
heim i. M., sodass innerhalb des Vergabeverfahrens – bei entsprechenden Interessen-
ten – hierauf Rücksicht genommen werden kann. Hinsichtlich der von einem privaten 
Einsprecher geäußerten Möglichkeit, Tiny Houses anstatt eines der geplanten Mehrfa-
milienhäuser zu realisieren, überwiegt im Falle der Mehrfamilienhäuser die Möglichkeit 
zur Schaffung von preisgedämpftem Wohnraum und zur Herstellung einer kompakten, 
energetisch günstigeren Bauweise mit mehreren Geschossen.  
Einen baulichen Schwerpunkt bilden die im zentralen Quartiersbereich geplanten Mehr-
familienhäuser und Hausgruppen, welche nach Süden und Westen orientiert sind und 
sich damit für die Nutzung regenerativer Energieformen wie Solar und Fotovoltaik in ide-
aler Weise eignen. Im nordöstlichen Baufeld sind im Bereich des Dorfplatzes Sonder-
wohnformen wie beispielsweise ein Mehrgenerationenwohnen geplant. An dieser zent-
ralen Stelle im Eingangsbereich des neuen Baugebietes ist ein städtebaulicher und ar-
chitektonischer Akzent wünschenswert. Die angedachte Bebauung mit einem größeren, 
über Eck geschlossenen Baukörper fasst zudem an dieser Seite den Platz und bildet in 
der Gesamtheit mit den südlich anschließenden Baukörpern/Mehrfamilienhäusern eine 
klare Raumkante. Durch die zentrale Lage kann zudem eine gute Integration der Bewoh-
nerInnen erfolgen, da sie dort „gesehen und gesehen werden“ und fuß- und radläufig 
sowohl schnell im Ortskern mit seinen infrastrukturellen Einrichtungen als auch im Erho-
lungsraum sind. Nutzungsbedingt benötigen Gebäude mit solcherlei Nutzung einen gro-
ßen Außen- und Gartenbereich zum Aufenthalt der BewohnerInnen. Zum Grünband hin 
öffnen sich daher die Mehrfamilienhäuser und bilden somit einen halböffentlichen Rah-
men für weitere Begegnungen und Blickbeziehungen.  
Baulich soll sich die neue Bebauung in ihrer Ausnutzung, Höhe und Dachgestaltung an 
die umgebenden, örtlichen Strukturen anpassen. Im Hügelheimer Ortschaftsrat wurde 
die zulässige Dachform intensiv diskutiert und klargestellt, dass auf Grund der dörflichen 
und ländlichen Prägung Hügelheims andere Dachformen wie flache und flach geneigte 
Dächer, Pult-, Walm-, Zeltdächer etc. nicht gewünscht sind, sich nach Meinung des Ort-
schaftsrates nicht einfügen und zudem die beste Wahl für eine solare Nutzung sind. Im 
Bebauungsplan werden daher ausschließlich Satteldächer mit einer Neigung von 30° bis 
45° festgesetzt.  
Der Gemeinderat ist der Empfehlung des Ortschaftsrates gefolgt und hat sich auf Grund 
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des in Hügelheim noch intakten Ortsbildes und der Ortsrandlage für ausschließlich 
steil(er) geneigte Satteldächer im gesamten Plangebiet und somit gegen flache und fla-
che geneigte Dächer im zentralen Bereich entschieden. Insgesamt überwiegt der 
Wunsch des Ortschaftsrates und des Gemeinderates nach einem ortsbildtypischen Er-
scheinungsbild mit geneigten und gedeckten Dächern bei den Hauptbaukörpern den Ge-
danken der Wasserrückhaltung und anderer klimatischer Synergieeffekte von flachen 
und flach geneigten Gründächern. Dem entsprechend wird auch zum Satzungsbe-
schluss an Satteldächern im gesamten Plangebiet festgehalten. 
Insgesamt überwiegt der Wunsch des Ortschaftsrates und des Gemeinderates nach ei-
nem ortsbildtypischen Erscheinungsbild mit geneigten und gedeckten Dächern bei den 
Hauptbaukörpern den Gedanken der Wasserrückhaltung und anderer klimatischer Sy-
nergieeffekte von flachen und flach geneigten Gründächern. Dem entsprechend wird an 
der vorliegenden Planung mit ausschließlich Satteldächern im gesamten Plangebiet fest-
gehalten. 

Städtebaulicher Entwurf, Stand 03/2022, FSP (genordet, ohne Maßstab) 
Akzentuiert wird die städtebauliche Struktur durch die Anpflanzung mehrerer großkroni-
ger Bäume entlang der Straßenführung. Die Bäume beleben den Straßenraum und neh-
men in Verbindung mit der Anordnung der öffentlichen und privaten Stellplätze eine 
strukturbetonende Funktion im Plangebiet ein. Hinzu kommen außerdem die Baumpflan-
zungen auf privaten Grundstücksflächen, im Bereich des Dorfplatzes und in den Über-
gängen des Grünbandes zu den Verkehrsflächen. Die auf dem Dorfplatz angeordneten 
Bäume lassen in Verbindung mit dem befahrbaren, umlaufenden und gemischt genutz-
ten Straßenraum einen attraktiven Bereich entstehen, der durch die Quartiersgemein-
schaft und die umliegenden NachbarInnen als Begegnungsort genutzt werden kann. 
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Denkbar sind hier ein Boule- oder Sandplatz in Ergänzung zu den Spielflächen innerhalb 
des Grünbandes. 
Die im Westen des Plangebietes ausgewiesene öffentliche Grünfläche mit Anpflanzun-
gen sowie die südlich des Plangebietes gelegene, erhaltenswerte Baumreihe (Leitstruk-
tur für Fledermäuse) sorgt für eine räumliche Begrenzung und gleichzeitig für einen 
Übergang zwischen dem Siedlungsbereich und der an das Plangebiet angrenzenden 
freien Landschaft. Lediglich im Bereich des südwestlichen Fuß- und Radweges wird die 
Leitstruktur unterbrochen und ein Bestandsbaum entnommen. In der im Bebauungsplan 
festgesetzten öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „F1“ wird hierfür Ersatz 
geschaffen und die Leitstruktur durch weitere Pflanzmaßnahmen Richtung Osten ver-
längert. Die Anpflanzungen werden mit gebietsheimischen und resilienten Baum- und 
Strauchpflanzungen durchgeführt. 

3.2 Erschließung / Verkehr 
Das Plangebiet wird im Norden über die Basler Straße (B3) und im weiteren Verlauf über 
die Sehringer Straße erschlossen. Von dem hier zu realisierenden Einmündungsbereich 
aus erfolgt über den im Gebietseingang gelegenen Dorfplatz die Erschließung für den 
motorisierten Individualverkehr (MIV) im ökonomisch und verkehrlich sinnvollen Ring-
schluss. Durch den Ringschluss und die Befahrbarkeit der zum Plangebiet führenden 
Sammelstraßen 1 und 6 im Zweirichtungsverkehr ist jederzeit eine Befahrung durch 
Müllfahrzeuge ohne Wendevorgang möglich. 
Der Dorfplatz soll im nördlichen und westlichen Bereich (Planstraßen 5 und 2) befahrbar 
sein und die bauliche und soziale Verbindung zwischen den umliegenden Bestandsge-
bieten und dem neuen Baugebiet herstellen. Um in diesem Bereich zu signalisieren, 
dass es sich um einen begehbaren, verkehrsberuhigten Bereich handelt, wird hier ein 
anderes Material und/oder eine andere Farbe des Fahrbahnbelages sowie ggf. eine Hö-
herlegung in Bordsteinhöhe gewählt werden. Zudem wird der Platz bepflanzt, sodass 
auch hier eine visuelle und räumliche Abgrenzung zum befahrbaren Straßenraum ent-
steht.  
In den Planstraßen 2 bis 5 (Ringerschließung) sind Versätze innerhalb des Straßenrau-
mes geplant, die der Auflockerung der einzelnen Straßenabschnitte und der Bebauung 
sowie der Geschwindigkeitsreduzierung und damit der Erhöhung der Aufenthaltsqualität 
dienen sollen. Diese „Bewegung“ innerhalb der Straßenverläufe war den Hügelheimer 
OrtschafsrätInnen sehr wichtig, da sie eine zu strenge, geradlinige und homogene An-
ordnung der Straßen und Gebäude im dörflich geprägten Hügelheim als zu städtisch und 
nicht ortsbildtypisch empfinden. Über die Straßenversätze mit Aufweitungen und der da-
mit einhergehenden wechselnden Stellung der Baufenster wird die Gebietsstruktur nun-
mehr aufgelockert und in den dörflichen/ländlichen Kontext eingebunden. Im Sinne eines 
sparsamen Umganges mit Grund und Boden, einer sparsamen Erschließung und zur 
Verkehrsberuhigung kann auf separate Geh- und Radwege verzichtet werden, sodass 
die öffentlichen Verkehrsflächen für eine gemischte Nutzung ausgestaltet werden. Der 
Bebauungsplan gibt hierbei jedoch nur den Rahmen vor. In der nachgelagerten Ausfüh-
rungsplanung zur Erschließung wird geprüft, ob in Teilbereichen getrennte Flächen 
(Fahrbahn und abgesetzter Gehweg) sinnvoller sind.  
Die Hausgruppeneinheiten (Reihenhäuser) werden zudem über private Wohnwege von 
Planstraße 4 aus erschlossen. 
Eine weitere Zu- und Abfahrt wird über den im Süden liegenden Wirtschaftsweg (Flst.-
Nr. 3676) erfolgen, der ebenfalls an die Basler Straße (B3) andockt. Der Wirtschaftsweg 
wird auf der Strecke zwischen Basler Straße (B3) und dem Einmündungsbereich ins 
Plangebiet (Planstraße 6 auf 2) auf 5,2 m für den Zweirichtungsverkehr ausgebaut und 
für den MIV befahrbar gemacht. Der Fuß- und Radverkehr wird begleitend auf dem noch 
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auszubauenden Hochwasserdamm bis hinter den Einmündungsbereich zum Plangebiet 
geführt, hiernach wieder auf den bestehenden Wirtschaftsweg verschwenkt und in Rich-
tung Westen weitergeführt, um dort an die bestehenden Wirtschaftswege anzubinden. 
Zur Erschließung des in der nordwestlichen Ecke geplanten Einzel- bzw. Doppelhauses 
und zur Anbindung der Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Kanäle an das Bestands-
netz wird die Planstraße 5 an dieser Stelle mit 6,0 m Breite bis an den Gebietsrand und 
dann Richtung Norden in 2,5 m Breite weitergeführt. Dieser Anschluss wird nur für die 
AnwohnerInnen dieses Bauplatzes bzw. dieser zwei Bauplätze mit Kfz auf einem kurzen 
Teilstück befahrbar sein. Ein Durchstich in die Sehringer Straße für den MIV ist hier nicht 
geplant und gewünscht. Die Verlängerung in Richtung Norden soll ausschließlich als 
Fuß- und Radweg genutzt und die Unbefahrbarkeit über bauliche Maßnahmen (Poller 
etc.) gesichert werden. Die Grundstücksverhältnisse und Nutzungsrechte wurden wäh-
rend des Bebauungsplanverfahrens geklärt. Der in den Offenlageunterlagen noch mit 
5,0 m Breite festgesetzte Fuß- und Radweg wird zum Satzungsbeschluss auf 2,5 m 
Breite zurückgenommen und die dafür notwendige Fläche an die Stadt Müllheim i. M. 
veräußert. Die verbleibenden, für die Kanal- und Leitungsverlegung zusätzlich benötigte 
Fläche in einer Breite von 2,5 m verbleibt im Eigentum des Privaten. Die Leitungs- und 
Begehungsrechte werden außerhalb des Bebauungsplanverfahrens öffentlich-rechtlich 
vertraglich und über Grundbucheintrag gesichert. Der Geltungsbereich wurde an dieser 
Stelle im Einvernehmen mit dem privaten Eigentümer zurückgenommen. 
So kann eine umwegfreie fuß- und radläufige Erreichbarkeit des nahe gelegenen Sport-
platzes, der Festhalle sowie der Firma Schott AG zu ermöglicht werden. Die Straßen-
breite ist den Ausmaßen und der Menge der Kanäle und Leitungen geschuldet, da diese 
über Planstraße 5 und den Durchstich an das Kanalnetz angebunden werden und allein 
der neu zu verlegende Regenverbandssammler eine DN 600 misst. Die Stadt Müll-
heim i. M. wird sich in der Realisierung des Baugebietes um eine visuelle Minderung des 
Querschnittes bemühen, damit der Durchstich zumindest optisch nicht zu massiv in Er-
scheinung tritt. Bis auf diese ca. 20 m lange Verbindung ist im gesamten Plangebiet eine 
Sackstraßensituation nicht gegeben. Die Müllabholung für das ausgewiesene Baufens-
ter erfolgt über die Bereitstellung am Abholtag im Bereich der Ausrundung Planstraße 4 
auf Planstraße 5, sodass ein Rückwärtsfahren von Müllfahrzeugen nicht notwendig wer-
den wird.  
Weitere Fuß- und Radwegeverbindungen sind sowohl in Nord-Süd- als auch Ost-West-
Richtung geplant, sodass das Plangebiet sowohl in sich gut vernetzt als auch nach au-
ßen an die Bestandsstrukturen angebunden ist. Von der Ringstraße gehen sowohl im 
nördlichen als auch südlichen Straßenabschnitt Wegeverbindungen ab, die sowohl zum 
Ost-West verlaufenden Grünband und dem hierin verlaufenden Weg führen als auch das 
Baugebiet räumlich und nutzungsstrukturell gliedern. Des Weiteren ist eine Fuß- und 
Radwegverbindung im südwestlichen Bereich unterhalb der Kindertagesstätte als Ver-
bindung zum südlich verlaufenden, bestehenden Wirtschaftsweg geplant, um hierüber 
schnell in die freie Landschaft bzw. den Erholungsraum und auch in Richtung Kernstadt 
zu gelangen. 
Der ruhende Verkehr soll im Plangebiet auf verschiedene Weise geregelt werden. Der 
private Stellplatzbedarf für parkende Kfz und Fahrräder soll grundsätzlich auf den priva-
ten Grundstücken gedeckt werden. So sollen je nach realisierter Anzahl der Wohnein-
heiten auf den Grundstücken ausreichend viele Stellplätze individuell hergestellt werden. 
Dies geschieht bei den Einzel- und Doppelhäusern über oberirdische Stellplätze, Car-
ports und/oder Garagen, bei den Hausgruppen über oberirdische, jeweils gebündelte 
Sammelstellplätze bzw. -carports entlang des dortigen Straßenabschnittes und bei den 
Mehrfamilienhäusern über Tiefgaragen. Die Tiefgaragen sollen hierbei möglichst nur 
über jeweils eine zentrale Ein- und Ausfahrt je Cluster erschlossen werden, um den Ver-
kehr an diesen Stellen zu bündeln. Die Erschließung der Mehrfamilienhäuser erfolgt 
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dann über gebäudeinterne oder -externe Tiefgargenaufgänge. Um den Stellplatzschlüs-
sel bei den Hausgruppen decken zu können, wird es hier voraussichtlich notwendig, auf 
den Grundstücken der Reihenendhäuser weitere private Stellplätze vorzusehen. Die 
Grundstücksgrößen und auch die Erschließung sind hierfür ausgelegt. Beim Sonderbau-
stein Kindertagesstätte erfolgt die Parkierung oberirdisch als Senkrechtparker entlang 
des Gebäuderiegels. 
Darüber hinaus werden im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen auch einige öffent-
liche und innerhalb der Grundstücke private Besucherstellplätze angeordnet, sodass für 
die Größe des Plangebietes in angemessener Anzahl öffentliche Stellplätze und oberir-
dische, private Besucherparkplätze zur Verfügung stehen. Speziell im Übergangsbe-
reich zur Sehringer Straße und im Verlauf der Planstraße 2 sind öffentliche Parkplätze 
angedacht. So sind nördlich des Dorfplatzes mehrere Senkrechtparker und in Plan-
straße 2 alternierende Parkplätze geplant. Diese werden als solche ausgewiesen und 
darüber die Voraussetzungen geschaffen, dass Fahrzeuge nicht unkontrolliert im öffent-
lichen Verkehrsraum abgestellt werden. 

3.3 Freiflächen / Grünordnung 
Das Plangebiet wird als Wohngebiet mit einer breit gefächerten, verdichteten Gebäude-
typologie entwickelt. Um eine angemessene Ein- und Durchgrünung zu sichern und 
grünplanerisch sowie freiräumlich auf die höhere Dichte zu reagieren, soll ein öffentli-
ches in Ost-West-Richtung verlaufendes,10 m breites Grünband mit qualitätvollen Spiel- 
und Aufenthaltsflächen für Jung und Alt sowie eine Multifunktionsfläche im Westen des 
Plangebietes angelegt werden. Diese öffentliche Grünfläche soll vornehmlich den Be-
wohnenden des neuen Wohngebietes dienen. Das Grünband zieht sich durch das ge-
samte Baugebiet, führt im Westen oberhalb der geplanten Multifunktionsfläche entlang 
und mündet danach in den angrenzenden Feldweg ein. Im Bereich der Straßenüber-
gänge und -versätze sollen zur Gliederung und Aufwertung des Straßenraumes Baum-
pakete hergestellt werden. Denkbar ist an diesen Stellen auch ein Wechsel des Fahr-
bahnbelages analog zum Material im Bereich des Dorfplatzes. 
Zudem wird der Pflanzbestand und damit die Leitfunktion für Fledermäuse außerhalb 
des Plangebietes entlang der Südgrenze erhalten. Die Herstellung einer großen Grün-
fläche mit Multifunktionscharakter im westlichen Plangebietsbereich im Anschluss an die 
Kindertagesstätte schafft für die neuen AnwohnerInnen eine attraktive Aufenthaltsfläche 
und stellt einen Ersatz für die vergleichsweise dichte Bebauung in einem noch dörflich 
geprägten Ortsteil dar. Diese Grünbereiche sind auch vor dem Hintergrund der Spritz-
mittelabdrift zu erhalten bzw. herzustellen und zu pflegen. Das Plangebiet grenzt im Sü-
den und Westen an landwirtschaftliche Flächen an, weshalb mit dem Einsatz von Spritz-
mitteln zu rechnen ist. Bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ist besonders auf 
den Schutz von unbeteiligten Personen – gerade auch Kinder – in der Umgebung der 
Behandlungsfläche zu achten.  
Des Weiteren sollen verschiedene Anpflanzungen vorgenommen werden. Zum einen 
wird der öffentliche Verkehrsraum durch Bäume in ausreichend dimensionierten Pflanz-
quartieren gegliedert. Zum anderen wird teilweise in den privaten Grundstücksbereichen 
ebenfalls eine Bepflanzung entlang der Planstraße vorgesehen. Darüber hinaus sind in 
den privaten Gartenbereichen Baum- und Strauchpflanzungen sowie die gärtnerische 
Gestaltung der verbleibenden unbebauten Flächen vorgesehen. 
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4 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

4.1 Art der baulichen Nutzung 
Entsprechend den Zielvorgaben des Bebauungsplanes, Grundstücke für den Woh-
nungsbau bereitzustellen und in Ergänzung zu den umliegenden Wohngebieten wird ein 
Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt und entsprechend der Ausnutzung, Gebäu-
detypologie und Gebäudeanordnung in WA1 bis WA4 zoniert. Grundsätzlich sollen Nut-
zungen mit einem großen Flächenbedarf und mit einem zu erwartenden hohen Verkehrs-
aufkommen nur eingeschränkt zugelassen bzw. ausgeschlossen werden. 
Im WA1 sollen Einzel- und Doppelhäuser, im WA2 Hausgruppen und im WA3 und WA4 
Mehrfamilienhäuser realisiert werden, wobei im zentral gelegenen WA4 eine Senioren-
einrichtung bzw. ein generationenübergreifendes Wohnen wünschenswert und im süd-
westlich gelegenen WA4 eine Kindertagesstätte mit Wohnungen in den oberen Ge-
schossen geplant ist. Als verbindendes soziales Element sollen im WA4 ggf. auch ein 
Café oder ein Bistro ermöglicht werden.  
Grundsätzlich war bei der Anwendung des § 13b BauGB zu beachten, dass die hierüber 
aufgestellten Bebauungspläne vornehmlich Wohnbauzwecken dienen und dies auch so 
festsetzen sollen. Gemäß geltender Rechtsprechung sind zumindest die nach § 4 Abs. 3 
BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen vollständig auszuschließen. Die jün-
gere Rechtsprechung stellt die Anwendung des § 13b BauGB für eine „rein“ wohnbauli-
che Nutzung nochmals heraus, öffnet den Nutzungskatalog jedoch so weit, als dass die 
Baugebiete nicht als Reine Wohngebiete (WR) im Sinne des § 3 BauNVO festgesetzt 
werden müssen, da dies nicht mehr zeitgemäß ist. Hieran wird auch im ergänzenden 
Verfahren festgehalten. Um das neue Baugebiet nicht nur als reine Wohnstatt auszubil-
den und Ansiedlungsmöglichkeiten für freiberufliche Tätigkeiten (Ärzte, Versicherungs-
makler, Architekten usw.) sowie einen kleinen Lebensmittelladen zu schaffen, sind bei-
spielsweise die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden und andere untergeord-
nete Nutzungen zulässig. 
Diesem Umstand Rechnung tragend werden die gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauGB generell 
zulässige Nutzung Anlagen für sportliche Zwecke sowie die gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO 
ausnahmsweise zulässigen Nutzungen: Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sons-
tige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und 
Tankstellen in WA1 bis WA4 ausgeschlossen. Städtebaulich dient diese Einschränkung 
dazu, das geplante Wohngebiet und die angrenzenden Bestandsgebiete nicht über die 
Gebühr mit zusätzlichem Verkehr zu belasten und ein ausreichendes Maß an Wohnruhe 
zu gewährleisten. Darüber hinaus fügen sich sportliche Anlagen und Tankstellen mit ih-
rem hohen Flächenverbrauch und den mit ihrer Nutzung verbundenen Lärmemissionen 
(Zu- und Abfahrtsverkehr) nicht in das wohnbaulich dominierte Plankonzept ein und wir-
ken im vorliegenden Wohngebiet unmaßstäblich und deplatziert. 
In WA1 bis WA3 werden zusätzlich Schank- und Speisewirtschaften ausgeschlossen, 
da sich diese Nutzung in den kleinteiligeren Bereichen mit Einzel-, Doppel- und Reihen-
häusern (WA1 und WA2) auf Grund der geringeren Gebäudegrößen und der erforderli-
chen Stellplatzanzahl nur schwer realisieren lässt. Da der Stadt Müllheim i. M. jedoch 
daran gelegen ist, innerhalb der angedachten Sonderbausteine Kindertagesstätte oder 
ggf. Mehrgenerationenwohnen einen gastronomischen Treffpunkt in Form eines Cafés, 
Imbiss oder dergleichen zu integrieren, sind Schank- und Speisewirtschaften – soweit 
diese der Versorgung des Gebietes dienen – in WA4 zulässig und können nur dort rea-
lisiert werden. Die Gebäudegrößen und durchgängigen Geschossflächen sowie die 
Parkmöglichkeiten gestatten insbesondere in diesen Bereichen die gewünschte Nut-
zung. Auf Grund der gewollten Zugehörigkeit zu den genannten sozialen Einrichtungen 
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sind Schank- und Speisewirtschaften in WA3 ebenfalls nicht zulässig, da in diesen Bau-
feldern ausschließlich Wohnungen verwirklicht werden sollen. 

4.2 Maß der baulichen Nutzung 
4.2.1 Allgemein 

Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch das angegebene Höchstmaß und 
zusätzlich durch das in den Baufenstern mit den Ziffern 1 und 2 angegebene Mindest-
maß der zulässigen Trauf- und Firsthöhen der baulichen Anlagen (TH und FH), der 
Grundflächenzahl (GRZ), der Zahl der Vollgeschosse als zwingendes Maß (II) und als 
Mindest- und Höchstmaß (II-III) sowie der Geschossflächenzahl (GFZ). Grundsätzlich 
sollen mit den getroffenen Festsetzungen die städtebaulichen Zielsetzungen der Stadt 
Müllheim i. M. realisiert und die Strukturen des städtebaulichen Entwurfes gesichert wer-
den.  
Das Allgemeine Wohngebiet wird in WA1 bis WA4 unterteilt, um für den jeweiligen Be-
darf unterschiedliche Festsetzungen treffen zu können. Im WA3 und WA4 sollen insge-
samt 8 Mehrfamilienhäuser mit mindestens zwei und maximal einem dritten Vollge-
schoss im ausgebauten Satteldach ermöglicht werden, wobei im westlich gelegenen 
Baufenster WA4 im Erdgeschoss eine naturnahe Kinderbetreuungseinrichtung und in 
den beiden Obergeschossen Wohnungen realisiert werden sollen. Ansonsten sind 
18 Wohngebäude in Form von Einzel- und Doppelhäusern im WA1 sowie 5 Hausgrup-
pen (Reihenhäuser) im WA2 mit zwingend zwei Vollgeschossen und ausgebautem Sat-
teldach als Nicht-Vollgeschoss vorgesehen.  
Insbesondere die Umsetzung einer flächensparenden Bauweise in Form von Mehrfami-
lienhäusern stellt eine effektive Alternative zum Einzel- oder Doppelhaus mit in der Regel 
hohem Flächenverbrauch dar, auch wenn – wie in der vorliegenden Planung – die Dop-
pelhausgrundstücke vergleichsweise flächensparend abgegrenzt werden. Die Stadt 
Müllheim i. M. möchte so einen Beitrag zum Flächensparen und zu einem schonenden 
Umgang mit begrenzt zur Verfügung stehenden Ressourcen leisten. Freistehende Ein-
familienhäuser, aber auch Doppel- oder Reihenhäuser, können hierzu nur einen be-
grenzten Beitrag leisten.  
Städtebauliches Ziel ist somit, eine gute Ausnutzung und Dichte der privaten Grundstü-
cke bei Berücksichtigung einer hohen Wohnqualität auch unter verkehrlichen, grünord-
nerischen und ortsstrukturellen Gesichtspunkten zu schaffen. Mit den maximal zulässi-
gen Trauf- und Firsthöhen (TH und FH) können dabei auch die festgesetzten zwei Voll-
geschosse mit zusätzlichem, ausgebautem Satteldach gut ausgenutzt werden. 

4.2.2 Höhe baulicher Anlagen / Geschossigkeit 
Die Höhe der baulichen Anlagen sowie die Vollgeschosse werden entsprechend des 
städtebaulichen Entwurfes und der darauf aufbauenden, geplanten Bebauung festge-
setzt.  
Bei der Höhenentwicklung wird entsprechend dem städtebaulichen Konzept zwischen 
den einzelnen Gebietsbereichen differenziert. Hierbei wird in besonderer Weise dem zu-
künftigen Ortsrand im Süden sowie den Übergängen in die nördlich und östlich gelegene 
Bestandsbebauung Rechnung getragen. Den baulichen Schwerpunkt bildet der zentrale 
und westliche Gebietsbereich mit Mehrfamilien- und Reihenhäusern.  
Zu den Bestandsgebieten und zum Süden hin werden die Höhen und die Geschossigkeit 
zu Gunsten der Ausnutzbarkeit der einzelnen Grundstücke und im Sinne des Boden-
schutzes auf maximal 6,5 m Traufhöhe (TH) und maximal 10,5 m Firsthöhe (FH) in Ver-
bindung mit zwingend zwei Vollgeschossen angehoben. Gleiches gilt für die im zentralen 
Bereich und am westlichen Gebietsrand im WA2 geplanten Hausgruppen. 



Stadt Müllheim i. M. – Gemarkung Hügelheim Stand: 20.03.2024 
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften Fassung: Offenlage 
„An der Sandgrube“ gem. § 3 (2) und § 4 (2) i. V. m. § 215a (2) BauGB 

BEGRÜNDUNG Seite 22 von 52 
 

24-03-20 Begründung An der Sandgrube OF (24-03-06).docx 

Damit wird eine klassische und heutzutage gängige Höhe bzw. Ausnutzung für Gebäude 
mit zwei Vollgeschossen und ausgebautem Satteldach (Nicht-Vollgeschoss) ermöglicht. 
Die Höhe, Größe und Kubatur der geplanten Bebauung im WA1 orientiert sich damit 
dennoch an den angrenzenden Bestandsgebäuden (Wohnhäusern), sodass hier ein ver-
träglicher, rücksichtsvoller Anschluss und ein städtebaulich sinnvoller Übergang sowohl 
an die umliegende Bebauung als auch in den offenen Landschaftsraum mit seinen 
Ackerflächen hergestellt wird. 
Für die im WA1 ausgewiesenen Einzel- und Doppelhäuser findet somit zwar eine mode-
rate Verdichtung statt, diese berücksichtigt durch die Festsetzung freistehender Häuser 
aber die örtlichen Strukturen und schafft zum derzeit noch offenen Landschaftsraum hin 
eine verträgliche Arrondierung.  
In den Bereichen des WA2 kann auf Grund der Lage eine nochmalige Verdichtung mit 
Hausgruppen stattfinden, die städtebaulich verträglich und aus Bodenschutzgründen 
sinnvoll ist. Sowohl der zentrale als auch der westliche Randbereich sind von den Be-
standsgebäuden abgerückt und stehen nicht im direkten Zusammenhang. Zudem er-
möglichen die Lage und Stellung der Hausgruppen einen homogenen und städtebaulich 
sinnvollen Übergang zu den daran anschließenden Mehrfamilienhäusern, sodass hier 
eine Staffelung innerhalb der Strukturen und Gebäudetypologien entsteht. 
Über die in WA3 und WA4 geplanten Mehrfamilienhäuser soll zusätzlich zu den Indivi-
dualbauten (Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser) ein qualitatives und quantitatives An-
gebot an Miet- und/oder Eigentumswohnungen geschaffen werden, da auch diese 
Wohnformen stark nachgefragt werden und im Sinne des Bodenschutzes und der Res-
sourcenknappheit nachhaltige und zukunftsgerichtete Bautypen darstellen. Des Weite-
ren sind die Mehrfamilienhäuser so platziert, dass sie ebenfalls nicht in direkter Nach-
barschaft zu den Bestandsgebäuden stehen und so eine Beeinträchtigung bzw. nachtei-
lige Auswirkungen auf den Bestand vermieden werden können. 
Für die Mehrfamilienhäuser in WA3 und WA4 wird eine maximale Traufhöhe (TH) von 
7,5 m und eine maximale Firsthöhe von 12,0 m in Verbindung mit einer Mindestgeschos-
sigkeit von zwei Vollgeschossen und einer Höchstgeschossigkeit von drei Vollgeschos-
sen festgesetzt. Das dritte Vollgeschoss wird für die Mehrfamilienhäuser über den er-
höhten Kniestock und die zulässigen, großzügigen Dachaufbauten erreicht, sodass eine 
zusätzliche Anhebung der Trauf- und Firsthöhen zu Gunsten der plangebietsinternen 
und -externen Strukturen und örtlichen Gegebenheiten nicht notwendig ist.  
Die Festsetzung von zwingend bzw. mindestens zwei Vollgeschossen in WA1 bis WA4 
soll bereits auf Bebauungsplanebene signalisieren, dass eine ressourcenschonende, flä-
chensparende Bebauung Ziel der Stadt Müllheim i. M. ist. Eine eingeschossige oder ein-
einhalbgeschossige Bebauung ist aus den vielfältig genannten Gründen in der heutigen 
Zeit keine Option mehr. In Kombination mit den entsprechenden Höhenfestsetzungen 
kann die bauliche Erscheinung sowie die Höhe der Gebäude hierüber adäquat geregelt 
werden, sodass sich die neuen Gebäude gut an den bestehenden Siedlungsrand sowie 
in die Umgebung einfügen und nicht zu dominant in Erscheinung treten. Zudem wird 
über die Festsetzung der Vollgeschosse Klarheit hinsichtlich der Beitragspflichten ge-
schaffen.  
Hervorzuheben sind noch die Baufenster entlang des westlichen Plangebietsrandes, da 
diese als Riegelbebauung im Sinne des Schallschutzes geplant sind und dementspre-
chend festgesetzt werden. So werden für die Baufenster mit den Ziffern 1 und 2 in die-
sem Bereich zusätzlich Mindesthöhen festgesetzt, sodass die Bebauung einen Beitrag 
zur Minderung des von der Schiene ausgehenden Lärmes innerhalb der betreffenden 
Gebäude und an den Giebelseiten der nächstgelegenen Nachbargebäude leisten kann. 
Für die mit Ziffer 1 im WA1 und WA2 gekennzeichneten Baufenster wird zusätzlich eine 
Firsthöhe (FH) von 10,0 m und für das mit Ziffer 2 gekennzeichnete Baufenster im WA4 
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zusätzlich eine Firsthöhe (FH) von 11,0 m als Mindestmaß festgesetzt. So wird gewähr-
leistet, dass die Höhe der Gebäude tatsächlich realisiert wird, um den entsprechenden 
Schallschutz zu erzielen. Über den Eintrag der Ziffern 1 und 2 im zeichnerischen Teil 
und die Auflistung der Ziffern in der Legende in Verbindung mit der Festsetzung in Zif-
fer 1.2.1.1 der Bebauungsvorschriften ist eine hinreichende Bestimmtheit, gute Lesbar-
keit und Klarheit des Bebauungsplanes vorhanden. Vom Eintrag der Mindestfirsthöhen 
in den jeweiligen Baufenstern wird auf Grund der bereits sehr inhaltsreichen Zeichnung 
abgesehen.  
Durch die zeitgemäße Anpassung der Höhen und Vollgeschosse in Kombination mit der 
zulässigen Dachneigung von 30° bis 45° und den zulässigen Dachaufbauten können 
sowohl die Vollgeschosse als auch die Dachgeschosse adäquat ausgebaut werden. 
Darüber wird so einerseits dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden Rechnung 
getragen und andererseits eine Vermittlung mit dem angrenzenden Bestandsgebieten 
erzielt. Gebäude mit flacheren Dachneigungen können die maximale Traufhöhe (TH) gut 
ausnutzen. Werden steilere Dachneigungen gewählt, kann die maximale Traufhöhe (TH) 
nicht ganz ausgenutzt werden; hier kann dafür durch Dachaufbauten ein gut belichtetes 
und gut nutzbares Dachgeschoss im Bereich der WA1 und WA2 als Nicht-Vollgeschoss 
und im Bereich der WA3 und WA4 als Vollgeschoss (2. Obergeschoss) entstehen. 
Als unterer Bezugspunkt der Trauf- und Firsthöhen (TH und FH) gilt die Oberkante der 
jeweils in den Baufenstern im zeichnerischen Teil festgesetzte Erdgeschossfußboden-
höhe (EFH) (Oberkante Rohfußboden des untersten Vollgeschosses). Über diese Re-
gelung werden Interpretationsspielräume vermieden und für jedes Baufenster ein klarer 
Bezugspunkt festgesetzt. Bei der Bemessung der festgesetzten EFH wurde – wie auch 
bei der Erschließungsplanung – darauf geachtet, dass diese oberhalb der bei HQExtrem-
Ereignissen eintretenden Wasserspiegellage von 225,7 m ü. NHN liegen und einen zu-
sätzlichen Puffer für Starkregenereignisse beinhalten. Daher darf die EFH nur um maxi-
mal 0,2 m unterschritten werden. Eine Überschreitung ist nicht zulässig, da bereits ein 
Puffer zu den Straßenhöhenlagen eingerechnet wurde und die Gebäude sonst zu hoch 
herauskommen. 
Grundsätzlich soll im Plangebiet eine einheitliche Höhenentwicklung der einzelnen Ge-
bäude im Zusammenhang mit den geplanten Erschließungsstraßen erreicht werden. Zu-
dem ist ein möglichst großer Schutz insbesondere bei Starkregenereignissen zu gewähr-
leisten.  
Des Weiteren werden klarstellende und auslegungssichere Regelungen zu den oberen 
Bezugspunkten (TH und FH) getroffen.  
Um Garagen, Carports und hochbaulich in Erscheinung tretende Nebenanlagen den 
Hauptgebäuden unterzuordnen und eine klare Höhenregelung zu treffen, wird für eben-
diese Gebäude und Anlagen eine maximale Gebäudehöhe (GH) von 4,0 m festgesetzt, 
gemessen zwischen der für das jeweilige Baufenster festgesetzten EFH und der obers-
ten Dachbegrenzungskante.  
Die für WA3 und WA4 festgesetzte Überschreitungsregelung der zulässigen Traufhö-
hen (TH) für Dachaufbauten etc. resultiert daraus, dass diese Gebäudeteile regelmäßig 
eine eigene Traufe ausbilden und somit bei nicht erfolgter Klarstellung unter Umständen 
nicht zulässig wären bzw. die Auslegung der Festsetzung oder des Baugesuches auf 
Baugenehmigungsebene problematisch ist. 
Zur Unzulässigkeit der Überschreitung der zulässigen Firsthöhen (FH) durch der Ener-
giegewinnung dienende Dachaufbauten (Ziffer 1.2.1.5 der Bebauungsvorschriften) im in 
WA1 bis WA4 wird Folgendes festgehalten: 
Gegenüber den meisten anderen technischen Aufbauten oder Bauteilen stellen der 
Energiegewinnung dienende Dachaufbauten in ihrer Gesamtheit flächige Elemente dar, 
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da zum weit überwiegenden Teil mehrere Paneele im Verbund auf den geneigten Dä-
chern angebracht werden. Sie sind erfahrungsgemäß über eine oder mehrere Dachflä-
chen ganz oder teilweise, zumindest aber großflächig verteilt. Dies führt insgesamt meist 
zu einem homogenen Erscheinungsbild der Dachlandschaft. Eine Überschreitung durch 
einzelne oder mehrere Elemente (Paneele) von Solar- und/oder Fotovoltaikanlagen 
würde dieses homogene Bild konterkarieren, was städtebaulich nicht erwünscht ist. 

4.2.3 Grundflächenzahl (GRZ) / Geschossflächenzahl (GFZ)  
Die maximal überbaubare Grundstücksfläche wird durch die Festsetzung der Grundflä-
chenzahl (GRZ) beschränkt. 
Neben einem sparsamen Umgang mit Grund und Boden soll im Plangebiet im Hinblick 
auf die Ausnutzung der einzelnen Grundstücke eine gestalterisch harmonische Bau-
struktur gesichert werden. 
Grundsätzlich wird für das vorliegende Plangebiet sowohl bei der Grundflächen-
zahl (GRZ) als auch bei der Geschossflächenzahl (GFZ) zwischen den geplanten Ge-
bäudetypologien im WA1 mit Einzel- und Doppelhäusern, im WA2 mit Hausgruppen und 
in WA3 und WA4 mit Mehrfamilienhäusern in Verbindung mit der Zahl der Vollgeschosse 
entsprechend differenziert 
So wird im WA1 eine GRZ von 0,35 für die dort geplanten Einzel- und Doppelhäuser 
festgesetzt, da diese Bereiche die Übergänge zur nördlich und östlich angrenzenden 
Bestandsbebauung sowie zum südlich anschließenden offenen Landschaftsraum bilden 
und hier eine moderat heruntergenommene Dichte städtebaulich verträglich und auch 
mit Rücksicht auf die AnwohnerInnen und die umliegende lockerere Bestandsbebauung 
begründbar ist. Diese bewegt sich damit unterhalb der in § 17 Abs. 1 BauNVO genann-
ten Orientierungswerte für Allgemeine Wohngebiete (WA) von 0,4. In Verbindung mit der 
zwingenden Vollgeschossigkeit von 2 Vollgeschossen wird eine Geschossflächen-
zahl (GFZ) von 0,7 festgesetzt. 
Für WA2 wird auf Grund der geplanten Bebauung mit Hausgruppen (Reihenhäusern) 
die GRZ auf 0,5 erhöht. Da die GRZ bei Hausgruppenmittel- und auch Endhäusern im 
Verhältnis zur jeweiligen Grundstücksgröße meist nicht eingehalten werden kann und 
die Werte des § 17 Abs. 1 BauNVO seit der letzten Novellierung nur noch Orientierungs-
werte darstellen, kann die GRZ in diesem Fall begründet auf 0,5 (im Maximum) erhöht 
werden. Aus gleichen Gründen wird bei diesen Gebäuden die GFZ auf 1,0 erhöht. 
Die für die Hausgruppen festgesetzten Erhöhungen der GRZ und GFZ scheinen in die-
sen Teilbereichen angemessen, da umfangreiche öffentliche Grünflächen geplant sind, 
die als Ausgleich herangezogen werden können. Zudem ist sichergestellt, dass gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt werden, nachteilige Auswirkungen 
auf die Umwelt vermieden und eine ausreichende Erschließung gewährleistet sind. 
Im Bereich der WA3 und WA4 wird die GRZ mit 0,4 und die GFZ auf Grund der zulässi-
gen zwei bis drei Vollgeschosse auf 1,2 festgesetzt. In Verbindung mit den zulässigen 
Trauf- und Firsthöhen (TH und FH) sowie den großzügigen Baufenstern wird hierüber 
die Möglichkeit zur Herstellung von größeren, gut ausnutzbaren Mehrfamilienhäusern 
gegeben. Die örtlichen Strukturen und Gegebenheiten werden dennoch berücksichtigt, 
da die Lage der Mehrfamilienhäuser so gewählt wurde, dass diese im zentralen und 
westlichen Bereich realisiert werden, die von der kleinteiligeren Bestandsbebauung mit 
Einzel- und Doppelhäusern abgesetzt sind. 
Die Festsetzungen entsprechen dem Planungsziel einer angemessen dichten Bebauung 
und eines sparsamen Umganges mit Grund und Boden. Die Grundstücke können gut 
ausgenutzt werden, fügen sich aber gleichzeitig harmonisch in die umgebende Bebau-
ung, den Landschaftsraum und den Ortsrand ein. Darüber hinaus entstehen ausreichend 
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Grünflächenanteile, sodass sich die Bebauung in passender Weise in den bestehenden 
Siedlungsbestand von Hügelheim einfügt und diesen sinnvoll erweitert. Die im vorliegen-
den Plangebiet festgesetzten GRZ von 0,35, 0,4 und 0,5 sowie eine entsprechende An-
passung der Trauf- und Firsthöhen (TH und FH) ist heutzutage auf Grund des hohen 
Flächenverbrauches – gerade im Außenbereich – und im Sinne des sparsamen Umgan-
ges mit Grund und Boden angemessen sowie ökologisch sinnvoll und notwendig. 
Die für die WA1 bis WA4 festgesetzten Geschossflächenzahlen (GFZ) von 0,7 im WA1, 
von 1,0 im WA2 und von 1,2 in WA3 und WA4 gewährleisten eine angemessene städ-
tebauliche Dichte und zugleich eine aufgelockerte Bebauung, gute Besonnung und da-
mit gesunde Wohnverhältnisse. Die GFZ wird daher entsprechend der geplanten Ge-
bäude in Abhängigkeit zur maximal zulässigen Anzahl der Vollgeschosse festgesetzt. 

4.2.4 Überschreitung der zulässigen Grundflächen (GRZ) 
Aufgrund des erhöhten Stellplatzbedarfes im Zusammenhang mit den geplanten Haus-
gruppen und den Mehrfamilienhäusern dürfen die Grundstücke in diesen Bereichen bis 
zu einer GRZ von 0,8 unterbaut werden. Im Bereich der Hausgruppen in WA2 und der 
Mehrfamilienhäuser in WA3 und WA4 soll eine gute Ausnutzung der begrenzt zur Ver-
fügung stehenden Flächen ermöglicht werden, sodass die Grundflächen von baulichen 
Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche (z. B. Tiefgaragen, Keller, Müll- und Abstell-
räume etc.), durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, sowie durch die Zu-
fahrten von Tiefgaragen bis zu einer GRZ von 0,8 überschritten werden können. Je nach 
dem können Kfz- und Fahrradstellplätze sowie Kellerräume etc. vollständig oder in Tei-
len unterirdisch in Tiefgaragen entstehen. Für die oberirdischen Anlagen gilt die Über-
schreitungsregelung nach § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO um bis zu 50 % der jeweils fest-
gesetzten GRZ. 
Hierüber wird u. a. auch die letzte Änderung der Landesbauordnung Baden-Württem-
berg berücksichtigt. Insbesondere die Änderung zum Nachweis von mindestens 2 not-
wendigen Fahrradabstellplätzen je Wohnung sowie von geeigneten Abstellflächen für 
Kinderwägen und Gehhilfen führte dabei zu einer Vergrößerung der nachzuweisenden 
Flächen für Nebenanlagen. Diese sind oberirdisch angelegt deutlich leichter zugänglich, 
bedingen aber, dass die Kfz wenn möglich, in Tiefgaragen untergebracht werden müs-
sen. Hierüber sollen zum einen Familien bzw. Menschen mit Behinderung die Zugäng-
lichkeit erleichtert werden, zum anderen kann so die Nutzung von Fahrrädern, auch in 
Verbindung mit der Nutzung des ÖPNV, deutlich unterstützt werden, was ganz im Sinne 
einer nachhaltigen Gemeindeentwicklungspolitik steht. Somit können diese Anlagen 
oberirdisch vorgehalten und die Kfz in Tiefgaragen untergebracht werden. 

4.3 Bauweise 
Für WA1 bis WA3 wird die offene Bauweise (o) festgesetzt, bei der die Länge der Bau-
körper maximal 50 m betragen darf und gleichzeitig die notwendigen Abstandsflächen 
einzuhalten sind. Dies soll der Einbindung des Plangebietes in die umliegenden örtlichen 
Strukturen dienen und einen moderaten Siedlungsabschluss bilden, der nicht zu verdich-
tet in Erscheinung tritt.  
Das Plangebiet soll sowohl Raum für Einzel-, Doppel- und Reihen- als auch Mehrfamili-
enhäuser bieten, wobei die Festsetzungen zonierend und abgestimmt auf den angren-
zenden Bestand und den Landschaftsraum erfolgen. Gleichzeitig soll die beabsichtigte 
Struktur des städtebaulichen Entwurfes abgebildet werden. 
Die Ausweisung von Einzel- und Doppelhäusern (ED) im WA1 ist an die Festsetzungen 
und Strukturen der angrenzenden Baugebiete „Froschlache“ und „Ob dem Dorf“ ange-
lehnt, was einen harmonischen Übergang zur Umgebungsbebauung schafft. In Verbin-
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dung mit der Begrenzung der Wohneinheiten/Wohnungen werden hier kleinteilige Struk-
turen egschaffen. 
Für das WA2 werden ausschließlich Hausgruppen (H) festgesetzt, um hier eine flächen- 
und kostensparende Individualbebauung zu ermöglichen. Auch hier werden die 
Wohneinheiten/Wohnungen begrenzt. 
Für die Mehrfamilienhäuser im WA3 werden entsprechend der beabsichtigten städte-
baulichen Struktur ausschließlich Einzelhäuser (E) ohne Deckelung der Wohneinhei-
ten/Wohnungen festgesetzt. Für die beiden Mehrfamilienhäuser im WA4 wird hingegen 
eine abweichende Bauweise (a) in Form der offenen Bauweise mit Einzelhäusern mit 
Einhaltung der seitlichen Grenzabstände, jedoch mit Gebäudelängen über 50,0 m zuge-
lassen. Diese abweichende Festsetzung wird im zentralen Gebietsbereich durch die 
über Eck gehende und über 50,0 m lange Gebäudestruktur bedingt, die den Dorfplatz 
räumlich einfassen und eine Raumkante bilden sowie ggf. mit Mehrgenerationenwohnen 
und/oder einem Café belegt werden soll. Bei dem Riegelgebäude entlang des westlichen 
Gebietsrandes bedingt die gewünschte Schallschutzwirkung die Länge und Kubatur des 
Gebäudes, um darüber einen möglichst hohen Schallschutz für das Gebäude selbst und 
die nächstgelegenen Gebäude erreichen zu können. 
Insgesamt können in Verbindung mit den Grundstücksgrößen, Baufenstern, nicht gede-
ckelten Wohneinheiten und anderweitigen Festsetzungen hier kompakte Einheiten in 
Form von Mehrfamilienhäusern entstehen. 

4.4 Überbaubare Grundstücksfläche / Baufenster 
Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch die Festsetzung von Baugrenzen – sog. 
Baufenstern – bestimmt. Hierdurch werden im Wesentlichen Lage und städtebauliche 
Struktur der Hauptgebäude definiert. Insgesamt sollen die geplanten Gebäude über die 
Baufenster bestmöglich fixiert werden, um die beabsichtigte städtebauliche Struktur ab-
zubilden, die Gebäude harmonisch in das Ortsbild zu integrieren und unbebaute Zwi-
schenräume zuzulassen.  
Auf Grund der im WA1 zulässigen flächensparenden und ressourcenschonenden Bau-
weise mit Doppelhäusern und im Verhältnis zu den Bestandsgrundstücken vergleichs-
weise kleinen Grundstücken werden die Baufenster so gewählt, dass die BewohnerIn-
nen des Baugebietes „An der Sandgrube“ ebenfalls die Möglichkeit zur Realisierung grö-
ßerer zusammenhängender und süd- bzw. westausgerichteter Gartenflächen haben. Die 
Häuserzeilen am nördlichen und östlichen Plangebietsrand werden daher möglichst weit 
von Planstraße 2 bzw. 5 platziert. Gleichzeitig wird aber auch auf einen angemessenen 
Abstand zur nördlich bzw. östlich angrenzenden Bestandsbebauung geachtet.  
In Planstraße 5 werden die nördlichen und in Planstraße 2 die östlichen Baugrenzen mit 
einem Abstand von 5,0 m, bei zwei Baufenstern gar von 9,0 m, von den südlichen bzw. 
westlichen Grundstücksgrenzen der Bestandsgrundstücke festgesetzt, sodass ein aus-
reichender Abstand zu den Bestandsgebäuden und -gärten gegeben sowie eine even-
tuell eintretende Verschattung der Bestandsgärten minimiert ist. Der Abstand zwischen 
neuen Baufenstern und Bestandsgebäuden beträgt in allen Fällen mindestens um die 
16,0 m und bei einigen Baufenstern bis zu 20,0 m. Eine ausreichende Entfernung und 
Freifläche zwischen den bestehenden und den geplanten Gebäuden ist demnach gege-
ben, weshalb nicht von negativen Auswirkungen auf die AnwohnerInnen ausgegangen 
wird. 
In der Überarbeitung des Bebauungsplanes wurden die Baufenster nördlich der Plan-
straße 5 im Sinne der Quergerechtigkeit – bis auf das in der Nordwestecke des Plange-
bietes liegende – in die gleiche Flucht gezogen, sodass insgesamt zu allen angrenzen-
den Bestandsgrundstücken (Baugebiete „Froschlache“ im Norden und „Ob dem Dorf“ im 
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Osten) ein Abstand von ca. 5,0 m gewahrt ist. 
Aus Gründen des Schallschutzes und der daraus notwendig werdenden Drehung des 
Gebäudes, ist ein Abrücken des Baufensters in der Nordwestecke auf mehr als 3,0 m 
vom nördlichen Bestandsgrundstück nicht möglich. Das dort befindliche Baufenster ist 
so bemessen und ausgerichtet, dass neben der für das WA1 vorgesehenen Bauweise 
mit einem Einzelhaus auch die Bebauung mit einem Doppelhaus möglich ist, was im 
Sinne einer dichteren Bauweise und damit im Sinne des Bodenschutzes angezeigt ist. 
Zusätzlich wird durch die Länge und Stellung – First in Nord-Süd-Richtung anstatt Ost-
West-Richtung – der Schallschutz für die östlich angrenzenden Gebäude verbessert.  
Die Drehung des Gebäudes mit dem First in Nord-Süd-Richtung ermöglicht an dieser 
Stelle zudem erst eine schallschützenden Grundrissanordnung in einem Doppelhaus, da 
dann an der Westfassade nicht zum Schlafen dienende Räume (Bad, Küche etc.) und 
in den dem Lärm abgewandten Ostteilen der Haushälften die zum Schlafen geeigneten 
Räume untergebracht werden können. Somit ist ein Abrücken diese Baufensters von auf 
mehr als 3,0 m nicht möglich. 
Es wird festgehalten, dass die Baugrenzen (Baufenster) grundsätzlich nicht durch Ge-
bäude und Gebäudeteile überschritten werden dürfen. Lediglich ein Vortreten von Ge-
bäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann von der Baurechtsbehörde nach pflichtge-
mäßem Ermessen zugelassen werden. In der Regel können untergeordnete Bauteile 
wie z. B. Wände, Erker, Balkone, Tür- und Fenstervorbauten, die die Maße nach § 5 
Abs. 6 LBO BW einhalten, auf dieser Grundlage zugelassen werden.  

4.5 Stellung der baulichen Anlagen 
Die in der Planzeichnung eingetragenen Hauptfirstrichtungen werden festgesetzt, um 
die Struktur des städtebaulichen Entwurfes im Bebauungsplan und in der späteren Re-
alisierung zu sichern.  
Grundsätzlich sollen die Gebäude traufständig zur Straße stehen, so wie es in den an-
grenzenden Bestandsgebieten und auch im innerdörflichen Bereich der Fall ist und diese 
Gebiete prägen.  
Im Bereich der Planstraße 2 wurde im WA1 von diesem Grundsatz abgewichen, da die 
östlich gelegenen Bestandsgebäude sich giebelständig zum Plangebiet hin orientieren 
und über die gleiche Gebäudeausrichtung an dieser Stelle ein harmonischer Übergang 
geschaffen wird.  
Auch im Bereich der Hausgruppen im WA2 wurde östlich der Planstraße 4 hiervon ab-
gewichen, da auf Grund der Grundstückszuschnitte und der Gebietsstruktur eine Trauf-
ständigkeit zur Straße nur schwer umsetzbar war. 
Ein Ziel der Planung ist zudem, im Sinne des Klimaschutzes und der durch das Land 
Baden-Württemberg eingeführten Fotovoltaikpflicht so viele Dachflächen wie möglich 
südlich ausrichten zu können, was – bis auf die Riegelbebauung im Westen und Teile 
der Mehrfamilienhäuser im zentralen Gebietsbereich – über die Stellung der baulichen 
Anlagen und die eingetragenen Firstrichtungen planungsrechtlich sehr gut zu sichern ist. 
Dennoch ist für die nicht südausgerichteten Gebäude(-teile) eine sehr gute Ausnutzung 
hinsichtlich der Solar- und Fotovoltaikanlagen zu erwarten, da die Dachflächen Ost-West 
orientiert sind. 

4.6 Garagen, Carports und Stellplätze 
Um die bestehenden und neu geplanten Straßen nicht mit parkenden Autos zu belasten, 
sind die erforderlichen Stellplätze grundsätzlich auf den privaten Grundstücken unterzu-
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bringen. Aus diesem Grund werden entsprechende Festsetzungen zu Garagen, Car-
ports und offenen Kfz-Stellplätzen getroffen. Zusätzlich werden entlang der Planstraße 1 
im Übergangsbereich zwischen Sehringer Straße und Dorfplatz nach heutigem Plan-
stand fünf öffentliche, oberirdische Parkplätze geschaffen. In Planstraße 2 sind alternie-
rende öffentliche Parkplätze entlang der Straßenführung vorgesehen; die Ausbildung 
und Lage werden im Zuge der Erschließungsplanung und Realisierung des Baugebietes 
von der Stadt Müllheim i. M. fixiert. 
Um die unterschiedlichen städtebaulichen Zielvorstellungen im Plangebiet adäquat ab-
zubilden, werden für WA1 bis WA4 unterschiedliche Festsetzungen hinsichtlich der mög-
lichen Unterbringung der notwendigen Kfz-Stellplätze getroffen.  
Im WA1 sollen für Garagen, Carports und Kfz-Stellplätze gewisse Spielräume bei der 
Planung eingeräumt werden. Gleichzeitig sollen die Freibereiche der Gebäude größt-
möglich von Bebauung bzw. Erschließungsanlagen freigehalten werden, sodass die un-
versiegelten Gartenflächen und die Wohnruhe der rückwärtigen Grundstücksbereiche 
bestmöglich geschützt werden kann. Daher sind diese Anlagen nur innerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen (Baufenster) und zusätzlich bis zu den rückwärtigen Bau-
fensterfluchten zulässig.  
Im WA2 wird die Lage und Anordnung von Garagen, Carports und Kfz-Stellplätzen mög-
lichst genau geregelt und Carport-/Stellplatzzonen (CP/ST) durch Planeinschrieb festge-
setzt. So sind Garagen, Carports und offene Kfz-Stellplätze innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche und Carports und Kfz-Stellplätze zudem entlang der Verkehrsflächen 
per Planeinschrieb (CP/ST) festgesetzten Zonen zulässig. Die für die Hausgruppen vor-
gesehenen Sammelstellplätze sind sowohl städtebaulich als auch aus Sicht der Ver-
kehrssicherheit eine gute Lösung. Hierüber wird sichergestellt, dass die Stellplatzanla-
gen gebündelt hergestellt werden und die Vorgartenbereiche entlang der Hausgruppen 
nicht von Pkw zugestellt werden. Die Parktaschen sind mit 7,0 m in der Tiefe so dimen-
sioniert, dass auch bei der Herstellung von Carports die ungefährliche Ein- und Ausfahrt 
gegeben ist und ausreichend Stellplätze gemäß des in Ziffer 5.6 festgelegten Stellplatz-
schlüssels hergestellt werden können. 
Geschlossene Garagen hingegen engen den Straßenraum visuell ein und ergeben – je 
nach Ausgestaltung – ein heterogenes Straßen- und damit Ortsbild, was aus städtebau-
licher Sicht nicht gewünscht ist, weshalb sie nur innerhalb der überbaubaren Flächen 
zulässig sind. So könnte beispielsweise bei den Reihenendhäusern entlang der Plan-
straßen 3, 4 und 5 Garagen innerhalb der Baufenster entstehen. Hinzu kommt der As-
pekt der Verkehrssicherheit beim Ein- und Ausfahren in die Garage, da hier der Rangier-
vorgang unter Umständen etwas länger dauern kann und ein- bzw. ausparkende Autos 
somit sowohl den nicht-motorisierten als auch motorisierten Verkehr behindern können 
und dies unter Umständen zu Gefahrensituationen führt. 
Im WA2 soll die Unterbringung oberirdischer Kfz-Stellplätze zudem die Entstehung von 
preisgedämpfterem Wohnraum im Individualbereich in Form der Hausgruppen fördern. 
Alternativ und je nach Nachfrage ist auch die Erstellung einer Tiefgarage unterhalb der 
Geländeoberfläche möglich.  
Für WA1 und WA2 gilt, dass Garagen und Carports einen Mindestabstand von 5,0 m zur 
jeweiligen Erschließungsstraße einhalten müssen, um die Erschließungsstraßen weitge-
hend von Verkehr freizuhalten und den Straßenraum nicht übermäßig einzuengen. Zu-
sätzlich erhalten die zukünftigen BauherrInnen die Möglichkeit, vor ihrer Garage einen 
Kfz-Stellplatz bzw. eine ausreichende Garagenzufahrt einzurichten. Um im Straßenraum 
nicht zu dominant in Erscheinung zu treten und die Straßen und Wege nicht zusätzlich 
einzuengen, müssen parallel zu öffentlichen Verkehrsflächen stehende Garagen und 
Carports einen Abstand von mindestens 1,0 m einhalten. Durch diese Festsetzungen 
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sollen ebenfalls Gefährdungssituationen gerade bei rückwärts ausfahrenden Pkw mini-
miert werden. 
In WA3 und WA4 soll die Parkierung grundsätzlich innerhalb von Tiefgaragen erfolgen, 
die auch über die festgesetzten Flächen der Baufenster hinausgehen dürfen. Um den-
noch einzelne oberirdische Garagen, Carports und Kfz-Stellplätze zu ermöglichen, sind 
diese auch innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) zulässig. Kfz-
Stellplätze sind zudem innerhalb der mit „ST“ gekennzeichneten Flächen entlang der 
Planstraßen zulässig, um hier eine gebündelte oberirdische Parkierung für BesucherIn-
nen anlegen zu können. Die im westlichen Plangebiet ausgewiesenen oberirdischen 
Stellplätze entlang der Planstraße 4 dienen zudem dem Bring- und Holverkehr und den 
MitarbeiterInnen der dort im Erdgeschoss geplanten Kinderbetreuungseinrichtung. So 
können hier genug Stellplätze auf dem Grundstück vorgehalten und damit einer Über-
parkierung im öffentlichen Straßenraum entgegengewirkt werden.  
Grundsätzlich sind in WA1 bis WA4 in den verbleibenden nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen oberirdische Garagen, Carports und Kfz-Stellplätze nicht zulässig, sodass 
im rückwärtigen Bereich der Grundstücke nicht geparkt werden kann.  
Insgesamt soll über diese dezidierten Festsetzungen vernetzte Grün- und Freiflächen 
erhalten bzw. geschaffen werden.  
Klarstellend wird festgesetzt, dass Carports (CP) als überdachte Stellplätze, die an min-
destens an zwei Seiten keine Wände aufweisen. 
Um die Möglichkeiten einer baulichen Verdichtung in WA2 bis WA4 optimal ausnutzen 
zu können und die Möglichkeit zur Schaffung von Tiefgaragen zu eröffnen, wird festge-
setzt, dass in WA2 bis WA4 bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche auch 
außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig sind. Hierüber kann der erhöhte Stell-
platzbedarf gedeckt werden. 
Unter Berücksichtigung der letzten Änderung der Landesbauordnung sind im gesamten 
Plangebiet mit Ausnahme der mit „F1“ gekennzeichneten öffentlichen Grünfläche offene 
Fahrradstellplätze zulässig. Insbesondere die Änderung zum Nachweis von mindestens 
zwei notwendigen Fahrradabstellplätzen je Wohnung führt zu einer Vergrößerung der 
nachzuweisenden (oberirdischen) Flächen für Nebenanlagen, da gerade Fahr-radab-
stellplätze sinnvollerweise oberirdisch angelegt werden sollten, um diese leicht zugäng-
lich zu machen. Auch im öffentlichen Raum soll die Installation oberirdischer Fahrradab-
stellplätze möglich sein, weshalb auch für die Verkehrs- und Grünflächen eine Zulässig-
keit über die Ausweitung auf das gesamte Plangebiet festgesetzt wird. 
Es wird ergänzend darauf hingewiesen, dass für o. g. Grenzgebäude die Höhen-, Flä-
chen- und Längenbeschränkungen nach § 6 LBO BW zu beachten sind. 

4.7 Nebenanlagen 
Um den BauherrInnen innerhalb der teilweise sehr flächensparenden Grundstücksgrö-
ßen Abstellmöglichkeiten in den Außenbereichen zu ermöglichen, wird festgesetzt, dass 
hochbaulich in Erscheinung tretende Nebenanlagen (Nebengebäude) im Sinne von § 14 
Abs. 1 BauNVO mit einem Brutto-Rauminhalt bis 40 m³ innerhalb der überbaubaren 
(Baufenster) und nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässig sind. Dies wird auf-
grund ihrer untergeordneten Erscheinung für städtebaulich vertretbar gehalten. Um die 
öffentlichen Verkehrsflächen jedoch nicht zu sehr einzuengen und zur Stärkung der städ-
tebaulichen Struktur bzw. Raumkanten durch die sich durch die Hauptgebäude ergeben, 
müssen Nebenanlagen mit ihrer äußersten Gebäudekante von den öffentlichen Ver-
kehrsflächen (Straßen sowie Geh- und Radwege) einen Mindestabstand von 1,0 m ein-
halten.  
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Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 2 BauNVO, die der Ver- oder Entsorgung der 
Baugebiete dienen, sind im gesamten Plangebiet zulässig, um bei der Realisierung und 
sich eventuell ergebenden Änderungen diesbezüglich Spielraum einzuräumen.  
Es wird ergänzend darauf hingewiesen, dass für o. g. Grenzgebäude die Höhen-, Flä-
chen- und Längenbeschränkungen nach § 6 LBO BW zu beachten sind. 

4.8 Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
In WA1 und WA2 wird die Zahl der Wohneinheiten dahingehend beschränkt, als dass 
pro Einzelhaus maximal zwei Wohneinheiten sowie pro Doppelhaushälfte und pro Haus-
gruppeneinheit maximal eine Wohneinheit zulässig sind. Ziel dieser Beschränkung ist 
einerseits, dass in den betreffenden Bereichen eine bestimmte Gebäudetypologie ge-
währleistet werden soll. Andererseits soll in diesen Bereichen eine übermäßige Verdich-
tung ausgeschlossen und die damit einhergehende verkehrliche Problematik (Zu- und 
Abfahrt über verkehrsberuhigte Bereiche etc.) vermieden werden. Zudem soll hierüber 
indirekt die Zahl der Stellplätze in diesen Gebietsbereichen beschränkt werden. Die Un-
terbringung der notwendigen Stellplätze auf den privaten Grundstücken kann hierüber 
gewährleistet werden.  
In WA3 und WA4 wird aufgrund der besonderen Nutzung bzw. der angestrebten Ver-
dichtung in Mehrfamilienhäusern bewusst auf die Begrenzung der Zahl der Wohneinhei-
ten verzichtet, um die Bebauung mit einem Wohnungsmix zu ermöglichen.  
Die Festsetzung ist auf der Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB zulässig. Zwar ge-
stattet § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB nur eine Beschränkung der Zahl der Wohneinheiten „in 
Wohngebäuden“ – was vorliegend beachtet wurde –, lässt dann aber sowohl eine rela-
tive als auch eine absolute Begrenzung zu. 
In der Rechtsprechung wurde wiederholt entschieden, dass eine differenzierte Festset-
zung der zulässigen Wohnungsanzahl pro Einzelhaus und/oder pro Doppelhaushälfte 
zulässig ist (vgl. OVG Lüneburg, Beschl. v. 11.03.2022, 1 LA 95/21, Rn. 2; OVG Nord-
rhein-Westfalen, Urt. v. 17.01.2019, 2 D 27/17.NE, Rn. 4; OVG Schleswig-Holstein, Be-
schl. v. 24.07.2008, 1 MB 11/08, Rn. 12 f.). Dabei handelt es sich auch nicht um eine 
Festsetzung zur Bauweise, sondern lediglich um eine Verwendung der diesbezüglichen 
Terminologie der BauNVO. Zudem knüpft die Festsetzung nicht an eine bestimmte zu-
lässige Bauweise bzw. an das Baugrundstück an (anders als bei BayVGH, Urt. 
v. 28.02.2018, 9 N 14.2265), sondern an die von der Bauherrschaft bei dem konkreten 
Bauvorhaben gewählte Bauweise. Da die Bauherrschaft bei der Errichtung des Wohn-
gebäudes bzw. auch bei späteren Änderungen weiß, ob es sich bei dem betreffenden 
Gebäude um ein Einzelhaus, eine Doppelhaushälfte oder eine Reihenhauseinheit han-
delt, ist die Festsetzung auch hinreichend bestimmt. 

4.9 Verkehrsflächen / Zufahrten / Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten 
Die Erschließung des Plangebiets soll voraussichtlich über verkehrsberuhigte Wohnstra-
ßen im Mischverkehr erfolgen. Die geplanten Erschließungsanlagen sind so dimensio-
niert, dass ein dreiachsiges Müllfahrzeug auf diesen gut fahren und rangieren kann. Die 
Kurvenradien im Bereich der Einmündungen/Übergänge sind ebenfalls auf ein dreiach-
siges Müllfahrzeug ausgelegt. 
Die Aufteilung und Gestaltung der Straßenquerschnitte sind zum vorliegenden Stand 
jedoch noch nicht abschließend geklärt. Der vorliegende Bebauungsplan setzt für die für 
den MIV vorgesehenen Straßen lediglich öffentliche Verkehrsflächen ohne Gliederung 
oder Aufteilung fest. In der dem Bebauungsplanverfahren nachgelagerten Ausführungs-
planung zur Erschließung werden die Straßenquerschnitte, Materialien etc. konkretisiert. 
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Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplanes ging die Stadt Müllheim i. M. wün-
schenswerter Weise von der Ausführung der gesamten MIV-Erschließung im Mischver-
kehr aus. Sollten sich im Zuge der weiteren, dem Bebauungsplanverfahren nachgela-
gerten Detailplanungen und etwaigen Erhebungen, andere Parameter ergeben, wird die 
Stadt Müllheim i. M. diesen Wunsch überdenken und entsprechend reagieren. 
Für die Festsetzung der Lage und der Höhe der Verkehrsflächen ist der Planeinschrieb 
maßgebend. Die festgesetzten Straßenhöhen beziehen sich auf die Oberkante des 
Fahrbahnbelages in der Fahrbahnmitte. Die im zeichnerischen Teil für jedes Baufenster 
dezidiert festgesetzten Erdgeschossfußbodenhöhen (EFH) sind auf die Erschließungs-
planung und damit die realisierten Straßenhöhen abgestimmt und liegen im Schnitt min-
destens 0,20 m über der geplanten Straße. Insgesamt wird angestrebt, einen kompletten 
Erdmasseausgleich innerhalb des vorliegenden Plangebietes zu erzielen. Ein entspre-
chendes Bodenschutzkonzept wird rechtzeitig vor Baubeginn erarbeitet und mit dem zu-
ständigen Fachbereich beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald abgestimmt. 
Nach heutigem Stand wird nicht von der Notwendigkeit einer Entsorgung auf einer De-
ponie ausgegangen, weshalb von weiteren Regelungen im Bebauungsplan abgesehen 
wird. Der Erdmasseausgleich ist erklärter Wille der Stadt Müllheim i. M., weshalb in der 
vorliegenden Planung (Erschließung, Entwässerung und Bebauung) besonderes Au-
genmerk darauf gelegt wurde. 
Um ggf. auf Differenzen zwischen geplantem und tatsächlichem Straßenausbau reagie-
ren zu können, ist ein Abweichen von den festgesetzten Straßenhöhen um            
+/- 20 cm bei den Planstraßen 1 bis 6 zulässig. 
Im WA3 und WA4 werden für die geplanten Tiefgaragen Einfahrtsbereiche festgesetzt, 
über die die Tiefgaragen ausschließlich erschlossen werden dürfen. Die Standorte wur-
den so gewählt, dass es für die beiden Cluster im zentralen Bereich jeweils im Norden 
und im Süden eine Möglichkeit zur Anlage einer Tiefgaragenzufahrt gibt. An anderer 
Stelle sind Einfahrten bspw. auf Grund der geplanten straßenbegleitenden Parkplätze 
nicht möglich und auch nicht gewünscht, da die Einfahrten gebündelt werden sollen, um 
den Verkehr zu lenken und eine klare Struktur im Plangebiet zu schaffen. 
In verschiedenen Bereichen entlang der Planstraßen sind Ein- und Ausfahrten für Wohn-
baugrundstücke nicht zulässig.  
Im Bereich des Dorfplatzes soll eine Erschließung für das südlich angrenzende Wohn-
baugrundstück vom Platz her aus städtebaulichen und verkehrlichen Gründen unterbun-
den werden. Im Bereich des Dorfplatzes soll über die Herstellung von Spiel- und Sitz-
möglichkeiten eine attraktive Aufenthalts- und Freizeitqualität geschaffen werden. Das 
Überfahren würde dieser Funktion entgegenstehen. 
Im Bereich der Kurven werden ebenfalls Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt ausgewiesen, 
soweit diese nicht durch Baumpflanzungen belegt sind. Dies dient der Verkehrssicher-
heit und dem städtebaulichen Erscheinungsbild. 
In der Verlängerung der Planstraße 5 wird im Bereich der westlichsten Hausgruppe 
ebenfalls ein solcher Bereich festgesetzt, da hierüber ausschließlich das nördlich gele-
gene Einzel- bzw. Doppelhaus erschlossen und der verbleibende Straßenraum optisch 
und ggf. durch Bepflanzung verengt werden soll. Der Durchstich stellt trotz der Breite 
von 6,0 m bzw. 2,5 m nur eine untergeordnete Erschließung dar; die Breite ist den not-
wendigen Kanälen und Leitungen im Untergrund geschuldet. 
Entlang der Planstraße 2 im südlichen Bereich ist ebenfalls ein Bereich ohne Ein- und 
Ausfahrt festgesetzt, der auf Grund des dort auf den Damm führenden Fahrradweges 
notwendig ist, um hier die VerkehrsteilnehmerInnen nicht durch Parkverkehr zu gefähr-
den. 
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4.10 Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseiti-
gung sowie für Ablagerungen 
Die mit der Zweckbestimmung „Elektrizität“ gekennzeichnete Versorgungsfläche im Nor-
den des Plangebietes dient der Stromversorgung des Plangebietes. Der gewählte 
Standort ist optimal für eine Anbindung an das bestehende Stromnetz, da hier bereits 
Bestandsleitungen vorhanden sind, an die angeschlossen werden kann. Zudem kann 
von diesem zentralen Punkt am nördlichen Gebietseingang die Stromversorgung für das 
gesamte Plangebiet bereitgestellt und der Strom verteilt werden. 

4.11 Grünflächen 
Die öffentlichen Grünflächen dienen in Kombination mit den zweckbestimmten Nutzun-
gen „Spielplatz“, „Multifunktionsfläche“ und „F1“ dient der Aufenthaltsqualität und der 
Ein- und Durchgrünung des Plangebietes. 
Die im Westen des Plangebietes gelegene „Multifunktionsfläche“ soll in Teilen mit Streu-
obstbäumen bepflanzt werden, sodass hierüber ein Ersatz für den bisher unbebauten 
Landschaftsraum und auch Erholungs- und Freizeitflächen für die künftigen Bewohne-
rInnen geschaffen werden. 

4.12 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft 
Die festgesetzten Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft dienen zum einen dem Arten- und Naturschutz und zum anderen 
der Minimierung der Eingriffe in den Boden und den Wasserhaushalt und damit der Er-
höhung der Grundwasserneubildungsrate. So werden bei Starkregenereignissen auftre-
tende Hochwasserspitzen gemindert und der Überlastung des Entwässerungsnetzes 
vorgebeugt. 
Um den Boden vor Verunreinigung mit Kupfer-, Zink- oder Bleiionen zu schützen, ist die 
Dacheindeckung oder Fassadenbaustoffe/-verkleidung mit diesen Metallen nur dann zu-
lässig, wenn diese korrosionsresistent beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt 
sind, sodass eine Kontamination des Bodens ausgeschlossen werden kann.  
Weiterhin werden zum Schutz nachtaktiver Insekten und Fledermäuse insekten- und fle-
dermausfreundliche Außenbeleuchtungen im öffentlichen und privaten Raum festge-
setzt. Hierbei ist auch darauf zu achten, dass die südlich an das Plangebiet angrenzende 
Baumreihe (Fledermausleitstruktur) nicht angeleuchtet wird. Im Bereich des südlich ver-
laufenden Wirtschaftsweges muss zur Sicherung der Verkehrssicherheit (motori-
siert/nicht-motorisiert) zumindest im Bereich der Planstraße 6 zwischen Basler 
Straße (B3) und dem Einmündungsbereich zu Planstraße 2 eine straßenbegleitende Be-
leuchtung hergestellt werden. Auf eine fledermaus- und insektenfreundliche Ausführung 
der Leuchten und Leuchtmittel wird im Zuge der Erschließungsmaßnahmen aber auch 
hier geachtet. 
Für den Rest des Wirtschaftsweges im Verlauf Richtung Westen behält sich die Stadt 
Müllheim i. M. jedoch vor, aus Gründen der Verkehrssicherheit ggf. insekten- und fleder-
mausfreundliche Leuchten als wegebegleitende Straßenleuchten partiell zu installieren. 

4.13 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
Zur Sicherung der Erschließung und Erreichbarkeit aller Reihenhauseinheiten wird auf 
den per Planeinschrieb mit „R1“ gekennzeichneten Grundstücken ein Geh- und Fahr-
recht zugunsten der Hinterlieger und ein Leitungsrecht zugunsten der Versorgungsträger 
festgesetzt. 
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4.14 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
Durch das Büro für Schallschutz Dr. Wilfried Jans, Ettenheim, wurde zum vorliegenden 
Bebauungsplan ein schalltechnisches Gutachten erarbeitet, das für das ergänzende 
Verfahren nochmal aktualisiert wurde. Im Ergebnis hat sich gezeigt, dass bei der Bebau-
ung des Plangebietes Maßnahmen des Schallschutzes umgesetzt bzw. entsprechende 
Vorgaben beachtet werden müssen. Vor allem bedarf es an allen Gebäuden im Plange-
biet für die Nachtzeit passiver Schallschutzmaßnahmen, so dass durch den Einsatz von 
Gebäudeaußenbauteilen mit einer hinreichend hochwertigen Luftschalldämmung der in 
schutzbedürftige Räume von Gebäuden übertragene Straßenverkehrslärm auf ein zu-
mutbares Maß begrenzt wird. 
In den Bebauungsplan wurden Festsetzungen zu den Außenlärmpegeln und Schall-
dämmmaßen sowie zur Grundrissorientierung und zur Belüftung von Schlafräumen auf-
genommen. Damit wird sichergestellt, dass im Rahmen der technischen Möglichkeiten 
der jeweiligen Nutzungseinheit durch schalldämmende Bauteile Verbesserungen hin-
sichtlich der Lärmbelastung erreicht werden können, vor den Fenstern von Schlafräu-
men möglichst geringe Verkehrslärmbelastungen auftreten und dass jedenfalls auch bei 
geschlossenen Fenstern eine ausreichende Belüftung der Schlafräume vorhanden ist. 
Für weitere Erläuterungen wird auf Ziffer 9 der Begründung verwiesen.  

4.15 Anpflanzmaßnahmen 
Die in dem Bebauungsplan beigelegten Umweltbericht vom Büro FLA Wermuth, Esch-
bach, genannten Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild werden, soweit 
möglich, verringert und zum Teil intern ausgeglichen. Es erfolgt eine Ein- und Durchgrü-
nung des Plangebietes sowie zum Erhalt der Bodenfunktionen und der Aufwertung von 
Biotopstrukturen für Pflanzen und Tiere Festsetzungen zu Baum- und Strauchpflanzun-
gen auf den privaten Grundstücksflächen sowie zu straßenbegleitenden Laubbäumen. 
An den im zeichnerischen Teil gekennzeichneten Standorten zur Anpflanzung von Ein-
zelbäumen sind standortregerechte, hochstämmige Laubbäume zu pflanzen und dauer-
haft zu pflegen. Um hier während der Realisierung des Baugebietes noch flexibel auf 
private Zufahrten und die Stellplatzzuschnitte der öffentlichen Parkflächen reagieren zu 
können, kann von den eingetragenen Standorten in begründeten Fällen (z. B. Grund-
stücksgänge, Straßenbeleuchtung etc.) um bis zu 3,0 m abgewichen werden 

5 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
Vorschriften zu Dächern, zur Gestaltung unbebauter Flächen, Einfriedungen, Freileitun-
gen etc. sollen einer gestalterischen Einbindung des Plangebietes in den ländlich bzw. 
dörflich geprägten Kontext dienen. Hierbei werden die Anforderungen an eine zeitge-
mäße und verträgliche Gestaltung im gesamtörtlichen Zusammenhang berücksichtigt. 
Aus diesem Grund werden neben den planungsrechtlichen Regelungen zusätzlich auch 
örtliche Bauvorschriften für das Plangebiet „An der Sandgrube“ erlassen. 

5.1 Dach- und Fassadengestaltung 
Um ein angemessenes und einheitliches Erscheinungsbild der Bebauung innerhalb des 
Plangebietes und auch im Übergang zu den nördlich und östlich angrenzenden Be-
standsgebieten zu gewährleisten, werden im Plangebiet als zulässige Dachformen für 
Hauptgebäude ausschließlich Satteldächer mit einer Dachneigung von 30° bis 45° zu-
gelassen. Die Wahl der zulässigen Dachform und -neigung trägt v. a. der umgebenden 
Bebauung und der ländlich-dörflichen Struktur mit geneigten Satteldächern Rechnung 
und soll über die dezidierten Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung dennoch 
eine gute Gebäudeausnutzung – gerade in den Dachgeschossen – bei gleichzeitiger 
Wahrung von Proportion und Erscheinungsbild gewährleisten.  
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Ergänzend sind auf untergeordneten Gebäudeteilen von maximal 20 % der Hauptbau-
körper auch begrünte flache und flach geneigte Dächer von 0° bis 10° zulässig, sodass 
gerade bei längeren Baukörpern ggf. noch über Einschnitte oder auf untergeordneten 
Gebäudeteilen eine Auflockerung der Bebauung erzielt werden kann, da Satteldächer 
im Allgemeinen bei großvolumigeren Baukörpern recht massiv erscheinen können. Zu-
dem wird hierüber die Möglichkeit geschaffen, kleinere Anbauten auch mit einem flachen 
oder flach geneigten Dach herzustellen. 
Die Dachneigung benachbarter Doppelhaushälften ist anzugleichen. Diese Vorgabe 
dient zusätzlich zur Wahrung des Erscheinungsbildes der Gleichbehandlung der Bau-
herrInnen sowie der bauordnungsrechtlichen Klarstellung. 
Auch für die Dacheindeckung werden entsprechend der umgebenden Strukturen die 
möglichen Farben und Materialien definiert. So sind für die Dacheindeckung von Haupt-
gebäuden rote bis braune und graue, nicht glänzende Ziegeleindeckung sowie begrünte 
Dächer zulässig.  
Im vorliegenden Bebauungsplan wird die bisher in vielen Bebauungsplänen gängige 
Vorgabe zur „klassischen“ Eindeckung mit ausschließlich Ziegeln nunmehr für begrünte 
Dächer geöffnet. Dies ist allerdings keine Muss-Vorgabe, sodass die BauherrInnen hier 
immer noch frei in ihrer Wahl sind. Bisher wäre aber ein steiler geneigtes Gründach oft 
schlichtweg nicht zulässig gewesen, auch wenn BauherrInnen dies gerne realisiert und 
somit dem Umweltschutz Rechnung getragen hätten. Um hier zukunfts- und umweltge-
richtet zu handeln, kann durch die Öffnung dieser örtlichen Bauvorschriften ein effektiver 
Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden, die ohne Zwang ist und somit keine Nachteile 
für die BauherrInnen birgt. 
Von der Festsetzung einer zwingenden Dachbegrünung bei den nun gebietsweiten 
steil(er) geneigten Dächern wird abgesehen, da eine Begrünung auch bei geneigten Dä-
chern für sich allein in der heutigen Zeit zwar technisch gut machbar, aber in Verbindung 
mit der aus dem Landesklimaschutzgesetz heraus begründeten Solarpflicht wiederum 
technisch schwieriger und in der Umsetzung recht kostenintensiv ist. 
Um zumindest die Möglichkeit eines Gründaches und eine Wahlmöglichkeit für die Bau-
herrschaft zu eröffnen, sind laut Ziffer 2.1.4 der Bebauungsvorschriften begrünte Dächer 
zulässig. Hierüber ist gewährleistet, dass auch die geneigten Satteldächer mit einer 
Dachbegrünung versehen werden können und nicht nur eingedeckte Dächer (Ziegel) 
zulässig sind. 
Zudem müssen laut Ziffer 1.12.1 der Bebauungsvorschriften die Garagen, Carports und 
Nebenanlagen zwingend begrünt werden, sodass zumindest hierüber eine Verbesse-
rung des Kleinklimas erreicht werden kann. 
Ortsuntypische Materialien wie Wellfaserzement und offene Bitumenbahnen sowie glän-
zende oder reflektierende Materialien sollen nicht verwendet werden, sodass sowohl das 
Ortsbild als auch die nachbarschaftlichen Belange berücksichtigt werden. Anlagen, die 
der solaren Energiegewinnung dienen, sind auf allen Dächern uneingeschränkt zulässig. 
Die Stadt Müllheim i. M. fördert ausdrücklich diese zeitgemäße Energienutzung und un-
terstützt damit die Ziele und Vorgaben der Landesregierung. 
Neben der Dachform und der Dacheindeckung werden auch Vorschriften für Dachauf-
bauten erlassen. Die gewählten Vorschriften sorgen für ein angemessenes Erschei-
nungsbild der neuen Bebauung im Kontext zur baulichen Umgebung, dienen der Gleich-
behandlung der BauherrInnen sowie der baurordnungsechtlichen Klarstellung und sollen 
Verunstaltungen vorbeugen.  
Hinsichtlich der Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung wird über die Dachauf-
bauten auf die zwingenden bzw. mindestens festgesetzten zwei Vollgeschosse Einfluss 
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genommen, weshalb in den Ziffern 2.2.2 und 2.2.3 der örtlichen Bauvorschriften unter-
schiedliche Vorgaben zur Länge der Dachaufbauten in den Allgemeinen Wohngebie-
ten WA1 und WA2 gegenüber WA3 und WA4 getroffen werden. Über die für WA3 und 
WA4 zulässigen 75 % der darunter liegenden Gebäudewand kann im Dachgeschoss 
überhaupt erst das dritte Vollgeschoss erreicht werden. Eine nochmalige Erhöhung des 
Kniestockes und die damit verbundene unweigerliche Anhebung der Firsthöhe, erscheint 
im vorliegenden Plangebiet am Siedlungsrand des Ortsteiles Hügelheim städtebaulich 
nicht verträglich, da die umliegenden Baugebiete durch kleinteiligere und niedrigere Ku-
baturen geprägt sind.  
Für den Dachausbau in WA1 und WA2 hingegen ist die Vorgabe der 50 % der darunter 
liegenden Gebäudewand im Individualhausbau und in Verbindung mit den festgesetzten 
zwei Vollgeschossen sowie Trauf- und Firsthöhen vollkommen ausreichend. In diesen 
Bereichen soll explizit kein drittes Vollgeschoss erreicht werden, der Dachausbau im 
Sinne eines Nicht-Vollgeschosses aber ermöglicht werden.  
Aus gestalterischen Gründen und um ein störendes Erscheinungsbild zu vermeiden, 
werden für Garagen, Carports und Nebenanlagen ebenfalls gestalterische Vorgaben ge-
troffen. So sind diese mit einer Dachneigung von 0° bis 10° herzustellen und zu begrü-
nen; die Substrathöhe muss mindestens 8 cm betragen. Diese Vorgaben ermöglichen 
einerseits den GrundstückseigentümerInnen eine gewisse Flexibilität bei der Gestaltung 
dieser Anlagen, andererseits fügen sich flache und flach geneigte Dächer kleinerer Bau-
körper besser in das ortstypische Erscheinungsbild von Hügelheim ein. Gleichzeitig un-
terstützt diese Maßnahme unter anderem das Versickern bzw. Verdunsten von Nieder-
schlagswasser direkt vor Ort, entlastet das vorhandene Abwassersystem und dient der 
Artenvielfalt von Kleinlebewesen. 
Im Sinne der Klimaanpassung wurde in Ziffer 2.1.7 der Bebauungsvorschriften ergän-
zend eine örtliche Bauvorschrift zu den Fassadenfarben aufgenommen. Die Fassaden 
der Hauptgebäude sind in hellen Farben und Materialien auszuführen, sodass eine Auf-
heizung der Gebäude weitgehend vermieden wird. Damit wird nicht nur der nachträgli-
che Kühlbedarf im Gebäude selbst, sondern auch die Aufheizung der Umgebung (Hitze-
insel) reduziert. 

5.2 Abgrabungen und Aufschüttungen  
Damit Gebäude nicht auf sogenannten „Erdhügeln“ errichtet werden, sind Aufschüttun-
gen nur bis zu einer Höhe von 0,5 m – bezogen auf das natürliche Gelände – gegenüber 
dem Straßenniveau zulässig. Im Gegenzug ist über die Festsetzung der Erdgeschoss-
fußbodenhöhe (EFH) geregelt, dass die Baugrundstücke so aufgeschüttet werden müs-
sen, dass sie mindestens bis zur Oberkante der angrenzenden öffentlichen Verkehrsflä-
che reichen (vgl. Ziffer 4.2.2 der Begründung).  
Des Weiteren ist somit ein klarer Höhenbezug für grenzständige Nebengebäude vorge-
geben. Für die Errichtung von grenzständigen Nebengebäuden ist das bestehende Ge-
lände entlang der Grenze maßgeblich zur Einhaltung der Abstandsflächen nach 
§ 6 Abs. 1 LBO BW. Das Fehlen eines Höhenbezuges für die Geländeauffüllung könnte 
eine unbeabsichtigte Einschränkung für die Bebauung mit Nebengebäuden nach § 6 
Abs. 1 LBO BW bedeuten. Dies ist gerade bei neu erschlossenen Baugebieten mit höher 
liegenden Erschließungsstraßen kaum regelbar. Durch die Auffüllung der Grundstücke 
bis auf Straßenniveau wird ausgeschlossen, dass angrenzende Nachbargrundstücke 
tiefer liegen. Die Höhenunterschiede an den Grundstücksgrenzen führen oft dazu, dass 
die Maße nach § 6 Abs. 1 LBO BW nicht eingehalten werden können, sodass eine Bau-
last notwendig wird. Eine Anbaubaulast bedeutet damit eine zusätzliche Hürde für die 
BauherrInnen, da der/die NachbarIn diese ablehnen kann. Zudem erfordert eine Anbau-
baulast aus Gründen des Brandschutzes eine anbaufähige Brandwand in F60BA, was 
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mit Mehrkosten für die Bauherrschaft verbunden ist.  
Um die Belichtung von Untergeschossen bzw. teilweise unterhalb der Geländeoberflä-
che liegenden Räumen zu gewährleisten, sind diese von der o. g. Regelung ausgenom-
men. Um jedoch einem vollständigen „Freigraben“ von Kellergeschossen entgegenzu-
wirken, sind Abgrabungen nur bis zu 2,0 m – vertikal gemessen – unter Oberkante Fer-
tigfußboden Erdgeschoss auf einer maximalen Länge von 50 % der jeweiligen Fassa-
dengesamtlänge und bis zu einer maximalen Tiefe von 2,0 m – horizontal gemessen – 
ab Hauskante (ohne Böschung) und bis zu einer maximalen Tiefe von 3,0 m (mit Bö-
schung) zulässig. 
Die Regelungen zu Abgrabungen und Aufschüttungen sollen insgesamt dem harmoni-
schen und rücksichtsvollen Übergang zwischen und innerhalb der Grundstücke und der 
Harmonisierung der Grundstücksbereiche entlang der Erschließungsflächen dienen und 
sowohl ein zu hohes Heraustreten als auch ein unangemessenes Einsinken und Abgra-
ben der Hauptgebäude steuern.  

5.3 Gestaltung unbebauter Flächen der bebauten Grundstücke / Abstellflächen und 
Müllbehältersammelplätze 
Zur Sicherung von Grünanteilen, der Reduzierung thermischer Belastung und zur Ein-
bindung in das Landschaftsbild sind die nicht versiegelten Flächen zu begrünen bzw. 
gärtnerisch als Vegetationsflächen anzulegen und zu unterhalten. Stein- und Schotter-
gärten sind bereits nach Landesrecht nicht zulässig.  
Zur Vermeidung unnötiger Geländeveränderungen durch Aufschüttungen und Abgra-
bungen nicht überbauter Flächen werden in den örtlichen Bauvorschriften zusätzliche 
Regelungen zur Höhe von Stützmauern aufgenommen. Damit sollen Geländeanpassun-
gen bzw. Geländemodellierungen ermöglicht, die Beeinträchtigung von Nachbargrund-
stücken jedoch vermieden werden.  
Offene Abstellflächen und Müllbehältersammelplätze sollen dauerhaft gegenüber dem 
Straßenraum und anderen öffentlichen Räumen optisch abgeschirmt und begrünt wer-
den, um unattraktive Abstellplätze zu vermeiden. 

5.4 Einfriedungen 
Einfriedungen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen und Wege) sind bis zu 
einer Höhe von 1,2 m – bezogen auf die Oberkante der angrenzenden öffentlichen Ver-
kehrsfläche – zulässig, sodass der öffentliche Raum nicht durch zu hohe Einfriedungen 
eingeengt und die Verkehrssicherheit beeinträchtigt wird. Die innerhalb der im zeichne-
rischen Teil durch Sichtdreiecke tangierten Flächen dürfen eine Höhe von 0,8 m jedoch 
nicht überschreiten. So wird gewährleistet, dass sich einerseits die BewohnerInnen in 
einer angemessenen Weise abgrenzen und ihren privaten Freiraum sowie spielende 
Kinder schützen können, andererseits wird eine „tunnelartige“ Wirkung des Straßenrau-
mes vermieden. Erklärend wird festgehalten, dass sich die 1,2 m nur auf Grenzverläufe 
zu öffentlichen Straßen und Wegen hin beziehen, nicht aber auf die Grenzseiten zu den 
privaten Grundstücken. Zu diesen Seiten gelten die Vorschriften des Nachbarrechtes 
Baden-Württemberg, sodass an den Grenzverläufen zu den privaten Grundstücken hö-
here Einfriedungen hergestellt werden können. 
Um einen ortstypischen Charakter und die Einbindung des Baugebietes in die dörflichen 
und ländlichen Strukturen zu erreichen, sind Maschendraht- und Drahtzäune nur mit He-
ckenhinterpflanzung zulässig.  
Als ortsuntypisches Material ist die Verwendung von Stacheldraht sowie aus ökologi-
schen Gründen von Nadelgehölzhecken für Einfriedungen ausgeschlossen. Diese be-
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stehen zumeist aus nicht standortheimischen Pflanzen und leisten nur einen sehr gerin-
gen Beitrag zur Ökobilanz und zum Klima- und Artenschutz. 
Um den Straßenraum nicht zu sehr einzuengen und um einen gewissen Schutzstreifen 
einhalten zu können, müssen Einfriedungen einen Abstand von 0,5 m vom Fahrbahn-
rand einhalten. Dies wird insbesondere bei Straßen ohne Gehwege – wie im vorliegen-
den Plangebiet vorgesehen – als sinnvoll erachtet. Grundsätzlich sind Einfriedungen An-
lagen an oder auf einer Grundstücksgrenze, die dazu bestimmt sind, ein Grundstück 
ganz oder teilweise zu umschließen und nach außen abzuschirmen und um unbefugtes 
Betreten oder Verlassen oder sonstige störende Einwirkungen abzuwehren.  
In diesem Zusammenhang ergibt sich für die zu öffentlichen Straßen und Wegen verlau-
fenden Grundstücksgrenzen die Möglichkeit, höhere Einfriedungen als 1,2 m herzustel-
len, wenn diese einen ausreichenden Abstand von den Grundstücksgrenzen einhalten. 
Über den ausreichenden Abstand entscheidet die zuständige Bauordnungsbehörde. 
Unabhängig davon wird an dieser Stelle auf § 11 bis § 13 Nachbarrechtsgesetz Baden-
Württemberg verwiesen, wonach bei Einfriedungen über 1,5 m Höhe (tote Einfriedun-
gen) bzw. 1,8 m Höhe (Hecken, Spaliervorrichtungen) eventuell größere Grenzabstände 
einzuhalten sind. 

5.5 Niederspannungsfreileitungen 
Zur Vermeidung von räumlichen Konflikten mit der Bebauung, zur Freihaltung des Bau-
gebietes von städtebaulich unerwünschten Verdrahtungen und zum Schutz des Ortsbil-
des sind Freileitungen nicht zulässig und daher als unterirdisches Kabelnetz zu verlegen 

5.6 Kfz-Stellplatzverpflichtung 
5.6.1 Allgemeines 

Baumaßnahmen sind regelmäßig mit einer erhöhten Anzahl von Wohnungen und einem 
zusätzlichen Stellplatzbedarf verbunden, der grundsätzlich auf den Grundstücken nach-
gewiesen werden muss. Unter Berücksichtigung des Bedarfes für Zweitwagen und Be-
sucherparkplätze reicht ein Stellplatz je Wohnung meist nicht aus.  
Aufgrund verkehrlicher und städtebaulicher Gründe wird im Plangebiet gegenüber den 
Vorschriften der Landesbauordnung eine Erhöhung der Stellplatzverpflichtung dahinge-
hend festgesetzt, dass bei Wohnungen unter 45 m² Wohnfläche ein Stellplatz und bei 
Wohnungen über 45 m² Wohnfläche zwei Stellplätze herzustellen sind. Diese Stellplatz-
verpflichtung entspricht den im individuellen Hausbau (Einzel-, Doppel- und Reihenhäu-
ser) im ländlichen Raum nach wie vor angebrachten Schlüssel. 
Bei Stellplätzen, die einer Wohneinheit zugeordnet sind, kann grundsätzlich ein Stell-
platz vor einer Garage, einem Carport oder einem Stellplatz untergebracht werden.  

5.6.2 Städtebauliche Gründe 
Im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächensoll den zukünftigen BewohnerInnenn eine 
angemessene Aufenthaltsqualität garantiert werden. Die Straßenflächen sollen daher 
nicht nur „öffentliche Parkzonen“ sein. Aus diesem Grund ist die Schaffung privater Stell-
plätze in ausreichender Zahl auf den einzelnen Grundstücken notwendig.  

5.6.3 Verkehrliche Gründe 
Die anhaltende Zunahme der Kfz im Straßenverkehr erfordert die Unterbringung der Kfz 
auf den privaten Grundstücken, um die öffentlichen Verkehrsflächen für den fließenden 
Verkehr freizuhalten und nicht durch fehlende Stellplätze zusätzlich zu belasten. Es zeigt 
sich außerdem, dass die Zahl der Haushalte mit zwei oder mehr Kfz kontinuierlich an-
wächst, was auch bei der städtebaulichen Planung berücksichtigt werden muss. 
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Der ÖPNV ist nach Ausbauzustand, Leistungsfähigkeit und Taktung im ländlichen Raum 
auch in Hügelheim nicht in der Lage, das eigene Auto ganz zu ersetzen. 

5.7 Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern von Niederschlagswasser  
Um die gesamträumliche Entwässerungssituation zu verbessern und die Kanalisation zu 
entlasten, ist bei Neubauvorhaben jede/r BauherrIn verpflichtet, auf dem Baugrundstück 
geeignete Maßnahmen zur Minderung des Abflusses von Niederschlagswasser vorzu-
sehen. Daher soll das anfallende Oberflächenwasser in Speicherzisternen gesammelt 
und mit einem gedrosselten Abfluss in die öffentliche Kanalisation bzw. Vorflut eingelei-
tet werden. Das Rückhaltevolumen muss mindestens 1,5 m³ pro angefangener 100 m² 
versiegelter Hof- und Dachfläche betragen. Der Drosselabfluss darf bei maximal 0,5 l/s 
je 100 m² versiegelter Fläche liegen. Bei einer Regenwassernutzung ist der Behälter um 
den vorgesehenen Bedarf zu vergrößern. 

6 BELANGE DES UMWELT- UND ARTENSCHUTZES 
Mit Urteil vom 18.07.2023 wurde das beschleunigte Verfahren nach § 13b BauGB vom 
Bundesverwaltungsgericht für unionsrechtswidrig erklärt. Da innerhalb der Jahresfrist ab 
Bekanntmachung des Bebauungsplanes der Fehler des Verzichts auf die Durchführung 
einer Umweltprüfung (damals durch die Anwendung des beschleunigten Verfahrens 
nach § 13b BauGB begründet) gerügt wurde, wird der bereits rechtskräftig gewordene 
Bebauungsplan und die dazugehörigen örtlichen Bauvorschriften „An der Sandgrube“ 
unwirksam. 
Der Gesetzgeber hat jedoch mit einer Änderung des Baugesetzbuches (wirksam ab dem 
01.01.2024) durch die Einführung des § 215a BauGB den Kommunen die Möglichkeit 
eröffnet, nach § 13b BauGB aufgestellte Bebauungspläne zu heilen und durch ein er-
gänzendes Verfahren erneut in Kraft zu setzen. Gemäß § 215a BauGB kann – im Ein-
klang mit europarechtlichen Vorgaben – auf eine vollwertige Umweltprüfung nur dann 
verzichtet werden, wenn nach Durchführung einer Vorprüfung des Einzelfalles ausge-
schlossen werden kann, dass durch den Bebauungsplan erhebliche Umweltauswirkun-
gen entstehen. Zudem muss sich die Gemeinde bzw. Stadt in der Abwägung mit der 
Frage des Eingriffsausgleiches auseinandersetzen und ggf. – bei Vorliegen erheblicher 
Eingriffe in Natur und Landschaft – einen Ausgleich vorsehen. 
Da im vorliegenden Fall von erheblichen Umweltauswirkungen der Planung auszugehen 
ist, wird gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung in Form eines Umweltberichtes 
durchgeführt. Der Umweltbericht wurde durch das Büro FLA Wermuth, Eschbach, aus-
gearbeitet, ist Bestandteil der Begründung und wird dem Bebauungsplan beigefügt. Er-
gänzend dazu wurde auch eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung erstellt. Im Rah-
men einer Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung werden der vorgefundene Bestand so-
wie die Situation nach Planumsetzung ermittelt und bewertet. Zur Planung wird auch ein 
Grünordnungsplan (GOP) erstellt, der Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung so-
wie zum Ausgleich und Ersatz von Beeinträchtigungen definiert. 

7 BELANGE DES KLIMASCHUTZES 
Gemäß § 1a Abs. 5 BauGB ist insbesondere den Erfordernissen des Klimaschutzes 
auch im Bauleitverfahren Rechnung zu tragen. Die Stadt Müllheim i. M. misst diesem 
Belang einen hohen Stellenwert bei. 
Beim vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um eine sinnvolle Abrundung des 
bestehenden Siedlungsbestandes. Durch die nach Süden und Westen orientierten 
Dachflächen, die sich besonders für eine solare Energienutzung eignen, sowie dem 
zentralen Grünzug, der westlich im Plangebiet gelegenen Grünfläche und der Ein- und 
Durchgrünung mit Bäumen und Sträuchern innerhalb der Straßenräume und privaten 



Stadt Müllheim i. M. – Gemarkung Hügelheim Stand: 20.03.2024 
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften Fassung: Offenlage 
„An der Sandgrube“ gem. § 3 (2) und § 4 (2) i. V. m. § 215a (2) BauGB 

BEGRÜNDUNG Seite 39 von 52 
 

24-03-20 Begründung An der Sandgrube OF (24-03-06).docx 

Grundstücksflächen wird insgesamt ein positiver Beitrag zum Klimaschutz geleistet.  

8 BELANGE DES HOCHWASSERSCHUTZES 
Innerhalb des Plangebietes besteht derzeit ein in den Hochwassergefahrenkarten des 
Landes Baden-Württemberg dargestelltes HQExtrem. 
Von Seiten des Landratsamtes Breigau-Hochschwarzwald – FB 430/440 Umweltrecht / 
Wasser, Boden, Altlasten – wird für das Plangebiet ein Konfliktpotential sowohl mit den 
Planungen der DB-Ausbaustrecke 3./4. Gleis als auch mit den Hochwasserschutzpla-
nungen der Stadt Müllheim i. M. gesehen.  
Konkret bestehen seitens der Bahn Überlegungen, heute vorhandene und hydraulisch 
wirksame Durchlässe unter dem Bahndamm zu schließen. Weiterhin soll nach den Über-
legungen der Stadt Müllheim i. M. die Regelabgabe am Hochwasserrückhaltebecken 
Tritschler Säge von 18 m³/s auf 24 m³/s erhöht werden. 
Beides hat zur Folge, dass sich in dem Gebiet südlich des landwirtschaftlichen Weges, 
der auch den Bebauungsplan „An der Sandgrube" nach Süden hin begrenzt, deutlich 
mehr Wasser auch schon bei kleinerem und somit häufigerem Hochwasser (HQ100 oder 
häufiger) sammelt.  
Der aus der Erhöhung der Regelabgabe der Tritschler Säge resultierende Anstieg der 
Wassermengen und Spiegellagen südlich des Plangebietes wird über die Erhöhung bzw. 
den Ausbau der bereits vorhandenen Dammlage kompensiert, sodass ein HQ100 oder 
häufiger für das Plangebiet rechnerisch nicht eintreten wird. Das Plangebiet wird dem-
nach in Teilbereichen weiterhin maximal in einem HQExtrem liegen und unterliegt damit 
nicht dem Planungsverbot i. S. d. § 76 WHG i. V. m. § 65 WG. 
Das Plangenehmigungsverfahren zur Erhöhung der Dammlage läuft parallel zum vorlie-
genden Bebauungsplanverfahren beim Regierungspräsidium Freiburg. Hierin sind die 
Planungen der DB und der Stadt Müllheim i. M. berücksichtigt. 
Durch die von der Stadt Müllheim i. M. geplante Erhöhung der Dammlage, der ebenfalls 
geplanten Geländeerhöhung des Plangebietes bzw. der Erschließungsflächen oberhalb 
der HQExtrem-Wasserspiegellage von 225,7 m ü. NHN sowie der Festsetzung der Erdge-
schossfußbodenhöhen mit mindestens 0,20 m über den gebauten Erschließungsflächen 
werden geeignete Hochwasservorsorgemaßnahmen ergriffen, sodass Gefahren für 
Menschen durch Hochwasserschäden ausgeschlossen werden können. Dies wird zur 
Kenntnis genommen. 
Zudem ist es ist nicht geplant, neue Heizölverbraucheranlagen innerhalb des Plangebie-
tes zu errichten, da für dieses ein innovatives und nachhaltiges Energiekonzept erstellt 
wird, das beispielsweise die Versorgung mit Fern- oder Nahwärme vorsieht. 
Durch die nachrichtliche Übernahme im zeichnerischen Teil sowie in Ziffer 3.2 der Be-
bauungsvorschriften und die damit verbundenen übernommenen Ausführungen bedarf 
es keiner weiteren bauleitplanerischen Festsetzungen, die Regelungen nach § 78b 
WHG gelten unabhängig von einer vorbereitenden oder verbindlichen Bauleitplanung. 

9 BELANGE DES IMMISSIONSSCHUTZES 

9.1 Allgemein 
Die Belange des Immissionsschutzes sind bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes 
grundsätzlich zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB). 
Von Ingenieurbüro Dr. Jans, Ettenheim, wurde eine schalltechnische Untersuchung zu 
dem von der Rheintalstrecke ausgehenden Schienenlärm, zu dem von der B3 ausge-
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henden Verkehrslärm sowie zu dem vom westlich des Plangebietes gelegenen Garten-
baubetrieb ausgehenden Gewerbelärm und vom Sportplatz ausgehenden Sportlärm er-
arbeitet, welche dem Bebauungsplan beigelegt ist und zum ergänzenden Verfahren hin 
nochmals aktualisiert wurde. Die Ergebnisse wurden in die Bebauungsplanung einge-
stellt.  
Hinsichtlich des Lärmschutzes ist festzustellen, dass auf das Plangebiet Immissionen 
der westlich liegenden Bahnstrecke und der östlich liegenden B3 einwirken.  
Die durch die Realisierung des Baugebietes zu erwartenden Verkehrsströme und 
Lärmemissionen wurden sowohl in der schalltechnischen Untersuchung des Ingenieur-
büros Dr. Jans, Ettenheim, als auch in der verkehrlichen Stellungnahme des Ingenieur-
büros Rapp Trans AG, Freiburg, hinreichend untersucht und in den dem Bebauungsplan 
beigefügten Gutachten beschrieben und ausgewertet (siehe hierzu auch Ziffer 10 der 
Begründung).  
Den ermittelten Verkehrslärmimmissionen sind nachts Überschreitungen der vom Gut-
achter herangezogenen Immissionsrichtwerte im gesamten Plangebiet zu entnehmen. 
Auf diese Lärmkonflikte sollte zur Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse mit Lärmschutzmaßnahmen reagiert werden. Je nach Sachlage bestehen ver-
schiedene Möglichkeiten der Umsetzung von Maßnahmen: 
1. planerische/organisatorische Maßnahmen zur Vermeidung der Entstehung von Lärm  
2. Vergrößern des Abstands zwischen Schallquelle und schutzbedürftiger Nutzung  
3. aktive Schutzmaßnahmen am Emissionsort bzw. auf dem Ausbreitungsweg  
4. passive Lärmschutzmaßnahmen an betroffenen Gebäuden  
Grundsätzlich sollten die Maßnahmen in der oben aufgeführten Reihenfolge eingesetzt 
werden. Es ist aber in jedem Einzelfall zu prüfen, welche Maßnahmen unter den vorhan-
denen Einsatzbedingungen realisierbar bzw. verhältnismäßig sind und wesentlich zu ei-
ner Konfliktlösung beitragen. 
Dem Plangebiet wird die Schutzbedürftigkeit eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) zu 
Grunde gelegt. Bei der Beurteilung der auf die umliegende schutzbedürftige Bebauung 
einwirkenden Schallimmissionen wird für das Gebiet „Froschlache“ im Norden von der 
Schutzbedürftigkeit eines Reinen Wohngebietes (WR) und für das Gebiet „Ob dem Dorf“ 
im Osten von der Schutzbedürftigkeit eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) ausgegan-
gen.  
Es wird klarstellend darauf hingewiesen, dass der durch die Erschließungsmaßnahmen 
und die Bautätigkeiten innerhalb des Plangebietes verursachte Lärm temporärer Natur 
ist. Der durch die Verhaltensweisen der zukünftigen BewohnerInnen entstehende „Lärm“ 
muss nicht betrachtet werden und ist allgemein hinzunehmen. 
Der bereits heute verursachte Lärm durch den Schienenverkehr, die Bauarbeiten zur 
Bahnerweiterung, die Erweiterung des Schott-Areals, den Sportplatz und die Gaststätte, 
die landwirtschaftlichen Maschinen sowie die Bundesstraße können im vorliegenden Be-
bauungsplanverfahren nicht für die Bestandsgebiete mit abgehandelt werden und sind 
daher nicht Bestandteil der vorliegenden Bebauungsplanung. 

9.2 Verkehrslärm 
Vom Ingenieurbüro Dr. Jans, Ettenheim, wurde der Verkehrslärm durch die östlich gele-
gene B3 und die westlich gelegene Bahnstrecke untersucht und beurteilt.  
Zur Beurteilung der künftigen Situation an der geplanten Bebauung durch den Straßen- 
und Schienenverkehr wurden zunächst die Orientierungswerte der DIN 18005 für Allge-
meine Wohngebiete (WA) von tags 55 dB(A) und nachts 45 dB(A) herangezogen. Als 
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weiteres Abwägungskriterium wurden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV von 
tags 59 dB(A) und nachts 49 dB(A) herangezogen. Diese Grenzwerte sind zwar im Be-
bauungsplanverfahren für ein neues Wohngebiet nicht unmittelbar anwendbar, stellen 
aber bei der Vorhabenzulassung eines neuen oder wesentlich geänderten Verkehrswe-
ges die Schwelle der Zumutbarkeit dar.  
Zusammenfassend wird Folgendes festgehalten: 

„Im Zeitraum „tags" wird der für „allgemeine Wohngebiete" maßgebende Immissi-
onsgrenzwert von IGWt = 59 dB(A) an allen Immissionsorten eingehalten; der zu-
gehörige Orientierungswert „tags" von DIN 18005 Beiblatt 1 [5] von 
OWt = 55 dB(A) wird hingegen um bis zu 3 dB(A) überschritten. Der im Zeitraum 
„nachts" relevante Immissionsgrenzwert von IGWn = 49 dB(A) wird an allen Im-
missionsorten um ca. 6 bis 7 dB(A) und der zugehörige Orientierungswert „nachts" 
von Own = 45 dB(A) um ca. 10 bis 11 dB(A) überschritten.“ 

Die Gesamt-Verkehrslärmeinwirkung (Rheintalbahn, B3, Sehringer Straße und Straße 
„Ob dem Dorf“) wird in den Anlagen 14 („tags") und 15 („nachts") der schalltechnischen 
Untersuchung jeweils für die aus schalltechnischer Sicht ungünstigste Höhenlage von 
9 m über zukünftigem Gelände jeweils ohne Berücksichtigung einer Bebauung im Plan-
gebiet flächenhaft grafisch wiedergegeben.  
Zur Dimensionierung des baulichen Schallschutzes von Außenbauteilen wird gemäß 
dem Regelwerk der DIN 4109 nicht der Beurteilungspegel der DIN 18005 oder der 
16. BImSchV herangezogen, sondern der „maßgebliche Außenlärmpegel“, der sich über 
Zuschläge von 3 dB(A) (tags) bzw. 13 dB(A) (nachts) auf den Beurteilungspegel ergibt. 
Der maßgebliche Außenlärmpegel wurde – ohne Berücksichtigung irgendeiner abschir-
menden Bebauung – für die Lärmpegelbereiche nach DIN 4109-2 berechnet und in An-
lage 22 der schalltechnischen Untersuchung dargestellt. Dabei wurde in der aktualisie-
ren Untersuchung die in Baden-Württemberg nunmehr bauaufsichtlich eingeführte Fas-
sung 2018 der DIN 4109 zu Grunde gelegt. Diese Fassung sieht für den Schienenver-
kehrslärm einen Abschlag von 5 dB(A) vor und führt dementsprechend zu um 5 dB(A) 
reduzierten Beurteilungspegeln.  
Wenn ein Gebiet mit einer neuen Wohnbebauung geplant wird, muss die Lärmbelastung 
durch vorhandene und überdies teilweise nicht zugleich der Erschließung des Gebietes 
dienende Verkehrswege als gewichtiger Belang in die Abwägung eingestellt werden. 
Welche Lärmbelastung einem Wohngebiet unterhalb der Grenze zu Gesundheitsgefah-
ren zugemutet werden darf, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalles; die Ori-
entierungswerte der DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau“ bieten hier eine Orientie-
rungshilfe, die im Rahmen einer gerechten Abwägung herangezogen werden kann, je-
doch keine Planungsobergrenze darstellt, sondern in der Bauleitplanung auch über-
schreitbar sind. Allerdings sind sie im Rahmen der Abwägung jedenfalls insofern von 
Bedeutung, als die für die Planung sprechenden Gründe umso gewichtiger sein müssen, 
je weiter die DIN-Werte überschritten werden. Möchte die planende Gemeinde dem 
Plangebiet unter Berufung auf das Vorliegen gewichtiger städtebaulicher Gründe, die für 
eine solche Lösung sprechen, eine Überschreitung der Orientierungswerte zumuten, so 
setzt dies voraus, dass sie sich im Rahmen der Abwägung mit den nach Lage der Dinge 
in Betracht kommenden baulichen und technischen Möglichkeiten befasst, eine Über-
schreitung auf das im Interesse einer Erreichung des Planungszieles hinzunehmende 
Maß zu beschränken. Dabei kommen auch Maßnahmen des passiven Schallschutzes 
in Betracht. Eine Regel, dass Schallschutz im Inneren der Gebäude auch bei geöffneten 
Fenstern gewährleistet sein muss, ist der DIN 18005 nicht zu entnehmen. In der Recht-
sprechung ist vielmehr anerkannt, dass auch im Falle einer Überschreitung der Orien-
tierungswerte das Gebot gerechter Abwägung nicht verletzt sein muss, wenn im Inneren 
der Gebäude durch die Anordnung der Räume und die Verwendung schallschützender 
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Außenbauteile angemessener Schallschutz gewährleistet ist. In die Abwägung einzu-
stellen ist auch, ob bzw. in welchem Ausmaß Außenwohnbereiche im Tagzeitraum von 
Überschreitungen der Orientierungs- bzw. Grenzwerte betroffen sind. 
Im Zeitraum wird der für allgemeine Wohngebiete maßgebende Immissionsgrenzwert 
von 59 dB(A) an allen Immissionsorten eingehalten; der zugehörige Orientierungswert 
tags der DIN 18005 Beiblatt 1 von 55 dB(A) wird hingegen um bis zu 3 dB(A) überschrit-
ten. Der im Zeitraum nachts relevante Immissionsgrenzwert von 49 dB(A) wird an allen 
Immissionsorten um ca. 6 bis 7 dB(A) und der zugehörige Orientierungswert nachts von 
45 dB(A) um ca. 10 bis 11 dB(A) überschritten.  

„Unter ganz bestimmten Rahmenbedingungen ist es unter städtebaulichen und 
umweltplanerischen Gesichtspunkten dennoch erforderlich – und bei der Anwen-
dung sorgfältiger Instrumente vertretbar – in derart vorbelasteten Bereichen, je 
nach Situation des Einzelfalls, auch Wohnnutzungen zu ermöglichen“ 
(Hamburger Leitfaden Lärm in der Bauleitplanung 2010)  

Primär hat die Gemeinde bzw. Stadt bei einer Neuplanung von Wohngebieten die Ab-
wägungsdirektive des § 50 BImSchG zu berücksichtigen, wonach bei raumbedeutsamen 
Planungen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuord-
nen sind, dass schädliche Umwelteinwirkungen soweit wie möglich vermieden werden. 
Die Durchsetzung dieses Trennungsgrundsatzes stößt jedoch an Grenzen. Gerade in 
Siedlungsbereichen mit einer sehr gut ausgebauten Infrastruktur besteht ein berechtig-
tes Interesse daran, neue Baugebiete auszuweisen oder bestehende Strukturen zu er-
gänzen, um den dringenden Bedarf an Wohnraum zu befriedigen und damit der Wohn-
raumknappheit und hohen Mietpreisen zu begegnen. Zudem besteht ein gewichtiges 
städtebauliches Interesse daran, Wohnbebauung entlang bestehender oder künftiger 
ÖPNV-Achsen auszuweisen und in der Nähe wichtiger mittelzentraler Einrichtungen 
(Geschäfte des täglichen Bedarfs, Dienstleister, Rathaus, Verwaltung, Mediathek, …) 
anzusiedeln.  
Kuschnerus hält hierzu fest:  

„Welche Lärmbelastung einem Wohngebiet unterhalb der Grenze zu Gesundheits-
gefahren zugemutet werden darf, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls; 
die Orientierungswerte der DIN 18005 können im Rahmen einer gerechten Abwä-
gung lediglich als Orientierungshilfe herangezogen werden. Je weiter die Orientie-
rungswerte (…) überschritten werden, desto gewichtiger müssen die Gründe sein 
und umso mehr hat die Gemeinde die baulichen und technischen Möglichkeiten 
auszuschöpfen, die ihr zu Gebote stehen, um diese Auswirkungen zu verhindern. 
(…) Jedenfalls wenn im Inneren der Gebäude durch die Anordnung der Räume 
und die Verwendung von schallschützenden Außenbauteilen angemessener 
Lärmschutz gewährleistet wird, kann es im Ergebnis mit dem Gebot gerechter Ab-
wägung vereinbar sein, Wohngebäude an der lärmzugewandten Seite des Gebäu-
des deutlich über den Orientierungswerten liegenden Außenpegeln auszusetzen“ 
(Kuschnerus: Der sachgerechte Bebauungsplan, Bonn 2010) 

Gemäß dem Hamburger Leitfaden „Lärm in der Bauleitplanung 2010“ gilt  
„hinsichtlich des baulichen Schallschutzes (…), dass bei Überschreitungen von 
60/70 dB(A) Nacht/ Tag zwingend das so genannte Prinzip der „Zweischaligkeit“ 
in Verbindung mit einer Grundrissorientierung der schutzbedürftigsten Räume zur 
lärmabgewandten Seite erfüllt werden muss. Für die Schlafräume gelten entweder 
die Anforderungen einer lärmabgewandten Seite von < 49 dB(A) in der Nacht für 
Schlafräume oder die Anforderungen von 30 dB(A) im Innenraum für Schlaf- und 
Kinderzimmer.“ 
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Den gewichtigen städtebaulichen Gründen für die Neubebauung des Plangebietes steht 
die Immissionsbelastung durch die angrenzenden Verkehrswege der Deutschen Bahn 
und der B3 gegenüber. Primär sollten entsprechende Immissionen durch aktive Maß-
nahmen wie Schutzwände oder -wälle minimiert werden. Im vorliegenden Fall wurde – 
da die Verkehrslärmbelastung im Nachtzeitraum ganz vorrangig von der Rheintalbahn 
herrührt – untersucht, welche Minderungswirkung durch eine am westlichen Rand des 
Plangebietes angesiedelte Schallschutzmauer erreichbar wäre (Anlagen 18 und 19 der 
schalltechnischen Untersuchung). Die Pegelminderungen beschränken sich dabei im 
Wesentlichen auf die Bereiche direkt hinter der Schallschutzmauer. Selbst bei einer 
Höhe der Schallschutzmauer von 10,5 m würden die Pegelminderungen ganz überwie-
gend nur westlich der Planstraße 4 auftreten bzw. östlich dieser Planstraße nur gering-
fügig ausfallen. Zugleich ist eine Schallschutzmauer entlang des gesamten Überganges 
zwischen Plangebiet und Außenbereich selbst bei einer Höhe von „nur“ 9,0 m städte-
baulich nicht hinnehmbar. Auf diese Maßnahme wird deshalb verzichtet. 
Anstelle einer Schallschutzmauer kann eine schallabschirmende Wirkung auch durch 
eine entsprechende Bebauung am westlichen Rand des Plangebietes erreicht werden. 
Auch die damit erzielbaren Pegelminderungen wurden in der schalltechnischen Unter-
suchung ermittelt (Anlage 20). Die Wirksamkeit dieser Maßnahme ist – bei Firsthöhen 
der Riegelbebauung von 10,5 m bzw. 12,0 m – geringfügig höher als bei den genannten 
Höhen einer Schallschutzwand. Da gleichwohl der abschirmende Effekt dieser Bebau-
ung relativ gering ist, hat sich die Stadt Müllheim i. M. dagegen entschieden, eine zwin-
gende Reihenfolge der Bebauung des Plangebietes durch Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes vorzugeben, so dass ggf. vorübergehend bereits eine Wohnnutzung im 
Plangebiet stattfinden könnte, ohne dass die abschirmende Bebauung bereits errichtet 
ist. Da allerdings die betreffenden Grundstücksflächen im Eigentum der Stadt Müll-
heim i. M. stehen und entweder von dieser selbst bebaut oder mit vertraglichen Bauver-
pflichtungen verkauft werden, ist die Entstehung dieser Bebauung gleichwohl sicherge-
stellt. Durch die Festsetzung einer Mindestgebäudehöhe in den entsprechenden Baufel-
dern ist gewährleistet, dass der Minderungseffekt der Abschirmung zumindest nähe-
rungsweise erreicht werden wird. 
Eine deutlich größere Minderungswirkung wäre durch Schallschutzmaßnahmen (insb. 
eine Schallschutzwand) direkt an der Schienenstrecke erreichbar. Zur Umsetzung sol-
cher Maßnahmen wäre die Stadt Müllheim i. M. aber auf ein Zusammenwirken mit der 
DB Netz AG angewiesen. Zudem sind gemäß den bereits offengelegten Planfeststel-
lungsunterlagen für den Ausbau der Rheintalbahn (3. und 4. Gleis) in dem betreffenden 
Bereich sowieso Maßnahmen des Schallschutzes vorgesehen bzw. nach Maßgabe der 
16. BImSchV erforderlich, die zu einer erheblichen Reduzierung der Immissionsbelas-
tung führen werden; gemäß den im Planfeststellungsverfahren von der DB Netz AG vor-
gelegten Berechnungen verbleiben dann im Bereich des Plangebietes Beurteilungspe-
gel von max. ca. 49 dB(A) nachts. Vor diesem Hintergrund wäre es weder realistisch 
noch sinnvoll, bereits im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens bzw. im 
Vorgriff auf eine zukünftige Planfeststellung eine Schallschutzwand entlang der Schie-
nenstrecke (nur) im Bereich des Plangebietes herzustellen. Auch auf diese Maßnahme 
wird deshalb verzichtet. Mit dem Ausbau der Rheintalbahn wird sich aber die Immissi-
onssituation im Plangebiet ganz erheblich verbessern. 
Als Mittel zum Schutz gegen die Lärmbelastungen (insbesondere) infolge des nächtli-
chen Schienenverkehres verbleiben damit Vorkehrungen des baulichen Schallschutzes. 
Insofern kommt die Festsetzung einer Pflicht zur Realisierung baulichen Schallschutzes 
nach Maßgabe der DIN 4109 in Betracht. Nach aktueller Rechtsprechung des VGH Ba-
den-Württemberg sind derartige Festsetzungen nach wie vor rechtlich erforderlich, um 
den Schutz gesunder Wohnverhältnisse sicherzustellen. 
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Ergänzend zu diesen Anforderungen des baulichen Schallschutzes enthält der Bebau-
ungsplan Festsetzungen zur Anordnung von Schlafräumen an den lärmabgewandten 
Fassaden (soweit technisch möglich) und zur künstlichen Belüftung von Schlafräumen. 
Diese Festsetzungen sind erforderlich, da sich entsprechende Anforderungen nicht aus 
der DIN 4109 ergeben, der bauliche Schallschutz nur bei geschlossenen Fenstern seiner 
Wirksamkeit entfaltet, gleichwohl aber eine ausreichende Belüftung während der Nacht-
zeit sichergestellt sein muss. 
Festsetzungen zum Schutz von Außenwohnbereichen sind nicht erforderlich, da im Tag-
zeitraum jedenfalls die Grenzwerte der 16. BImSchV eingehalten werden, was ange-
sichts des geringeren Schutzanspruches von Außenwohnbereichen ausreichend ist. Im 
Nachtzeitraum sind die Außenwohnbereiche nicht weitergehend schutzwürdig. 
Die festgestellten Immissionsbelastungen resultieren hauptsächlich aus dem Schienen-
lärm und dem Verkehrsaufkommen auf der B3. Beide Verkehrswege führen als zwei der 
wichtigsten Hauptverkehrsachsen an Hügelheim und der Stadt Müllheim i. M. entlang. 
Hieraus resultieren entlang der gesamten Strecke hohe Belastungen der angrenzenden 
Bebauung. Die Stadt Müllheim i. M. weiß um diese Belastungen und hat dem Verkehrs-
lärm der B3 durch eine aktive Lärmaktionsplanung und die Herunternahme auf 
Tempo 40 entgegengewirkt. Ein weiterer Ansatzpunkt ist die Verbesserung und der an-
gestrebte Ausbau des ÖPNV im Rahmen eines neuen Nahverkehrskonzeptes auf regi-
onaler Ebene, sodass noch mehr Menschen auf den eigenen Pkw verzichten und dem-
entsprechend die Immissionen gesenkt werden können. Der Ausbau des ÖPNV ist je-
doch ein langfristiges, großes Projekt, dessen Realisierung sicherlich zu einer Entlas-
tung führen wird; die Realisierungshorizonte sind jedoch noch nicht abzusehen. Hinsicht-
lich des Schienenlärmes ist die Stadt Müllheim i. M. auf das Zutun der Deutschen Bahn 
und den Ausbau des 3. und 4. Gleises angewiesen, da mit diesem der Bau einer stre-
ckenbegleitenden Lärmschutzwand einhergeht. Mittelfristig soll diese Maßnahme der 
Deutschen Bahn auch im Bereich von Müllheim und seinen Ortsteilen durchgeführt wer-
den. 
Innerhalb der Stadt Müllheim i. M. und in der gesamten Raumschaft besteht eine große 
Nachfrage nach Wohnraum, welche durch die Vergrößerung der Fa. Schott noch zuge-
nommen hat. Das Plangebiet „An der Sandgrube“ richtet sich mit dem durchdachten 
Gebäudemix, dem flächensparenden Bauen und den unterschiedlichen Grundstücks-
größen an alle möglichen Interessengruppen und kann somit einen breiten Querschnitt 
der Bevölkerung bedienen.  
Die Verkehrslärmbelastung ist der Stadt bewusst. Für die Innenwohnbereiche können 
die zulässigen Schalldämmwerte für die betroffenen Bereiche nachts jedoch über zu re-
alisierenden baulichen Maßnahmen eingehalten und kann somit eine Gesundheitsge-
fahr für die BewohnerInnen durch Verkehrslärm ausgeschlossen werden. 

9.3 Sportlärm 
Vom Ingenieurbüro Dr. Jans, Ettenheim, wurde auch der Sportlärm durch den nördlich 
des Plangebietes gelegenen Sportplatz untersucht und beurteilt. Zusammenfassend 
wird Folgendes festgehalten: 

„Auf der Grundlage der in Abschnitt 4.3.1 beschriebenen Randbedingungen wurde 
nachgewiesen, dass die bestimmungsgemäße Nutzung der Sportanlage des Fuß-
ballvereins Sportfreunde Hügelheim e. V. innerhalb des Plangebiets keine Über-
schreitung der Immissionsrichtwerte der Sportanlagenlärmschutzverordnung ver-
ursacht. 

Einschränkungen des Nutzungsumfangs dieser Sportanlage sind somit weder für 
den „Regelfall" ("gewöhnliche" Wettkampfspiele, Trainingsbetrieb) noch für den 
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„Sonderfall" (Derbys, Turniere) erforderlich.“ 

9.4 Gewerbelärm  
Vom Ingenieurbüro Dr. Jans, Ettenheim, wurde auch der von der Fa. Borchers nordwest-
lich des Plangebietes gelegene Gewerbelärm untersucht und beurteilt. Zusammenfas-
send wird Folgendes festgehalten: 

„Auf der Grundlage der in Abschnitt 5.3.1 beschriebenen Randbedingungen wurde 
nachgewiesen, dass die Nutzung des zukünftigen Betriebsareals der Fa. Borchers 
(siehe Anlage 9) an den jeweils maßgebenden Einwirkungsorten innerhalb des 
Plangebiets keine Überschreitung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm [7] ver-
ursachen wird. Die in Abschnitt 5.3.1 beschriebenen Randbedingungen stellen 
aber den maximalen werktäglichen Nutzungsumfang – insbesondere hinsichtlich 
des Zeitpunkts und der Dauer von Vorgängen – im Beurteilungszeitraum „tags" 
(6.00 bis 22.00 Uhr) dar. Eine lärmintensive Nutzung des Betriebsareals im Zeit-
raum „nachts" wurde von Herrn Borchers ausgeschlossen (siehe Abschnitt 2.3). 

9.5 Verkehrslärmeinwirkung durch Ziel- und Quellverkehr auf umliegende Bestands-
gebiete  
Vom Ingenieurbüro Dr. Jans, Ettenheim, wurde die durch die Realisierung des Plange-
bietes verursachte Verkehrslärmeinwirkung durch Ziel- und Quellverkehre auf die umlie-
gende Bestandsbebauung untersucht und beurteilt. Zusammenfassend wird Folgendes 
festgehalten: 

„Auf der Grundlage der in der vorliegenden Verkehrsuntersuchung der Rapp 
Trans AG, Freiburg, ermittelten Verkehrsbelastung durch den Ziel- und Quellver-
kehr des Plangebiets wurde die in der bestehenden schutzbedürftigen Nachbar-
schaft hervorgerufene Lärm-Zusatzbelastung rechnerisch bestimmt (siehe Ab-
schnitt 6.4.2). Ein Vergleich mit der bereits vorhandenen Lärmvorbelastung durch 
Verkehrslärm zeigt, dass der Ziel- und Quellverkehr des Plangebiets keine rele-
vante Erhöhung der Verkehrslärmeinwirkung verursachen wird.“ 

10 BELANGE DES VERKEHRES / DER ERSCHLIESSUNG 
Die verkehrliche Anbindung des Plangebietes an das öffentliche Verkehrsnetz der Stadt 
Müllheim i. M. erfolgt im Bestand. Der motorisierte Individualverkehr (MIV) kann von der 
Basler Landstraße (B3) und nördlich über die Sehringer Straße sowie südlich über die 
neue Planstraße 6 an- und abfahren. Die rad- und fußläufige Erschließung erfolgt zu-
sätzlich über die umliegenden Wirtschafts- und Feldwege. 
Um den Anschlusspunkt im Bereich der „Sehringer Straße“ verkehrlich zu entzerren und 
damit auch das nördliche Wohngebiet „Ob dem Dorf“ und deren AnwohnerInnen sowie 
den Anschluss der Sehringer Straße an die B3 zu entlasten, ist daher eine zusätzliche 
Anbindung an den Feldweg Flst.-Nr. 3676 unerlässlich. Zum Zweck der Verkehrsanbin-
dung und -verteilung wird der Wirtschaftsweg im Bereich zwischen Bestandsbebauung 
„Ob dem Dorf“ und westlich gelegenem, Einmündungsbereich der Planstraßen 2 und 6 
funktional auf 5,20 m ausgebaut. Der Bereich zwischen Bestandsbebauung „Ob dem 
Dorf“ und B3 kann auf Grund der vorhandenen Grundstücks- und Eigentumsverhältnisse 
im Querschnitt nicht erweitert werden, ist aber ausreichend für die Aufnahme des ge-
planten Zweirichtungsverkehres. 
Von der Rapp Trans AG, Freiburg, wurden verkehrliche Untersuchungen für das Plan-
gebiet durchgeführt. In der Verkehrsuntersuchung wurden 3 Erschließungsvarianten 
überprüft:  
1. die Erschließung ausschließlich über die Sehringer Straße 
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2. die Erschließung über die Sehringer Straße und im Einrichtungsverkehr Richtung 
Westen über die Straße „Ob dem Dorf“  

3. die zweiseitige Anbindung des Baugebietes über beide Knotenpunkte jeweils im 
Zweirichtungsverkehr 

Vom Verkehrsgutachter wird der 3. Variante mit der Anbindung an beiden Knotenpunk-
ten der Vorzug gegeben. 
Bei der Planung wurde und wird darauf geachtet, dass mit dem Anschluss der Plan-
straße 6 an die B3 geringstmögliche Eingriffe in den Straßenquerschnitt und die angren-
zenden Grundstücke sowie die Vegetation einhergehen. Die für den Hochwasserschutz 
erforderliche Dammerhöhung und die durch den Straßenbau notwendige Verschiebung 
der Dammlage in Richtung Süden bedingt jedoch, dass die nördliche Baumreihe des 
Streuobstbestandes auf Flst.-Nr. 3671 wahrscheinlich fallen wird. Hierfür wird im Nah-
bereich ein Ausgleich geschaffen werden. Innerhalb der im westlichen Plangebiet gele-
genen Multifunktionsfläche sollen in Randbereichen Streuobstpflanzungen mit Apfel- 
und Birnbäumen, vorzugsweise mit alten Sorten, vorgenommen werden. 
Der Wirtschaftsweg bleibt westlich des neuen Einmündungsbereiches der Planstraßen 2 
und 6 im Bestand und seiner Funktion erhalten und darf nicht durch nicht-landwirtschaft-
liche Kfz befahren oder beparkt werden.  
Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass die auf den Verbindungsstraßen zwischen 
den Orten, auf den Einkaufsstraßen und zentralen Straßen Müllheims durch das Neu-
baugebiet sowie durch die größere Produktion bei Schott verursachten Mehrverkehre 
nicht Bestandteil der vorliegenden Bebauungsplanung sind. 
Zusammenfassend wird aus der verkehrlichen Untersuchung Folgendes festgehalten: 

„Die Abschätzung des zukünftigen Verkehrsaufkommens der Neubebauung er-
folgt anhand der Anzahl der Einwohner sowie der Größe der Kindertagesstätte. 
Als Resultat ergibt sich durch die Bebauung „An der Sandgrube“ ein neu indu-
ziertes Gesamtverkehrsaufkommen von ca. 476 Kfz-Fahrten/Tag, oder 238 Kfz-
Fahrten/Tag je Richtung. 

Variante 1: Einseitige Erschließungsvariante 

Bei der einseitigen Erschließungsvariante führen sämtliche Neuverkehre über die 
Einmündung B3/Sehringer Straße. Im weiteren Verlauf fahren die Verkehre über 
einen im Bestand bereits ausgewiesenen verkehrsberuhigten Bereich (Ob dem 
Dorf Nord), anschließend muss im Plangebiet ein Dorfplatz passiert werden, um 
die jeweiligen Ziele innerhalb des Gebiets zu erreichen. 

Die neu induzierten Verkehre erhöhen zwangsläufig die Auslastung der unter-
suchten Straßen, dennoch ist die städtebauliche Verträglichkeit gegeben. Belas-
tungsreserven bestehen. Nichtsdestotrotz ist die Zunahme der Verkehrsbelas-
tung für die Anwohner erheblich (+289 % in Ob dem Dorf Nord). 

Variante 2: Zweiseitige Erschließungsvariante (Einbahnregelung Ob dem 
Dorf) 

Bei der zweiseitigen Erschließungsvariante wird eine zusätzliche Zufahrt in das 
Plangebiet im Einrichtungsverkehr über den südlichen Abschnitt der Straße Ob 
dem Dorf realisiert. Für den Quellverkehr aus dem Areal heraus besteht weiterhin 
nur die Fahrmöglichkeit über den Dorfplatz, den nördlichen Abschnitt der Straße 
Ob dem Dorf und die Sehringerstraße. 

Diese zweite Zufahrtsmöglichkeit sorgt für eine Belastung von Ob der Dorf Süd, 
im Zuge dessen werden aber auch die Straßen an der nördlichen Erschließung 
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sowie der Dorfplatz entlastet. Dadurch ergibt sich bei dieser Variante ein insge-
samt niedrigeres und homogeneres Auslastungsniveau als bei der einseitigen 
Erschließungsvariante. 

Bei beiden Varianten stößt die B3 an ihre städtebauliche Einsatzgrenze. Aus-
schlaggebend dafür sind nicht die Neuverkehre der Neubebauung, sondern eine 
sehr hohe Grundbelastung der Bundesstraße. Die relativen Zunahmen bei bei-
den Varianten betragen auf der B3 nur 2 bis 3 %. 

Variante 3: Zweiseitige Erschließungsvariante (Zweirichtungsverkehr Ob 
dem Dorf) 

Die zusätzlich analysierte Erschließungsvariante (Zielvariante 3) unterscheidet 
sich gegenüber Variante 2 durch den Zweirichtungsverkehr auf dem im Bestand 
nur für forstwirtschaftlichen Verkehr freigegebenen Weg am südlichen Rand des 
Plangebiets. Es ist vorgesehen, diese auf 4.50 m ausgebaute Erschließungs-
straße für Lkw zu sperren, sodass diese das Plangebiet nur über die Sehringer 
Straße erreichen. 

In Variante 3 wirkt sich positiv aus: 

▪ die weitere verkehrliche Entlastung des Dorfplatzes, 

▪ die im Vergleich aller Varianten homogenste Verteilung der Neuverkehre auf 
Ob dem Dorf und Sehringer Straße und 

▪ die hohe Erschließungssicherheit. 

Gegen die Variante spricht allenfalls der etwas höhere Flächenverbrauch. 

Auch in dieser Variante stößt die B3 an die städtebauliche Einsatzgrenze, wobei 
die anvisierte Geschwindigkeitsbeschränkung 30 km/h grundsätzlich zu einer Mi-
nimierung der verkehrlichen Umfeldbelastung und Lärmimmissionen führt.“ 

Auf Grundlage der vorgenannten Verkehrsuntersuchung und der darin gemachten Emp-
fehlungen wurde für die Realisierung des vorliegenden Plangebietes die Erschließungs-
variante 3 gewählt. 

11 BELANGE DER LANDWIRTSCHAFT 

11.1 Flächeninanspruchnahme 
Durch die Inanspruchnahme für eine bauliche Nutzung gehen im Rahmen der Umset-
zung des Bebauungsplanes Böden für die landwirtschaftliche Nutzung verloren. Bei den 
Böden handelt es sich um Böden der Vorrangflur Stufe I. Das Plangebiet ist demnach 
von hoher Bedeutung für das Schutzgut Boden.  
Dies bedeutet, dass es sich überwiegend um landbauwürdige Flächen handelt, bei de-
nen eine Fremdnutzung ausgeschlossen bleiben sollte. Auf der anderen Seite handelt 
es sich um Flächen, die bereits heute direkt an den bestehenden Siedlungsbereich an-
schließen und bereits zur Hälfte im Flächennutzungsplan als Wohnbauflächen darge-
stellt sind.  
Bei der Aufstellung des Flächennutzungsplanes GVV Müllheim-Badenweiler wurden die 
für die Fortschreibung vorgesehenen neuen Entwicklungsflächen ausführlich untersucht 
und aus städtebaulicher und landschaftsplanerischer Sicht bewertet. Für das gesamte 
Plangebiet wurden diese in übersichtlicher Form aufgezeigt, sodass eine Bewertung und 
Beurteilung der Flächen in ihrem funktionellen Kontext möglich waren.  
Für die Stadt Müllheim i. M., hier im Besonderen für den Ortsteil Hügelheim, wurden 
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nach Abwägung aller relevanten Belange die Wohnbaufläche „Ob dem Dorf“ in den Flä-
chennutzungsplan aufgenommen. Durch die Aufnahme in den Flächennutzungsplan 
wurden damit bereits die Belange der Landwirtschaft in die Abwägung eingestellt und 
geprüft, ob andere Wohngebietsentwicklungen möglich wären, die geringere Flächen-
verluste für die Landwirtschaft zur Folge hätten. Solche Flächen wurden jedoch nicht 
gefunden, u. a. auch, da der bestehende Siedlungsbereich von Hügelheim nachhaltig 
und im siedlungsstrukturellen Kontext erweitert werden sollte und auch andere Flächen 
für die Landwirtschaft von großer Bedeutung sind. Insgesamt handelt es sich bei den 
vorliegenden Flächen um eine sinnvolle Arrondierung der bestehenden Siedlungsstruk-
tur. Zudem gibt es für die Stadt Müllheim i. M. derzeit in Hügelheim keine anderen zur 
Verfügung stehenden Entwicklungsflächen dieser Größenordnung mehr, bei denen die 
Beeinträchtigung der Landwirtschaft geringer ausfallen würde.  
Die Stadt Müllheim i. M. möchte mit Aufstellung des Bebauungsplanes „An der Sand-
grube“ dringend benötigten Wohnraum entwickeln, um der Bevölkerung kurz- und mit-
telfristig Wohnflächen zur Verfügung stellen zu können. Die in den letzten Jahren reali-
sierten Innenentwicklungsmaßnahmen und Baugebiete sind inzwischen erschlossen 
und bebaut bzw. stehen gerade zur Bebauung an. Da die Stadt bereits Eigentümerin der 
Grundstücke im vorliegenden Plangebiet ist, kann die Vermarktung durch die Stadt 
selbst erfolgen. Innerhalb der Ortsteile gibt es derzeit nur wenige unbebaute Grundstü-
cke, die darüber hinaus in Privateigentum sind, sodass die Stadt nur an die Eigentüme-
rInnen appellieren kann, die Grundstücke zu entwickeln, was jedoch nicht immer erfolg-
reich ist. 
Den Belangen der Landwirtschaft steht somit die dringende Nachfrage nach Wohnflä-
chen in Müllheim und Ortsteilen gegenüber. Das vorliegende Plangebiet ist für eine 
Wohnbauentwicklung gut geeignet, zudem ist die Hälfte der Fläche bereits seit längerer 
Zeit im wirksamen Flächennutzungsplan als geplante Wohnbaufläche dargestellt; darin 
wurden die ausgewiesenen geplanten Wohnbauflächen sorgfältig untersucht und bewer-
tet. Die Anbindung an die Infrastruktur ist gegeben.  
Die Stadt Müllheim i. M. sieht mit vorliegendem Bebauungsplan die Chance, den Belan-
gen der Ortsentwicklung und der Sicherung von dringend benötigten Wohnbauflächen 
für die Deckung des Wohnungsbedarfes Rechnung zu tragen. Flächenneuinanspruch-
nahmen im Plangebiet werden durch eine flächeneffiziente und ressourcenschonende 
Ausnutzung der Baugrundstücke unter Beachtung der Ortsrandlage auf das notwendige 
Maß begrenzt.  
Für das vorliegende Plangebiet wird fast 1 ha ökologisch zertifizierter Flächen des an-
grenzenden Demeterbetriebes Borchers überplant. Damit verliert dieser Bewirtschafter 
ca. 2 % seiner aktuellen Betriebsfläche bzw. eine von 4 Ackerflächen, auf denen er jähr-
lich ein Blühmischung aufgebracht hat. Dem Bewirtschafter wurden von der Stadt Müll-
heim i. M. Ersatzflächen angeboten. Derzeit benötigt dieser aber keine anderen Flächen. 
Sollten sich hier Änderungen ergeben, kann auch in der Zukunft zwischen dem Bewirt-
schafter und der Stadt Müllheim i. M. eine Absprache getroffen bzw. eine Ausgleichsflä-
che gestellt werden. 
Durch die Fa. Borchers werden derzeit Flächen genutzt, die sich im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes „An der Sandgrube" befinden, diese Flächen werden dem Betrieb zu-
künftig nicht mehr zur Verfügung stehen. Ob bzw. inwieweit der Grundstückseigentümer 
von Flst.-Nr. 3680 zukünftig der Fa. Borchers weitere Teilflächen dieses Grundstückes 
zur Verfügung stellen wird, ist nicht bekannt, sodass derzeit keine Aussagen zu einer 
möglichen flächenhaften Weiterentwicklung getroffen werden können. 
Zur Entwicklungsmöglichkeit des Betriebes Borchers und den von dort ausgehenden 
Lärmemissionen wird klargestellt, dass in dessen unmittelbarer Nähe bereits derzeit 
Wohngebäude bestehen. Im Baulinienplan „Froschlache" mit Rechtswirksamkeit vom 
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10.10.1962 ist die Fläche südlich der Sehringer Straße als reines Wohngebiet (WR) fest-
gesetzt. Das heißt, der Betrieb muss bereits derzeit z. B. beim Wohnhaus Sehringer 
Straße 15 (Flst.-Nr. 1845/1) die für WR-Flächen maßgeblichen Anforderungen der 
TA Lärm einhalten. Die geplante Wohnbebauung soll in einem allgemeinen Wohnge-
biet (WA) realisiert werden. Da die schalltechnischen Anforderungen für ein WA weniger 
streng sind als jene für ein WR, verursacht das Heranrücken der geplanten Wohnbebau-
ung für den Betrieb der Fa. Borchers aus schalltechnischer Sicht keine zusätzlichen Ein-
schränkungen. 
In Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander 
wird die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen im Einklang mit den im Flächen-
nutzungsplan formulierten städtebaulichen Zielen daher befürwortet. 

11.2 Spritzmittelabdrift 
Es werden ausreichende Abstände zu den im Süden und Westen an das Plangebiet 
grenzenden landwirtschaftlichen Flächen eingehalten. 
Die südlich des Plangebietes verlaufende Baumreihe (Leitstruktur für Fledermäuse) wird 
erhalten. Zudem wird der daran anschließende, bestehende Damm im Sinne der Hoch-
wasservorsorge erhöht bzw. ausgebaut. Zusätzlich zu einem ausreichenden Abstand 
zwischen den landwirtschaftlichen Flächen und den Privatgrundstücken von über 20 m 
im südlichen Bereich des Plangebietes, erfolgt hierüber ein zusätzlicher Schutz gegen-
über einem etwaigen Spritzmitteleintrag. 
Am westlichen Gebietsrand ist über die öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung 
„Multifunktionsfläche“ ebenfalls ein mehr als ausreichender Ab-stand zum Schutz vor 
etwaiger Spritzmittelabdrift gegeben. 
Von der Festsetzung und Realisierung weiterer Schutzmaßnahmen bspw. durch 
Neupflanzung von Hecken etc. wird daher begründet abgesehen. 
Die außerhalb des Plangebietes verlaufenden Wirtschaftswege sind nicht Bestandteil 
des vorliegenden Bebauungsplanes und bereits jetzt im Bestand vorhanden und durch 
eine eventuelle Spritzmittelabdrift belastet. Durch die vorliegende Planung ergeben sich 
für diesen Bereich somit keine nachteiligen Änderungen zum jetzigen Stand, sodass von 
einer zusätzlichen Eingrünung südlich des Weges begründet abgesehen wird. Zumal 
sich die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen der Flurstücke Nr. 3675 und 3671 
nicht im Eigentum der Stadt Müllheim i. M. befinden und käuflich nicht zu erwerben sind. 
Zusätzlich Flächen zur Spritzmitteladrift können hier also nicht generiert werden 

12 VER- UND ENTSORGUNG 
Die Ver- und Entsorgung ist gesichert und erfolgt durch Anschluss an das bestehende 
Kanal- und Leitungsnetz der Stadt Müllheim i. M.  
Vom Zweckverband Wasserversorgung Weilertal wurde mitgeteilt, dass eine von Hügel-
heim in Richtung Pumpwerk verlaufende Quellleitung (Quelle V), deren Lage unbekannt 
ist, eventuell im Plangebiet „An der Sandgrube" relevant sein könnte. 
Die Lage der Quellleitung ist auch der Stadt nur ungefähr bekannt und ist nicht kartiert. 
Die Leitung verläuft vermutlich von der B3 aus kommend über den südlichen Bereich an 
der Straße „Ob dem Dorf“ in das Baugebiet „Ob dem Dorf“ bis zum dortigen Brunnen. 
Die Weiterführung ist nicht bekannt. Ggf. kann oder muss die Quellleitung im Zuge der 
Erschließung des Plangebietes „An der Sandgrube“ marginal umverlegt werden. 
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12.1 Oberflächenwasser und Schmutzwasser 
Die Ableitung des Oberflächenwassers und des Schmutzwassers erfolgt im Trennsys-
tem über neu herzustellende Kanäle und im weiteren Verlauf über das vorhandene Ka-
nalsystem in den umliegenden Bestandsstraßen. 
Vom Ingenieurbüro Keller, Riegel, wurde ein Erschließungs- und Entwässerungskonzept 
erarbeitet, welches dem Bebauungsplan beigelegt ist. Die Ergebnisse wurden in die Be-
bauungsplanung eingestellt. 
Durch das geplante Baugebiet führt ein Regenwasserkanal DN600, der das Oberflä-
chenwasser aus der östlich angrenzenden bestehenden Siedlungsfläche in das nördlich 
des Plangebietes gelegene zentrale Versickerungsbecken des Ortsteiles Hügelheim ein-
leitet. Dieser muss auf Grund seiner Lage im Norden des Plangebietes umverlegt wer-
den. 
Die Planung sieht vor, dass die Ableitung des Oberflächenwassers aus der bestehenden 
Siedlungsfläche gemeinsam mit dem Oberflächenwasser aus dem Plangebiet bis zum 
Versickerungsbecken erfolgt. Das Ingenieurbüro Keller, Riegel, hat im Auftrag der Stadt 
Müllheim i. M. auf der Grundlage der Bearbeitung des Generalentwässerungsplanes ei-
nen entsprechenden Wasserrechtsantrag für den „Interimsbetrieb der bestehenden Ver-
sickerungsanlage einschließlich der Einleitung des Neubaugebietes“ erstellt. In den An-
tragsunterlagen wird die erforderliche umfassende Sanierung des Versickerungsbe-
ckens dargestellt sein. 
Aus den hydraulischen Berechnungen heraus wurden vom Ingenieurbüro Keller, Riegel, 
nachfolgende Regenwassermengen ermittelt: 
Bestand: DN600 
3a: Q = 0,4967 m³/s 
5a: Q = 0,5187 m³/s 
Prognose: mit EWG BG An der Sandgrube 
3a: Q = 0,9434 m³/s 
5a: Q = 1,0323 m³/s 
Aus den vorhandenen Zwangspunkten und dem zur Verfügung stehenden Höhenunter-
schied ergibt sich eine Aufdimensionierung des bestehenden Regenwasserkanales 
DN600 bis zur Einleitung in das bestehende Versickerungsbecken/dem Zulaufkanal auf 
DN1000. Im Plangebiet sind entsprechende Regenwassersammelkanäle DN300 bis 
DN500 vorgesehen, die das Oberflächenwasser in den neuen Regenwasserkanal 
DN1000 nach Nordwesten ableiten. 

12.2 Trinkwasser 
Die Trinkwasserversorgung innerhalb des Plangebietes ist als vermaschtes Netz ge-
plant. Der übergeordnete Anschluss erfolgt über die vorhandenen Leitungen in den um-
liegenden Bestandsstraßen und Wegen und ist hierüber gesichert. 

12.3 Löschwasserversorgung / Brandschutz 
Unter Zugrundelegung der Technischen Regeln des DVGW-Arbeitsblattes W405 wird 
für das Plangebiet eine Löschwassermenge von 96 m³/h für 2 Stunden über das öffent-
liche Netz zur Verfügung gestellt (Grundschutz). 
Da in Hügelheim der Löschwasserbedarf mit dem neu gebauten Werk der Schott AG 
bereits jetzt sehr knapp bemessen ist, wird zur Sicherstellung des Löschwasserbedarfes 
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durch das vorliegende Plangebiet ein ausreichend dimensionierter Löschbehälter vorge-
sehen und eingeplant. 
Die Löschwasserversorgung kann nach Herstellung des Löschwasserbehälters über das 
öffentliche Netz zur Verfügung gestellt und gesichert werden. 
Der Löschwasserbedarf für den Objektschutz innerhalb privater Grundstücke wird ge-
mäß DVGW-Arbeitsblatt W405 von der für den Brandschutz zuständigen Stelle festge-
stellt. Die erforderlichen Löschwassermengen für den Objektschutz werden seitens der 
Wasserversorgung der Stadt Müllheim i. M. nicht aus dem Trinkwasserrohrnetz bereit-
gestellt.  

13 BODENORDNUNG  
Aufgrund der bestehenden Eigentumsverhältnisse ist zur Verwirklichung des Bebau-
ungsplanes eine Bodenordnungsmaßnahme nach dem Baugesetzbuch nicht erforder-
lich; die Stadt Müllheim i. M. ist Eigentümerin der Flächen. Spätere Grundstücksneubil-
dungen können durch Fortführungsnachweis erfolgen. 

14 KOSTEN  
Die Maßnahme verhält sich für die Stadt Müllheim i. M. hinsichtlich der Erschließung 
kostenneutral, da die Realisierung durch die BadenovaKonzept als Erschließungsträge-
rin erfolgt. 

15 STÄDTEBAULICHE KENNZIFFERN 
Fläche des räumlichen Geltungsbereiches  ca. 3,66 ha 
 
davon: 

  

Allgemeines Wohngebiet (WA) ca. 2,47 ha 
Verkehrsflächen    
 Straßen und Parkplätze ca. 0,57 ha 
 Fuß- und Radwege ca. 0,05 ha 
öffentliches Grün ca. 0,57 ha 
Versorgungsfläche (Trafo) ca. 0,00 ha 
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Ausfertigungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Planes sowie 
der Inhalt der zugehörigen planungsrechtlichen 
Festsetzungen und der örtlichen Bauvorschriften 
mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des Ge-
meinderates der Stadt Müllheim i. M. übereinstim-
men. 
 
Müllheim i. M., den  
 
 
 
Martin Löffler 
Bürgermeister 

 Bekanntmachungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Satzungsbeschluss ge-
mäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt ge-
macht worden ist. Tag der Bekanntmachung und 
somit Tag der Rechtswirksamkeit ist der 
____________________. 
 
 
Müllheim i. M., den  
 
 
 
Martin Löffler 
Bürgermeister 
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UMWELTBERICHT 

1 Einleitung 

Gesetzliche Grundlagen für die Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft in 

der Bauleitplanung bilden das BNatSchG und das BauGB. Diese Gesetze fordern unterschied-

liche Fachplanungen (Grünordnungsplan, Eingriffsregelung, Umweltbericht). Die Inhalte die-

ser Fachplanungen sind ähnlich und überschneiden sich. Aufgrund dessen werden im Fol-

genden die verschiedenen Fachplanungen zusammengefasst.  

1.1 Problemstellung / Abgrenzung des Untersuchungsraums 

Die Stadt Müllheim beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „an der Sandgru-

be“ auf einer Fläche von ca. 3,66 ha den Neubau eines Wohngebiets.  

Das Plangebiet liegt am südwestlichen Ortsrand von Hügelheim westlich der Basler Straße 

(B3) und umfasst die Flurstücke Nr. 3677, 3678, 3679, 3680/1 sowie Teilflächen des Grund-

stückes Flst. Nr. 3680, 3678/1 und 3676. 

Es wird wie folgt begrenzt: im Norden und Osten durch kleinteilige Bestandsbebauung mit 

wohnlicher Prägung, im Süden durch die dem Hochwasserschutz dienende Dammlage sowie 

landwirtschaftlich genutzte Flächen, im Westen durch landwirtschaftlich genutzte Flächen 

und im Nordwesten durch einen Gartenbaubetrieb mit seinen Betriebs- und Lagerflächen. 

Weiträumige Auswirkungen auf den Naturhaushalt sind nicht zu erwarten. Daher kann der 

Untersuchungsbereich in der Regel auf den Geltungsbereich des Bebauungsplans beschränkt 

werden. Ausnahmen bilden lediglich das Orts- und das Landschaftsbild. Weitere Informatio-

nen sind der Begründung des Bebauungsplans zu entnehmen. 

Städtebauliche Daten: 

Gesamtfläche         ca.    3,66 ha 

davon: 

Allgemeines Wohngebiet       ca.    2,47 ha 

 Verkehrsflächen       ca.    0,62 ha 

Öffentliches Grün        ca.    0,57 ha 

Versorgungsfläche (Trafo)       ca.    0,00 ha 
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Abb. 1: Lage und Abgrenzung des Untersuchungsraumes in gelb 

1.2 Scopingverfahren 

Nach § 2 Abs.4 BauGB ist im Vorfeld der Erstellung des Umweltberichts zunächst festzule-

gen, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der umweltschützenden Be-

lange für die Abwägung zu erfolgen hat. Dieser Verfahrensschritt wird mit der frühzeitigen 

Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) „Scoping“ genannt. 

Die Gliederung des Scopingpapiers orientiert sich an den für die Umweltprüfung gemäß An-

lage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB festgelegten Inhalten der Umweltprüfung.  

▪ Darstellung des Bebauungsplans mit Inhalt, Größe, Standort, Art und Umfang der 

Planungen 

▪ Darstellung von Vorgaben durch Fachgesetze und Fachpläne sowie der für das Plan-

gebiet relevanten Umweltziele und deren Berücksichtigung 

▪ Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen mit Berücksichtigung der 

Teilaspekte Bestandsaufnahmen, Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung 

und Nichtdurchführung des Vorhabens, Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung 

und Ausgleich von Beeinträchtigungen, Planungsalternativen 
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▪ Beschreibung der Verfahren der Umweltprüfung, Beschreibung der Maßnahmen zur 

Überwachung der Auswirkungen des Bebauungsplans (Monitoring) sowie allgemein 

verständliche Zusammenfassung. 

Ergänzend erfolgen Festlegungen, in welcher Form die weiteren Teilaspekte der Umweltprü-

fung, ob und wie z.B. die naturschutzrechtliche Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung, FFH-

Vorprüfung und/oder FFH-Verträglichkeitsprüfung sowie die Erarbeitung von grünplaneri-

schen Festsetzungen für die Übernahme in den Bebauungsplan erfolgen sollen. 

Es wurden artenschutzfachliche Potenzialabschätzung für Fledermäuse (Büro FrInaT, C. Steck 

2019) für Vögel und Reptilien (IFÖ, J. Prinz) durchgeführt, die dem Umweltbericht als Anla-

gen beigefügt werden. Nähere Informationen sind dem Kapitel 2.2 zu entnehmen. 

1.3 Übergeordnete Planungen  

Der Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes Müllheim-Badenweiler aus 

dem Jahr 2011 weist die Fläche teilweise als Wohngebiet aus. Die zweite Hälfte der Planflä-

che ist im Flächennutzungsplan aktuell noch nicht hinterlegt. 

1.4 Rechtsgrundlagen und Ziele des Umweltberichts  

Entsprechend dem BauGB vom 03. November 2017 ist für alle Bebauungsplanverfahren, die 

nicht im vereinfachten Verfahren durchgeführt werden, ein Umweltbericht anzufertigen. 

 Nach § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sind im Umweltbericht die aufgrund der Umweltprüfung ge-

mäß § 2 Abs. 4 und der Anlage 1 zum BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Um-

weltschutzes darzulegen. Als Teil der Begründung ist der Umweltbericht zusammen mit dem 

Entwurf des Bebauungsplans öffentlich auszulegen. 

Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sind, um eine „... nachhaltige städtebauliche Entwicklung zu errei-

chen, (...) eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen 

zu schützen und zu entwickeln...“, unter anderem auch die „... Belange des Umweltschutzes, 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere die Auswirkungen auf Tiere und 

Pflanzen, Boden, Wasser, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Land-

schaft und die biologische Vielfalt“ zu berücksichtigen. 

Diese Vorgaben werden im § 1 a Abs. 3 BauGB genauer geregelt. Eingriffe in Natur und Land-

schaft sind nach Möglichkeit zu mindern. 

1.5 Ziele des Umweltschutzes nach den Fachgesetzen und Fachplänen 

Bei der Untersuchung wird die Gesamtfläche betrachtet. Zu berücksichtigen sind die Ziele 

auf den übergeordneten Ebenen sowie auf der Ebene der kommunalen Gesamtplanung. Im 

Rahmen der Erarbeitung werden die Zielsetzungen schutzgutbezogen und auf den Raum hin 
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herausgearbeitet und konkretisiert. Auf eine weitergehende Darstellung der Aussagen wird 

an dieser Stelle verzichtet. 

Übersicht zu den gesetzlichen Zielen: 

Vorgaben, Gesetze, Verordnungen, 

Richtlinien 

Inhaltliche Aspekte 

Gesetzliche Rahmenbedingungen und Vorgaben 

§§ 1 und 2 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) i. d. F. vom 29.07.2009, zu-

letzt geändert am 08.12.2022 

Ziele und Grundsätze des Naturschutzes, der 

Landespflege und der Erholungsvorsorge. Diese 

Ziele wurden für das Gebiet räumlich konkreti-

siert. Diese konkretisierten Ziele und Grundsätze 

gelten vor dem Hintergrund der ermittelten Be-

wertungen der Schutzgüter. 

§§ 9 und 11 BNatSchG 
Landschaftsplanung zur Vorbereitung oder Er-

gänzung der Bauleitplanung 

§§ 33 und 34 BNatSchG  

NATURA 2000 - Allgemeine Schutzvorschriften, 

Verschlechterungsverbot 

Verträglichkeit und Unzulässigkeit von Plänen 

und Projekten 

§ 33a NatSchG i. d. F. vom 23.06.2015, 

zuletzt geändert am 07.02.2023 
Erhaltung von Streuobstbeständen 

Ökokonto-Verordnung (ÖKVO) vom 

19.12.2010, gültig seit 01.04.2011 

Verordnung des Ministeriums für Umwelt, Na-

turschutz und Verkehr über die Anerkennung 

und Anrechnung vorzeitig durchgeführter Maß-

nahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen 

§§ 1 Abs. 5 und 6 Baugesetzbuch 

(BauGB) i. d. F. vom 03.11.2017 zuletzt 
geändert am 04.01.2023 

Berücksichtigung der Belange des Umweltschut-

zes, des Naturschutzes u. der Landschaftspflege 

§ 1a BauGB 

§ 2 Abs. 4 BauGB 

Festlegung von Maßnahmen zur Vermeidung von 

Umweltrisiken 

Einheitliche Umweltprüfung zum Bauleitplanver-

fahren 
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Vorgaben, Gesetze, Verordnungen, 

Richtlinien 

Inhaltliche Aspekte 

Gesetzliche Rahmenbedingungen und Vorgaben 

Landesbodenschutz- und Altlastengesetz 

(LBodSchAG) i.d.F. vom 14.12.2004, zu-

letzt geändert am 17.12.2020 

Die allgemeinen Zielaussagen wurden im Rah-

men der Landschaftsplanung konkretisiert. Sie 

gelten auf Grundlage der ermittelten Bewertun-

gen des Schutzgutes Boden. 

Wassergesetz Baden-Württemberg 

(WG BW) i.d.F. vom 03.12.2013, zuletzt 

geändert am 17.12.2020, in Kraft getre-

ten am 31.12.2020 

Die allgemeinen Zielaussagen wurden im Rah-

men der Landschaftsplanung konkretisiert. Sie 

gelten auf Grundlage der ermittelten Bewertun-

gen der Schutzgüter Boden und Wasser. 

Landesplanung 

Landesentwicklungsplan BW 2002 
Ziele der räumlichen Entwicklung Baden-

Württembergs 

Regionalplanung 

Regionalplan Südlicher Oberrhein (Stand 

Januar 2019) 

u.a. Vorgaben zu Grünzäsuren, Regionalen Grün-

zügen und Vorrangbereichen 

Landschaftsrahmenplan Südlicher Ober-

rhein (Stand September 2013) 
u.a. Angaben zum Regionalen Biotopverbund 

2 Bestandsaufnahme Umweltbelange 

2.1 Vorbemerkung 

Die Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes setzt sich zum einen aus den heu-

tigen Nutzungen, der Nutzungsintensität und den dadurch resultierenden Vorbelastungen 

und zum anderen aus der Ausprägung der natürlichen Faktoren zusammen. Als Grundlage 

dient der Landschaftsplan Müllheim-Badenweiler, Büro Peter Jenne von 2010. 

Zur Bewertung der Biotoptypen im Gebiet wird der von der LUBW Baden-Württemberg her-

ausgegebene Schlüssel zur „Bewertung der Biotoptypen Baden – Württemberg zur Bestim-

mung des Kompensationsbedarfs in der Eingriffsregelung“ herangezogen (Ökokonto-

Verordnung – (ÖKVO) vom 01.04.2011). Die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Na-

turschutz Baden – Württemberg (LUBW) bietet mit diesem Verfahren eine Anleitung zur Be-
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wertung von Biotoptypen im Rahmen der Landschaftsplanung und des Naturschutzes. Kern-

punkt des Verfahrens ist eine standardisierte Bewertung auf der Basis einer 64-Punkte-Skala. 

Die Ökokontoverordnung enthält für alle Biotoptypen Normalwerte und Wertspannen, mit 

deren Hilfe Eingriffe und Ausgleichsmaßnahmen in Ökopunkte je Quadratmeter bewertet 

werden können. Für die Bewertung bestehender Biotope (Bestand) ist das Feinmodul (F-

Wert), bei der Planung höherwertiger Biotope, die nicht unmittelbar durch die vorgesehenen 

Maßnahmen entstehen, ist dagegen das Planungsmodul (P-Wert) zu verwenden (siehe ÖK-

VO). Bei normaler Ausprägung des Biotoptyps ist der angegebene Normalwert zu verwen-

den. Bei einer vom Normalwert abweichenden Biotopausprägung ist ein entsprechender 

Wert unter- oder oberhalb des Normalwerts, jedoch innerhalb der angegebenen Wertspan-

ne zu ermitteln. 

Bei der Bewertung der Bedeutung des Umweltbelangs Boden sind darüber hinaus die unter-

schiedlichen Funktionen des Bodens im Naturhaushalt zu untersuchen. Die Bewertung wird 

anhand der von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-

Württemberg herausgegebenen Arbeitshilfe „Das Schutzgut Boden in der naturschutzrecht-

lichen Eingriffsregelung“ (Bodenschutz 24, Dez. 2012) bzw. der seit April 2011 gültigen Öko-

konto-Verordnung ausgeführt. 

Die Bewertung der sonstigen Umweltbelange Wasser, Klima, Fläche, Stadt- und Landschafts-

bild/Erholung, Mensch/Wohnen und Kultur/Sachgüter lässt sich nicht eindeutig quantifizie-

ren und wird daher verbal-argumentativ erläutert. Hier wurde eine 5-stufige Klassifizierung 

vorgenommen (sehr gering - gering - mittel - hoch - sehr hoch).  

2.2 Arten und Biotope 

Vorbemerkung: 

Im Rahmen des Umweltberichts erfolgt die Auswertung der vorhandenen Datengrundlagen 

für die einzelnen Teilflächen, wie z.B. der Biotopkartierung nach § 30 BNatSchG oder vor-

handener Untersuchungen zu Schutzgebieten. 

Bei Tieren und Pflanzen stehen der Schutz der Arten und ihrer Lebensgemeinschaften in ih-

rer natürlichen Artenvielfalt und der Schutz ihrer Lebensräume und Lebensbedingungen im 

Vordergrund. Ein Teil des Planungsgebietes wird durch intensiv genutzte Ackerflächen ein-

genommen. Die Ackerflächen sind ein stark durch menschliche Nutzung geprägter Lebens-

raum, dem keine höherwertigen Pflanzenarten oder entsprechende Lebensgemeinschaften 

zugeordnet werden. Die nördliche Teilfläche ist eingezäunt und wird zur Anzucht von Weih-

nachtsbäumen genutzt. Teilbereiche sind nicht bewirtschaftet und werden u.a. als Material-

lager genutzt. Von höherer ökologischer Bedeutung sind die erfassten Gehölze. 
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Schutzgebiete und Biotopverbund: 

Naturschutz-, Natura 2000-Gebiete und geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG sind im Pla-

nungsgebiet selbst nicht vorhanden. 

Das nächstgelegene Biotop „Feldgehölze S Hügelheim“ (Biotop- Nr. 181113150305) liegt 

etwa 465 m südöstlich des Plangebiets. 

Biotopverbund: In Anlehnung an den „Fachplan Landesweiter Biotopverbund“ befinden sich 

die nächstgelegenen Kernflächen, Kernräume und 1.000 m Suchräume des Biotopverbunds 

trockener Standorte etwa 510 m östlich der Planfläche.  

Zu dem Natura 2000-Gebiet im Westen mit FFH-Gebiet Nr. 8211341 „Markgräfler Hügelland 

mit Schwarzwaldhängen“ sind es ca. 900 m Abstand. 

Direkte oder indirekte Beeinträchtigungen dieser Schutzgebiete sind durch die vorliegende 

Planung aufgrund Ihrer Entfernung, der Siedlungsnähe der Planfläche und teilweise Tren-

nung durch Siedlungsstrukturen und Straßen nicht zu erwarten. 

Bestand 

Das Plangebiet liegt am südwestlichen Ortsrand von Hügelheim westlich der Basler Straße 

(B3). Im Norden und Osten wird es durch kleinteilige Bestandsbebauung mit wohnlicher Prä-

gung, im Süden durch die dem Hochwasserschutz dienende Dammlage sowie landwirtschaft-

lich genutzte Flächen, im Westen durch landwirtschaftlich genutzte Flächen und im Nord-

westen durch einen Gartenbaubetrieb mit seinen Betriebs- und Lagerflächen begrenzt. 

Bei dem Plangebiet selbst handelt es sich um naturschutzfachlich überwiegend geringwerti-

ge Ackerfläche sowie eine naturschutzfachlich ebenfalls geringwertige teilweise ruderalisier-

te Christbaumkultur. Als naturschutzfachlich hochwertig angesehen werden kann die Feld-

hecke, die mittig auf der Fläche verläuft. Am westlichen Gebietsrand wurde zudem noch 

eine Fettwiese mit Baumbestand erfasst. Östlich und südlich des Plangebiets verläuft ein 

teilweise befestigter Weg. 

Biotoptypen: 

Acker (37.11) 

Hierbei handelt es sich um landwirtschaftlich intensiv bewirtschaftete Flächen mit artenar-

mer Unkrautvegetation aus weit verbreiteten Arten, die kaum mehr die natürlichen Stand-

ortverhältnisse widerspiegeln. Kennzeichnende Pflanzenarten solcher Ackerflächen sind u.a. 

Hirtentäschel (Capsella bursa-pastoris), Ehrenpreis (Veronica spec.), Hühnerhirse (Echinoch-

loa crus-galli) oder Kamille (Matricaria chamomilla). 

Für die Bewertung wird der Normalwert herangezogen, da die Ackerfläche keine Restbe-

stände wertgebender Arten aufweist. 
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 Normalwert Wertspanne 

Feinmodul: 4 4 - 8 

Bestandsbewertung: 4 Ökopunkt/m² 

 

Mehrjährige Sonderkultur - Nadelbaumkultur (37.20) 

Eingezäunte gärtnerisch genutzte Fläche mit Weihnachtsbaumkulturen. Zwischen den Rei-

hen und zu den Rändern hin mit Altgras- und Hochstaudenfluren, meist jedoch intensiv be-

wirtschaftet und gepflegt. Sehr vereinzelt finden sich größere Nadelgehölze zwischen den 

Reihen.  

Aufgrund der teilweisen Ruderalisierung der Fläche vor allen in den Randbereichen wurde 

ein Zuschlag von 2 Ökopunkten zum Normalwert vorgenommen.   

 

 Normalwert Wertspanne 

Feinmodul: 4 4 - 12 

Bestandsbewertung: 6 Ökopunkte/m² 

 

Feldhecken mittlerer Standorte (41.22) 

Aufgelockerte Feldhecke aus einzelnen Bäumen und Sträuchern entlang der eingezäunten 

gärtnerisch genutzten Fläche. Die Hecke weist teilweise größere Lücken auf, in denen sich 

Hochstauden und Altgrasfluren sowie Brombeergebüsch (Rubus spec.) oder Zaunrübe (Bryo-

nia dioica) ausgebreitet haben. Einzelne größere Bäume wie Birke (Betula pendula), Weide 

(Salix spec.) und eine Konifere finden sich im östlichen Abschnitt. Die Birke wird nachfolgend 

gesondert aufgeführt und bewertet. Ansonsten ist die Hecke häufig durch niedrige Hecken-

abschnitte mit Feldahorn (Acer campestre), Hartriegel (Cornus sanguinea), Hainbuche (Car-

pinus betulus), Flieder (Syringa spec.) oder Thuja (Thuja spec.) und Kleinbäume mit Spit-

zahorn (Acer platanoides) oder Pappel (Populus tremula) gekennzeichnet. Aufgrund des Vor-

kommens von standortfremden Gehölzen und der teilweise stark aufgelockerten Struktur 

wird ein Abschlag vom Normalwert um 3 Ökopunkte vorgenommen. 

 Normalwert Wertspanne 

Feinmodul: 17 10 - 17 - 27  

Bestandsbewertung: 14 Ökopunkte/m². 
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➢ Einzelbaum 45.30a  

1 Birke mit durchschnittlichem Stammumfang von ca. 94 cm 

 Normalwert Wertspanne 

Feinmodul: 8 4 - 8  

Bestandsbewertung: 8 Ökopunkte (siehe Kapitel 9.1.2.1) 

 

Pionier- und Ruderalvegetation (35.60) 

Innerhalb des gärtnerisch genutzten Grundstückes für Weihnachtsbaumkulturen findet sich 

eine größere Freifläche, die nicht mehr bewirtschaftet und teilweise als Lagerplatz für Holz 

und div. Baumaterialien verwendet wird. Hier haben sich hochwüchsige Stauden mit u.a. 

Feinstrahl (Erigeron annuus), Brennnessel (Urtica dioica), Goldrute (Solidago candadensis) 

oder Wilde Möhre (Daucus carota) und Hochgräser wie dem Knaulgras (Dactylis glomerata) 

oder Quecke (Elymus repens) ausgebreitet. Zu diesem Biotoptyp wurden auch zwei kleinere 

ruderalisierte Erd- und Kompostmieten gezählt, die mit nitrohilen Hochstauden, Gräsern und 

Brombeere bewachsen sind.   

 Normalwert Wertspanne 

Feinmodul: 11 8 - 11 - 15 

Bestandsbewertung: 11 Ökopunkte/ m² 

 

Fettwiese mittlerer Standorte (33.41) 

Am südlichen Ende des Plangebiets befindet sich ein kleiner Bereich mit einem schmalen 

artenarmen Grünlandstreifen, auf dem sich ein Berg- Ahornbaum (Acer pseudoplatanus) und 

ein Kirschbaum (Prunus spec.) befinden. Die beiden Einzelbäume werden nachfolgend ge-

sondert aufgeführt und bewertet. 

Aufgrund der artenarmen Ausstattung des Grünlandbestands wird ein Abschlag vom Nor-

malwert um 3 Ökopunkten vorgenommen. 

 Normalwert Wertspanne 

Feinmodul: 13 8 - 13 - 19 

Bestandsbewertung: 10 Ökopunkte/m² 
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➢ Einzelbaum 45.30b  

1 Berg- Ahornbaum mit durchschnittlichem Stammumfang von ca. 188 cm 

 Normalwert Wertspanne 

Feinmodul: 6 3 - 6  

Bestandsbewertung: 6 Ökopunkte (siehe Kapitel 9.1.2.1) 

 

➢ Einzelbaum 45.30b  

1 Kirschbaum mit durchschnittlichem Stammumfang von ca. 126 cm 

 Normalwert Wertspanne 

Feinmodul: 6 3 - 6 

Bestandsbewertung: 6 Ökopunkte (siehe Kapitel 9.1.2.1) 

 

Weg mit wassergebundener Decke (60.23) 

Feldweg entlang der östlichen Gebietsgrenze mit schütterem Pflanzenbewuchs aus niedrig-

wüchsigen Gräsern auf dem Mittelstreifen. Eine Aufwertung vom Normalwert um 1 Öko-

punkt erfolgt aufgrund des bestehenden Pflanzenbewuchses.  

 Normalwert Wertspanne 

Feinmodul: 3 2- 4 

Bestandsbewertung: 3 Ökopunkte/m² 

 

Weg mit wassergebundener Decke (60.23) 

Feldweg entlang der südlichen Gebietsgrenze, ohne Pflanzenbewuchs.  

 Normalwert Wertspanne 

Feinmodul: 2 2- 4 

Bestandsbewertung: 2 Ökopunkte/m² 

Straße, Weg oder Platz (60.20) 

Befestigter Weg an der südlichen Gebietsgrenze.  

 Normalwert Wertspanne 



Stadt Mülllheim   Stand: 20.03.2024 
Bebauungsplan „An der Sandgrube“ gemäß §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

Umweltbericht mit Grünordnungsplan Seite 15 von 49   

 

Freiraum- und LandschaftsArchitektur Dipl. – Ing. (FH) Ralf Wermuth 

Feinmodul: 1 1 

Bestandsbewertung: 1 Ökopunkt/m² 

Fauna: 

Für das Gebiet wurde eine spezielle artenschutzfachliche Prüfung für die Artengruppen Rep-

tilien, Vögel und Fledermäuse durch das Büro IFÖ Bad Krozingen und das Büro FrInat in Frei-

burg (Stand Dezember 2019) durchgeführt, auf das hiermit verwiesen wird (siehe Anlage 1). 

Nachfolgend erfolgt eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse: 

Vögel: 

Im Gebiet wurden 20 Vogelarten nachgewiesen, davon sind 11 Arten als Brutvögel und drei 

weitere Arten mit Brutverdacht angegeben. Fünf Arten sind lediglich als Nahrungsgäste und 

der Wiedehopf als Durchzügler einzustufen. Von der Liste der erfassten Vögel werden im 

Gutachten, die nach BNatschG streng geschützten Arten sowie Arten der Vorwarnliste detail-

liert dargestellt. Als Brutvögel im Gebiet sind dies die geschützten Arten Haussperling, Tür-

kentaube und Turmfalke sowie der Bluthänfling, der mit Brutverdacht erfasst wurde. Der 

Turmfalke, nach BNatSchG als besonders geschützte Art eingestuft, brütet sehr wahrschein-

lich in einer großen Fichte am Rand des Plangebiets in einem privaten Hausgarten.  

Fledermäuse: 

Bei der Bestandserfassung wurden insgesamt zehn Bäume mit Quartierpotenzial aufgenom-

men, davon neun mit geringem und der ältere Ahornbaum innerhalb der Baumreihe im Sü-

den mit hohem Potenzial. 

Im Planungsgebiet wurden zumindest zwei Flugstraßen dokumentiert. Die südliche Baumrei-

he und die bestehende Hecke zwischen Ackerfläche und Christbaumkultur dienen v.a. der 

Zwergfledermaus, daneben der Mückenfledermaus und Tiere der Artengruppe Myotis als 

Leitlinie. Weiterhin wurden Rufe der Rauhautfledermaus und der Weißrandfledermaus auf-

gezeichnet. 

Im Osten des Planungsgebiets wurden jagende Tiere regelmäßig im Bereich der Christbaum-

kultur und angrenzenden Siedlungen beobachtet. Wenige Aktivitäten wurden im Bereich der 

Ackerfläche verzeichnet. 

Reptilien:  

Im Planungsgebiet konnten weder unter den künstlich ausgelegten Verstecken noch durch 

Sichtbeobachtungen Reptilien nachgewiesen werden.  

Aufgrund fehlender Nachweise von Reptilien sind durch die Planungen derzeit keine Auswir-

kungen für diese Artengruppe zu erwarten. 
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2.3 Geologie /Boden  

Vorbemerkung: 

Die Bestandserfassung und Bewertung erfolgt in Anlehnung an das Bodenschutzgesetz auf 

der Grundlage der von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-

Württemberg herausgegebenen Arbeitshilfe „Das Schutzgut Boden in der naturschutzrecht-

lichen Eingriffsregelung“ (Bodenschutz 24, Dez. 2012). 

Zur Berücksichtigung der Einzelfunktionen für den Umweltbelang Boden sind gemäß dem § 2 

Abs. 2 Nr. 1a bis c des Bundesbodenschutzgesetzes zu untersuchen:  

➢ Natürliche Bodenfruchtbarkeit, 

➢ Ausgleichskörper im Wasserkreislauf,   

➢ Filter und Puffer für Schadstoffe, 

➢ Standort für die naturnahe Vegetation. 

Bestand: 

Geologie: Laut der digitalen Bodenkarte Baden-Württemberg (Maßstab 1:50.000) wird die 

geologische Ausgangssituation durch holozäne Abschwemmmassen aus Lössbodenmaterial 

über Hochflutlehm bestimmt. 

Boden:  

Im Untersuchungsgebiet herrscht tiefgründiges kalkhaltiges Kolluvium, z.T. pseudovergleyt, 

und Pseudogley Kolluvium vor. Der Boden weist ab der Bodenoberfläche Karbonatführung 

auf und ist im Oberboden mittel bis stark humos. Der Bodentyp weist eine geringe bis mittle-

re Wasserdurchlässigkeit, eine mittlere Luftkapazität und eine hohe Sorptionskapazität auf. 

Bewertung: 

Eine Flurstücksgenaue Bodenbewertung erfolgte nach der „ALK“ bzw. dem „ALB“. Auf dem 

Flurstück Nr.3678 bzw. 3678/1 zeigt sich im Hinblick auf die natürliche Bodenfruchtbarkeit 

eine hohe (Bewertungsklasse 3,0) und hinsichtlich seiner Funktion als Ausgleichskörper im 

Wasserkreislauf eine sehr hohe (Bewertungsklasse 4,0) Bedeutung. Auch als Filter und Puf-

fer für Schadstoffe hat der vorkommende Bodentyp eine sehr hohe Bedeutung (Bewer-

tungsklasse 4,0). Als Standort für naturnahe Vegetation wird die Bewertungsklasse hoch bis 

sehr hoch nicht erreicht. Die Gesamtbewertung der Bodenfunktionen beträgt 3,67 (hoch – 

sehr hoch). 

Der Bodentyp auf dem Flurstück Nr. 3679 weist eine hohe natürliche Bodenfruchtbarkeit 

(Bewertungsstufe 3,0) auf. Als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf wird der Boden als sehr 

hoch (Bewertungsstufe 4,0), als Filter und Puffer für Schadstoffe als hoch (Bewertungsstufe 
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3,0) eingestuft. Als Standort für naturnahe Vegetation wird die Bewertungsklasse hoch bis 

sehr hoch nicht erreicht. In der Gesamtbewertung wird der Bodentyp in der Bewertungsstu-

fe 3,33 (hoch) eingeordnet. 

 Auf dem Flurstück Nr. 3680/1 liegt eine sehr hohe natürliche Bodenfruchtbarkeit (Bewer-

tungsstufe 4,0) vor. Als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf wird der Boden als hoch (Be-

wertungsstufe 3,0), als Filter und Puffer für Schadstoffe ebenfalls als hoch (Bewertungsstufe 

3,0) eingestuft. Als Standort für naturnahe Vegetation wird die Bewertungsklasse hoch bis 

sehr hoch nicht erreicht. In der Gesamtbewertung wird der Bodentyp in der Bewertungsstu-

fe 3,33 eingeordnet. 

Da die Flurstücke Nr. 3680/1 und 3679 die gleiche Wertstufe besitzen, werden sie in der Ein-

griffs- Ausgleichsbilanzierung (Kap.9.1.2) zusammengefasst. Sie stellen in ihrem flächenmä-

ßigen Anteil etwa 2/3 der Gesamtfläche dar. Ca. 1/3 der Fläche ist dem Flurstück Nr. 3678 

zuzuordnen.  

Auf den übrigen Flurstücken, die von dem Bauvorhaben betroffen sind (Flstk. Nr. 3676, 3677 

sowie ein kleiner Teil des Flstk. Nr. 3680) liegt bereits eine Vorbelastung der Böden durch 

Versiegelung vor und werden daher in ihrer Bodenfunktion mit 0 bewertet (siehe Kap. 

9.1.2.2) 

2.4 Fläche 

Bestand 

Im Regionalplan Südlicher Oberrhein („Raumnutzungskarte Blatt Mitte – Juni 2019) wird das 

Gebiet als landwirtschaftliche Vorrangflur Stufe 1 dargestellt. Zudem befindet sich das Ge-

biet im Vorranggebiet zur Sicherung von Wasservorkommen Zone C. 

Im wirksamen Flächennutzungsplan (2011) des Gemeindeverwaltungsverbands Müllheim- 

Badenweiler ist das Plangebiet weitestgehend als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. 

Bewertung 

Durch die vorliegende Planung findet eine Neuversiegelung unbebauter Flächen im Bereich 

von hochwertigen Böden statt.  

2.5 Klima/Luft 

Bestand: 

Der Untersuchungsraum zählt zu den sonnigsten Gebieten Deutschlands (1750-1800 

Std./Jahr). Die Jahresmitteltemperatur beträgt 9,8° C. Im Sommer ist das Gebiet bei aus-

tauscharmen Wetterlagen in Kombination mit hohen Temperaturen und hoher relativer 
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Luftfeuchtigkeit einer hohen Wärmebelastung ausgesetzt. In den kalten Jahreszeiten sind bei 

Hochdruckwetterlagen häufig Temperaturinversionen zu beobachten. 

Der mittlere Jahresniederschlag liegt bei 640-670 mm. Die Hauptwindströme kommen aus 

südwestlicher und nordöstlicher Richtung. 

Von kleinklimatischer Bedeutung sind die bestehenden Gehölzstrukturen im Planungsgebiet. 

Nach der Raumanalyse zum Schutzgut Klima und Luft (Blatt Süd) des Landschaftsrahmenpla-

nes weist die Freifläche eine hohe bis sehr hohe Bedeutung für den Umweltbelang aus 

(REKLISO Zielsetzung B1 und C1 hohe Priorität, siehe unten). Das Gebiet liegt demnach in 

einem klimatisch sehr wichtigen Freiraumbereich mit besonderen thermischen und / oder 

lufthygienischen Ausgleichsfunktionen und sehr hoher Empfindlichkeit. 

Nach der „Regionalen Klimaanalyse Südlicher Oberrhein“ (REKLISO) ist die Vermeidung von 

flächenhafter Bebauung im Gebiet von hoher Priorität. Dies begründet sich in der Zielset-

zung B1, die lufthygienische Ausgleichswirkung der Luftströmungen zu erhalten, weshalb die 

Ansiedlung bedeutsamer Emittenten vermieden werden sollte. Weiterhin sollten bei der 

Planung unter anderem die Gebäudehöhen und Bebauungsdichten begrenzt, Grün- und Frei-

flächen erhalten sowie an Siedlungsrändern eine geschlossene Bebauung und Bepflanzung 

weitgehend vermieden werden. Aus Gründen des Lärmschutzes ist jedoch entlang der West-

lichen Gebietsgrenze eine Riegelbebauung vorgesehen. 

2.6 Wasser 

2.6.1 Grundwasser 

Vorbemerkung: 

Für den Umweltbelang Grundwasser ist vor allem die Nutzung der bestehenden Grundwas-

servorkommen zur Trinkwasserversorgung entscheidend. Diesbezüglich sind somit insbe-

sondere die weitgehende Erhaltung der Grundwasserneubildung sowie die Sicherung der 

Grundwasserqualität ausschlaggebend. 

Bestand: 

Der Oberrheingraben stellt das größte Grundwasser-Reservoir (Lockergesteinsbereich des 

Oberrheingrabens und der Zuflüsse) von Baden-Württemberg dar. 

Die Empfindlichkeit des Grundwassers gegenüber Schadstoffeinträgen wird im Hinblick auf 

die Filter- und Pufferfunktion der Grundwasserdeckschichten (Bodenfunktionen) abge-

schätzt. Aufgrund des hohen bis sehr hohen Filter- und Puffervermögens der tiefgründigen 

Bodendeckschichten ergeben sich relativ geringe Risiken für die Grundwasserqualität bei 

wasserlöslichen Schadstoffen. Die Grundwasserfließrichtung ist Nordwest, Nordnordwest. 
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Wasserschutzgebiet: Das Plangebiet liegt innerhalb der Wasserschutzzone III A des Wasser-

schutzgebiet Zweckverband WV Weilertal „TB“ Hügelheim. Im Westen grenzt das Gebiet an 

die Wasserschutzzone II. 

Nach dem Landschaftsrahmenplan südlicher Oberrhein (Raumanalyse Schutzgut „Grundwas-

ser“ Blatt Süd – September 2013) kommt dem Plangebiet eine hohe bis sehr hohe Bedeu-

tung Bedeutung als Bereich mit einem besonderen Potenzial für eine Trinkwassergewinnung 

insbesondere aufgrund Ergiebigkeit und Nutzungsrestriktionsfreiheit mit einer mittleren 

Empfindlichkeit gegenüber Nutzungen zu. 

Die Verringerung der Grundwasserneubildung hängt im Wesentlichen vom Grad der Versie-

gelung ab. 

2.6.2 Oberflächenwasser 

Bestand: 

Oberflächenwasser sind im Gebiet nicht vorhanden. 

2.7 Landschaftsbild  

Das Planungsgebiet liegt gut einsehbar am südwestlichen Ortsrand von Hügelheim. Im Nor-

den und Osten findet sich Wohnbebauung mit teilweise großzügig angelegten Gartenflä-

chen. Im Westen grenzt das Planungsgebiet an das bebaute Grundstück des örtlichen Gar-

tenbaubetriebs sowie intensiv genutzte Ackerflächen. Im Süden liegen der Damm und daran 

anschließend eine Kirschbaumanlage und weiterhin unbebaute Landschaft mit intensiv be-

wirtschafteten Ackerflächen. Nach der Raumanalyse zum Schutzgut Landschaftsbild (Blatt 

Süd) des Landschaftsrahmenplanes ist das Planungsgebiet als strukturarmes intensiv land-

wirtschaftlich genutztes Gebiet von geringer Bedeutung für das Landschaftsbild eingestuft.  

2.8 Erholung 

Im Planungsgebiet selbst sind keine Einrichtungen für ortsgebundene Freizeitnutzung vor-

handen. Nordwestlich des Geltungsbereichs liegen der Sportplatz und das Vereinsheim von 

Hügelheim. 

Entlang der südlichen Gebietsgrenze verläuft ein Wirtschaftsweg, der für die ortsnahe Kurz-

zeiterholung von Fußgängern und Radfahrern als Zugang in die freie Landschaft genutzt 

wird.  

Vorbelastungen  

Nach der Raumanalyse zum Schutzgut Landschaftsbild (Blatt Süd) des Landschaftsrahmen-

planes liegt das Planungsgebiet in einem Lärmkorridor längs Hauptstraßen (B3) mit DTV ≥ 
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10.000 Kfz/Tag. Weiterhin liegen Beeinträchtigungen durch die im Westen verlaufende 

Bahntrasse vor. 

Nach der Raumanalyse zum Schutzgut Landschaftsbild (Blatt Süd) des Landschaftsrahmen-

planes ist das Planungsgebiet, als strukturarmes intensiv landwirtschaftlich genutztes Gebiet 

von geringer Bedeutung für die landschaftsbezogene Erholung. 

2.9 Mensch/Wohnen 

Bestand: 

An das Plangebiet grenzt im Norden und Osten Wohnbebauung an. Im Westen und Süden 

schließen landwirtschaftlich genutzte Flächen an das geplante Wohngebiet.  

Vorbelastung 

Vorbelastungen bestehen im Gebiet v.a. durch Lärmemission, die durch die B3 im Osten 

(siehe Kap. 2.6.2) als auch der Bahnlinie westlich des Planungsgebietes verursacht werden. 

Von Ingenieurbüro Dr. Jans, Ettenheim, wurde eine schalltechnische Untersuchung zum von 

der Rheintalstrecke ausgehenden Schienenlärm, zum von der B3 ausgehenden Verkehrslärm 

sowie zum vom westlich des Plangebietes gelegenen Gartenbaubetrieb ausgehenden Ge-

werbelärm erarbeitet, welche dem Bebauungsplan beigelegt ist. 

2.10 Kultur- und Sachgüter 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans grenzt unmittelbar südlich an ein archäologisches 

Kulturdenkmal gem. § 2 DSchG BW (Listen-Nr. 1, 99818682, s. Abb. 1). Hierbei handelt es 

sich um ein Gräberfeld der Urnenfelderkultur (um 1.200 v. Chr.-um 800 v. Chr.). 

Im Planungsgebiet wurden in den Jahren 2021 und 2022 durch das Landesdenkmalamt be-

reits archäologische Sondierungen durchgeführt, die vorgeschichtliche Siedlungsbefunde 

sowie spätbronzezeitliche Bestattungen erbrachten. 

2.11 Sparsame Energienutzung 

Anlagen, die der regenerativen Energiegewinnung dienen (Solaranlagen/Photovoltaik), sind 

im gesamten Plangebiet grundsätzlich zulässig. Insbesondere eignen sich die Dachflächen gut 

zur Nutzung von regenerativen Energiegewinnungsanlagen.  

2.12 Umweltgerechte Ver- und Entsorgung 

Die Ver- und Entsorgung ist gesichert und erfolgt durch Anschluss an das bestehende Kanal- 

und Leitungsnetz der Stadt Müllheim.  
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Die Ableitung des Oberflächenwassers und des Schmutzwassers erfolgt im Trennsystem über 

neu herzustellende Kanäle und im weiteren Verlauf über das vorhandene Kanalsystem in 

den umliegenden Bestandsstraßen. 

Vom Ingenieurbüro Keller, Riegel, wurde ein Erschließungs- und Entwässerungskonzept er-

arbeitet, welches dem Bebauungsplan beigelegt ist. 

3 Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen 

Die zu betrachtenden Umweltbelange beeinflussen sich gegenseitig in unterschiedlichem 

Maße. Dabei sind Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen, Verlagerungseffekte 

und Wirkungszusammenhänge des Naturhaushaltes, der Landschaft und des Menschen zu 

betrachten. Um die verschiedenen Formen der Wechselwirkungen zu ermitteln, werden die 

Beziehungen der Umweltbelange in ihrer Ausprägung ermittelt und miteinander verknüpft, 

wie die folgende Tabelle zeigt: 
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 Mensch Tiere/Pflanzen Boden/ 

Fläche 

Wasser Klima Landschafts-

bild 

Mensch 
 Struktur und 

Ausprägung des 
Wohnumfeldes 
und des Erholungs-
raumes 

- Grundwasser als 
Brauchwasserlieferant 
und ggf. zur Trinkwas-
sersicherung 

Steuerung der 
Luftqualität und 
des Mikroklimas. 
Beeinflussung des 
Wohnumfeldes 
und des Wohlbe-
findens. 

Erholungsraum 

Tiere/ 

Pflanzen 

Störungen 
und Verdrän-
gen von 
Arten, Tritt-
belastung 
und Eutro-
phierung, 
Artenver-
schiebung 

 Standort und 
Standortfaktor 
für Pflanzen, 
Standort und 
Lebensmedi-
um für höhere 
Tiere und 
Bodenlebewe-
sen 

Standortfaktor für 
Pflanzen und Tiere 

Luftqualität und 
Standortfaktor 

Grundstruktur 
für unter-
schiedliche 
Biotope 

Boden / Fläche 
Trittbelas-
tung, Ver-
dichtung, 
Strukturver-
änderung, 
Veränderung 
der Bodenei-
genschaften 

Zusammensetzung 
der Bodenfauna, 
Einfluss auf die 
Bodengenese 

 Einflussfaktor für die 
Bodengenese 

Einflussfaktor für 
die Bodengenese 

Grundstruktur 
für unter-
schiedliche 
Böden 

Wasser 
Eutrophie-
rung und 
Stoffeinträge, 
Gefährdung 
durch Ver-
schmutzung 

Vegetation als 
Wasserspeicher 

Grundwasser-
filter und 
Wasserspei-
cher 

 Steuerung der 
Grundwasserneu-
bildung 

Einflussfaktor 
für das Mikro-
klima 

Klima 
- Steuerung des 

Mikroklimas  z. B. 
durch Beschattung 

Einfluss auf 
das Mikrokli-
ma 

Einflussfaktor für die 
Verdunstungsrate 

 Einflussfaktor 
für die Ausbil-
dung des 
Mikroklimas 

Landschafts- 

bild 

Neubaustruk-
turen, Nut-
zungsände-
rung, Verän-
derung der 
Eigenart 

Vegetation als 
charakteristisches 
Landschaftsele-
ment 

Bodenrelief  - Landschaftsbildner 
über die Ablage-
rung von z. B. Löß  

 

Wechselwirkungsbeziehungen der Umweltbelange (nach Schrödter 2004, verändert) 

4 Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation 

Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen 

Auswirkungen sind dem integrierten Grünordnungsplan zu entnehmen. 
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5 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfüh-

rung und Nicht-Durchführung der Planung 

5.1 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Umweltauswirkungen können sich grundsätzlich auf alle Umweltbelange erstrecken. Dabei 

sind nach § 1 Abs. 6 Nr. 7a, c und d BauGB neben den Umweltbelangen Tiere, Pflanzen, Bo-

den, Fläche, Wasser, Klima und dem Wirkungsgefüge zwischen ihnen, der Landschaft, der 

biologische Vielfalt, des Menschen, seiner Gesundheit und der Bevölkerung insgesamt, der 

Kultur- und sonstigen Sachgüter auch die sonstigen Belange nach § 1 Abs. 6 S. 7 b, e – i 

BauBG und nach § 1a Abs. 2 und 3 BauGB zu untersuchen. Die im Bebauungsplan vorgese-

henen planerischen Elemente erzeugen unterschiedliche Auswirkungen bau-, anlage- und 

betriebsbedingter Art und teils Folgewirkungen mit variabler Reichweite und Intensität auf 

die o.g. Umweltbelange. 

Auswirkungen auf die Umweltbelange (Konfliktanalyse) 

Im Rahmen der Darstellung der Auswirkungen sind die in den Teilbereichen bestehenden 

Vorbelastungen (z. B. Flächenversiegelung) zu nennen. 

Zunächst werden die für die jeweiligen Umweltbelange relevanten Auswirkungen, die z. B. 

durch Versiegelung, Überbauung, Flächeninanspruchnahme oder durch verkehrsbedingte 

Prozesse erzeugt werden, dargestellt. Dies sind die Auswirkungen auf die Umweltbelange 

des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB. 

5.1.1 Auswirkungen auf den Umweltbelang Arten und Biotope 

Der Vegetationsbestand wird im Bereich des geplanten Baugebiets entfernt und bei der Zwi-

schenlagerung von Oberboden vorübergehend in Anspruch genommen. Dabei sind überwie-

gend Ackerflächen mit geringer ökologischer Wertigkeit sowie ruderalisierte Lagerflächen 

und Christbaumkulturen mit geringer bis mittlerer ökologischer Wertigkeit betroffen. Ein 

höherer Konflikt ergibt sich durch den Verlust der erfassten Feldhecke und von Einzelbäu-

men im zentralen Bereich des Planungsgebietes. 

Zur Minderung der geplanten Eingriffe und zur Eingrünung des Gebiets soll die bestehende 

Baumreihe entlang der südlichen Gebietsgrenze erhalten werden. Weiterhin sind zur Durch-

grünung des neuen Wohngebietes die Anlage eines zentralen Grünzuges sowie die Anlage 

einer großen Grünfläche im westlichen Bereich vorgesehen. Des Weiteren sollen verschie-

dene Anpflanzungen den öffentlichen Verkehrsraum gliedern. In den privaten Gartenberei-

chen sind Baum- und Strauchpflanzungen festgesetzt. 
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Fauna 

Für das Gebiet wurde eine spezielle artenschutzfachliche Prüfung für die Artengruppen Rep-

tilien, Vögel und Fledermäuse durch das Büro IFÖ Bad Krozingen und das Büro FrInat in Frei-

burg (Stand Dezember 2019) durchgeführt, auf das hiermit verwiesen wird (siehe Anlage 3). 

Nachfolgend erfolgt eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse: 

Auswirkungen des Vorhabens auf die Artengruppe Vögel und Fledermäuse  

Für alle im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Brutvögel und erfassten Fledermausarten 

gilt, „… dass mit der anlagebedingten Rodung von Gehölzbeständen die Entwicklungsformen 

wie Küken und Eier von Vögel sowie Fledermäuse verletzt oder getötet werden könnten und 

damit der Tötungstatbestand nach § 44 Abs. 1. Nr. 1 BNatSchG erfüllt sind“. Geeignete Maß-

nahmen zur Vermeidung und Tötung/Verletzung von Fledermäusen sind zu ergreifen. 

Für Vögel führt die Beeinträchtigung von Bruthabitaten für das Planvorhaben nicht zur Erfül-

lung des Schädigungstatbestands nach §44 Abs. 1 Nr. 3 BNatschG. Das Bruthabitat der 

streng geschützten Art Turmfalke im angrenzenden Gartengrundstück ist durch die Baumaß-

nahmen nicht betroffen, weitere Brutvogelarten des Gebiets finden im weiteren Umfeld 

Ausweichquartiere. Für die nachgewiesenen Arten Haussperling sowie Kohl- und Blaumeise 

ist nicht auszuschließen, dass keine weiteren unbesetzten Höhlen im direkten Umfeld vor-

handen sind. Das Aufhängen von Nistkästen als freiwillige Maßnahmen wird empfohlen.  

Ebenso kommt es für Fledermäuse nicht zur Erfüllung des Schädigungstatbestands nach §44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatschG. Ggf. betroffene Einzeltiere können auf Baumquartiere oder auch in 

Gebäudequartiere in der Umgebung ausweichen. 

Für die Artgruppen Vögel und Fledermäuse führt die Beeinträchtigung von Nahrungshabita-

ten nicht zur Erfüllung des Schädigungstatbestands nach §44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. Es ge-

hen keine essenziellen Jagdhabitate für die erfassten Fledermäuse sowie für den Turmfalken 

verloren.  

Im Hinblick auf die Zwergfledermaus ist die Störung durch Verlust von Leitstrukturen (Stö-

rungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr.2) zu vermeiden. Es müssen geeignete Vermeidungs-

maßnahmen ergriffen werden.  

Maßnahmen für die Artengruppen Vögel und Fledermäuse 

Vermeidungsmaßnahmen: 

• Zur Vermeidung des Tötungstatbestands für Vögel sind die Gehölze nur außerhalb 

der Vogelschonzeit von Anfang Oktober bis Ende Februar durchzuführen. 

• Zur Vermeidung des Tötungstatbestands für Fledermäuse sollten die Rodungsarbei-

ten bestmöglich in den Herbstmonaten Oktober bis Mitte November durchgeführt 

werden. Eine Rodung ist aber auch in den Wintermonaten bis Ende Februar möglich. 
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Vor der Fällung potenzieller Fledermausquartiere ist eine Kontrolle der Bäume durch-

zuführen. Werden Fledermäuse bei der Kontrolle gefunden, ist das weitere Vorgehen 

mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

Die Maßnahmen werden als Hinweise in die Bebauungsvorschriften aufgenommen. 

Ausgleichsmaßnahmen: 

• Als freiwillige Maßnahme wird das Aufhängen von insgesamt 4 Nistkästen für Sper-

linge oder zwei Sperlingskolonien sowie je zwei Nistkästen für Kohlmeise und für 

Blaumeise empfohlen.  

Das Aufhängen von Nistkästen wird von der Stadt Müllheim auf freiwilliger Basis um-

gesetzt. Es werden vier Nistkästen für Haussperling (Nischenbrüterhöhle Typ 1N) an 

geeigneten Bäumen entlang der südlichen Baugebietsgrenze oder im näheren Umfeld 

des Planungsgebiets aufgehängt.  Weiterhin wird auf die Möglichkeit zur Förderung 

von gebäudebewohnenden Vogelarten wie dem Haussperling in den Bebauungsvor-

schriften hingewiesen. 

• Als Ausgleich für den Verlust von Leitstrukturen für Fledermäuse ist eine geeigneter 

Flugkorridor im unmittelbaren Umfeld bzw. am Rand des Planungsgebiets zu erhalten 

(Erhalt der Baumreihe an der südlichen Gebietsgrenze) oder neu zu schaffen. Der 

Flugkorridor muss von Ost nach West verlaufen und unbeleuchtet oder so fleder-

mausfreundlich wie möglich gestaltet werden sein. Die Funktion der Leitstruktur 

muss vor Beginn der Bauarbeiten im Planungsgebiet gewährleistet sein. 

Die Leitstruktur (Baumreihe) entlang der südlichen Plangebietsgrenze wurde im Städte-

baulichen Entwurf berücksichtigt und bleibt erhalten. 

Auf eine fledermaus- und insektenfreundliche Ausführung notwendiger Leuchten und 

Leuchtmittel im Bereich des südlich verlaufenden Wirtschaftsweges wird im Zuge der 

Erschließungsmaßnahmen geachtet werden und eine entsprechende Festsetzung nach 

§ 20 Abs. 1 Nr. 20 BauGB in die Bebauungsvorschriften aufgenommen. 

Beeinträchtigung: hoch 

5.1.2 Auswirkungen auf den Umweltbelang Boden 

In der temporären Bauphase könnten sich bei unsachgemäßem Umgang mit Oberboden auf 

den angrenzenden Flächen von Straßen Gefährdungen durch Verdichtungen und Bodenge-

fügeveränderungen ergeben, welche jedoch durch fachgerechten Umgang minimiert werden 

können. Bei sachgerechtem Umgang mit Boden (vgl. Kap. 9.1.1) während der Bauphase mit 

Oberbodenabtrag, sachgerechter Zwischenlagerung, Unterbodenlockerung und Auftrag des 
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Oberbodens nach Abschluss der Bauarbeiten (Rekultivierung) sind somit keine nachhaltigen 

Beeinträchtigungen vorhandener Bodenfunktionen zu erwarten.  

Eine starke Beeinträchtigung ergibt sich durch anlagebedingte zusätzliche Überbauung und 

Versiegelung (Gebäude, Verkehrsfläche ca. 2,17 ha) offener Böden. Die Versiegelung von 

Böden bedeutet den vollständigen Verlust aller natürlichen Funktionen und führt zur Bewer-

tungsklasse 0. 

Durch Baumaßnahmen (Auffüllungen, Abgrabungen, Baugruben, etc.) werden die natürli-

chen Bodenschichten gestört und der Boden verdichtet. Da es sich im Plangebiet um lössrei-

che Standorte handelt, ist die Empfindlichkeit der Böden gegen Verdichtung und Erosion in 

besonderem Maße zu berücksichtigen. Für die temporär beanspruchten Böden (0,94 ha) 

wird daher gemäß der Arbeitshilfe „Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Ein-

griffsregelung" ein Verlust der ursprünglichen Leistungsfähigkeit von 10% angenommen. Die 

temporären Eingriffe in das Schutzgut „Boden" werden entsprechend berechnet und in der 

Bilanzierung berücksichtigt. Darüber hinaus sind die Eingriffe in natürliche Bodenschichten 

durch geeignete Maßnahmen zu schützten und zu minimieren (siehe Kap. 9.1.1). 

Zur Vermeidung und Verminderung der Auswirkungen auf den Boden während der Erschlie-

ßung und anderer Bauphasen wird auf die technischen Regelwerke DIN 19731 „Bodenbe-

schaffenheit-Verwertung von Bodenmaterial" und Heft 10 des Umweltministeriums Baden-

Württemberg „Erhaltung fruchtbaren und kulturfähigen Bodens bei der Flächeninanspruch-

nahme" verwiesen. Zu Verminderung vermeidbarer Eingriffe in Boden sollte die Einbindung 

einer bodenkundlichen Baubegleitung in Betracht gezogen werden. 

Beeinträchtigung: hoch 

Kompensation / Bilanzierung: siehe Kap. 9.1.2 

5.1.3 Auswirkungen auf den Umweltbelang Fläche 

Durch das Vorhaben wird eine ca. 3,67 ha große Fläche bebaut, die durch intensiv genutzte 

Ackerflächen und einer ehemaligen Christbaumkultur eines Gartenbauunternehmers ge-

nutzt wird. Durch die Planung werden ca. 2,47 ha für Wohnbebauung inkl. Gärten, 0,61 ha 

für Verkehrsflächen und Wege sowie 0,57 ha für öffentliche Grünflächen in Anspruch ge-

nommen. 

Durch die Beanspruchung von ca. 3,67 ha Fläche im Außenbereich trägt die Planung zum 

weiteren Flächenverbrauch bei. Die Fläche wird aus der bisherigen landwirtschaftlichen und 

gärtnerischen Nutzung genommen. Durch die geplante Ausweisung von Einfamilienhäusern 

und Doppelhäusern in den Randbereichen des Plangebietes wird eine Bauform mit einem 

relativ hohen Flächenverbrauch gewählt. Im zentralen Bereich sollen auch Reihenhäuser und 

Mehrfamilienhäuser entstehen. Die geplante Bauweise am Ortsrand passt sich der örtlichen 
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Situation an und kommt ebenso den klimatischen Zielen (bessere Durchlüftung des Ortsge-

biets) zugute. 

Beeinträchtigung: mittel  

5.1.4 Auswirkungen auf den Umweltbelang Klima/ Luft 

Durch die vorliegende Planung ist mit einer zusätzlichen Flächenversiegelung und einer da-

mit verbundenen kleinklimatischen Beeinträchtigung im Gebiet zu rechnen.  

Aufgrund der genannten Bedeutung der Fläche für den Umweltbelang Klima sind nach 

REKLISO lufthygienische und thermische Ausgleichswirkungen der Luftströme zu beachten. 

Die geplante Entwicklung einer Wohnbebauung stellt für die Zielsetzungen nach REKLISO 

eine geringe bis mittlere Beeinträchtigung dar. Zur Verbesserung der mikroklimatischen Si-

tuation und zur Minderung einer erhöhten Wärmebelastung in den Sommermonaten tragen 

die im Gebiet geplanten Pflanzgebote (vgl. Kap. 9.2.2) und Maßnahmen zur Eingrünung des 

Planungsgebiets bei. Die geplante lockere Bauweise am neuen Ortsrand mit großzügiger 

Ausweisung öffentlicher und privater Grünflächen innerhalb des Planungsgebiets kommt 

den klimatischen Zielen zugute und führt zu einer Minderung der Konflikte.  

Den Erfordernissen des Klimaschutzes wird damit u.a. durch folgende Maßnahmen Rech-

nung getragen:  

• Anlagen, die zur regenerativen Energiegewinnung dienen (Solaranla-

gen/Photovoltaik), sind im gesamten Plangebiet zulässig, sofern sie nicht die Firsthö-

he überschreiten. 

• In den Allgemeinen Wohngebieten sind die Dächer der Garagen, Carports und Ne-

benanlagen zu begrünen. Die Substrathöhe muss mindestens 8,0 cm betragen.  

• In den Allgemeinen Wohngebieten WA2 bis WA4 sind bauliche Anlagen unterhalb der 

Geländeoberfläche (bsp. Tiefgaragen, Keller, Müll- und Abstellräume etc.), soweit sie 

nicht überbaut sind oder als Wege-, Platz- oder Terrassenfläche genutzt werden, mit 

einer mindestens 40 cm dicken Substratschicht zu überdecken und zu begrünen. Bei 

Gehölzpflanzungen ist im Wurzelraum eine Mindestsubstrathöhe von 80 cm zu ge-

währleisten. 

• In den Allgemeinen Wohngebieten sind die nicht versiegelten Flächen zu begrünen 

bzw. gärtnerisch als Vegetationsflächen anzulegen und zu unterhalten. 

Die Erfordernisse des Klimaschutzes werden nach § 1a Abs. 5 Satz 2 BauGB bei der Abwä-

gung entsprechend berücksichtigt. 

Beeinträchtigung:    gering bis mittel 
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5.1.5 Auswirkungen auf den Umweltbelang Wasser 

5.1.5.1 Grundwasser 

Auswirkungen baulicher Art sind insbesondere dort zu erwarten, wo in Folge von Grabungs-

arbeiten der schützende Bodenköper entfernt und damit die vorhandenen Deckschichten 

verringert werden. Bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen steigt dort die Wahrschein-

lichkeit einer Verunreinigung des Grundwassers.  

Die Empfindlichkeit des Grundwassers gegenüber Schadstoffeinträgen wird in Hinblick auf 

die Filter- und Pufferfunktion der Grundwasserdeckschichten (Bodenfunktionen) abge-

schätzt. Aufgrund des hohen Filter- und Puffervermögens der Bodendeckschicht im Gebiet 

(Parabraunerde) ergeben sich relativ geringe Risiken für die Grundwasserqualität bei wasser-

löslichen Schadstoffen.  

Beeinträchtigung: gering bis mittel  

5.1.5.2 Oberflächenwasser 

Oberflächenwasser sind durch die Planung nicht betroffen 

Beeinträchtigung: keine 

5.1.5.3 Hochwasserschutz 

Gemäß den Hochwassergefahrenkarten ist das Bebauungsplangebiet nicht von einem 100-

jährlichen Hochwasserereignis (HQ100) betroffen liegt jedoch überwiegend in einem Bereich 

von einem HQ extrem, und ist somit gemäß § 78b Abs. 1 WHG als so genanntes Risikogebiet 

außerhalb von Überschwemmungsgebieten einzustufen. 

Die Wasserspiegellage für das HQextrem liegt innerhalb des Plangebietes gemäß Hochwas-

sergefahrenkarten bei 227,5 müNHN. Im HQextrem-Fall kann laut Hochwasserrisikoma-

nagement-Abfrage bei der LUBW mit Einstautiefen von 0,1 m bis ca. 0,5 m gerechnet wer-

den; 

Zum Schutz vor Hochwasserereignissen werden die Erschließungsflächen innerhalb des Plan-

gebietes insgesamt angehoben und so ausgeführt, dass diese oberhalb der angegebenen 

Wasserspiegellage des HQExtrem liegen werden. Über die Festsetzung der Erdgeschossfuß-

bodenhöhe mit mindestens 0,20 m über den gebauten Erschließungsflächen wird das gleiche 

für die zukünftigen Wohngebäude erreicht (vgl. Bebauungsvorschriften zum Bebauungs-

plan). 

5.1.6 Auswirkungen auf den Umweltbelang Landschaftsbild 

Durch die geplante Bebauung geht eine unbebaute Freifläche in Ortsrandlage verloren, 

wodurch sich aufgrund der Größe und Lage der Fläche geringe bis mittlere Beeinträchtigun-

gen für das Landschaftsbild ergeben. Eine Minderung des Konflikts kann jedoch durch eine 
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harmonische, lockere Bauweise am neuen Ortsrand mit Erhalt der bestehenden Baumreihe, 

der Entwicklung eines Grünzuges sowie der Ausweisung einer großen öffentlichen Grünflä-

che im Westen erreicht werden.    

Während der Bauphase ist vor allem mit immissionsbedingten Belastungen im Bereich des 

bestehenden Wirtschaftsweges im Westen zu rechnen. Aufgrund der bestehenden Nutzung 

des Gebietes mit vorhandenen Belastungen und dem Erhalt einer 10 m breiten Heckenstruk-

tur zwischen Wirtschaftsweg und Bauflächen ist diese Beeinträchtigung jedoch zu relativie-

ren.  

Beeinträchtigung:    gering 

5.1.7 Auswirkungen auf den Umweltbelang Erholung 

Ein Konflikt besteht für die landschaftsbezogene Kurzzeiterholung aufgrund in der geplanten 

Bebauung und der damit verbundenen Beeinträchtigung eines unbebauten siedlungsnahen 

Freiraums. Das Planungsgebiet grenzt allerdings direkt an ein bestehendes Wohngebiet. Süd-

lich und westlich angrenzend verläuft offene Kulturlandschaft.  

Während der temporären Bauphase sind mit geringer Beeinträchtigung für die landschafts-

bezogene Kurzzeiterholung (z.B. Spaziergänger und Radfahrer) durch immissionsbedingte 

Belastungen zu rechnen. 

Beeinträchtigung: gering 

5.1.8 Auswirkungen auf den Umweltbelang Mensch / Wohnen 

Die Schalltechnische Untersuchung hat ergeben, dass Die "Schwelle zur schädlichen Umwelt-

einwirkung" kennzeichnende Immissionsgrenzwert "nachts" der Verkehrslärmschutzverord-

nung deutlich überschritten wird. Maßgeblich verantwortlich für die Überschreitung der Ori-

entierungswerte und des Immissionsgrenzwerts "nachts" ist der Schienenverkehr auf der 

Rheintalbahn. In die Bebauungsvorschriften werden Vorkehrungen zum Schutz vor schädli-

chen Umwelteinwirkungen aufgenommen (Grundrissorientierung, Belüftung von Schlafräu-

men). 

Durch die landwirtschaftliche Nutzung kann es zu Spritzmittelabtrieb auf die geplante 

Wohnbebauung kommen.  Durch die Erhaltung der Böschung mit bestehender Obstbaum-

reihe im Süden in Verbindung mit dem Ausbau eines Hochwasserdamms können potenzielle 

Konflikte durch Spritzmittelabdrift der südlich angrenzende Obstbaumkultur vermieden 

werden. Nach Westen können Konflikte durch potenzielle Spritzmittelabdrift durch die Anla-

ge einer öffentlichen Grünfläche vermieden werden. 
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Während der temporären Bauphase ist vor allem mit immissionsbedingten Belastungen zu 

rechnen. Dies ist in erster Linie Lärm, der durch Baumaschinen und Schwerlastverkehr verur-

sacht wird. 

Beeinträchtigung:    gering 

5.1.9 Auswirkungen auf den Umweltbelang Kultur / Sachgüter 

Im Planungsgebiet kann im Zuge der Bebauung mit Befunden und Funden aus dem Gräber-

feld der Urnenfelderkultur (um 1.200 v. Chr.-um 800 v. Chr.) gerechnet werden.  

Beeinträchtigung:   hoch  

5.1.10 Auswirkungen auf die Wechselwirkungen 

Wechselwirkungen der Umweltbelange untereinander sind, soweit erkennbar und von Be-

lang, bereits in den einzelnen Kapiteln über die Umweltbelange behandelt worden. 

Die Wechselwirkungen im Zuge von Baumaßnahmen, die durch die Aufstellung des Bebau-

ungsplans zustande kommen, beziehen sich im Wesentlichen bei Flächeninanspruchnahme, 

Bodenzerstörung, Versiegelung auf den Umweltbelang Boden / Fläche. Dadurch werden 

gleichzeitig Wirkungen auf die Umweltbelange Wasser, Arten/Biotope, Klima, Landschafts-

bild und Mensch/Wohnen indiziert. 

Sonstige größere Beeinträchtigungen der Wechselbeziehungen zwischen den Umweltbelan-

gen sind durch die Planung nicht zu erwarten. 

5.1.11 Verträglichkeitsprüfung mit den Erhaltungszielen der Gebiete von gemeinschaftli-
cher Bedeutung (Natura 2000) 

Schutzgebiete mit europäischer und nationaler Bedeutung (Natura 2000, LSG oder NSG) sind 

im Plangebiet selbst nicht vorhanden. Auswirkungen auf die nächstgelegenen Natura 2000 

Gebiete sind aufgrund der Entfernung nicht zu erwarten.  

5.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-Durchführung der 
Planung 

In der Begründung des Bebauungsplans wird bereits auf die Erforderlichkeit der 2. Änderung 

des vorliegenden Bebauungsplanes eingegangen. Bei einem Verzicht auf die Planung („Null-

variante“) wäre eine Weiterführung der bisherigen Nutzung am wahrscheinlichsten.  

Dabei sind keine grenzüberschreitenden Auswirkungen zu erwarten. 

Kurz- und voraussichtlich auch mittelfristig würde die vorwiegende Nutzung als Nadelholz-

aufforstung im Planungsgebiet beibehalten werden. Die bestehende Sukzessionsfläche wür-

de ohne Nutzung oder Pflege mittelfristig durch Gehölze überwachsen werden. 
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Das Landschaftsbild würde bei Verzicht auf die Planung und Beibehaltung der derzeitigen  

Auswirkungen auf andere Umweltschutzziele sind voraussichtlich ebenfalls nicht zu erwar-

ten. 

6 Sonstige Vorgaben zum Umweltbericht 

6.1 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Bei der Betrachtung anderweitigen Planungsmöglichkeiten sind die Ziele und der räumliche 

Geltungsbereich des Bauleitplans zu berücksichtigen. 

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans wurden die Belange von Grünordnung 

und Artenschutz aufgegriffen und berücksichtigt. Alternative Standorte zur gleichwertigen 

Befriedigung des Bedarfs an Gewerbeflächen stehen nicht zur Verfügung. 

6.2 Auswirkungen durch schwere Unfälle und Katastrophen 

Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine besondere Anfälligkeit der im Plangebiet zulässi-

gen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen. 

6.3 Merkmale der verwendeten technischen Verfahren und Hinweise auf Schwierigkei-
ten 

Die verwendeten Bewertungsmethoden bei der Ausarbeitung des Umweltberichts und der 

Eingriff- /Ausgleichsbilanz sind im Kapitel 9 „Integrierter Grünordnungsplan“ aufgezeigt. 

Die berücksichtigten und eingearbeiteten Gutachten und Planungsgrundlagen sind dem Ka-

pitel 2 „Bestandsaufnahme Umweltbelange“, bzw. dem Kapitel 8 „Quellen“ zu entnehmen. 

Besonderheiten bei den technischen Verfahren zur Umweltprüfung sind derzeit nicht vorge-

sehen.  

Kumulierende Auswirkungen der Vorhaben im Plangebiet mit Vorhaben in benachbarten 

Plangebieten sind nicht erkennbar, da die angrenzenden Plangebiete im Norden und Osten-

bebaut und für die angrenzenden landwirtschaftliche Flächen keine Planungen bekannt sind 

und damit keine Vorhaben mit plangebietsübergreifenden Auswirkungen bestehen. 

Über die Arten und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterung, Licht, 

Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen kann aufgrund fehlender 

Daten keine Aussage getroffen werden. Über die Art und Menge der zu erwartenden Abfälle 

liegen keine Angaben vor.  
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6.4 Überwachung der erheblichen Auswirkungen bei der Durchführung des Bauleitplans 
auf die Umwelt 

Ziel der Umweltüberwachung ist die Prüfung, ob bei der Durchführung von Plänen Umwelt-

auswirkungen eintreten, die bei den Prognosen der Umweltauswirkungen in der Erstellung 

des Umweltberichts nicht, bzw. nicht in der entsprechenden Ausprägung ermittelt worden 

sind. Gegenstand der Umweltüberwachung sind erhebliche prognostizierte Umweltauswir-

kungen im Hinblick darauf, ob sie z. B. in prognostizierter Intensität, räumlicher Ausbreitung 

und zeitlichem Verlauf auftreten. 

Überwachung innerhalb des Geltungsbereichs: 

Ausgleich auf privaten Flächen: Damit die Festsetzungen eingehalten werden, wird die Stadt 

alle rechtlichen Möglichkeiten (u.a. § 178 BauGB) nutzen. Im Rahmen der Umsetzung des 

Bebauungsplanes ist die Einhaltung der GRZ-Flächen zu kontrollieren.  

Monitoring: 

Maßnahmen außerhalb des Geltungsbereichs werden im Rahmen einer Umweltbaubeglei-

tung und eines Monitorings (festgesetzt im öffentlich-rechtlichen Vertrag) überwacht. 

6.5 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich 

durch die Planung berührt werden kann, sind entsprechend § 3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 zu 

unterrichten und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detail-

lierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 aufzufordern. Hieran schließt sich das Ver-

fahren nach Absatz 2 auch an, wenn die Äußerung zu einer Änderung der Planung führt. 

Die Ergebnisse der Trägerbeteiligung nach BauGB werden im Umweltbericht berücksichtigt. 

7 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die Auswirkungen auf den Umweltbelang Arten und Biotope sind durch die vorliegende Pla-

nung als gering bis mittel einzustufen. Das Gebiet besteht hauptsächlich aus ökologisch ge-

ring- bis mittelwertige Flächen (Acker, ruderalisierte Lagerflächen und Christbaumkulturen). 

Höhere Beeinträchtigungen entstehen für Arten und Biotope durch den Verlust bestehender 

Gehölzstrukturen im Gebiet. Zusätzliche artenschutzrechtliche Vermeidungs- und Aus-

gleichsmaßnahmen betroffener Tierarten (Vögel, Fledermäuse) sind erforderlich. Die geplan-

ten Ein- und Durchgrünungsmaßnahmen mit Ausweißung öffentlicher und privater Grünflä-

chen kommen dem Umweltbelang Arten/Biotope direkt zugute. 

Hohe Auswirkungen sind auf den Belang Boden durch die Versiegelung und den damit ver-

bundenen Verlust der Bodenfunktionen zu erwarten. Ebenso sind für den Umweltbelang 
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Fläche durch den Verlust von hochwertigen, landwirtschaftlichen Flächen hohe Beeinträchti-

gungen gegeben. 

Für den Umweltbelang Klima sind aufgrund der geplanten Bebauung mittlere Eingriffe zu 

erwarten. Durch die geplante Art der Bebauung mit großzügiger Ein- und Durchgrünung des 

Planungsgebiets können die Eingriffe in die genannten Umweltbelange vermindert werden. 

Für den Umweltbelang Grundwasser sind aufgrund der geplanten Flächenversiegelung in 

einem Gebiet mit hoher Bedeutung für den Grundwasserschutz mittlere Beeinträchtigungen 

zu erwarten. Während der Bauphase sind für den Umweltbelang Beeinträchtigungen durch 

Unfälle nicht auszuschließen. Bei Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften ist das Risiko je-

doch zu relativieren. Oberflächenwasser sind im Gebiet nicht vorhanden. Das Planungsge-

biets ist in der Hochwassergefahrenkarte als HQ extrem dargestellt. 

Die Beeinträchtigungen der Umweltbelange Landschaftsbild und Erholung sind durch die 

Beanspruchung einer unbebauten Freifläche von geringer bis mittlerer Bedeutung. 

Während der Bauphase sind durch die zu erwartenden Lärm- und Schadstoffbelastungen 

temporäre Beeinträchtigungen für den Umweltbelang Mensch/Erholung und Wohnen zu 

erwarten.  

Vorkommen von Kultur- und Sachgütern sind für das Planungsgebiet derzeit nicht bekannt. 

Es fanden archäologische Sondierungen im Planungsgebiet statt, die jedoch keine Befunde 

ergaben.  

Zum Ausgleich unvermeidbarer Eingriffe in den Naturhaushalt sind Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen vorgesehen, die im Verfahrensverlauf näher erläutert werden. 

 

8 Quellen 

• Daten aus dem Umweltinformationssystem (UIS) der Landesanstalt für Umwelt, Messung 

und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) 

• REGIONALPLAN Südlicher Oberrhein 1995 und Fortschreibung seit 2010 (Stand Offenla-

geverfahren zur Gesamtfortschreibung, April 2016) 

• Landschaftsrahmenplan Südlicher Oberrhein (Stand Sept. 2013) 

• Fortschreibung des Flächennutzungsplanes des Gemeindeverwaltungsverbandes Müll-

heim-Badenweiler aus dem Jahr 2011 

• TRINATIONALE ARBEITSGEMEINSCHAFT REKLIP, 1995; Klimaatlas Oberrhein Mitte – Süd, 

Atlas und Textband 
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• REGIONALVERBAND SÜDLICHER OBERRHEIN (Hrsg.) (2006): Regionale Klimaanalyse Süd-

licher Oberrhein (REKLISO) 

• ÖKOKONTOVERORDNUNG (ÖKVO) (2010): Verordnung des Ministeriums für Umwelt, 

Naturschutz und Verkehr über die Anerkennung und Anrechnung vorzeitig durchgeführ-

ter Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen. Fassung vom 19.12.2010. 

• Arbeitshilfe „Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung" 

(LUBW, 2012) 

• LGRB (2017); Digitale Bodenkarte und Geologische Karte von Baden-Württemberg M 1 : 

50.000 des LGRB 

 

9 Integrierter Grünordnungsplan 

9.1 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen 

Grundlage der Eingriffs-/Ausgleichbilanzierung ist das Bewertungsverfahren der Ökokonto-

verordnung. Die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden - Württem-

berg (LUBW) bietet mit diesem Verfahren eine Anleitung zur Bewertung von Biotoptypen 

sowie der Anerkennung und Anrechnung zur Kompensation von Eingriffsfolgen. Kernpunkt 

des Verfahrens ist eine standardisierte Bewertung auf der Basis einer 64-Punkte-Skala (ein-

geteilt in 5 Stufen), die jedem Biotoptyp einen Grundwert zuweist. Diesen Grundwerten 

können je nach Zustand des Biotoptyps Zu- und Abschläge angerechnet werden. Zusätzlich 

zu der Bewertung des Umweltbelangs Arten und Biotope findet in dieser Untersuchung eine 

beschreibende Bewertung der übrigen Umweltbelange statt (Wasser, Klima, Landschaftsbild, 

Erholung, Fläche, Mensch/Wohnen, Sach- und Kulturgüter). Hier wurde eine 5-stufige Klassi-

fizierung vorgenommen (sehr gering - gering - mittel - hoch - sehr hoch). 

Bei den umweltrelevanten Maßnahmen ist zwischen Vermeidungs- und Minimierungsmaß-

nahmen einerseits und Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen andererseits zu unterscheiden. 

Bei den Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen handelt es sich zunächst um allgemei-

ne umweltschützende Maßnahmen, die unter Würdigung der örtlichen Situation, der ge-

planten Nutzungen und den in der Bestandanalyse festgestellten Wertigkeiten von Natur 

und Landschaft im Rahmen der Abwägung im Bebauungsplan festgesetzt wurden. Sie sind 

Bestandteil der städtebaulichen Konzeption und beruhen im Wesentlichen auf den in § 1 

BauGB formulierten Anforderungen nach nachhaltigen städtebaulichen Entwicklungen.  

Die mit dem Eingriff verbundenen Beeinträchtigungen der Umweltbelange, die nicht ver-

mieden oder vermindert werden können, werden dagegen soweit wie möglich im Rahmen 

der Abwägung ausgeglichen. Sie bemessen sich aus Art und Schwere der zu erwartenden 
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Eingriffe unter Berücksichtigung der positiven Wirkung der Vermeidungs- und Minimie-

rungsmaßnahmen. Die Beurteilung des Vorhabens, d. h. die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz, wird 

im Zusammenhang mit den Ausgleichmaßnahmen dargestellt. 

9.1.1 Vermeidung und Verringerung von Eingriffen 

9.1.1.1 Boden 

Die nachfolgenden Bestimmungen sollen dazu dienen, die Erhaltung des Bodens und seiner 

Funktionen zu sichern. Nach § 1 und § 7 BBodSchG ist insbesondere bei Baumaßnahmen auf 

einen sparsamen, schonenden und haushälterischen Umgang mit Boden zu achten. Weiter-

hin sind Entsprechend § 1 BBodSchG „schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, [...] und 

Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen." 

Allgemeine Bestimmungen zum Bodenschutz  

• Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur so viel Mutterboden abgeschoben 

wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. Unnötiges Be-

fahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflächen ist zu vermei-

den. 

• Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt beim 

Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen. 

• Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von 

Mutterboden und Unterboden durchzuführen. 

• Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum Zwecke des Massen-

ausgleichs, der Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des Urgeländes 

nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die Auffüllung ist 

ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 

• Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; er darf nicht als An- bzw. 

Auffüllmaterial für Mulden, Baugruben, Arbeitsgraben usw. benutzt werden. 

• Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder er-

hebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden kön-

nen, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden. 

Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden  

• Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in Anspruch 

genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwenden (Grünan-

lagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwertbar auf geeigneten 

(gemeindeeigenen) Flächen in Mieten zwischenzulagern. 

• Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m hoch 

locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet ist. 
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• Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auflo-

ckerung bis an wasserdurchlässige Schichten zu beseitigen, damit ein ausreichender 

Wurzelraum für die geplante Bepflanzung und eine flächige Versickerung von Ober-

flächenwasser gewährleistet sind. 

▪ Die Auftragshöhe des verwendeten Mutterbodens soll 20 cm bei Grünanlagen und 

30 cm bei Grabeland nicht überschreiten. 

Bodenschutzkonzept 

• Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass gemäß der am 01.01.2021 in Kraft ge-

tretenen Änderung des Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetzes (§ 2 Absatz 3 

LBod-SchAG) der Vorhabenträger für die Planung und Ausführung des späteren Vor-

habens ein Bodenschutzkonzept zur Gewährleistung eines sparsamen, schonenden 

und haushälterischen Umgangs mit dem Boden zu erstellen hat, sofern das Vorhaben 

auf eine nicht versiegelte, nicht baulich veränderte oder unbebaute Fläche von ≥ 

5000 m² einwirkt.  

• Weitergehende Informationen zum Thema „Bodenschutzkonzept" erteilt die untere 

Bodenschutzbehörde (Fachbereich Wasser und Boden) beim Landratsamt Breisgau-

Hochschwarzwald. 

9.1.1.2 Natur- und Artenschutz 

• Maßnahmen zur Ein- und Durchgrünung der geplanten Fläche für Gemeinbedarf 

• Gehölzbeseitigungen und das Abschieben der Vegetationsschicht auf der Fläche sind 

nur außerhalb der Vogelschonzeiten, also im Zeitraum von 01.10. bis 28./29.02. eines 

jeden Jahres, erlaubt. 

• Sollten Höhlenbäume gefällt werden, sind diese vorab durch eine Fachperson auf Be-

satz zu prüfen. Die Prüfung und der Verschluss von Höhlenbäumen sind nur außer-

halb der Fortpflanzungs- und Überwinterungszeit von Fledermäusen in der Zeit hoher 

Aktivität (warme Tage) zwischen Mitte September und Ende Oktober eines jeden Jah-

res durchzuführen. 

• Insbesondere zur Förderung von gebäudebewohnenden Vogelarten wie dem 

Haussperling und dem Hausrotschwanz wird auf die Vielzahl an Möglichkeiten zur In-

stallation von Nisthilfen und Quartieren für Vögel und Fledermäuse aufmerksam ge-

macht. Informationen dazu können auf der Internetseite http://www.artenschutz-

am-haus.de/ abgerufen werden. 

• Für die insekten- und fledermausfreundliche Beleuchtung gemäß der speziellen ar-

ten-schutzrechtlichen Prüfung gilt Folgendes: 
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▪ Lichtwirkungen sind so zu steuern, dass sie hinsichtlich Helligkeit und räumli-

cher Ausdehnung (z. B. Pollerleuchten) nur das absolut notwendige Minimum 

erfüllen. 

▪ Es sind Leuchtmittel zu verwenden, die als insekten- und fledermausfreund-

lich gelten. Dies sind entweder die „Bat-Lamp“ von Innolumis oder „Fortimo 

ClearField“ von Philips (SPOELSTRA et al. 2017). 

▪ Die Zeiten, in denen die Leuchten eingeschaltet werden, sind durch „Light-

on-de-mand“-Lösungen (z. B. Schaltung mittels Bewegungsmelder) zu mini-

mieren. 
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9.1.2 Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz 

9.1.2.1 Arten und Biotope 

Tabelle 1: Bewertung des Bestandes nach Ökokontoverordnung (nach digitalen Grundlagen 

ermittelt): 

Nr. Nutzung & Biotopcode Bestand 
(m²) 

Feinmo-
dul/ 

Planmodul 
ÖP/m² 

Gesamt 
ÖP 

1 Acker (37.11) 19.400 4 - 8 4 77.600 

2. 
Mehrjährige Sonderkultur- Baumschule 
oder Weihnachtsbaumkultur (37.27) 

8.747 4 - 12 6 52.482 

3. Feldhecke mittlerer Standorte (41.22) 537 10 - 17 -27 14 7.518 

4. Fettwiese mittlerer Standorte (33.41) 333 8 - 13 - 19  10 3.330 

5. Pionier- Ruderalvegetation (35.60) 5.569 8 - 11 - 15 11 61.259 

6. Einzelbaum (45.30b) 
1Stk. (StU 
188 cm) 

3 - 6 6 1.128 

7. Einzelbaum (45.30b) 
1Stk. (StU 
126 cm) 

3 - 6 6 756 

8. Einzelbaum (45.30a) 
1 Stk. (StU 

94 cm) 
4 - 8 8 752 

9. 
Weg mit wassergebundener Decke, Kies 
oder Schotter (60.23) 

642 2 - 4 2 1.284 

10. 
Weg mit Wassergebundene Decke, Kies 
oder Schotter (60.23) 

932 2 - 4  3 2.796 

11. Völlig versiegelte Straße (60.21) 500 1 1 500 

 Summe 36.660   209.405 
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Tabelle 2: Bewertung der Planung nach Ökokontoverordnung (nach digitalen Grundlagen 

ermittelt):  

Nr. Nutzung & Biotopcode 
Planung 

(m²) Planmodul ÖP/m² Gesamt ÖP 

1. 
Wohngebiet WA1 mit 10.227 m² (GRZ = 
0,35)     

 
max. Versiegelung incl. Nebenanlagen 
55 % (60.10)  5.625 1 1 5.625 

 Kleine Grünfläche (60.50) 4.602 6 6 27.612 

2. 
Wohngebiet WA2 mit 5.156 m² (GRZ = 
0,50)     

 
max. Versiegelung incl. Nebenanlagen 
und Tiefgaragen 80 % (60.10)  4.125 1 1 4.125 

 Kleine Grünfläche (60.50) 1.031 6 6 6.186 

3. 
Wohngebiet WA3 und WA4 mit 9.319 
m² (GRZ = 0,40)     

 
max. Versiegelung incl. Nebenanlagen 
und Tiefgaragen 80 % (60.10)  7.455 1 1 7.455 

 Kleine Grünfläche (60.50) 1.864  6 6 11.184 

4. 
Straßenverkehrsfläche (60.20) inkl. Fuß- 
und Radwege 

6.226 1 1 6.226 

5. 
Fläche mit Ver- und Entsorgungsanlage 
(60.40) -Elektrizität 28 1 1 28 

6. 
Öffentliche Grünfläche (Spiel und Sport) 
(60.50) 1.908 4 4 7.634 

7. 
Öffentliche Grünfläche Multifunktions-
fläche 3.598 4 4 14.392 

8. 
Grünfläche- Fortführung der bestehen-

den Grünstrukturen 198 8 - 13 - 19 10 1.980 

9. Neupflanzung Einzelbäume * 23 Stk. 4 - 8 6 11.730 

Summe 36.660   104.177 

Eingriffsbilanz    -105.228 

*Stammumfang bei Pflanzung (20 cm) + erwarteter Stammumfang nach 25 Jahren (65 cm)) x Anzahl der Bäume x Ökopunk-
te (6 ÖP) gemäß Ökokontoverordnung, da langsam und schnell wachsende sowie heimische und nicht-heimische Arten 
zulässig sind sowie aufgrund der Pflanzung in Straßenraum mit entsprechenden Umwelteinflüssen. 
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Durch die geplanten Eingrünungsmaßnahmen im Plangebiet mit der Anpflanzung von stand-

ortgerechten Gehölzen können die Eingriffe in den Umweltbelang Arten/Biotope nur teilwei-

se ausgeglichen werden. Es verbleibt ein Kompensationsdefizit von 105.228 Ökopunkten.   

Schutzgutübergreifende Maßnahmen außerhalb des Plangebietes 

Zum vollständigen Ausgleich der Eingriffe in den Umweltbelang Arten/Biotope werden ex-

terne Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebiets mit einem Wert von insgesamt 

412.488 Ökopunkten durchgeführt, welche die Eingriffe kompensieren. Es verbleibt ein 

Überschuss von 307.260 Ökopunkten, der zur Kompensation des Umweltbelangs Boden 

angerechnet werden kann: 

Tabelle 3: Beschreibung der externen Ausgleichsmaßnahmen E 1 bis E 3 aus dem Ökokonto 

der Stadt Müllheim 

Nr. Name Planung in m² 
Aufwertung 

Ökopunkte 

E 1 Maßnahme 045 14.000 56.000 

E 2 Maßnahme 061  ca. 170 60.621 

E 3 
Waldrefugium 3/9 „Hochwald Lamperts-

graben“   
73.967 295.867 

Summe  412.488 

In den nachfolgenden Abschnitten werden die externen Ausgleichsflächen in ihrem jetzigen 

und zu entwickelnden Zustand beschrieben. Die Maßnahmen werden aus dem Ökokonto der 

Stadt Müllheim asugebucht. 

 Maßnahme E 1  

Maßnahme 045 aus dem Ökokonto der Stadt Müllheim (s. Anlage 4): 

Als spezielle Artenschutzmaßnahme wurde auf einer Waldfläche auf Flurstück 7206, Gemar-

kung Müllheim durch verschiedene punktuelle und vernetzende Maßnahmen die Habitateig-

nung für das Auerhuhn auf einer Fläche von insgesamt 20.000 m² geschaffen bzw. verbessert 

(siehe Lageplan Anlage 4). 

Folgende Maßnahmen wurden festgelegt und umgesetzt: 

- Schaffung von kleinen Freiflächen (Durchmesser ca. 20 – 30 m²) zur Erhaltung und 

Förderung der Heidelbeere als Hauptnahrungspflanze des Auerhuhns. 

- Beseitigung von dichtem Jungwuchs, sperrigen, unterständigen Buchen und Fichten-

gruppen zur Schaffung lichterer Waldstrukturen. 
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- Verbund der Freiflächen durch lichte Korridore. 

- Erhaltung einzelner tief belasteter Fichten, Bereiche mit locker stehender Naturver-

jüngung sowie breitkroniger Nahrungs- Balz- und Schlafbäume.  

Hierfür wurde nach Absprache der Unteren Naturschutzbehörde ein Zugewinn von 80.000 

Ökopunkten (Pauschal 4ÖP/ m²) festgelegt. 

Dem Vorhabensbezogenen Bebauungsplan „Untere Wangen Sondergebiet Einzelhandel- 

Bau- und Gartenmarkt“ wurden bereits 24.000 Ökopunkte (30%) für den Ausgleich entstan-

dener Defizite der Umweltbelänge zugeordnet. Es verbleibt ein Restbetrag von 56.000 Öko-

punkten (70%), der für den entstehenden Ausgleich des aktuellen Vorhabens angerechnet 

werden kann. 

 

 Maßnahme E 2  

Maßnahme 061 aus dem Ökokonto der Stadt Müllheim (s. Anlage 5): 

Am Innerberg auf den Flurstücken 2864, 2804 und 2805, Gemarkung Niederweiler wurden-

unter Berücksichtigung vorhandener geschützter Trockenmauern (§30 BNatSchG) - ca. 170 

m² Trockenmauen an südexponierten Rebböschungen saniert (siehe Lageplan Anlage 5). 

Hierfür wurde nach Absprache der Unteren Naturschutzbehörde ein Zugewinn von 623.772 

Ökopunkten (Herstellungskosten:155.943 € * 4ÖP) festgelegt. 

Dem Bebauungsplan „Am langen Rain“ wurden bereits 563.151 Ökopunkte (ca. 90%) für den 

Ausgleich entstandener Defizite der Umweltbelänge zugeordnet. Es verbleibt ein Restbetrag 

von 60.621 Ökopunkten (ca. 10%), der für den entstehenden Ausgleich der Defizite des vor-

liegenden Bebauungsplans angerechnet werden kann. 

 

 Maßnahme E 3  

Waldrefugium 3/9 „Hochwald Lampertsgraben“, Gemeindewald Müllheim, Distr. III Hoch-

wald, Flstk,. Nr. 7206, Gemarkung Müllheim aus dem Ökokonto der Stadt Müllheim (s. 

Anlage 6) 

Die Maßnahmenfläche besitzt eine Fläche von 116.000 m² und liegt auf dem Flst. Nr. 7206 

der Gemarkung Müllheim. Es handelt sich um einen Tannen-Buchen-dominierter 

Bergmischwald, stufig und altersgemischt, an einem steilen Winterhang (schattig, gut was-

serversorgt). Manche starke Tannen sind bereits absterbend, das dürfte sich bei weiteren 

trockenen und heißen Jahren fortsetzen. Es ist aber noch ein ausreichendes Reservoir für das 

Nachwachsen von Altbäumen da, zusätzlich steigt bei Stilllegung der Anteil von Totholz. 
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In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde soll diese Fläche aus der forstwirt-

schaftlichen Nutzung genommen und als Waldrefugium unter Berücksichtigung des Alt- und 

Totholzkonzepts ausgewiesen werden. Die gesamte Fläche befindet sich im Naturpark 

Südschwarzwald (SG-Nr.6) und grenzt westlich direkt an das Natura 2000-Gebiet (Schutzge-

bietsnummer 8211341: „Markgräfler Hügelland mit Schwarzwaldhängen“). Innerhalb des 

Waldrefugiums liegen außerdem ca. 91.436 m² des Waldbiotops „Althölzer Rauhe Halden“ 

(Biotop- Nr. 281123153158) sowie am nördlichen Rand noch ein kleiner Bereich des Waldbi-

otops „Schluchtwald am Klemmbach“ (Biotop- Nr. 281123153161). Die Fläche von insgesamt 

116.000 m² wird im Rahmen der Forsteinrichtung als Waldrefugium ausgewiesen (siehe La-

geplan Anlage 6). 

Die Aufwertungsmaßnahme erfolgt gemäß Ökokontoverordnung pauschal mit 4 ÖP/ m². 

Somit ergibt sich eine Aufwertung um 464.000 Ökopunkte. Für den Ausgleich für den Be-

bauungsplan „An der Sandgrube“ wird eine Fläche von 73.967 m² (295.867 Ökopunkte, 

ca.63,76%) aus dieser Maßnahme angerechnet.  

 

9.1.2.2 Boden 

Eingriff 

Der Umweltbelang Boden wird gemäß der Arbeitshilfe „Das Schutzgut Boden in der natur-

schutzrechtlichen Eingriffsregelung" (LUBW, 2012) mit seinen einzelnen Bodenfunktionen 

bilanziert: 

▪ Natürliche Bodenfruchtbarkeit 

▪ Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 

▪ Filter und Puffer für Schadstoffe 

▪ Sonderstandort für naturnahe Vegetation. 

Mit Hilfe von Kenngrößen des Bodens werden diese Funktionen entsprechend ihrer Leis-

tungsfähigkeit in die Bewertungsklassen 0 (versiegelte Flächen, keine Funktionserfüllung) bis 

4 (sehr hohe Funktionserfüllung) eingeteilt. Für die Bodenfunktion „Sonderstandort für na-

turnahe Vegetation“ werden nur Standorte der Bewertungsklasse 4 (sehr hoch) betrachtet. 

Erreicht die Bodenfunktion „Sonderstandort für naturnahe Vegetation“ die Bewertungsklas-

se 4 (sehr hoch), erhält der Boden auch in der Gesamtbewertung die Wertstufe 4. 

In allen anderen Fällen wird die Wertstufe des Bodens, durch das Bilden des arithmetischen 

Mittelwerts, aus der (Einzel-)Bewertung der weiteren drei Bodenfunktionen ermittelt. 

Insgesamt findet im Planungsgebiet eine zusätzliche Flächenversiegelung von ca. 2,17 ha 

statt. Diese setzt sich wie folgt zusammen: 
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WA 1 (max. Versiegelung 60%) 5.625 m² 

WA 2-4 (max. Versiegelung 80%) 11.580 m² 

Straßenverkehrsfläche 6.226 m² 

Fläche mit Ver- und Entsorgungsanlage 28 m² 

Summe 23.459 m² 

abzgl.  Bestandsversiegelung (Verkehrsfl.) -2.074 m² 

Summe zusätzliche Flächenversiegelung 21.385 m² 

Während der Bauphase findet eine temporäre Beanspruchung von Boden auf ca. 9.405 m² 

statt. Bei sachgerechtem Umgang mit Boden und Einhaltung der Bestimmungen zum Boden-

schutz während der Bauphase (vgl. Kap. 5.1.2 und 9.1.1) können Veränderungen des Boden-

gefüges minimiert werden. Nach der Bauphase sind die temporär beanspruchten Böden 

durch geeignete Maßnahmen wieder zur rekultivieren. Da im Gebiet verdichtungsempfindli-

che Böden vorliegen, sind jedoch auch nachhaltige Beeinträchtigungen vorhandener Boden-

funktionen zu erwarten. Daher werden temporär beanspruchte Flächen gemäß der Arbeits-

hilfe „Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung", Kap.4.2 in der 

nachfolgenden Bilanzierung auf folgenden Flächen mit einem Abschlag (10 %) berücksichtigt: 

Kleine Grünfläche, WA 1- 4 7.497 m² 

Öffentliche Grünfläche Spiel und Sport 1.908 m² 

Summe 9.405 m² 

Im Falle von Versiegelungen ist die Wertstufe nach dem Eingriff 0 und der Umfang des Ein-

griffdefizits entspricht der Wertstufe des Bodens vor der Versiegelung. 

Auf den auf dem Plan als „Multifunktionsflächen Spiel und Sport sowie der als „Grünfläche- 

Fortführung der bestehenden Grünstrukturen“ dargestellten Flächen findet laut Planung 

kein Eingriff in den Umweltbelang „Boden“ statt. Diese Flächen sind als Tabuflächen für Bau-

stellen Einrichtung sowie Ablage- und Lagerungsflächen auszuweisen. 
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Tabelle 3: Vorläufige Ermittlung der Bodenbewertung nach Ökokontoverordnung  

 Bodentyp 
Bewertungsklassen 
Bodenfunktionen* 

Wertstufe ÖP/m² 
Versiegelung 

in m² 
Gesamt ÖP 

1. 

Kalkhaltiges Kolluvi-
um aus holozänen 

Abschwemmmassen 
(Flstk. 3678, 

3678/1) 

3.0 - 4.0 – 4,0 3,67 14,68 

6.954 102.085 

Temporäre 
Verdichtung** 

3.135 
4.602 

2 

Kalkhaltiges Kolluvi-
um aus holozänen 

Abschwemmmassen 
(Flst. 3680/1, 3679) 

3.0 -4.0-3.0 
4.0 -3.0-3.0 

3,33 13,32 

14.431 192.221 

Temporäre 
Verdichtung** 

6.270 
8.352 

Summe und Bilanz 307.260 

* Bewertung der einzelnen Bodenfunktionen Natürliche Bodenfruchtbarkeit, Ausgleichskörper im Wasserkreis-
lauf und Filter- und Puffer für Schadstoffe 
**Aufgrund des Verdichtungsempfindlichen Bodentyps fließen temporär beanspruchte Flächen mit 10 % in die 
Bilanzierung mit ein (2.010 m² x 10,68 x 0,10). 

Ergebnis: 

Gemäß den Vorgaben der Ökokontoverordnung wurden die Eingriffe durch die zusätzliche 

Flächenversiegelung innerhalb des Plangebiets bewertet. Hierbei wurde durch Umrechnung 

in Ökopunkte ein Ausgleichsbedarf von 307.260 Ökopunkten ermittelt. 

Zum Ausgleich der Eingriffe in den Umweltbelang Boden sind Ausgleichsmaßnahmen außer-

halb des Plangebiets vorgesehen, die die Eingriffe vollständig kompensieren. 

Kompensationsdefizit gesamt 

Tabelle 4: Kompensationsdefizit insgesamt 

Kompensationsdefizit Umweltbelang Arten und Biotope - 105.228 ÖP 

Kompensationsdefizit Umweltbelang Boden  -307.260 ÖP 

Externe Ausgleichsmaßnahmen 412.488 ÖP 

Kompensationsüberschuss insgesamt 0 ÖP 

Durch die dargestellten schutzgutübergreifenden Maßnahmen können die Eingriffe in den 

Umweltbelang Arten und Biotope sowie Boden vollständig ausgeglichen werden.  

.  
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9.2 Kompensation – Grünplanerische Festsetzungen 

9.2.1 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft nach § 9 Abs. (1) Nr. 20 BauGB  

• Für die öffentliche und private Außenbeleuchtung sind ausschließlich insekten- und fle-

dermausfreundliche Lampen mit warm- bis neutralweißer Lichtfarbe (Farbtemperatur 

un-ter 3.000 Kelvin) und einem Hauptspektralbereich von über 500 Nanometer (z. B. 

LED-Lampen, Natriumdampflampen etc.) oder Leuchtmittel mit einer UV-absorbierenden 

Leuchtenabdeckung zu verwenden. Die Leuchten sind staubdicht und so auszubilden, 

dass eine Lichteinwirkung nur auf die zu beleuchtende Fläche erfolgt und nicht in Rich-

tung des Himmelskörpers sowie der südlich an das Plangebiet angrenzenden Baumreihe 

(Fledermausleitstruktur). Nach oben streuende Fassadenanstrahlung und Himmelsstrah-

ler sind nicht zulässig. 

•  In den Allgemeinen Wohngebieten sind die Dächer der Garagen, Carports und Ne-

benanlagen zu begrünen. Die Substrathöhe muss mindestens 8 cm betragen (zur zu-

lässigen Dachform/Dachneigung von Garagen, Carports und Nebenanlagen siehe ört-

liche Bauvorschriften Ziffer 2.3). 

• In den Allgemeinen Wohngebieten WA2 bis WA4 sind bauliche Anlagen unterhalb der 

Geländeoberfläche (bsp. Tiefgaragen, Keller, Müll- und Abstellräume etc.), soweit sie 

nicht überbaut sind oder als Wege-, Platz- oder Terrassenfläche genutzt werden, mit 

einer mindestens 40 cm dicken Substratschicht zu überdecken und zu begrünen. Bei 

Gehölzpflanzungen ist im Wurzelraum eine Mindestsubstrathöhe von 80 cm zu ge-

währleisten. 

• Oberirdische Stellplätze, öffentliche Fußwege und private Erschließungswege sowie Feu-

erwehrzufahrten sind in wasserdurchlässiger Ausführung (mittlerer Abflussbeiwert ≤ 0,5) 

herzustellen (z. B. Pflaster mit offenen Fugen, Rasengitter oder Schotterrasen etc.). 

• Der Einsatz von Blei, Zink oder Kupfer zur Dacheindeckung oder als Fassadenbaustoff/-

verkleidung ist nur zulässig, wenn sie beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind. 

9.2.2 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 (1) Nr. 25a 

und Abs. 6 BauGB 

• In den Allgemeinen Wohngebieten sind im Bereich der privaten Grundstücksflächen pro 

angefangener 300 m² nicht überbaubarer Grundstücksfläche mindestens 1 Baum und 10 

Sträucher zu pflanzen. Die Art der Pflanzung ist der Pflanzenliste im Anhang (Ziffer 5) zu 

entnehmen. In den Allgemeinen Wohngebieten WA2 und WA4 können hierbei die nach-

folgend festgesetzten, zu pflanzenden Bäume angerechnet werden. 
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• An den im zeichnerischen Teil gekennzeichneten Standorten zur Anpflanzung von Ein-

zelbäumen sind standortregerechte, hochstämmige Laubbäume zu pflanzen und dauer-

haft zu pflegen. Von den eingetragenen Standorten kann in begründeten Fällen (z. B. 

Grundstücksgänge, Straßenbeleuchtung etc.) um bis zu 3,0 m abgewichen werden. 

Pflanzqualität: 3 x verpflanzte Hochstämme, Stammumfang mind. 18-20 cm. Die Art der 

Pflanzung ist der Pflanzenliste im Anhang (Ziffer 5) zu entnehmen. 

• Bei Abgang oder Fällung eines Baumes ist als Ersatz ein vergleichbarer Laub-

baum/Obstbaum oder ein Strauch gemäß der Pflanzenliste im Anhang (Ziffer 5) nach-

zupflanzen, zu pflegen und zu erhalten. 

Hinweise: 

Bei Gehölzpflanzungen ist das Nachbarschutzrecht von Baden-Württemberg zu berück-

sichtigen. 

Rodungen von Bäumen und Gehölzen sind nach § 39 (5) Nr. 2 BNatSchG lediglich außer-

halb der Brutperiode zulässig, also vom 01. Oktober bis zum 28./29. Februar eines jeden 

Jahres. 

Gemäß § 178 BauGB kann die Gemeinde den Eigentümer/die Eigentümerin durch Be-

scheid dazu verpflichten, sein/ihr Grundstück innerhalb einer zu bestimmenden ange-

messenen Frist entsprechend der o. g. Festsetzungen zu bepflanzen. 

9.2.2 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Planungsgebietes 

Für nicht ausgleichbare Eingriffe im geplanten Baugebiet für die Umweltbelange Ar-

ten/Biotope und Boden (vgl. Kapitel 9.1.2) werden ökologische Ausgleichsmaßnahmen au-

ßerhalb des Plangebiets erforderlich. Nach dem BauGB ist die räumliche und zeitliche Ent-

koppelung von Eingriff und Ausgleich möglich. Die Maßnahmen werden über einen öffent-

lich-rechtlichen Vertrag nach § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB zwischen der Stadt Müllheim 

und dem Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Landratsamt Breisgau-

Hochschwarzwald als untere Naturschutzbehörde gesichert. Der Vertrag ist noch vor dem 

Satzungsbeschluss abzuschließen. 

Die externen Maßnahmen E1- e3 sind im Kapitel 9.1.2.1 detailliert beschrieben 

9.3 Zusammenfassende „Eingriffs-/Ausgleichs“- Bewertung gemäß § 15 BNatSchG 

Die genannten Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild werden, soweit mög-

lich, im Sinne des Vermeidungsgebotes verringert und die notwendigen dargestellten Aus-

gleichsmaßnahmen festgesetzt. 
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Bei der unter Punkt 9.1.2.1 dargestellten Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz für Arten und Biotope 

ergibt sich ein Kompensationsdefizit von 105.228 Ökopunkten. Es sind externe Ausgleichs-

maßnahmen vorgesehen, die die Eingriffe vollständig kompensieren. 

Für den Umweltbelang Boden verbleiben nach der Bilanzierung der einzelnen Bodenfunktio-

nen und Anrechnung schutzgutspezifischer Maßnahmen ein Kompensationsdefizit von 

307.260 Ökopunkten. Es sind externe und schutzgutübergreifende Ausgleichsmaßnahmen 

vorgesehen, die die Eingriffe vollständig kompensieren.  

Die Belange der Umwelt in der dargestellten Form sind im Sinne des § 18 Abs. 1 BNatSchG 

und § 1a BauGB gegen die Belange einer für die Gemeinde bedeutsamen Entwicklung ord-

nungsgemäß abzuwägen. 
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10 Pflanzenliste 

 

Mindestgrößen zur Festsetzung der Baum- bzw. Strauchgrößen: 

• Bäume: 3 x v. Hochstämme, Stammumfang 18- 20 cm  

• Sträucher: 2 x verpflanzt, Höhe 60 – 100 cm  

 

Bäume  

Corylus colurna    Baumhasel  

Carpinus betulus ‘Frans fontain’   Hainbuche  

Crataegus laevigata `Paulii`    Rotdorn  

Fraxinus ornus    Blumen-Esche  

Prunus cerasifera    Kirsch-Pflaume  

Sorbus aria     Mehlbeere  

Sorbus aucuparia    Eberesche  

Liriodendron tulipifera   Tulpenbaum  

Liquidambar styraciflua   Amberbaum  

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’  Stadtbirne  

Prunus-Sorten     Kirsche  

 

Solitärgehölze u. Ziergehölze  

Amelanchier canadensis   Felsenbirne  

Viburnum lantana    Wolliger Schneeball  

Cornus – Arten    Hartriegel  

Buddleya davidii    Sommerflieder  

Deutzia spec.     Deutzien  

Forsythia     Forsythie  

Kolkwitzia     Kolkwitzien  

Malus      Zierapfel  
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Philadelphus spec.    Pfeifenstrauch  

Prunus laurocerasus    Kirschlorbeer  

Spiraea spec.    Spiersträucher  

Syringa vulgaris    Flieder  

Rosa spec.     Strauchrosen  

Prunus     Zierkirsche 
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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Im Ortsteil Hügelheim der Stadt Müllheim wird im Rahmen des Bebauungsplans „Ob dem 
Dorf“ eine Grünfläche überplant. Das Gebiet befindet sich angrenzend an ein Wohngebiet 
südlich der Sehringer Straße und westlich der Straße Ob dem Dorf. 

Aufgrund der Habitatstrukturen mit verschiedenen Gehölzen wie Einzelbäumen, Hecke, 
Baumreihe und Christbaumkultur ist das Untersuchungsgebiet als Bruthabitat für Vögel 
geeignet. Dieser Lebensraum für Vögel wird durch weitere Strukturen wie Holzstapel, 
Hochstauden sowie Ackerflur ergänzt. In der sich anschließenden Wohnbebauung sind 
Hausgärten zu erwähnen, die in Kombination mit dem geplanten Baugebiet weiteren Vo-
gelarten als Habitat dienen. 

Weiterhin konnte aufgrund des Bewuchses nicht ausgeschlossen werden, dass sich wichtige 
Leitstrukturen für Transferflüge von Fledermäusen auf der Fläche befinden oder diese als 
Jagdgebiet genutzt werden. Die Bäume könnten zudem Fledermausquartiere bieten. Auch 
das Vorkommen verschiedener Reptilienarten, wie der Zauneidechse (Lacerta agilis) und 
der Schlingnatter (Coronella austriaca) war auf Grund der vorhandenen Habitatstrukturen 
denkbar. 

Das Überbauen der Fläche könnte daher dazu führen, dass Lebensstätten besonders oder 
streng geschützter Arten dieser drei Tiergruppen zerstört und/oder einzelne Individuen 
getötet werden. Im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) sollte 
daher geklärt werden, ob es durch das Vorhaben ggf. zu einer Beeinträchtigung besonders 
und streng geschützter Vogel-, Fledermaus- und Reptilienarten (entsprechend § 44 Abs. 1 
Sätze 1 bis 3 BNatSchG) kommen kann. 

Die Erfassung der Vögel fand in den Monaten März bis Juni statt und wurde insgesamt an 
vier Terminen durchgeführt. Um die Bedeutung der Fläche für Fledermäuse zu ermitteln, 
wurden zwischen Mai und August 2019 mehrere Detektorbegehungen durchgeführt. 
Zusätzlich erfolgte bereits im Frühjahr 2019 eine Kartierung potentieller Fledermaus-
quartiere in den betroffenen Baumbeständen. Die Reptilienvorkommen wurden anhand 
mehrerer Sichtkontrollen sowie durch künstliche Verstecke zwischen April und September 
2019 ermittelt. Die Ergebnisse dieser Erhebungen sowie die darauf aufbauende Konflikt-
analyse und artenschutzrechtliche Beurteilung werden mit diesem Gutachten vorgelegt. 

2 Rechtlicher Hintergrund 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung wird zunächst geprüft, welche 
zulassungskritischen Arten im Projektgebiet vorkommen könnten. In einem weiteren Schritt 
wird beurteilt, ob diese Arten im Sinne des § 44 BNatSchG vom Vorhaben beeinträchtigt 
werden könnten. Sind Vorkommen dieser Arten auf Grund fehlender Lebensräume 
auszuschließen, können auch keine erheblichen Beeinträchtigungen erwartet werden. Kann 
eine solche Beeinträchtigung zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, ist für die 
betreffenden Arten im Vorfeld der Projektrealisierung eine Artenschutzprüfung mit Art-
Erfassungen durchzuführen. 

Die rechtlichen Grundlagen der Artenschutzprüfung werden insbesondere im Kapitel 5 
‚Schutz der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten, ihrer Lebensstätten und Biotope‘ und 
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hier insbesondere in den §§ 44 (Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte 
andere Tier- und Pflanzenarten) und 45 (Ausnahmen) des Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) geregelt. 

Diese Vorschriften werden in § 44 Abs. 1 konkret genannt. Demnach ist es verboten: 

 wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 
zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Verletzungs- und Tötungsverbot), 

 wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert (Störungsverbot), 

 Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 
geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören 
(Schädigungsverbot). 

In § 44 Abs. 5 wird für nach § 17 zulässige Eingriffe relativiert, dass keine Verstöße gegen 
das Verbot nach Abs. 1 vorliegen, wenn betreffend 

 Abs. 1 Nr. 1 (Tötungsverbot, s.o.) 

die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungsrisiko für 
Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese 
Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten 
Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann. 

 Abs. 1 Nr. 1 (Verletzungs-und Tötungsverbot, s.o.) 

die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen 
Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer 
Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die 
Erhaltung der  ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese 
Beeinträchtigungen  unvermeidbar sind. 

 Abs. 1 Nr. 3 (Schädigungsverbot, s.o.) 

die ökologische Funktion der vom Eingriff oder Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 
wird. 

Soweit erforderlich, können dazu auch vorgezogene Ausgleichmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen) festgesetzt werden. Werden Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. 
Abs. 5 BNatSchG mit Bezug auf die streng geschützten Arten erfüllt, müssen für eine 
Projektzulassung die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG erfüllt sein. 
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3 Untersuchungsmethoden 

3.1 Untersuchungsgebiet 

Die etwa 2,5 ha große Fläche befindet sich am südwestlichen Ortsrand von Hügelheim 
(Abb. 1). Der südliche Teil der Fläche wird landwirtschaftlich genutzt (Abb. 2) und war im 
Untersuchungszeitraum teilweise mit Mais bestanden. Das südliche Ende des Gebiets wird 
begrenzt durch eine Baumreihe. Beim nördlichen Teil der Fläche handelt es sich um eine 
ehemalige Christbaumplantage, die durch ein Gartenbauunternehmen derzeit für Holz-
arbeiten genutzt wird. Die Fläche ist teilweise noch mit kleinen Nadelbäumen bestanden, 
auf kleinem Raum befinden sich Buchssträucher. Der westliche Teil der Fläche wird für die 
Holzarbeiten und zur Lagerung von „Big Packs“ genutzt, zudem befinden sich hier 
zahlreiche ausrangierte Fahrzeuge und sonstige Arbeitsmaterialien. Der nicht genutzte Teil 
der Fläche liegt brach und die Vegetation wächst über den Sommer hoch auf. Durch eine 
Hecke wird die Fläche abgetrennt vom südlichen Teil des Untersuchungsgebiets. 

 
Abb. 1: Lage des Untersuchungsgebiets am Ortsrand von Hügelheim (Kartenhintergrund: LGL, 

www.lgl-bw.de). 
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Abb. 2: Der südliche Teil der Fläche wird landwirtschaftlich genutzt und ist durch eine Hecke vom 
nördlichen Teil abgebgrenzt (oben links), der nördliche Teil der Fläche ist teils mit kleinen 
Nadelbäumen bestanden (oben rechts) und liegt in großen Teilen brach (Mitte links), teils 
wird er für Holzarbeiten und zur Lagerung von „Big Packs“ und anderer Materialien ge-
nutzt (Mitte rechts), im Bereich zwischen Hecke und Christbaumkultur ist krautige Vege-
tation (unten rechts) und neben kleinen Christbäumen sind auch wenige große Nadelge-
hölze vorhanden (unten links). 

3.2 Erfassung der Vögel 

Es werden insgesamt vier Begehungen im Zeitraum März bis Juni mit einer Beobach-
tungszeit von je 1 h als ausreichend angesehen. 

Die Untersuchungen werden nach den „Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel 
Deutschlands“(SÜDBECK et al. 2005) durchgeführt. Während der Erhebungen wurde das Un-
tersuchungsgebiet nach der Linienkartierung untersucht, d.h. entlang von festgelegten Li-
nien werden nach Sicht und artspezifischen Lautäußerungen die Vogelarten erfasst. Dabei 



_________________________________________________________________________________________________________
 IFÖ _____________ 

SaP zum BG „Ob dem Dorf“ Hügelheim der Stadt Müllheim  6 

wird darauf geachtet, dass sowohl alle an das Untersuchungsgebiet angrenzenden Randbe-
reiche als auch jene innerhalb des Untersuchungsgebiets gelegenen Bereiche durch die 
Kartierung erfasst werden. Alle beobachteten Vogelarten werden aufgelistet. Revieranzei-
gende Merkmale wie singende/balzende Männchen, Revierauseinandersetzungen, Paare 
oder Altvögel mit Futter oder Nistmaterial und bettelnde Jungen finden besondere Berück-
sichtigung. Es wird insbesondere nach wertgebenden Arten (Arten der EU-Vogelschutzricht-
linie, streng geschützte Arten nach BArtSchV) gesucht. 

Am 27. März 2019 wurde das Untersuchungsgebiet erstmals in den frühen Morgenstunden 
begutachtet und schließlich fand am 7. Juni die letzte Erfassung statt (Tab. 1). 

Tab. 1: Erfassungstermine für Vögel.  

Erhebung Datum Uhrzeit Temperatur Witterung 

1 27.03.2019 7:00 bis 8:00 Uhr   0°C sonnig 

2 11.04.2019 8:00 bis 9:00 Uhr   5°C bedeckt 

3 07.05.2019 7:00 bis 8:15 Uhr   3°C sonnig 

4 07.06.2019 6:30 bis 7:30 Uhr 12°C sonnig 

3.3 Ermittlung der Fledermausvorkommen 

3.3.1 Recherche bereits vorhandener Daten zu Fledermausvorkommen 

Um einen Überblick über das im Untersuchungsgebiet zu erwartende Artenspektrum zu 
bekommen, wurden bereits vorhandene Daten zu Fledermausvorkommen in der näheren 
Umgebung ausgewertet. In der Baden-Württemberg-weiten Fledermausdatenbank der 
Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz Baden-Württemberg e.V. (AGF) werden seit Mitte 
der 90er Jahre Fledermausnachweise gesammelt. Diese sowie eigene Daten wurden für das 
vorliegende Gutachten ausgewertet, wobei Nachweise, die nicht älter sind als 15 Jahre, aus 
einem Umkreis von 5 km um das Untersuchungsgebiet herangezogen wurden. 

3.3.2 Kartierung potentieller Quartierbäume 

Zahlreiche Fledermausarten beziehen regelmäßig Quartiere in Bäumen. In Baden-
Württemberg werden Wochenstuben- und/oder Winterquartiere in Bäumen typischer-
weise von den Arten Nymphen-, Wasser-, Brandt-, Fransen-, Bechsteinfledermaus, Abend-
segler, Kleinabendsegler, Mückenfledermaus, Braunes Langohr und Mopsfledermaus 
genutzt. Die Nutzung von Baumquartieren als Einzel- und/oder Paarungsquartier ist nahezu 
für alle vorkommenden Arten nachgewiesen. 

Generell werden zwei Typen von Quartieren unterschieden, welche noch weiter nach ihrer 
Entstehung spezifiziert werden können, wobei häufig fließende Übergänge vorhanden sind: 

• Höhle: Spechthöhle (SH), Fäulnishöhle (FH), Astloch (AL) 

• Spalte: Rindenschuppe (RS), Spechtloch (SL), Stammriss (SR), sonstige 
 Spaltenquartiere (SQ) 

Die Nutzung von Baumquartieren reicht von Einzel- und Balz-/Paarungsquartieren über 
Wochenstubenquartieren bis zu Winterquartieren. Als Einzelquartiere kommen von kleinen 
Spaltenquartieren bis zu Spechthöhlen alle Quartierarten in Frage. Wochenstubenquartiere 
sind überwiegend in größeren Höhlenquartieren zu finden, von manchen Arten werden je-
doch auch größere Rindenschuppen als Wochenstubenquartiere genutzt (z.B. Mopsfleder-
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maus). Als Winterquartiere kommen meist nur frostsichere Höhlenquartiere in Frage, die 
eine entsprechende Wandstärke voraussetzen. 

Zur Ermittlung potentiell geeigneter Fledermausquartiere wurde am 02.04.2019 eine 
Begehung der beiden Planungsflächen durchgeführt. Zu dieser Zeit war das Laub über-
wiegend noch kaum ausgeschlagen und somit eine bessere Sicht auf die potentiellen Quar-
tiere vorhanden. Erfasst wurden alle vom Boden aus sichtbaren potentiellen Fledermaus-
quartiere wie Höhlungen in Bäumen und Ästen, Spalten, Risse und Rindenschuppen. Von 
den gefundenen potentiellen Quartieren wurden die geografischen Koordinaten mit Hilfe 
eines GPS-Geräts festgehalten. Es wurde jeweils die Quartierart, die Höhe des Quartiers, 
die Baumart sowie der Brusthöhendurchmesser dokumentiert. Auszugsweise erfolgte eine 
fotografische Dokumentation. Eine Bewertung der einzelnen potentiellen Quartiere erfolg-
te in drei Stufen von „geringem Quartierpotential“ (in der Regel für Einzeltiere geeignet) 
über „mittleres Quartierpotential“ (für kleinere Fledermausgesellschaften, z.B. Paarungs-
gesellschaften geeignet) zu hohem Quartierpotential (für Wochenstuben geeignet).   

3.3.3 Kombinierte Sicht- und Detektorbegehungen  

Am 13.05., 24.06., 10.07. und 08.08.2019 erfolgten bei günstigen Witterungsbedingungen 
Detektorbegehungen mit Sichtbeobachtung zur Identifikation von Jagdaktivität und 
Flugstraßen im Untersuchungsgebiet (Tab. 2). Beobachtet wurde jeweils von Sonnenunter-
gang bis 2 Stunden nach Sonnenuntergang. Zunächst wurde für ca. 1 Stunde ein Beobach-
tungspunkt an einer der potentiellen Leitstrukturen eingenommen, um zu überprüfen, ob 
diese von Fledermäusen zur Ausflugszeit genutzt werden (Abb. 3). Bei der ersten Begehung 
am 13.05. konnte an zwei Punkten beobachtet werden, da die Begehung mit zwei Personen 
stattfand. Am 24.06. wurde der Beobachtungspunkt aufgrund der geringen Aktivität nach 
etwa 45 min gewechselt. Im Anschluss an die Sichtbeobachtung wurde das gesamte Unter-
suchungsgebiet abgelaufen. Um die Fledermausrufe hörbar zu machen, wurden Ultraschall-
Detektoren (Batlogger, Elekon AG, Schweiz oder Petterson D1000X, Petterson, Schweden) 
eingesetzt, die auch eine Aufnahmefunktion besitzen, so dass eine spätere Software-
gestützte Auswertung der Rufe möglich ist. Die Rufe der beobachteten Fledermäuse 
wurden aufgenommen, jeweils die Zeit und das Verhalten notiert und der jeweilige Stand-
ort mittels GPS eingemessen. Die aufgezeichneten Rufe wurden mit der Software 
„BatSound-Sound Analysis“ (Version 4.0) manuell bestimmt und den Arten bzw. Arten-
gruppen zugeordnet. Die manuelle Bestimmung erfolgte anhand typischer Werte der Ruf-
Parameter wie z.B. charakteristische Frequenz, Frequenzverlauf und Ruflänge (vgl. 
BOONMAN et al. 2010; RUSS 2012). 

Tab. 2: Erfassungstermine der Detektorkontrollen.  

Erhebung Datum Uhrzeit Temperatur Witterung 

1 13.05.19 20:50-23:20 15-10°C leicht bewölkt, leichter Wind 

2 24.06.19 21:30-23:30 25-20°C leicht bewölkt, leichter Wind 

3 10.07.19 21:30-23:30 20-14°C leicht bewölkt, windstill 

4 08.08.19 21:00-23:00 25-20°C wolkenlos, windstill 
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Abb. 3: Sichtbeobachtungspunkte und Transekte im Untersuchungsgebiet (Kartenhintergrund: 

LGL, www.lgl-bw.de). 

3.4 Reptilien 

Um vorkommende Reptilienarten im Untersuchungsgebiet zu erfassen, wurden Sichtbe-
obachtungen durchgeführt und künstliche Verstecke (KV) ausgebracht. Bei einem KV han-
delt es sich um flache Strukturen (Bleche, Dachpappe oder Gummimatten etc.), die im Ge-
lände ausgebracht und von Schlangen als Versteckmöglichkeiten genutzt werden. Da die 
Wahrscheinlichkeit, Arten wie die Schlingnatter im Freiland durch Sichtbeobachtungen 
nachzuweisen, relativ gering ist (HACHTEL et al. 2009), erhöht diese Methode die Nachweis-
wahrscheinlichkeit beträchtlich. In Untersuchungen, in denen die beiden Methoden (Sicht-
beobachtung bzw. KVs) miteinander verglichen wurden, fanden sich vor allem bei der sehr 
schwer nachzuweisenden Schlingnatter weit mehr als die Hälfte aller Nachweise unter ei-
nem KV (READING 1997; MUTZ & GLANDT 2004). Auch Eidechsen nutzen KVs nach eigener Er-
fahrung regelmäßig als Sonnplatz oder als Versteck. 

Dementsprechend wurden im Untersuchungsgebiet am 03.04.2019 möglichst nahe an na-
türlichen Deckungsstrukturen (z.B. Hecken und einzelne Sträucher), neun KVs ausgebracht 
(Abb. 4). Bei diesen handelte es sich um Wellbitumenplatten (je 70 x 100 cm). An sechs 
Terminen wurden die künstlichen Verstecke bei günstigen Witterungsbedingungen kontrol-
liert und alle für Reptilien geeigneten Bereiche innerhalb des Untersuchungsgebiets lang-
sam abgeschritten und nach Reptilien Ausschau gehalten. Die Begehungen fanden am 
17.04., 01.05., 23.05., 07.06., 08.08. und 13.09.2019 statt (Tab. 3). Sie wurden bei Sonnen-
schein oder wechselnder Bewölkung und Temperaturen zwischen ca. 14 und 20 °C durchge-
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führt. Reptiliensichtungen werden mittels GPS und wenn möglich fotografisch dokumen-
tiert. Beim letzten Termin wurden die KVs wieder eingeholt.  

Tab. 3: Erfassungstermine für Reptilien. 

Erhebung Datum Uhrzeit Temperatur Witterung 

1 17.04.19 13:30-15:00 15°C wechselnd bewölkt 

2 01.05.19 12:45-14:00 15°C sonnig 

3 23.05.19 10:00-11:30 15°C leicht bewölkt 

4 07.06.19 10:00-11:30 18°C sonnig 

5 08.08.19 8:30-10:15 18 bis 20°C leicht bewölkt 

6 13.09.19 8:45-10:45 14 bis 18°C sonnig 

 

 
  

Abb. 4: Lage der künstlichen Verstecke im Untersuchungsgebiet und Beispiel eines KV-Standorts 
 an einer Hecke (Kartenhintergrund: LGL, www.lgl-bw.de).  
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4 Ergebnisse 

4.1 Vögel 

Insgesamt wurden bei den 4 Begehungen 20 Vogelarten im Untersuchungsgebiet nachge-
wiesen (Tab. 4). Von den insgesamt 20 Vogelarten sind 11 als Brutvögel und drei weitere 
Arten sind mit Brutverdacht angegeben, fünf Arten sind lediglich als Nahrungsgäste anzu-
sehen und der Wiedehopf als Durchzügler einzustufen. Es konnten keine für die Ackerflur 
typischen Vogelarten wie Feldlerche oder Wachtel nachgewiesen werden. 

Tab. 4: Schutzstatus der 2019 der im Plangebiet „Ob dem Dorf“ nachgewiesen Vogelarten (No-
menklatur nach SÜDBECK et al. 2005). 

Artname  Zeitraum  1 2 3 4 Status  Gefährdung  Schutzstatus 

deutscher  wissenschaftlicher  Erfassung     im UG  RL  
B-W         D  

SPEC  EU-V  BNat SchG  

Bachstelze Motacilla alba M4-E5   1 1 bv     b 

Bluthänfling Carduelis cannabina E4-A6 1 1   bv V V   b 

Buchfink  Fringilla coelebs  A4-M5    1  NG         b  

Elster  Pica pica  M3-A5  1 1 1 1 NG         b  

Gierlitz Serinus serinus M4-A6  1   NG V    b 

Grünfink  Carduelis chloris  M3-A5  2 2 1 2 bv         b  

Hausrotschwanz  Phoenicurus ochruros  M4-M5   1 1 1 BV         b  

Haussperling  Passer domesticus  A4-E5  1 2 4 4 BV   V  3    b  

Kohlmeise  Parus major  M3-E4  3 2 3 3 BV         b  

Mehlschwalbe Delichonurbicum M6-E6    2 NG  V 3  b 

Mönchsgrasmücke  Sylvia astricapilla  M4-M5   2 3 3 BV         b  

Rabenkrähe  Corvus corone  E3-A5  1 1 1 1 BV         b  

Ringeltaube  Columba palumbus  A3-E4  1 1 1 1 BV         b  

Rotkehlchen  Erithacus rubecula  A4-M5  1 1   BV         b  

Star  Sturnus vulgaris  A4-M5     2 NG   3    b  

Stieglitz Carduelis carduelis M4-E5 1   1 BV     b 

Türkentaube  Streptopelia decaocto  A4-M5  1 1 1 1 BV V        b  

Turmfalke Falco tinnunculus M3-E6  1 1 1 BV V  3  s 

Wiedehopf Upupa epops M4-E6  1   D 2 2  Z s 

Zilpzalp  Phylloscopus collybita  M4-M5  1 1 1  BV         b  

Status im Untersuchungsgebiet (UG):  
BV = Brutvogel, bv = Brutverdacht, NG = Nahrungsgast, D = Durchzügler  
Gefährdung:  
RL D   Rote Liste Deutschland (D) (SÜDBECK ET AL. 2007) und  
RL BW Rote Liste Baden-Württembergs (BW) (HÖLZINGER ET AL. 2007):  
3 = gefährdet, V = Art der Vorwarnliste, entspricht einer „schonungsbedürftigen Art“.  
Schutzstatus:  
SPEC (Species of European Conservation Concern): 2 = Weltbestand oder Verbreitungsgebiet konzentriert auf Europa bei gleichzeitig un-
günstigem Erhaltungszustand, 3 = sonstige Art mit ungünstigem Erhaltungszustand  
EU: Vogelarten nach Anhang I der EU-V Vogelschutzrichtlinie (VSchRL) (79/409/EWG)  
(Quelle: http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/36084/, HÖLZINGER ET AL. 2005)  
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG): b = besonders geschützt, s = streng geschützt  
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Eine detaillierte Prüfung wird für nach BNatSchG streng geschützte Arten sowie Arten der 
Roten Liste und Vorwarnliste durchgeführt (Tab. 5), die als Brutvögel im Gebiet nachgewie-
sen wurden. Als solche bleiben aus der Liste der geschützten Arten Haussperling, Türken-
taube und Turmfalke, auch Bluthänfling sollte hier betrachtet werden, da er zumindest mit 
Brutverdacht eingestuft wird. 

Tab. 5: Geschützte Vogelarten im Plangebiet „Ob dem Dorf“ (Nomenklatur nach SÜDBECK et al. 
2005). 

Artname  Zeitraum  Status  Gefährdung  Schutzstatus 

deutscher  wissenschaftlicher  Erfassung  im UG  RL  
B-W         D  

SPEC  EU-V  BNat 
SchG  

Bluthänfling Carduelis cannabina E4-A6 bv V V   b 

Gierlitz Serinus serinus M4-A6 NG V    b 

Haussperling  Passer domesticus  A4-E5  BV   V  3    b  

Mehlschwalbe Delichonurbicum M6-E6 NG  V 3  b 

Star  Sturnus vulgaris  A4-M5  NG   3    b  

Türkentaube  Streptopelia decaocto  A4-M5  BV V        b  

Turmfalke Falco tinnunculus M3-E6 BV V  3  s 

Wiedehopf Upupa epops M4-E6 D 2 2  Z s 

Die anderen Vogelarten sind als Nahrungsgäste und Wiedehopf als Durchzügler eingestuft, 
da er lediglich ein einziges Mal am 11. April festgestellt wurde und damit noch ganz zu Be-
ginn seiner Ankunft in Deutschland. Der Wiedehopf besiedelt vor allem offene, vorwiegend 
extensiv genutzte Kulturlandschaften mit vegetationsarmen Flächen zur Nahrungssuche 
und einem Angebot an geeigneten Bruthöhlen. 

4.1.1 Verbreitung, Lebensraumansprüche und lokale Vorkommen der nachgewie-
senen Vogelarten 

In den folgenden Artkapiteln werden Verbreitung, Lebensraumansprüche und Vorkommen 
der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Vogelarten erläutert, die nach BNatSchG 
streng geschützt und als Brutvögel im Gebiet nachgewiesen wurden. So bleibt aus der Liste 
der geschützten Arten (Tab. 5) nur der Turmfalke. 

4.1.1.1 Turmfalke (Falco tinnunculus) 

Der Turmfalke ist recht anpassungsfähig und in verschiedenen Lebensräumen zu finden. 
Waldränder und Kulturlandschaften zieht er den bewaldeten Gebieten oder baumlosen 
Gebieten vor. Zur Jagd benötigt der Turmfalke Flächen mit niedriger Vegetation. Sein Jagd-
gebiet kann dabei auch mehrere Kilometer vom Nistplatz entfernt sein. Dadurch kann der 
Turmfalke auch Stadtlandschaften als Lebensraum nutzen. Sein Bestand wird mit 5.000 bis 
9.000 Brutpaaren in Baden-Württemberg angegeben, dessen Trend mit einer Bestandsab-
nahme zwischen 20 und 50% angegeben wird für den Zeitraum 1980-2004. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

Das Plangebiet ist als Bruthabitat nachgewiesen. Hier konnte ein Turmfalkenpärchen bei 
drei Begehungen im Gebiet gesichtet werden. Von hier aus gingen sie auf Jagd außerhalb 
des Plangebietes. Der Brutplatz befindet sich sehr wahrscheinlich in einer großen Fichte am 
Rande des Plangebiets in einem privaten Hausgarten.  
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4.2 Fledermäuse 

4.2.1 Recherche bereits vorhandener Daten zu Fledermausvorkommen 

Im 5-km-Umkreis um das Untersuchungsgebiet liegen Nachweise der folgenden Arten vor: 
Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), Wasserfledermaus (Myotis daubentonii), 
Wimperfledermaus (Myotis emarginatus), Mausohr (Myotis myotis), Bartfledermaus 
(Myotis mystacinus), Fransenfledermaus (Myotis nattereri), Kleinabendsegler (Nyctalus 
leisleri), Abendsegler (Nyctalus noctula), Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus), 
Weißrandfledermaus (Pipistrellus kuhlii), Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii), 
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus), 
Braunes Langohr (Plecotus auritus) und Graues Langohr (Plecotus austriacus). 

Wochenstubennachweise gibt es von der Breitflügelfledermaus, der Wimperfledermaus, 
dem Mausohr und der Bartfledermaus. Eine Wochenstube der Breitflügelfledermaus mit 
ca. 45 Tieren befindet sich in einem Gebäudequartier in Zienken (Neuenburg). In Vögisheim 
(Müllheim) existiert eine Wochenstube der Wimperfledermaus mit aktuell etwa 300 Tieren 
in einem ehemaligen Kuhstall. Etwa 50 Mausohren nutzen einen Dachboden in Müllheim 
als Wochenstubenquartier. Hinter einem Fensterladen in Britzingen wurde eine Wochen-
stube der Bartfledermaus gefunden, die bei der letzten Kontrolle im Jahr 2012 aus 61 
Tieren bestand. Ein Wochenstubenverdacht besteht in Neuenburg, wo im Jahr 2019 zahl-
reiche, an einem Gebäude schwärmende Weißrandfledermäuse beobachtet wurden. 

Ein Eiskeller bei Müllheim dient als Winterquartier, in dem überwinternde Zwergfleder-
mäuse und Mausohren gefunden wurden. Außerdem wurden Gruppen mit mehreren 
Abendseglern in Baumquartieren in Platanen in Müllheim nachgewiesen. Einzelne Graue 
Langohren wurden bei Neuenburg in einer Scheune gefunden. In einer Kirche in Baden-
weiler wiesen zudem sowohl alte Kotspuren als auch Ultraschallaufnahmen auf ein weite-
res Quartier nicht näher bestimmter Langohren hin. Auch die Wimperfledermaus wurde in 
Müllheim in einem Zwischenquartier gefunden. 

Die weiteren Arten wurden durch Netzfänge oder Ultraschallaufnahmen in ihren Jagdge-
bieten nachgewiesen. 

4.2.2 Quartierpotential 

Insgesamt wurden bei der Kartierung von potentiellen Quartieren zehn Bäume mit Quar-
tierpotenzial aufgenommen (Tab. 6). Davon wurde allerdings neun Bäumen nur ein gerin-
ges Potential bescheinigt. Diese wiesen lediglich kleine Rindenschuppen, Stammrisse oder 
nach oben offene Ausfaulungen auf. Bei diesen Bäumen ist eine Nutzung durch Einzeltiere 
denkbar. Ein hohes Quartierpotential besitzt lediglich ein größerer Ahorn am südlichen En-
de des Gebiets. Dieser Baum hat zwei Astlöcher im oberen Bereich, die sich vermutlich zu 
einer größeren Stammhöhle verbinden. Diese eignet sich als Quartier für mehrere Tiere 
und auch für eine Wochenstube. 
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Tab. 6: Überblick über die Bäume mit Quartierpotential. 

Nr. Baumart Quartiertyp Quartier-
potential 

Zustand BHD 
(cm) 

Höhe 
(m) 

Rechtswert Hochwert 

1 Laubbaum Fäulnishöhle Gering vital 50 4,0 396533 5298201 

2 Birke Fäulnishöhle Gering abgestorben 30 1,0 396606 5298124 

3 Birke Fäulnishöhle Gering vital 40 2,0 396600 5298125 

4 Hainbuche Fäulnishöhle Gering vital 40 1,0 396566 5298142 

5 Hainbuche Spaltenquartier Gering vital 40 1,5 396564 5298145 

6 Laubbaum Fäulnishöhle Gering vital 30 0,5 396485 5298182 

7 Ahorn Fäulnishöhle Hoch vital 60 5,0 396452 5298090 

8 Kirschbaum Rindenschuppe Gering vital 25 2,0 396509 5298059 

9 Kirschbaum Rindenschuppe Gering vital 30 0,0 396522 5298052 

10 Ahorn Spaltenquartier Gering vital 40 3,0 396544 5298044 

 

 
Abb. 5: Bäume mit Quartierpotenzial für Fledermäuse (Kartenhintergrund: LGL, www.lgl-bw.de). 

4.2.3 Detektorbegehungen 

Die Sichtbeobachtungen ergaben, dass zumindest zeitweise Flugstraßen durch das Gebiet 
verlaufen (Abb. 6). Im Bereich der Baumreihe am südlichen Ende des Untersuchungs-
gebiets wurden bei der Beobachtung am 13.05.2019 zahlreiche Fledermäuse beobachtet, 
die entlang der Bäume in geringer Höhe dorfauswärts flogen. Die Auswertung der Rufauf-
nahmen zeigte, dass es sich dabei größtenteils um Zwergfledermäuse (Pipistrellus 
pipistrellus) handelte. Aber auch einzelne Aufnahmen der Mückenfledermaus (P. 
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pygmaeus) sowie von Tieren der Artengruppe Myotis, die anhand ihrer Echoortungsrufe 
nur im Einzelfall auf Artniveau bestimmt werden können, wurden aufgezeichnet. Zudem 
stammten auch einige Aufnahmen von der Artengruppe Nyctaloid, deren Ortungslaute sich 
ebenfalls in der Regel nicht eindeutig einer Art zuordnen lassen. Bei einer weiteren Beob-
achtung an dieser Position am 10.07. existierte diese Flugstraße nicht, es wurden lediglich 
vereinzelt Zwerg- und Mückenfledermäuse aufgezeichnet.  

Auch im Bereich der Hecke in der Mitte des Untersuchungsgebiets, die die Land-
wirtschaftsfläche von der Christbaumplantage abtrennt, wurde am 13.05.2019 eine Flug-
straße festgestellt. Hier flogen zwischen 20 und 30 Tiere sehr niedrig vom Dorf her 
kommend an der Hecke entlang in Richtung Westen. Größtenteils wurden ebenfalls Zwerg-
fledermäuse aufgezeichnet, einzelne Aufnahmen waren der Mückenfledermaus und der 
Artengruppe Myotis zuzuordnen. Eine Aufnahme der Myotis-Gruppe stammte mit großer 
Wahrscheinlichkeit von der Wimperfledermaus (M. emarginatus). Auch bei der zweiten 
Beobachtung an dieser Stelle am 14.08.2019 wurde diese Flugstraße bestätigt, neben 
Zwergfledermäusen und Mückenfledermäusen wurde auch eine Aufnahme des ähnlich 
rufenden Artenpaars Rauhautfledermaus (P. nathusii) / Weißrandfledermaus (P. kuhlii) auf-
gezeichnet. Am 24.06.2019 wurde der Beobachtungspunkt erst deutlich nach Sonnen-
untergang hierhin verlegt und es konnten nur noch vereinzelt gerichtete Flüge festgestellt 
werden. 

Am nördlichen Ende des Untersuchungsgebiets am Rande der Gärten des Siedlungs-
bereichs konnte am 24.06.2019 keine Flugstraße festgestellt werden. Nur einzelne jagende 
Zwergfledermäuse sowie das Artenpaar Rauhautfledermaus (P. nathusii) / Weißrandfleder-
maus (P. kuhlii) wurden hier aufgezeichnet. Zudem wurde ein in der Entfernung jagendes 
Tier der Artengruppe Nyctaloid mehrfach aufgezeichnet. Einige dieser Aufnahmen konnten 
aufgrund ihrer charakteristischen tiefen Hauptfrequenz unter 20 kHz eindeutig dem Abend-
segler (Nyctalus noctula) zugeordnet werden. 

Bei den anschließenden Rundgängen über das Gelände wurden immer wieder sowohl 
jagende Zwergfledermäuse als auch das Artenpaar Rauhaut-/Weißrandfledermaus aufge-
zeichnet (Abb. 7). Sporadisch wurden Mückenfledermäuse aufgezeichnet. Zwei Aufnahmen 
stammten von der Artengruppe Nyctaloid; die Artengruppe Myotis wurde ebenfalls 
zweimal aufgezeichnet, allerdings knapp außerhalb des Planungsgebiets (Abb. 5). Der 
Großteil der Aktivität wurde im östlichen Teil des Gebiets am Rande des Siedlungsbereichs 
aufgezeichnet. Dort jagten die Tiere auch regelmäßig an das Gebiet angrenzend im Bereich 
der Straßenlaternen. Auch im Bereich der Christbaumplantage wurden immer wieder 
Fledermäuse detektiert. Regelmäßig wurden auch Tiere an der Hecke aufgezeichnet, die 
dort jagten oder möglicherweise auch bereits aus anderen Jagdgebieten zurückkehrten und 
die Hecke erneut als Leitstruktur nutzten. Wenig Aktivität trat im Bereich des Ackers und 
der Baumreihe im Süden des Gebiets auf. Die Aktivität ließ jeweils zum Ende der Begehun-
gen deutlich nach. Hinweise auf balzende oder schwärmende Tiere gab es nicht. 
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Abb. 6: Nachgewiesene Flugstraßen und Artnachweise durch akustische Aufnahmen während 

der Sichtbeobachtungen (Kartenhintergrund: LGL, www.lgl-bw.de). 

 
Abb. 7: Artnachweise durch akustische Aufnahmen während der Detektorbegehungen im An-

schluss an die Sichtbeobachtungen (Kartenhintergrund: LGL, www.lgl-bw.de). 
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4.2.4 Verbreitung, Lebensraumansprüche und lokale Vorkommen der nachgewie-
senen und potentiell vorkommenden Fledermausarten 

In den folgenden Artkapiteln werden Verbreitung, Lebensraumansprüche und Vorkommen 
der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Fledermausarten erläutert und in Zusam-
menhang mit den Ergebnissen dieser Untersuchung gebracht. In Tab. 7 ist der Schutzstatus 
der nachgewiesenen und potentiell vorkommenden Arten dargestellt. 

Durch Rufaufnahmen konnten im Untersuchungsgebiet die Zwergfledermaus, die Mücken-
fledermaus, die Wimperfledermaus und der Abendsegler nachgewiesen werden. Aufnah-
men des nicht eindeutig zu bestimmenden Artenpaars Rauhautfledermaus und Weißrand-
fledermaus wurden sehr häufig aufgezeichnet. Aufgrund ihrer Verbreitung könnten 
grundsätzlich beide Arten im Untersuchungsgebiet vorkommen und werden daher beide im 
Detail besprochen. Weitere Arten der sporadisch aufgezeichneten Artengruppen Myotis 
und Nyctaloid, die aufgrund der Nachweise aus der Umgebung vorkommen könnten, 
werden in Tab. 7 aufgeführt, aber nicht im Einzelnen besprochen. Aufgrund der seltenen 
Nachweise dieser Artengruppen ist nicht von einer regelmäßigen und planungsrelevanten 
Nutzung des Gebiets durch diese akustisch nicht eindeutig zu bestimmenden Arten auszu-
gehen. 

4.2.4.1 Wimperfledermaus (Myotis emarginatus) 

In Deutschland erreicht die Wimperfledermaus bislang ihre nördliche Verbreitungsgrenze in 
den wärmebegünstigten Bereichen von Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, 
Baden-Württemberg und Bayern (TOPAL 2001; DIETZ et al. 2007a). In Baden-Württemberg 
beschränken sich die bekannten Vorkommen auf Südbaden und auf die Schwarzwald-
Randgebiete.  

Wochenstuben der Wimperfledermaus sind ausschließlich von Gebäudequartieren bekannt 
(STECK & BRINKMANN 2015). Die Weibchen sind sehr orts- und quartiertreu. Die Männchen 
übertagen im Sommer meist einzeln unter Dachvorsprüngen oder in Baumquartieren. Bei 
den bekannten Wimperfledermaus-Winterquartieren handelt es sich um unterirdische 
Quartiere wie Höhlen, Stollen, Keller etc. (KRETZSCHMAR 2003).  

Als Jagdhabitate sind von Wimperfledermäusen sehr verschiedene Habitattypen bekannt. 
Genutzt werden zwar überwiegend Wälder und Waldrandbereiche sowie Viehställe, aber 
auch strukturreiche Gärten mit altem Baumbestand in Siedlungsbereichen, Obstwiesen, 
Hecken, bachbegleitende Gehölze und andere kleinere Feldgehölze werden bejagt (STECK & 

BRINKMANN 2015). Die individuellen Jagdgebiete werden über strukturreiche Landschafts-
elemente (z.B. Hecken, Wald) erreicht. Dabei fliegen die Tiere strukturgebunden und zum 
Teil sehr niedrig. Die Jagdgebiete liegen in einem Radius von bis zu 16 km um die Quartiere 
(STECK & BRINKMANN 2015). 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

Im Untersuchungsgebiet wurde eine Aufnahme der Wimperfledermaus zur Ausflugszeit im 
Bereich der Hecke in der Mitte des Untersuchungsgebiets aufgezeichnet. Der kurze Kontakt 
deutet darauf hin, dass das Tier ähnlich wie die Zwergfledermäuse die Hecke als Leitstruk-
tur nutzte. Aufgrund des großen Aktionsradius der Art ist es möglich, dass das Tier aus der 
bekannten Wochenstube in Müllheim-Vögisheim stammte. Im Jahr 2002 wurde bereits 
einmal eine besenderte Wimperfledermaus, die aus dieser Wochenstube stammte, in ei-
nem Viehstall in Hügelheim beobachtet. Es könnte sich aber auch um ein Einzeltier gehan-
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delt haben, das in der Nähe ein Einzelquartier besetzte. Aufgrund des nur einmaligen 
Nachweises ist nicht davon auszugehen, dass das Planungsgebiet eine besondere Bedeu-
tung für diese Art aufweist. Sporadisch können Wimperfledermäuse das Gebiet aber que-
ren und dabei die vorhandenen Leitstrukturen nutzen. 

Tab. 7: Schutzstatus der im Planungsgebiet nachgewiesenen (grau hinterlegt) und potentiell vor-
kommenden Fledermausarten 

Art  Schutzstatus Gefährdung Erhaltungszustand 

deutscher 

 Name 

wissenschaftlicher 

 Name 
EU D RL D 

RL 

BW 
k.b.R. B.-W. 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus IV §§ G 2 U1 - 

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii II, IV §§ 2 2 U1 - 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii IV §§ n 3 FV + 

Wimperfledermaus Myotis emarginatus II, IV §§ 2 R U1 - 

Mausohr Myotis myotis II, IV §§ V 2 FV + 

Bartfledermaus Myotis mystacinus IV §§ V 3 FV + 

Fransenfledermaus Myotis nattereri IV §§ n 2 FV + 

Kleinabendsegler Nyctalus leisleri IV §§ D 2 U1 - 

Abendsegler Nyctalus noctula IV §§ V i U1 - 

Weißrandfledermaus Pipistrellus kuhlii IV §§ n D FV + 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii IV §§ n i U1 + 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus IV §§ n 3 FV + 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus IV §§ D G U1 + 

 
Schutzstatus: 
EU:  Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH), Anhang II und IV 
D: nach dem BNatSchG in Verbindung mit der BArtSchV §§ zusätzlich streng geschützte Arten 
Gefährdung: 
RL D  Rote Liste Deutschland (MEINIG et al. 2009)  
RL BW Rote Liste Baden-Württemberg (BRAUN 2003b)  G Gefährdung unbekannten Ausmaßes 
 2 stark gefährdet  D Daten unzureichend 

3 gefährdet  i „gefährdete wandernde Tierart“ (SCHNITTLER et al. 1994) 
Erhaltungszustand: 
k.b.R. Erhaltungszustand in der kontinentalen biogeographischen Region (BFN 2013) 
B.-W.  Erhaltungszustand der Arten in Baden-Württemberg (LUBW 2013) 
 FV / +  günstig  U1 / - ungünstig- unzureichend 
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4.2.4.2 Abendsegler (Nyctalus noctula) 

In ganz Deutschland kommt der Abendsegler vor. Das "Verbreitungsbild ist [durch das 
Wanderungsverhalten der Art] von jahreszeitlichen Verlagerungen geprägt und zeigt eine 
auffällige Zweiteilung" (HÄUßLER & NAGEL 2003). Die Wochenstuben liegen vorwiegend in 
den nordöstlichen Bundesländern bis Niedersachen. Einzelne Wochenstuben-Kolonien sind 
aber z.B. auch aus Hessen, Bayern und sogar aus der Schweiz bekannt. Einzelgängerische 
Männchen, die im Spätsommer und Herbst die Zugzeit der Weibchen zur Balz nutzen, 
kommen im gesamten Verbreitungsgebiet vor (ZAHN et al. 2004). Winterquartiere hingegen 
sind zwar ebenfalls aus Niedersachsen oder Schleswig-Holstein bekannt, der Schwerpunkt 
liegt hier aber vor allem in den südlichen Bundesländern (GLOZA et al. 2001; STEFFENS et al. 
2004; BORKENHAGEN 2011; LEHNERT et al. 2014). In Baden-Württemberg sind die saisonalen 
Verschiebungen der ziehenden Populationen deutlich. Zwar sind sowohl Sommer- als auch 
Winterfunde aus vielen Teilen des Landes bekannt, allerdings ist beim Abendsegler ein "re-
gelmäßiger Masseneinzug in die Oberrheinische Tiefebene" während der Wanderungszei-
ten im Frühjahr und Herbst bereits seit über 150 Jahren bekannt (HÄUßLER & NAGEL 2003). Es 
ist also davon auszugehen, dass im Frühjahr und Herbst ein wesentlicher Teil der europäi-
schen Population am Oberrhein durchzieht und saisonal Station macht, während nur ver-
gleichsweise wenige Tiere die 'lokale' Population bilden. 

Der Abendsegler nutzt als Quartier überwiegend Höhlen in Bäumen, auch wenn Quartiere 
an Gebäuden ebenfalls belegt sind (DIETZ et al. 2007a; BLOHM & HEISE 2008). Die genutzten 
Baumhöhlen sind vor allem (Bunt- und Schwarz-) Spechthöhlen (HEISE 1985; SCHMIDT 1988). 
Weiterhin wird auch eine Vielzahl anderer Höhlentypen angenommen (ausgefaulte Astlö-
cher, Stammaufrisse, Kernfäulehöhlungen). Die Männchen leben den Sommer über einzel-
gängerisch ebenfalls in Baumhöhlen, die sie ab dem Spätsommer als Paarungsquartiere 
nutzen (KRONWITTER 1988; ZAHN et al. 2004). Als Winterquartiere werden großräumige 
Baumhöhlen sowie Spaltenquartiere in Gebäuden, Felsen oder Brücken bezogen (GEBHARD 

& BOGDANOWICZ 2004; DIETZ et al. 2007a). 

Als Jagdgebiete bevorzugt der Abendsegler offene Lebensräume, die einen hindernisfreien 
Flug ermöglichen. Gerne jagt die Art in Flussniederungen und Seenlandschaften, über Wei-
deflächen, Waldschneisen und an Waldrändern (KRONWITTER 1988; BLOHM 2003; 
BORKENHAGEN 2011; ROELEKE et al. 2016). Die Nahrungswahl des Abendseglers ist wenig spe-
zialisiert (vor allem Blatthornkäfer, Mistkäfer, Mai- und Junikäfer aber auch Zuckmücken 
Nachtschmetterlinge und Grillen (KRONWITTER 1988; BECK 1995)). Durch die Flugweise be-
dingt, ist der Abendsegler nicht auf Strukturen angewiesen und überfliegt auch große und 
weite offene Flächen regelmäßig in hohem Flug. Der Aktionsradius der Art ist sehr groß. Die 
Jagdgebiete können bis zu 26 km von den Quartieren entfernt sein (GEBHARD & BOGDANOWICZ 

2004). 

Vorkommen der Art im Untersuchungsgebiet 

Bei der Begehung am 24.06. gelangen zwei Rufaufnahmen, die aufgrund ihrer niedrigen 
Hauptfrequenz von unter 20 kHZ eindeutig dem Abendsegler zuzuordnen waren. Es handel-
te sich jeweils um kurze Kontakte, das Tier schien relativ weit entfernt zu sein. Insgesamt 
wurden nur wenige weitere Aufnahmen der Artengruppe Nyctaloid, zu denen der Abend-
segler gehört, zugeordnet. Es ist daher davon auszugehen, dass das Untersuchungsgebiet 
nur eine untergeordnete Bedeutung für den Abendsegler besitzt. Sporadisch kann es von 
Einzeltieren, in der Regel Männchen, auf Transfer- oder Jagdflügen überflogen werden. 
Auch die Nutzung von Einzelquartieren ist prinzipiell denkbar.  
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4.2.4.3 Weißrandfledermaus (Pipistrellus kuhlii) 

Die Weißrandfledermaus kommt im gesamten Mittelmeergebiet vor (DIETZ et al. 2007a). In 
Deutschland ist sie ausschließlich in Süddeutschland anzutreffen. Baden-Württemberg liegt 
am nördlichen Rand des Verbreitungsareals der Weißrandfledermaus, welche ihr Vorkom-
men momentan aufgrund der Klimaerwärmung nach Norden hin auszudehnen scheint 
(ANCILLOTTO et al. 2016a). Hier ist die wärmeliebende Weißrandfledermaus bisher nur in den 
Tieflagen nachgewiesen. Derzeit stammt der Großteil der Nachweise in Baden-Württem-
berg vom Hochrhein und aus der Bodenseeregion (HÄUßLER & BRAUN 2003), uns liegen je-
doch auch Nachweise entlang des Oberrheintals vor. Nachweise von Wochenstuben liegen 
bisher aus Weil am Rhein und Konstanz vor, jedoch sind weitere bisher unbekannte Wo-
chenstuben entlang des Hochrheins und Oberrheins zu erwarten.  

Die Vorkommen der Weißrandfledermaus befinden sich bevorzugt in größeren Siedlungs-
gebieten (ANCILLOTTO et al. 2016b). Die Wochenstubenquartiere - vorzugsweise Spaltenquar-
tiere - befinden sich hauptsächlich an Gebäuden. Einzelquartiere wurden auch schon in 
Baumhöhlen und Nistkästen vorgefunden (DIETZ et al. 2007a; MAXINOVÁ et al. 2016). Als 
Winterquartiere wählen Weißrandfledermäuse in Mitteleuropa ebenfalls häufig Gebäude-
quartiere. Die Weißrandfledermaus jagt vorwiegend im freien Luftraum in städtischen Ge-
bieten, und hier häufig im Bereich von größeren freien Plätzen, Grünflächen, an innerstäd-
tischen Gewässern, sowie an Straßenlaternen (z.B. MAXINOVÁ et al. 2016). Meist jagt sie in 
etwa 2 – 10 m Höhe, Insektenschwärme können aber auch in mehreren 100 m Höhe aus-
gebeutet werden (DIETZ et al. 2007a). Häufig sind Weißrandfledermäuse bereits vor Son-
nenuntergang aktiv (HÄUßLER & BRAUN 2003). 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

Während der Detektorbeobachtungen wurden regelmäßig Aufnahmen aufgezeichnet, die 
dem Artenpaar Weißrandfledermaus/Rauhautfledermaus zugeordnet wurden. Aufgrund 
der Verbreitung der Art im Süden Baden-Württembergs und der Nachweise in der näheren 
Umgebung ist es wahrscheinlich, dass es sich dabei zumindest teilweise um Weißrandfle-
dermäuse handelte. Sowohl zur Ausflugszeit als auch danach wurde das Artenpaar nachge-
wiesen. Die Tiere hielten sich im Untersuchungsgebiet auf und jagten dort. Daher ist es 
wahrscheinlich, dass das Untersuchungsgebiet regelmäßig durch die Weißrandfledermaus 
als Jagdgebiet genutzt wird. An Gebäuden in Hügelheim könnten Einzel- oder sogar Wo-
chenstubenquartiere besetzt werden. Auch die Nutzung von Baumquartieren im Untersu-
chungsgebiet durch Einzeltiere ist denkbar. 

4.2.4.4 Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

Rauhautfledermäuse gehören zu den ziehenden Fledermausarten. Die Wochenstubenzeit 
verbringt diese Art im nördlichen Mitteleuropa und Nordosteuropa (DIETZ et al. 2007a). Et-
wa ab Mitte August erfolgt der Zug Richtung Südwesten in die Überwinterungsgebiete in 
Mittel- und Südeuropa. Der Zug in die Wochenstubengebiete findet meist ab Ende April 
statt (RYDELL et al. 2014). In ganz Deutschland sind zur Zeit des Durchzugs Rauhautfleder-
mäuse zu beobachten. Die meisten Nachweise der Rauhautfledermaus erfolgten in Baden-
Württemberg bislang im Frühjahr/Frühsommer und Spätsommer/Herbst (BRAUN 2003a). Die 
Winterfunde beschränken sich auf Einzeltiere. 

Die Quartiere der Rauhautfledermäuse befinden sich ganz überwiegend in Höhlen und 
Spalten von Bäumen in Gewässernähe (EICHSTÄDT 1995; SCHORCHT et al. 2002; KUTHE & HEISE 

2008), aber auch hinter loser Baumrinde, in flachen Nistkästen, an Jagdkanzeln und sogar in 
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Mauerritzen an Gebäuden oder in Zapfenlöchern an Fachwerk (ZAHN et al. 2002). Als Som-
merquartiere werden Spaltenverstecke an Bäumen bevorzugt, die meist im Wald oder an 
Waldrändern in Gewässernähe liegen. Die Wochenstubenkolonien befinden sich vor allem 
in Nordostdeutschland. Die Paarung findet während des Durchzugs der Weibchen in die 
Überwinterungsgebiete statt. Dazu besetzen die reviertreuen Männchen individuelle Paa-
rungsquartiere, wobei ebenfalls Spaltenverstecke an Bäumen bevorzugt werden (ARNOLD & 

BRAUN 2002; SCHORCHT et al. 2002). Die Rauhautfledermaus ist eine relativ kälteresistente 
Fledermausart und überwintert in Baumhöhlen und Holzstapeln aber auch in Spalten von 
Gebäuden und Felsen (DIETZ et al. 2007a). 

Die Jagdhabitate der Rauhautfledermaus befinden sich in waldreichen Gebieten, bevorzugt 
in Gewässernähe (EICHSTÄDT 1995; SCHORCHT et al. 2002; GELHAUS & ZAHN 2010; BURKHARD & 

GÜTTINGER 2011). Die Rauhautfledermaus ernährt sich von kleinen bis mittelgroßen Insek-
ten. Nach BRAUN (2003a) lebt die Art vorwiegend "in abwechslungsreichen Wäldern mit 
stetem Wasservorkommen". Bei Telemetriestudien in den nordbadischen Rheinauen jagten 
Rauhautfledermäuse in arten- und strukturreichen Gebieten mit hohem Aufkommen an 
Zuckmücken, z.B. an Kanälen mit Uferbewuchs, Altrheinarmen und in Auwäldern (ARNOLD 

1999). Die Tiere jagen in mehreren Metern Höhe an linearen Strukturen, über Wegen und 
an Gewässern (DENSE 1991; ARNOLD & BRAUN 2002). Die Rauhautfledermaus scheint auf die 
gleiche Gruppe von Beutetieren spezialisiert zu sein wie die Wasserfledermaus. ARNOLD 
(1999) untersuchte das Beutespektrum von Rauhautfledermäusen der nordbadischen 
Rheinauen und belegte, dass aus dem Wasser schlüpfende Insekten in der ersten Jahres-
hälfte eine große Rolle als Beutetiere spielen, während im späteren Sommer Landinsekten 
an Bedeutung zunehmen.  

Die Rauhautfledermaus fliegt auf Transferflügen bedingt strukturgebunden (BRINKMANN et 
al. 2012) und orientiert sich großräumig vermutlich an Landschaftsmarken wie Küsten und 
Flüssen. Die Jagdgebiete können in einem Radius von bis zu 12 km um die Quartiere liegen 
(EICHSTÄDT 1995; SCHORCHT et al. 2002). 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

Während der Detektorbeobachtungen wurden regelmäßig Aufnahmen aufgezeichnet, die 
dem Artenpaar Weißrandfledermaus/Rauhautfledermaus zugeordnet wurden. Aufgrund 
der Verbreitung der Art ist es möglich, dass es sich dabei zumindest teilweise um Rauhaut-
fledermäuse handelte. Sowohl zur Ausflugszeit als auch danach wurde das Artenpaar nach-
gewiesen. Die Tiere hielten sich im Untersuchungsgebiet auf und jagten dort. Eine regelmä-
ßige Nutzung als Jagdgebiet für Rauhautfledermäuse ist daher nicht auszuschließen. Männ-
chen der Art könnten in dem Gebiet übersommern und Einzelquartiere in Bäumen oder an 
Gebäuden in Hügelheim nutzen. 

4.2.4.5 Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Die Zwergfledermaus ist in allen Naturräumen Deutschlands mit zahlreichen Wochenstu-
ben nahezu flächendeckend vertreten (NAGEL & HÄUSSLER 2003; SACHTELEBEN et al. 2004; TAAKE 

& VIERHAUS 2004; DIETZ et al. 2007a). Auch in Baden-Württemberg ist die Zwergfledermaus 
häufig. Zahlreiche Sommervorkommen werden durch eine Vielzahl an Winterquartieren 
ergänzt, darunter einige sehr große Massenwintervorkommen. 

Die Zwergfledermaus besiedelt überwiegend Quartiere in Siedlungen (SIMON et al. 2004; 
ENDL et al. 2012). In Baden-Württemberg sind Wochenstuben ausschließlich aus Gebäude-
quartieren bekannt. Quartiere in Bäumen und in Nistkästen sind jedoch ebenfalls nachge-
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wiesen – hierbei handelt es sich in der Regel um Einzeltiere oder Paarungsgesellschaften 
(FEYERABEND & SIMON 2000). Als Winterquartiere werden oberirdische Spaltenverstecke in 
und an Gebäuden, außerdem natürliche Felsspalten sowie unterirdische Quartiere in Kel-
lern oder Stollen bezogen (SIMON et al. 2004). 

Die Jagdhabitate der Zwergfledermaus im Wald sind weniger die geschlossenen Waldbe-
stände, sondern die Waldwege und Lichtungen (EICHSTÄDT & BASSUS 1995; SACHTELEBEN et al. 
2004; NICHOLLS & RACEY 2006; BOUGHEY et al. 2011). Außerhalb des Waldes werden vor allem 
Jagdgebiete aufgesucht, die eine deutliche Verbindung zu Gehölzen aufweisen (EICHSTÄDT & 

BASSUS 1995). Diese enge Bindung an Gehölze erklärt sich u.a. durch den Windschutz, den 
vor allem kleine Insekten – die Beutetiere der Zwergfledermaus – benötigen (VERBOOM & 

HUITEMA 1997). Die Nähe zu Gewässern stellt ebenfalls einen wichtigen Faktor bei der Aus-
wahl des Jagdgebietes dar. In Siedlungen jagen Zwergfledermäuse häufig im Umfeld von 
Laternen. Zur Nahrungszusammensetzung der Zwergfledermaus gibt es unterschiedliche 
Untersuchungen. Nach EICHSTÄDT & BASSUS (1995) machen Mücken ungefähr die Hälfte der 
Nahrung aus. Weiterhin gibt es größere Anteile von Käfern, Schmetterlingen und Köcher-
fliegen. Die Beutegröße liegt dabei aber offenbar immer unter 10mm. Auch SWIFT et al. 
(1985) bestätigen den hohen Anteil von Mücken (ca. 67 %), ergänzen aber, dass es sich 
hierbei vor allem um Zuckmücken und Köcherfliegen handelt.  

Die Zwergfledermaus orientiert sich gerne an Strukturen, die sie sowohl auf der Flugstraße 
(hier jedoch nur bedingt darauf angewiesen) als auch im Jagdgebiet häufig nutzt. Gleich-
wohl die Art z.B. auch an Straßenlaternen jagt, scheint sie auf Transferflügen Lichtwirkun-
gen zu meiden (HALE et al. 2015). Die individuellen Jagdgebiete können in einem Radius von 
bis zu 2,5 km um die Quartiere liegen (EICHSTÄDT & BASSUS 1995; NICHOLLS & RACEY 2006). 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

Während der Detektorbeobachtungen wurden sehr häufig Aufnahmen der Zwergfleder-
maus aufgezeichnet. An mehreren Terminen wurden Flugstraßen der Zwergfledermaus mit 
zahlreichen Individuen beobachtet: Am 13.05. entlang der Baumreihe im Süden und der 
Hecke in der Mitte des Untersuchungsgebiets und am 08.08. erneut entlang der Hecke. Es 
ist daher davon auszugehen, dass in Hügelheim eine Wochenstube der Art existiert, die die 
Leitstrukturen im Gebiet für ihre Transferflüge in umliegende Jagdgebiete nutzt. Außerdem 
wurden auch im Anschluss an die Sichtbeobachtungen bei den Rundgängen über das Ge-
lände immer wieder jagende Zwergfledermäuse detektiert, so dass das Gebiet für die Art 
auch als Jagdgebiet von Bedeutung ist. Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass Ein-
zeltiere gelegentlich Baumquartiere im Gebiet besetzen. 

4.2.4.6 Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 

Die Mückenfledermaus scheint in ganz Deutschland flächendeckend verbreitet zu sein 
(HÄUSSLER & BRAUN 2003; HELVERSEN & KOCH 2004; HEISE 2009). In Süddeutschland besiedelt 
die Mückenfledermaus vor allem naturnahe Feucht- und Auwälder. In Baden-Württemberg 
liegen zurzeit vor allem Nachweise aus dem Oberrheingebiet vor, wo die Mückenfleder-
maus individuenstarke Populationen bildet. Hier findet die Art offensichtlich ihren optima-
len Lebensraum, nämlich „die Reste naturnaher Auenlandschaften“ (HÄUSSLER & BRAUN 

2003). 

Ähnlich wie bei der Zwergfledermaus sind in Baden-Württemberg bislang die meisten Quar-
tiere der Mückenfledermaus aus Gebäuden bekannt. Die Art nutzt beispielsweise Fassa-
denverkleidungen, Klappläden oder Mauerfugen (HÄUSSLER & BRAUN 2003; TEUBNER & DOLCH 
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2008; BORKENHAGEN 2011; MICHAELSEN et al. 2014). Die Standorte der Quartiere befinden sich 
nach HÄUSSLER & BRAUN (2003) "vorwiegend in Ortsrandlage oder außerhalb des Siedlungs-
bereiches in der Nähe der Wasser-Wald-Jagdhabitate". Eine Reihe von Quartieren ist bei-
spielsweise aus Jagdkanzeln in Rheinwäldern bekannt. Im Gegensatz zur Zwergfledermaus 
nutzen Mückenfledermäuse regelmäßig Baumquartiere (hier vor allem in Spaltenquartie-
ren; vgl. (DIETZ et al. 2018)) und Nistkästen, die sie vermutlich als Balzquartiere nutzen (DIETZ 
et al. 2007a). Als Winterquartiere konnten bislang Gebäudequartiere und Verstecke hinter 
Baumrinde festgestellt werden (DIETZ et al. 2007a; HEISE 2009; BORKENHAGEN 2011). 

Beim Ausflug aus dem Quartier nutzt die Mückenfledermaus Landschaftselemente wie He-
cken und Gebüschränder als Leitlinien - sie gilt als bedingt strukturgebundene Art 
(BRINKMANN et al. 2012). Die Mückenfledermaus nutzt Jagdgebiete, die etwa ein bis zwei 
Kilometer von der Wochenstube entfernt sind (DAVIDSON-WATTS et al. 2006; NICHOLLS & RACEY 

2006; BARTONICKA et al. 2008). Das Nahrungsspektrum umfasst überwiegend kleine Insekten 
bis zu einer Größe von 3 mm. Ganz überwiegend besteht es aus Zuckmücken, Gnitzen und 
anderen Mückenartigen (BARTONIČKA et al. 2008).  

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

Aufnahmen der Mückenfledermaus wurden im Untersuchungsgebiet bei allen Untersu-
chungsterminen aufgezeichnet. Die Art wurde sowohl zur Ausflugszeit im Bereich der Leit-
strukturen als auch im Anschluss an anderen Stellen im Gebiet nachgewiesen, insgesamt 
waren es aber nur wenige Kontakte. Vermutlich handelte es sich dabei um Einzeltiere, die 
im Gebiet jagten oder Leitstrukturen für Transferflüge nutzten. Es ist davon auszugehen, 
dass das Gebiet zumindest durch Einzeltiere regelmäßig zur Jagd aufgesucht wird und Leit-
strukturen für Transferflüge genutzt werden. Gelegentlich könnten auch Einzelquartiere in 
Bäumen durch Mückenfledermäuse besetzt werden. 

4.3 Reptilien 

Während der sechs Begehungen zur Erfassung von Reptilien konnten weder unter den 
künstlichen Verstecken noch durch Sichtbeobachtungen Reptilien im Bereich des Untersu-
chungsgebiets nachgewiesen werden. Sowohl die Bedingungen während der Begehungen 
als auch der Untersuchungsumfang waren geeignet, um planungsrelevante Vorkommen 
von Zauneidechse, Mauereidechse und Schlingnatter nachweisen zu können. Daher ist im 
Untersuchungsgebiet nicht von einer Population einer europarechtlich geschützten Reptili-
enart auszugehen.  

Mehrere Gründe könnten dazu führen, dass das Gebiet für Reptilien uninteressant ist. Zum 
einen wird der nördliche Teil der Fläche nicht gepflegt und die Vegetation wächst im Som-
mer in vielen Bereichen so hoch auf, dass für Reptilien keine Sonnplätze mehr vorhanden 
sind. Im vorderen Bereich, in dem die Holzarbeiten stattfinden und der als Lagerplatz ge-
nutzt wird, ist die Fläche zudem stark gestört. Als Sonnplätze geeignete Strukturen wie 
Baumstämme werden häufig wieder umgelagert, so dass sie nur auf den ersten Blick geeig-
net erscheinen. Zudem gibt es auch Prädatoren, beispielsweise befindet sich ein noch ge-
nutzter Fuchsbau unter einem Erdhügel im genutzten Bereich der Plantage und in der hiesi-
gen Ortsrandlage ist von einer relativ hohen Katzen-Dichte auszugehen. Die landwirtschaft-
liche Nutzfläche weist keine für Reptilien geeigneten Habitate auf. Es ist daher davon aus-
zugehen, dass das Untersuchungsgebiet allenfalls sporadisch von Einzeltieren genutzt wird. 
Für das Vorhaben relevante Eidechsen- oder Schlingnattervorkommen sind auszuschließen. 
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5 Wirkung des Vorhabens 

Aufgrund der fehlenden Nachweise von Reptilien wird davon ausgegangen, dass für diese 
Artengruppe keine Wirkungen durch das Vorhaben zu erwarten sind. Reptilien werden 
daher in den folgenden Kapiteln nicht berücksichtigt. 

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren aufgeführt, die Beeinträchtigungen der nachge-
wiesenen Vogel- und Fledermausarten verursachen können. Die möglichen Wirkfaktoren 
werden aufgeteilt in 

 die baubedingten Auswirkungen, die nur zur Bauzeit auftreten, 

 die anlagebedingten Auswirkungen, die durch die Bebauung entstehen,  

 die betriebsbedingten Auswirkungen. 

5.1 Baubedingte Wirkprozesse 

Eine nennenswerte baubedingte Zerstörung von Lebensstätten von Vögeln und Fleder-
mäusen ist im vorliegenden Fall nicht zu erwarten. Im Norden und Osten schließt die Fläche 
direkt an bestehende Wohngebiete an. Im Nordwesten befindet sich eine von einem Land-
schaftsbauunternehmen genutzte Fläche, die voraussichtlich bestehen bleibt. Im Süden und 
Südwesten befinden sich Feldwege, an die weitere Felder angrenzen. Die Zufahrt ins Bauge-
biet sollte somit erfolgen können, ohne dass weitere Flächen beansprucht werden. 

Da sich das Baugebiet in unmittelbarer Nachbarschaft zur Siedlung befindet, ist außerdem 
nicht mit Arbeiten während der Nachtzeiten und damit auch nicht mit von der Baustelle 
ausgehenden nächtlichen Licht- und Lärmemissionen zu rechnen. Unter dieser Vorausset-
zung sind für die nachtaktiven Fledermäuse keine baubedingten Beeinträchtigungen bei 
Transferflügen bzw. der Jagd/Nahrungssuche durch Lärm oder Beleuchtung zu erwarten. 

5.2 Anlagebedingte Wirkprozesse 

5.2.1 Verlust von Bruthabitaten für Vögel und von Fledermausquartieren 

Es sind insgesamt 11 Vogelarten mit Bruthabitat im Gebiet nachgewiesen worden. Da bei 
Verwirklichung des Planvorhabens davon ausgegangen werden muss, dass alle Gehölze 
gerodet werden, können bei diesen Arbeiten Küken oder Eier getötet oder verletzt werden. 

In dem Untersuchungsgebiet befinden sich insgesamt zehn potentielle Quartiermöglichkei-
ten für Fledermäuse. Mindestens eines der Quartiere eignet sich auch für eine Gruppe von 
mehreren Tieren oder Wochenstuben. Auf Basis der Untersuchungen ergaben sich jedoch 
keine Hinweise auf die Existenz einer Wochenstube oder einer Paarungsgruppe im Gebiet. 
Die sporadische Nutzung durch Einzeltiere ist aber möglich. Es ist davon auszugehen, dass 
im Zuge der Vorhabensverwirklichung ein Großteil der vorhandenen Baumbestände gero-
det wird. Somit können potentielle Quartiere zerstört werden. Sofern sich zum Rodungs-
zeitpunkt Fledermäuse in diesen Quartieren aufhalten, können diese bei den Rodungsarbei-
ten verletzt oder getötet werden. 
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5.2.2 Verlust von Vogelnahrungshabitaten und Fledermausjagdhabitaten 

Vor allem das nördliche Untersuchungsgebiet mit Christbaumkultur, krautiger Vegetation 
und verschiedenen Gehölzen, aber auch die südlich hieran angrenzende Ackerflur dient 
allen nachgewiesenen Vogelarten als Nahrungshabitat, welches in Gänze verloren gehen 
wird. 

Vor allem die Christbaumplantage, die Hecke und die Baumreihe werden regelmäßig von 
Zwergfledermäusen, Weißrand-/Rauhautfledermäusen und Mückenfledermäusen als Jagd-
gebiete genutzt. Durch das Vorhaben wird die Baum- und Hecken-Vegetation auf einer Flä-
che von ca. 1 ha größtenteils gerodet und Flächen werden versiegelt. Somit gehen diese 
Fledermaus-Jagdhabitate verloren. In den Gärten des zukünftigen Baugebiets wird es ver-
mutlich zu einem gewissen Teil wieder Strukturen geben, die diesen Arten als Jagdgebiet 
dienen können. 

5.2.3 Verlust von Leitstrukturen für Fledermäuse 

Sowohl die Hecke in der Mitte des Untersuchungsgebiets als auch die Baumreihe am südli-
chen Ende wurden intensiv als Leitstrukturen genutzt. An beiden Stellen konnten Flugstra-
ßen der Zwergfledermaus sowie weitere Arten nachgewiesen werden, die sich auf Transfer- 
und ggf. auch Jagdflügen daran orientieren. Es ist davon auszugehen, dass bei Verwirkli-
chung des Baugebiets diese beiden Leitstrukturen gerodet werden.  

5.3 Betriebsbedingte Wirkprozesse 

Für viele Fledermausarten, insbesondere der Gattung Myotis, ist bekannt, dass sie Licht 
meiden und folglich für Flugstraßen auf Dunkelkorridore angewiesen sind (BRINKMANN et al. 
2012). Aber auch Arten wie die Zwergfledermaus, die häufig als wenig lichtscheu 
beschrieben werden, meiden auf Transferflügen beleuchtete Strecken (HALE et al. 2015). 
Unbeleuchtete Leitstrukturen (z.B. Hecken) zwischen Quartieren und Jagdgebieten sind 
daher für die meisten Arten von großer Bedeutung. Auch Jagdgebiete können durch Licht-
emissionen beeinträchtigt werden.  

Aktuell ist nur der nordöstliche Teil des Planungsgebiets bereits von Lichtemissionen durch 
Straßenlaternen betroffen. Gerade die Transferstrecken, aber auch Jagdgebiete im Westen 
der Flächen sind derzeit unbeleuchtet. Durch die Bebauung des Gebietes werden nicht nur 
auf der bebauten Fläche, sondern auch im Bereich der angrenzenden Flächen und Leit-
strukturen Lichtemissionen zunehmen. Mit einer verminderten Qualität des Jagdhabitats 
und der Beeinträchtigung von benachbarten Dunkelkorridoren ist somit zu rechnen. 
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6 Auswirkungen der relevanten Wirkprozesse auf die nachge-
wiesenen Vogel- und Fledermausarten und Beurteilung im 
Hinblick auf die Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 

Alle Vogelarten sind nach BNatSchG besonders geschützt und es ist verboten, Vögel und 
ihre Entwicklungsformen wie Eier / Küken zu töten oder zu verletzen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1) so-
wie ihre Fortpflanzungs- oder Ruhestätten zu beschädigen (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 

Der Turmfalke ist wie auch alle Fledermausarten nach BNatSchG streng geschützt und es ist 
daher zusätzlich verboten, diese Arten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören, so dass sich durch die Störung 
der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. 

6.1 Tötung von Vögeln und Fledermäusen 

Für alle im Untersuchungsgebiet vorkommenden Brutvögel gilt, dass mit der anlagebeding-
ten Rodung von Gehölzen ihre Entwicklungsformen wie Küken und Eier verletzt oder 
getötet werden könnten und damit der Tötungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG erfüllt wird. Daher sind geeignete Maßnahmen zur Vermeidung der Tötung/ 
Verletzung von Vögeln zu ergreifen. 

Alle nachgewiesenen Fledermausarten könnten die vorhandenen potentiellen Quartiere 
zumindest zeitweise mit einzelnen Individuen besiedeln. Daher muss grundsätzlich damit 
gerechnet werden, dass mit der anlagebedingten Rodung der Gehölzbestände Fledermäuse 
verletzt oder getötet werden und damit der Tötungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG erfüllt wird. Geeignete Maßnahmen zur Vermeidung der Tötung/Verletzung von 
Fledermäusen sind deshalb zu ergreifen. 

6.2 Schädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

6.2.1 Verlust von Vogelbruthabitaten und Fledermausquartieren 

Es wird davon ausgegangen, dass das Bruthabitat der nach BNatSchG streng geschützten 
Art Turmfalke benachbart zum Plangebiet im Hausgarten erhalten bleibt. Bei allen anderen 
nachgewiesenen Brutvogelarten handelt es sich um Arten, die wenig wählerisch bei der 
Brutplatzwahl sind, selten ihre Nester mehrfach nutzen und im weiteren Umfeld im be-
nachbarten Siedlungsbereich Ausweichquartiere vorfinden. 

Lediglich für den Nischen- und Höhlenbrüter Haussperling und die Höhlenbrüter Kohlmeise 
und Blaumeise ist nicht auszuschließen, dass keine weiteren unbesetzten Höhlen in der 
direkten Umgebung vorhanden sind, so dass für diese Arten als freiwillige Maßnahme Nist-
kästen aufzuhängen sind. 

Die Beeinträchtigung von Bruthabitaten führt im vorliegenden Fall nicht zur Erfüllung des 
Schädigungstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. 

Alle nachgewiesenen Fledermausarten sowie weitere potentiell vorkommende Arten könn-
ten die potentiellen Quartiere im Planungsgebiet als Einzelquartiere nutzen. Quartierverlus-
te sind dann als erheblich zu werten, wenn die Funktion einer Lebensstätte im räumlichen 
Zusammenhang beeinträchtigt wird (§ 44 Abs. 5 BNatSchG). Bei Einzelquartieren kann da-
von ausgegangen werden, dass es für die Tiere einfach möglich ist in der Umgebung weite-
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re Quartiere zu finden. So können im vorliegenden Fall ggf. betroffene Einzeltiere auf 
Baumquartiere in der Umgebung oder auch in Gebäudequartiere in Hügelheim ausweichen. 

Die Beeinträchtigung von Quartieren führt im vorliegenden Fall somit nicht zur Erfüllung 
des Schädigungstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. 

6.2.2 Verlust von Nahrungshabitat und Jagdhabitaten 

Der Turmfalke hat einen großen Aktionsradius, daher ist für diese Art auszuschließen, dass 
es sich bei dem verhältnismäßig kleinen Untersuchungsgebiet um ein essentielles Jagd- und 
Nahrungsgebiet handelt. 

Die Beeinträchtigung von Nahrungshabitat führt im vorliegenden Fall somit nicht zur 
Erfüllung des Schädigungstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG. 

Das Untersuchungsgebiet und angrenzende Flächen werden von Zwergfledermäusen und 
Rauhaut-/Weißrandfledermäusen regelmäßig als Jagdgebiet genutzt. Sporadisch wird das 
Gebiet auch von der Mückenfledermaus, dem Abendsegler und der Wimperfledermaus und 
möglicherweise weiteren Arten der Gattung Myotis und der Gruppe Nyctaloid zur Jagd 
genutzt. 

Durch das Vorhaben (Rodung, Versiegelung) gehen Jagdgebiete für Fledermausarten ver-
loren. Zudem werden angrenzende Flächen durch Lichtemissionen beeinträchtigt. Der Ver-
lust von Jagdhabitaten ist jedoch nur dann artenschutzrechtlich relevant, wenn essentielle 
Jagdhabitate verloren gehen und damit eine Schädigung der Lebensstätte (des Wochen-
stuben- oder Paarungsquartiers) einhergeht.  

Zwergfledermäuse sind hinsichtlich der genutzten Jagdhabitate vergleichsweise wenig 
anspruchsvoll und können sowohl in Wäldern als auch in Gärten, Parks und in Feldgehölzen 
bei der Jagd angetroffen werden (DIETZ et al. 2007b). Weißrandfledermäuse werden regel-
mäßig bei der Jagd im Siedlungsbereich angetroffen (MAXINOVÁ et al. 2016). Für diese 
beiden Arten ist daher davon auszugehen, dass auch im zukünftigen Siedlungsbereich 
geeignete Jagdhabitate vorhanden sind.  

Die Rauhautfledermaus, die Mückenfledermaus und die Wimperfledermaus sind dagegen 
seltener im Siedlungsraum bei der Jagd zu beobachten. Mit Aktionsradien von mindestens 2 
bis 3 km und im Falle der Wimperfledermaus von bis zu 16 km können sie aber auch weiter 
entfernt liegende Jagdgebiete erreichen. Zudem wurde das Gebiet von den beiden letzt-
genannten Arten nur sporadisch genutzt. Von einer essentiellen Bedeutung als Jagdgebiet 
ist daher nicht auszugehen. 

Der Abendsegler hat einen großen Aktionsradius, daher ist auch für diese Art auszu-
schließen, dass es sich bei dem verhältnismäßig kleinen Untersuchungsgebiet um ein essen-
tielles Jagdgebiet handelt, auch weil dieses nur vereinzelt und zeitweise von einzelnen 
Individuen aufgesucht wurde. 

Die Beeinträchtigung von Jagdhabitaten führt im vorliegenden Fall somit nicht zur 
Erfüllung des Schädigungstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. 

6.3 Störung durch Verlust von Leitstrukturen für Fledermäuse 

Leitstrukturen im Planungsgebiet werden durch verschiedene Fledermausarten, vor allem 
die Zwergfledermaus, sporadisch aber auch durch die Rauhaut-/Weißrandfledermaus, die 
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Mückenfledermaus und die Wimperfledermaus genutzt. Vor allem für die Zwergfleder-
maus, von der Flugstraßen mit zahlreichen Tieren sowohl an der Baumreihe im Süden des 
Gebiets als auch an der Hecke inmitten des Gebiets nachgewiesen werden konnten, haben 
die Leitstrukturen eine große Bedeutung. Es kann davon ausgegangen werden, dass die 
Tiere aus einer Wochenstube in Hügelheim stammten. 

Aktuelle Studie zeigen, dass auch die Zwergfledermaus auf Transferflügen beleuchtete Be-
reiche eher meidet (HALE et al. 2015). Es wird daher davon ausgegangen, dass die Zwergfle-
dermaus und auch die übrigen, seltener nachgewiesenen Arten, auf ihren Transferstrecken 
gestört werden könnten und Umwege in Kauf nehmen müssen, um in ihre Jagdhabitate zu 
gelangen. Für die Zwergfledermaus ist aufgrund der nachgewiesenen Flugstraße davon aus-
zugehen, dass zahlreiche Individuen die Leitstruktur nutzen und somit eine Störung durch 
Lichtimmissionen nicht nur Einzeltiere sondern die Wochenstube insgesamt betreffen wür-
de und somit eine Beeinträchtigung der lokalen Population nicht auszuschließen wäre. 

Um in Hinblick auf die Zwergfledermaus die Erfüllung des Störungstatbestands nach §44 
Abs. 1 Nr.2 zu vermeiden, müssen daher geeignete Vermeidungsmaßnahmen ergriffen 
werden. 
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7 Maßnahmen 

7.1 Vermeidung der Tötung von Vögeln und Fledermäusen 

Um dem Tötungstatbestand für Vögel zu entgehen ist die Entfernung von jeglichen 
Gehölzstrukturen nur außerhalb der Vogelschonzeit von Anfang Oktober bis Ende Februar 
durchzuführen. 

Im Untersuchungsgebiet ist es möglich, dass zumindest Einzelquartiere in Bäumen durch 
verschiedene Fledermausarten besetzt werden. Eine Tötung von Fledermäusen bei der 
Rodung muss daher vermieden werden. 

Das aus artenschutzrechtlicher Sicht beste Zeitfenster für die Rodungsarbeiten liegt in den 
Herbstmonaten (Oktober bis Mitte November). In diesen Monaten bilden sich keine 
Wochenstuben und die Tiere befinden sich noch nicht im Winterschlaf. Da im vorliegenden 
Fall eine Überwinterung aufgrund der größtenteils geringen Quartiereignung unwahr-
scheinlich ist, ist eine Rodung aus Sicht des Fledermausschutzes aber auch in den Winter-
monaten bis Ende Februar möglich. 

Grundsätzlich sollte eine Kontrolle der potentiellen Quartiere unmittelbar vor der Fällung 
erfolgen, da ein Besatz durch Fledermäuse bei den vorhandenen potentiellen Quartieren zu 
keinem Zeitpunkt vollständig ausgeschlossen werden kann. Werden bei der Kontrolle Fle-
dermäuse vorgefunden, ist in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde das weitere Vorge-
hen zu klären – sofern dies nicht bereits im Vorfeld abgestimmt wurde. Im Einzelfall ist bei-
spielsweise durchaus denkbar, dass die Fledermäuse vor der Fällung sorgfältig geborgen 
und in ein Ersatzquartier umgesetzt werden. Nicht vollständig auszuschließen ist jedoch 
auch, dass ein Baum bei Besatz durch Fledermäuse erst zu einem späteren Zeitpunkt gefällt 
werden kann. Mit diesen Maßnahmen kann das Eintreten des Tötungstatbestands nach 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verhindert werden. 

7.2 Ausgleich des Verlusts von Vogelbruthabitaten 

Wenngleich davon auszugehen ist, dass es nicht zur Erfüllung des Schädigungstatbestands 
kommt, wird dennoch als freiwillige Maßnahme das Aufhängen von vogelnistkästen für die 
Nischen- und Höhlenbrüter empfohlen, um einen Engpass bei natürlichen Baumhöhlen zu 
vermeiden. Für den Haussperling sind Nistkästen auch an neuen Gebäuden im Plangebiet 
möglich. Es wird empfohlen, insgesamt 4 Nistkästen für Sperlinge (Nischenbrüterhöhle Typ 
1N) oder zwei für Sperlingskolonien (Typ 1SP) sowie je zwei Nistkästen für Kohlmeise (Typ 
1B 32 mm) und für Blaumeise (Typ 1B 26 mm) aufzuhängen. 

7.3 Ausgleich des Verlusts von Leitstrukturen für Fledermäuse 

Um die Erfüllung des Störungstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG zu vermeiden, 
muss ein unbeeinträchtigter und mit geeigneten Leitstrukturen ausgestatteter Flugkorridor 
im unmittelbaren Umfeld / am Rand des Planungsgebiets erhalten oder neu geschaffen 
werden. Dieser muss eine Verbundachse von Ost nach West gewährleisten und möglichst 
unbeleuchtet sein. Um den kontinuierlichen Erhalt der Funktion der Leitstruktur 
sicherzustellen, muss dieser neue Flugkorridor zudem bereits vor Beginn der Bauarbeiten 
im Planungsgebiet verwirklicht werden. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten: 
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 Erhalt der Baumreihe am Feldweg an der südlichen Grenze des Planungsgebiets: 
Diese Baumreihe wurde nachweislich durch eine Flugstraße von Zwergfledermäusen 
genutzt. Der Wegfall der Hecke in der Mitte des Planungsgebiets könnte durch den 
Erhalt dieser Baumreihe kompensiert werden, da die Tiere hierhin ausweichen 
könnten.  

 Neupflanzung von Bäumen und Büschen südlich angrenzend an das Gebiet: Südlich 
des Feldwegs könnte eine neue Leitstruktur entstehen, die aufgrund der räumlichen 
Nähe die bisher von den Fledermäusen genutzten Strukturen ersetzen kann. 
Anzustreben ist eine möglichst lückenlose Heckenstruktur aus Bäumen und 
Büschen. 

In beiden Fällen ist darauf zu achten, dass die Leitstruktur keine Beeinträchtigungen durch 
Lichtemissionen erfährt. Daher sollte der Feldweg unbeleuchtet bleiben. Sollte dies nicht 
möglich sein, muss die Beleuchtung so fledermausfreundlich wie möglich gestaltet werden. 

Für die fledermausfreundliche Beleuchtung gilt: 

1. Lichtwirkungen sind so zu steuern, dass sie hinsichtlich Helligkeit und räumlicher 
Ausdehnung (z.B. Pollerleuchten) nur das absolut notwendige Minimum erfüllen. 

2. Es sind Leuchtmittel zu verwenden, die als fledermausfreundlich gelten. Dies sind 
nach derzeitigem Kenntnisstand entweder die „Bat-Lamp“ von Innolumis oder „For-
timo ClearField“ von Philips (SPOELSTRA et al. 2017). 

3. Die Zeiten, in denen die Leuchten eingeschaltet werden, sind durch „Light-on-
demand“-Lösungen (z.B. Schaltung mittels Bewegungsmelder) zu minimieren. 

Mit diesen Maßnahmen kann das Eintreten des Störungstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG bzw. des Schädigungstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 verhindert werden. 
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8 Gutachterliches Fazit 

Durch die Bebauung der Planungsflächen „Ob dem Dorf“ in Müllheim-Hügelheim können 
europarechtlich geschützte Tierarten beeinträchtigt werden. Zur Beurteilung einer mögli-
chen Beeinträchtigung der Tiergruppen Vögel, Fledermäuse und Reptilien wurden detail-
lierte Erfassungen durchgeführt. 

Er sind mehrere Brutvogelarten für das Plangebiet nachgewiesen, die sehr wahrscheinlich 
in den Gehölzstrukturen auch ihre Nester haben. Um die Tötung und Verletzung von Küken 
und Eiern zu vermeiden, sollten die Gehölze zwischen Oktober und Februar und damit 
außerhalb der Vogelschonzeit gerodet werden. Bei Berücksichtigung dieser Maßnahme 
kann der Verbotstatbestand gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG für alle nachgewiesenen 
Vogelarten ausgeschlossen werden. Außerdem wird als freiwillige Maßnahme das Aufhän-
gen von Vogelnistkästen für Sperling, Kohlmeise und Blaumeise empfohlen, da das Angebot 
an natürlichen Baumhöhlen begrenzt ist. 

Aufgrund der regelmäßigen Nutzung des Gebiets durch mehrere Fledermausarten kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass potentielle Quartiere im Planungsgebiet durch Einzel-
tiere genutzt werden. Um die Tötung von Fledermäusen zu vermeiden, sollten die Rodun-
gen zwischen Oktober und Februar durchgeführt und die Quartiere vorher auf Fledermaus-
besatz kontrolliert werden. Bei Berücksichtigung dieser Maßnahmen können Verbotstatbe-
stände gem. § 44 Abs. 1Nr. 1 BNatSchG für Fledermausarten des Anhangs IV der FFH-Richt-
linie weitestgehend ausgeschlossen werden.  

Eine Erfüllung des Störungstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG bzw. des Schädi-
gungstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG durch den Verlust der von Flugstraßen 
genutzten Leitstrukturen kann eintreten. Dies kann ebenfalls durch geeignete Maßnahmen 
verhindert werden. Sofern die in Kapitel 7 genannten Maßnahmen in einer der beiden Vari-
anten umgesetzt werden, kann davon ausgegangen werden, dass Verbotstatbestände ver-
mieden werden können.  

Bei Berücksichtigung dieser Maßnahmen können Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 
BNatSchG für Fledermausarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie weitestgehend ausge-
schlossen werden. 

Reptilien wurden im Untersuchungsgebiet trotz Untersuchung gemäß dem fachlichen Stan-
dard nicht gefunden. Eine Beeinträchtigung von Reptilien gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG 
kann daher ausgeschlossen werden. 
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